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Part fédérale comprise, total 187 millions de francs 

 
Part cantonale uniquement, total 92 millions de francs  
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KGA: Amt für Kulturgüter 
KGSG: Gesetz über den Schutz der Kulturgüter 
KMU: Kleine und mittlere Unternehmen 
KSA: Kantonales Sozialamt 
KSTV: Kantonale Steuerverwaltung 
KSVA: Kantonale Sozialversicherungsanstalt des Kantons Freiburg 
KWPV-Gastro-COVID-19: Ausführungsverordnung zum kantonalen Wiederankurbelungsplan zur Bewältigung der 
Gesundheits- und Wirtschaftskrise infolge des Coronavirus («Bars, Discos und Restaurants»)  
LandwG: Landwirtschaftsgesetz 
LandwR: Landwirtschaftsreglement 
MobA: Amt für Mobilität 
MobG: Mobilitätsgesetz 
MPAV-COVID-19: Verordnung über Massnahmen für Publikumsanlässe im Zusammenhang mit dem Coronavirus 
MUSG-COVID-19: Gesetz zur Ergänzung der wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des 
Coronavirus auf Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Selbstständigerwerbende 
MUSV-COVID-19: Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des 
Coronavirus auf Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Selbstständigerwerbende 
NE: Nachhaltige Entwicklung 
ÖALK: Öffentliche Arbeitslosenkasse 
ÖGG: Gesetz über die öffentlichen Gaststätten 
OS: Orientierungsschule 
PrämHolzV: Verordnung über die Gewährung einer Prämie für die Verwendung von Holz aus dem Kanton Freiburg 
auf dem Bau 
RIMU: Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt 
SECO: Staatssekretariat für Wirtschaft 
SFO: Sanitätsdienstliches Führungsorgan 
SJSD: Sicherheits-, Justiz- und Sportdirektion 
SpA: Amt für Sport 
SportG: Sportgesetz 
STAF: Steuerreform und AHV-Finanzierung 
StiG: Gesetz über die Stipendien und Studiendarlehen 
StrG: Strassengesetz 
TBA: Tiefbauamt 
TFF: Tourismusförderungsfonds 
TG: Gesetz über den Tourismus 
TPF: Freiburgische Verkehrsbetriebe 
ULWV-COVID-19: Verordnung zur Unterstützung der Wiederankurbelung des lokalen Handels 
VWBD: Volkswirtschafts- und Berufsbildungsdirektion 
VZÄ: Vollzeitäquivalent 
WA: Wohnungsamt 
WFG: Gesetz über die Wirtschaftsförderung 
WFR: Reglement über die Wirtschaftsförderung 
WIF: Wirtschaftsförderung Kanton Freiburg 
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Entwicklung der Gesetzeslage und der kantonalen Wirtschaftsförderungsmassnahmen 

 
Zur Erinnerung präsentieren wir Ihnen nachfolgend den chronologischen Ablauf der Ereignisse:  

4.1 Februar bis Juni 2020: erste Welle 

> 25. Februar 2020: In der Schweiz wird der erste Fall von COVID-19 diagnostiziert; der Staatsrat richtet ein 
zentrales Sanitätsdienstliches Führungsorgan (SFO) ein. 

> 29. Februar 2020: Der Bundesrat verbietet Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen. 
> 1. März 2020: Der erste Fall von COVID-19 wird im Kanton Freiburg nachgewiesen; der Staatsrat setzt das 

kantonale Führungsorgan (KFO) ein. 
> 11. März 2020: Die Weltgesundheitsorganisation ruft die Pandemie aus. 
> 13. März 2020: Der Freiburger Staatsrat ruft gemäss Art. 117 der Verfassung des Kantons Freiburg die 

ausserordentliche Lage aus, setzt den Unterricht der obligatorischen und nachobligatorischen Schule aus und 
verbietet Versammlungen von mehr als 50 Personen. Er richtet ein erweitertes KFO (KFO COVID-19) zur 
Unterstützung des Gesundheitssystems sowie eine Informationsstelle ein. Kurz darauf ordnet der Bundesrat 
Grenzkontrollen an, schliesst die obligatorischen Schulen, Gymnasien, Hochschulen und Ausbildungszentren, 
verbietet Versammlungen von mehr als 100 Personen und beschliesst eine wirtschaftliche Soforthilfe in Höhe 
von 10 Milliarden Franken. Er verstärkt und erweitert das Instrumentarium für die Kurzarbeitsentschädigung 
(KAE) und die Erwerbsausfallentschädigung (EO). Das Amt für den Arbeitsmarkt (AMA) , das für die 
Bearbeitung der zu Tausenden eintreffenden KAE-Anträge zuständig ist, organisiert sich entsprechend.  

> 16. März 2020: Der Bundesrat erklärt die ausserordentliche Lage gemäss Epidemiengesetz (EpG). Öffentliche 
und private Veranstaltungen sind verboten. Geschäfte, die nicht lebensnotwendige Güter verkaufen, müssen 
schliessen, ausserdem werden die Grenzen geschlossen. Der Bundesrat plant die Bürgschaft für Bankkredite und 
erhöht sein Engagement zu diesem Zweck auf 40 Milliarden Franken. Er sieht auch direkte Hilfen in den 
Bereichen Sport, Kultur und Tourismus vor. Diese Massnahmen werden in den darauffolgenden Tagen in Form 
von Verordnungen konkretisiert.  

> Der Staatsrat überträgt dem KFO COVID-19 die Befugnis, Ausgaben zu tätigen, die zur Erfüllung seines 
Auftrags erforderlich sind.  
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> 18. März 2020: Der Staatsrat gibt einen Gesamtbetrag von 60,2 Millionen Franken zugunsten der Freiburger 
Wirtschaft frei und finanziert damit Massnahmen in den Bereichen Unternehmenscoaching und 
Kreditbürgschaften, Direkthilfen für Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Selbstständigerwerbende, die 
nicht von Bundesmassnahmen profitieren, Beiträge in den Bereichen Tourismus, Kultur und Medien sowie 
steuerliche Massnahmen. Später beschliesst er zudem die Beibehaltung der Subventionen für Sport-, Kultur- und 
Tourismusveranstaltungen sowie für familienergänzende Betreuungseinrichtungen. 

Diese Massnahmen werden zwischen März und Juni 2020 durch die Verabschiedung einer Rahmenverordnung über 
die wirtschaftlichen Massnahmen infolge des Coronavirus (WMV-COVID-19, SGF 821.40.61) sowie der folgenden 
Gesetzesgrundlagen konkretisiert:  

Gesetzes-
grundlage 
SGF 

Massnahme Höchstbetrag 
in CHF 

821.40.32 Ausführungsverordnung der Bundesverordnung über die Abfederung der wirtschaftlichen 
Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19) im Kultursektor  

6 383 000 

821.40.34 Verordnung über die Unterstützung des Schlosses Greyerz infolge des Coronavirus (COVID-19) 845 000 

821.40.53 Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des 
Coronavirus durch die Unterstützung der lokalen Wirtschaft (ULWV-COVID-19) 

4 195 000 

821.40.61 Zugesagte Subventionen für kulturelle, sportliche und touristische Anlässe, die wegen des COVID-
19 abgesagt oder verschoben wurden 

4 000 000 

821.40.62 Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des 
Coronavirus im Tourismusbereich (WMT-COVID-19) 

6 000 000 

821.40.63 Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des 
Coronavirus durch Beiträge an Miet- und Pachtzinsen von Gewerbeflächen (WMMV-COVID-19) 

20 000 000 
(15 000 000 

werden in die 
Härtefallhilfe 
übergeführt) 

821.40.64 Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des 
Coronavirus durch Beiträge und Beratung für Unternehmen (WMV-Unternehmen-COVID-19) 

5 612 000 

821.40.65 Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des 
Coronavirus im Bereich der Medien (WMME-COVID-19) 

5 340 000 

821.40.66 Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des 
Coronavirus durch die Unterstützung der Berufsberatung und der Berufsbildung (WMV-Bildung-
COVID-19) 

1 899 000 

821.40.72 Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des 
Coronavirus durch Unterstützung von Personen, die erstmals von Prekarität betroffen und 
armutsgefährdet sind (WMPA-COVID-19) 

1 000 000 

821.40.81 Verordnung über die befristeten steuerpolitischen Sofortmassnahmen zur Bewältigung der 
Coronaviruskrise 

4 900 000 

821.40.82 Verordnung über die Sistierung der Verzugszinsen auf den Akontozahlungen für die Steuerperiode 
2020 

 

 Total 60 174 000 

> 20. März 2020: Der Staatsrat beschliesst die Umsetzung des Plans zur Bewältigung der Gesundheitskrise, der 
vom KFO und vom SFO erstellt wurde und mehrere Eskalationsstufen enthält. 

> 23. März 2020: Das KFO beauftragt die Wirtschaftsförderung mit dem Betrieb der Hotline «Wirtschaft und 
Unternehmen», die Anfragen von Unternehmen zu Hilfsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsebene 
beantworten soll. Sie wird bis zum 10. Juni 2020 in Betrieb sein. 

> 27. April 2020: Der Bundesrat erlaubt die Wiedereröffnung von Arzt-, Zahnarzt- und Gesundheitspraxen, 
Coiffeur- und Kosmetiksalons, Gartencentern, Baumärkten und Selbstbedienungsläden. 

> 7. Mai 2020: Der Staatsrat stellt das im Rahmen der Lockerung des Teil-Lockdowns vorgesehene Test- und 
Tracingsystem vor.  
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> 8. Mai 2020: Der Staatsrat kündigt einen Plan zur Wiederankurbelung der Freiburger Wirtschaft an, der 
50 Millionen Franken umfasst. Zu diesem Zweck wird eine Arbeitsgruppe unter der Leitung der 
Volkswirtschafts- und Berufsbildungsdirektion (VWBD) eingesetzt. 

> 11. Mai 2020: Der Bundesrat erlaubt die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in der obligatorischen Schule, 
sportliche Aktivitäten und Trainings sowie die Öffnung von Reisebüros, Märkten, Geschäften, Bars, Restaurants, 
Museen, Bibliotheken und Archiven. 

> 8. Juni 2020: Der Bundesrat hebt alle anderen Massnahmen des Teil-Lockdowns auf; einzig Veranstaltungen 
mit mehr als 1000 Personen bleiben verboten. Hygienemassnahmen werden im Rahmen von Schutzkonzepten 
weiter angewendet.  

> 19. Juni 2020: Der Bundesrat kündigt die Aufhebung der ausserordentlichen Lage an und verabschiedet die 
Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie. Auch auf 
Kantonsebene wird die ausserordentliche Lage aufgehoben.  

> 23. Juni 2020: Der Grosse Rat nimmt den Bericht 2020-GC-98 über das Management der COVID-19-Krise zur 
Kenntnis, der die oben erwähnten Sofortmassnahmen präsentiert und damit auf mehrere parlamentarische 
Vorstösse antwortet. Entgegen der Empfehlung des Staatsrats nimmt der Grosse Rat den Auftrag 2020-GC-58 
an, der eine direkte Hilfe für Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Selbstständigerwerbende und ihre 
Ehepartner fordert, die trotz Schliessung ihres Betriebs von den Massnahmen ausgeschlossen sind, die mit den 
60,2 Millionen Franken finanziert werden.  

> 30. Juni 2020: Das KFO COVID-19 wird aufgelöst. Für die Gesamtleitung der Gesundheitskrise ist die 
Direktion für Gesundheit und Soziales (GSD) zuständig, die sich zu diesem Zweck in Form einer Task Force 
organisiert. 

4.2 Juli bis Oktober 2020: Verschnaufpause 

> 17. Juli 2020: Der Staatsrat legt für Versammlungen eine Obergrenze von 300 Personen fest. Es wird eine Task 
Force eingerichtet, welche die Notwendigkeit der Unterstützung von Härtefällen beurteilt und der VWBD 
unterstellt wird. 

> 1. September 2020: Der Staatsrat unterbreitet dem Grossen Rat seinen Plan zur Wiederankurbelung der 
Wirtschaft. Dieser umfasst 25 Massnahmen in den Bereichen Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen, Ausbildung, Konsum der Haushalte, Landwirtschaft, Tourismus und lokaler Handel sowie Kultur 
und Sport und wird auf 50 Millionen Franken veranschlagt. 
Weiter unterbreitet er dem Grossen Rat den Gesetzesentwurf zur Genehmigung der Sofortmassnahmen des 
Staatsrats, der die Möglichkeit vorsieht, einen Teil der nicht verwendeten Beträge für Härtefälle zu verwenden.  
Er legt auch den Gesetzesentwurf zur Ergänzung der wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der 
Auswirkungen des Coronavirus auf Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Selbstständigerwerbende 
(MUSG-COVID-19; SGF 821.40.12) vor und erfüllt damit den im Mai angenommenen Auftrag 2020-GC-58. 

> 26. September 2020: Das Bundesparlament verabschiedet das COVID-19-Gesetz, das in Art. 12 eine finanzielle 
Unterstützung von Unternehmen in Härtefällen auf Antrag eines oder mehrerer Kantone vorsieht. Der Bundesrat 
setzt eine Arbeitsgruppe ein, die sich der Ausarbeitung der Bundesverordnung widmet. Der Kanton Freiburg 
beteiligt sich daran. 

> 13. Oktober 2020: Der Grosse Rat verabschiedet das MUSG-COVID-19 und einen zusätzlichen Kredit von 
25 Millionen Franken für die Umsetzung.  
Er verabschiedet das Dekret zum kantonalen Wiederankurbelungsplan zur Bewältigung der Gesundheits- und 
Wirtschaftskrise infolge des Coronavirus im Kanton Freiburg (SGF 821.40.13) und erhöht die gebundenen und 
neuen Ausgaben auf 63,3 Millionen  Franken, indem er insbesondere 3 Millionen Franken zugunsten von Bars, 
Discos und Restaurants hinzufügt, wie in der folgenden Übersicht dargestellt. 
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Angestellten, die KAE erhalten. Auf der Grundlage der im Rahmen der WMMV nicht verwendeten Beträge 
verabschiedet er die Verordnung zur Unterstützung von Härtefällen. 

> 24. November 2020: Der Staatsrat verlängert die am 28. Oktober 2020 angeordneten Schliessungen. Er 
verlängert auch die Soforthilfen und erhöht deren Obergrenze auf 12 Millionen bzw. 1,3 Millionen Franken. Er 
verabschiedet zudem eine Massnahme zur Unterstützung von Restaurants, Bars und Discos, die ursprünglich mit 
dem im Rahmen des Wiederankurbelungsplan vorgesehenen Betrag von 3 Millionen ausgestattet war.  

Diese Massnahmen werden durch die Verabschiedung der folgenden Gesetzesgrundlagen konkretisiert:  

Gesetzes-
grundlage 
SGF 

Massnahme Höchstbetrag 
in CHF 

821.40.68 Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des 
Coronavirus auf Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Selbstständigerwerbende 
(MUSV-COVID-19) 

25 000 000 

821.40.63  Verordnung über wirtschaftliche Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des 
Coronavirus durch Beiträge für Härtefälle (WMHV-COVID-19)  

15 000 000 
(auf der 

Grundlage der 
WMMV, wird auf 

24 000 000 
erhöht) 

821.40.91 Verordnung über die Begleitmassnahmen für Einrichtungen, deren Schliessung infolge der 
zweiten Coronavirus-Welle angeordnet wurde (BMSV-COVID-19) 

12 000 000 

821.40.92 Verordnung über die Begleitmassnahmen für Angestellte der Einrichtungen, deren 
Schliessung infolge der zweiten Coronavirus-Welle angeordnet wurde (BMAV-COVID-19) 

1 300 000 

821.40.94 Ausführungsverordnung zum kantonalen Wiederankurbelungsplan zur Bewältigung der 
Gesundheits- und Wirtschaftskrise infolge des Coronavirus («Bars, Discos und Restaurants») 
(KWPV-Gastro-COVID-19) 

3 000 000 

> 25. November 2020: Der Bundesrat verabschiedet die Härtefallverordnung (HFMV 20; SR 951.262), die unter 
bestimmten Bedingungen die Refinanzierung kantonaler Unterstützungsmassnahmen für Unternehmen vorsieht, 
die seit Beginn der Pandemie einen erheblichen Umsatzrückgang verzeichnen. 

> 4. Dezember 2020: Der Bundesrat beschränkt die Kapazität von öffentlichen Einrichtungen und ordnet die 
Erfassung von Kontaktdaten für Restaurants an.  

> 10. Dezember 2020: Der Staatsrat genehmigt die Wiedereröffnung öffentlicher Einrichtungen. 
> 12. Dezember 2020: Der Bundesrat ordnet beschränkte Öffnungszeiten für Restaurants und öffentlich 

zugängliche Einrichtungen an und verbietet Publikumsanlässe. 
> 18. Dezember 2020: Der Staatsrat genehmigt die Wiedereröffnung von Sport- und Freizeiteinrichtungen. 
> 22. Dezember 2020: Der Bundesrat ordnet die Schliessung von Restaurants, Kultur- und Sporteinrichtungen 

sowie Freizeitstätten an. In Kantonen mit einer günstigen epidemiologischen Lage sind Lockerungen möglich. 
> 26. Dezember 2020: Angesichts der Entwicklung der Reproduktionsrate des Virus schliesst der Staatsrat 

dieselben Einrichtungen und verlängert die in den Notverordnungen vorgesehene Dauer der Hilfen ein weiteres 
Mal.  

> 6. Januar 2021: Der Bundesrat hebt die Ausnahmeregel für Kantone mit günstiger Entwicklung auf und 
verlängert die Schliessung von öffentlichen, kulturellen und sportlichen Einrichtungen sowie von Freizeitstätten. 

> 18. Januar 2021: Der Bundesrat ordnet an, dass Geschäfte, die nicht zwingend notwendige Güter verkaufen, 
fünf Wochen lang geschlossen bleiben müssen. Versammlungen sind auf fünf Personen beschränkt. Er lässt nun 
jede Einrichtung als Härtefall zu, die auf Anordnung des Kantons oder des Bundes für mindestens 40 Tage 
schliessen musste. Der Staatsrat öffnet die Impfzentren. 
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> 12. Februar 2021: Der Staatsrat führt die Hilfen für Härtefälle, für Restaurants, Bars und Discos sowie die 
Beiträge an Mieten in eine einzige Massnahme über. Er behält ein ordentliches Verfahren für Betriebe bei, die 
einen Umsatzrückgang von mindestens 40 % nachweisen können, und schafft ein erleichtertes Verfahren für 
Betriebe, die mindestens 40 Tage schliessen mussten. 

> 17. Februar 2021: Der Bundesrat erhöht die globale Härtefallhilfe auf 10 Milliarden Franken und kündigt an, 
dass er sich an den kantonalen Massnahmen für Unternehmen mit einem Umsatz von weniger als 5 Millionen 
Franken zu 70 % und für alle anderen Unternehmen zu 100 % beteiligen werde. 

> 1. März 2021: Der Bundesrat erlaubt die Wiedereröffnung von Geschäften sowie von Sport- und Freizeitanlagen 
im Freien. 

> 22. März 2021: Der Bundesrat erhöht die Obergrenze für Versammlungen in geschlossenen Räumen auf 
10 Personen.   

> 19. März 2021: Der Bundesrat plant Massnahmen im Bereich der Publikumsanlässe, indem er eine 
Verlustgarantie für Organisatoren von Veranstaltungen vorsieht (Schutzschirm), die bis zum Frühjahr 2022 
geplant sind. 

> 19. April 2021: Der Bundesrat erlaubt die Wiedereröffnung von Sport- und Freizeiteinrichtungen, mit 
Ausnahme von Schwimmbädern und Wellnesseinrichtungen, sowie die Wiedereröffnung von 
Restaurantterrassen. Publikumsanlässe mit 100 Personen im Freien und 50 Personen im Inneren sind mit 
Schutzkonzept erlaubt. Private Versammlungen von 15 Personen, auch für kulturelle oder Freizeitaktivitäten, 
sind wieder erlaubt. 

> 26. Mai 2021: Der Staatsrat verabschiedet die kantonale Verordnung über Massnahmen für Publikumsanlässe 
im Zusammenhang mit dem Coronavirus (MPAV-COVID-19, SGF 821.40.97). Er beschliesst, die 
ausserordentliche Lage per 1. Juni aufzuheben. Die Task Force Gesundheit und die kantonale 
Koordinationsstelle bleiben bestehen. 

> 31. Mai 2021: Der Bundesrat erlaubt die Wiedereröffnung von Restaurants und Wellnessbereichen. 
Publikumsanlässe mit 300 Personen im Freien oder mit 100 Personen im Inneren sind erlaubt. Für Sport- und 
Freizeitaktivitäten wird die maximale Teilnehmerzahl auf 50 Personen erhöht. Für private Versammlungen gilt 
die Obergrenze von 30 Personen im Innern bzw. 50 Personen im Freien.  

> 18. Juni 2021: Der Bundesrat gibt eine erste Tranche seiner im Rahmen der Härtefallhilfen vorgesehenen 
Reserve von einer Milliarde Franken frei. Er refinanziert damit die in der ersten Pandemiewelle gewährten 
kantonalen Hilfen an Einrichtungen, die später als Härtefälle anerkannt wurden. 

> 26. Juni 2021: Der Bundesrat erlaubt die Wiedereröffnung von Discos und die Organisation von 
Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen, führt jedoch die Zertifikatspflicht (3G-Regel: genesen, geimpft 
oder getestet) ein. Die Organisatoren müssen zudem ein Schutzkonzept vorlegen, das vom Kanton genehmigt 
werden muss. Für Veranstaltungen mit weniger als 1000 Personen besteht keine Zertifikatspflicht, aber andere 
Vorgaben bleiben bestehen. 

4.4 Juli 2021 bis Mai 2022: neue Varianten und Zertifikate  

> 13. September 2021: Der Bundesrat weitet die 3G-Zertifikatspflicht für über 16-Jährige auf den Zutritt zu 
Restaurants, Kultur-, Sport- und Freizeitstätten sowie Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 
50 Personen aus.  

> 8. bis 14. November 2021: Der Bundesrat startet seine Impfoffensive.  
> 6. Dezember 2021: Der Bundesrat weitet die Zertifikatspflicht aus und führt die Maskenpflicht und die 

Sitzpflicht wieder ein, ausser wenn die sogenannte 2G-Regel (genesen oder geimpft) angewendet wird.  
> 20. Dezember 2021: Der Bundesrat weitet die 2G-Zertifikatspflicht für Sport- und Freizeitaktivitäten in 

geschlossenen Räumen sowie für private Versammlungen mit mehr als 10 Personen aus. Die «2G+»-Regel 
(genesen oder geimpft + negativer Test) gilt für Discos und andere öffentliche Einrichtungen, die sich von der 
Maskenpflicht und der Verpflichtung, im Sitzen zu konsumieren, befreien wollen. 

> 2. Februar 2022: Der Bundesrat verabschiedet die Verordnung zur Unterstützung von Härtefällen im Jahr 2022 
(HFMV 22; SR 951.264). 
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5.1.2 Übersicht über die Bürgschaften und Ausgaben des Bundes für wirtschaftliche und sektorale 
Unterstützungsmassnahmen 

Massnahmen Bereitgestellte 
Mittel / bewilligte 
Kredite in 
Millionen CHF 

Effektive 
Ausgaben in 
Millionen CHF 

Verpflichtete 
Mittel bis 
Ende 2021 in 
Millionen CHF 

Davon 
Anteil 
Kanton  

Bürgschaften und Garantien 41 975 18 154 13 356  
Davon Solidarbürgschaften zugunsten von Unternehmen 

(COVID-Kredite) 
40000 16918 11942 3.4 % 

Davon Solidarbürgschaften zugunsten von Start-ups 100 64 60 3.3 % 

Ausgaben für die Wirtschaft 11 778 4 885   

Davon Verluste aus COVID-Krediten und Bürgschaften 2 387 673   

Davon Tourismus und Exportförderung 92 

 

61   

Davon Schutzschirm 150 3   

Davon Härtefälle 9132 4139  2.4 % 

Sektorale Ausgaben 1661 918   

Davon Sport 905 487   

Davon Kultur 719 401  4 % 

Davon Medien 38 29  1 % 

Ausgaben für den Verkehr (Regional-, Schienen- und 
Luftverkehr) 

2426 1245 

 

  

Davon regionaler Personenverkehr 537    

5.2 Auf kantonaler Ebene 

Auf kantonaler Ebene belaufen sich die Kosten für Sicherheits- und Gesundheitsmassnahmen (KFO + Task Force 
Gesundheit) bis Ende 2022 auf 13,880 bzw. 20,905 Millionen Franken (siehe Kapitel 8: In diesen Kosten sind die 
durch die Gesundheitsmassnahmen verursachten Ausgaben oder andere finanzielle Unterstützungen für 
Gesundheitseinrichtungen nicht enthalten). Die Ausgaben für die Sofort- und Wiederankurbelungsmassnahmen 
belaufen sich auf 187,616 Millionen Franken, wovon 96,230 Millionen Franken zu Lasten des Kantons gingen (siehe 
Kapitel 5.3). Hinzu kommen 4,9 Millionen Franken für kantonale steuerpolitische Massnahmen. Hinzu kommen 
ausserdem 2,972 Millionen Franken, die direkt vom BAKOM im Rahmen der eidgenössischen Sofortmassnahmen 
zur Unterstützung der Medien ausbezahlt wurden. Im Rahmen der weiteren Bundesmassnahmen zugunsten der 
kantonalen Wirtschaft wurden 319,442 Millionen als KAE über die öffentliche Arbeitslosenkasse (ÖALK) (gemäss 
Schätzung Ende 2022) und 105,550 Millionen Franken als EO (nach Schätzungen der KSVA) ausbezahlt, während 
die Freiburger Unternehmen für 575 Millionen COVID-Kredite aufnahmen (3,5 % des Gesamtbetrags). Diese Zahlen 
beinhalten keine Beträge, die von anderen Arbeitslosen- oder Ausgleichskassen gezahlt wurden. 
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Ausgaben einschliesslich Bundesanteil, insgesamt 187 Millionen Franken 

 
Nur Kantonsanteil, insgesamt 92 Millionen Franken  

 

Kultur ; 12997; 7%
Lokaler Konsum; 

10310; 6%

Tourismus; 9631; 
5%

Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen; 

8276; 5%
Energie, Klima und 

Nachhaltigkeit ; 
8147; 4%

Bau; 7729; 4%

Medien; 5331; 3%

Landwirtschaft ; 
4314; 2%

Ausbildung; 4140; 2%
Sport; 3430; 2%

Stützung der 
Wirtschaft (Mieten, 

Härtefälle, 
Unternehmer, 

Arbeitnehmer); 
112140; 60%

In Tausend CHF

Kultur ; 6918; 8%

Lokaler Konsum; 
10310; 11%

Tourismus; 9631; 
10%

Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen; 

8276; 9%

Energie, Klima und 
Nachhaltigkeit ; 2896; 3%

Bau; 7729; 8%Medien; 2359; 3%Landwirtschaft ; 
4314; 5%

Ausbildung; 4140; 4%

Sport; 3430; 4%

Stützung der 
Wirtschaft (Mieten, 
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Unternehmer, 

Arbeitnehmer); 
32085; 35%

In Tausend CHF
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5.2.4 Wichtigste Begünstigte von Massnahmen zur Stützung der Wirtschaft nach Sektor  

Die folgende Tabelle basiert auf den beim Bund gemeldeten Daten zu den Empfängern von Härtefallhilfen. Die 
übertragenen Beträge beinhalten auch einen Teil der Hilfen, die auf kantonaler Ebene an dieselben Unternehmen im 
Vorfeld der Härtefallregelung gezahlt wurden, und belaufen sich auf insgesamt 102 Millionen Franken (siehe Kapitel 
5.3). Die sektorale Verteilung basiert auf dem NOGA-Code (Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige), unter 
dem jedes Unternehmen im Unternehmens- und Betriebsregister eingetragen ist. 

 
5.2.5 Wichtigste Begünstigte der Massnahmen zur Förderung des lokalen Konsums 

Die Statistiken in den folgenden Tabellen wurden von der Firma Local Impact erstellt, die für die Ausgabe und den 
Verkauf der Kariyon-Gutscheine zuständig ist. Die Aktion RestÔbistro (Massnahme 21 des Wiederankurbelungsplans), 
die Gutscheine im Wert von 4,2 Millionen Franken generierte, kam vollumfänglich dem Gastronomiesektor zugute 
und wird daher nicht aufgeführt. Aufgrund des unterschiedlichen Zeitpunkts der Massnahmen (die Aktion «Kariyon 
II» wurde zu Beginn der zweiten Welle umgesetzt) und ihrer unterschiedlichen Zielgruppe (Massnahme 16 richtete 
sich an Begünstigte von Verbilligungen der Krankenkassenprämien mit Kindern), erreichten sie nicht dieselben 
Begünstigten im gleichen Masse. 
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5.2.7 Anzahl der im Rahmen der kantonalen Massnahmen bearbeiteten Anträge 

Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der bearbeiteten Anträge gemäss den von den Ämtern gemeldeten Daten. Ein 
und dasselbe Unternehmen kann sowohl Mietbeiträge (WMMV, BMSV-COVID-19) als auch Härtefallhilfen oder 
Hilfen für Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Selbstständigerwerbende (MUSV) erhalten haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Übersicht über die kantonalen Ausgaben für Sofort- und 
Wiederankurbelungsmassnahmen per Ende 2022 

In der nachfolgenden Tabelle sind alle Beträge aufgeführt, die für jede Massnahme beim Rechnungsabschluss 2022 
verbucht wurden. Einige Massnahmen des Wiederankurbelungsplans sind Gegenstand einer Mittelbindung, die 2023 
verbucht wird und für die der gesamte vorgesehene Höchstbetrag bereits gebunden ist (M1, M3, M12, M13 und M18, 
siehe detaillierte Bilanz unten). Andere Massnahmen sind noch Gegenstand von Kontrollen, die noch zu 
Rückerstattungen führen können (Kultur, Härtefälle). Die Tabelle enthält auch eine nicht abschliessende Schätzung 
der Kosten für die Bearbeitung bestimmter Massnahmen, wenn sie in grossem Umfang ausgelagert werden musste. 

Schliesslich konnte der Staat Freiburg aufgrund einer Vereinbarung mit dem SECO dem Bund innerhalb der in der 
Bundesverordnung festgelegten Höchstgrenzen alle Beiträge in Rechnung stellen, die er spezifisch als Härtefallhilfe 
nach WMHV ausgezahlt hat, aber auch alle anderen zuvor gezahlten kantonalen Beiträge. Voraussetzung dafür war, 
dass die begünstigten Unternehmen als Härtefall anerkannt wurden und dass die Kantonsbeiträge als Anzahlung an 
die Härtefallhilfe und/oder als Beitrag an die Fixkosten nach WMHV abgerechnet wurden (d. h. die Beiträge nach 
WMMV, BMSV, MUSV, KWPV-Gastro, WMT oder BMAV-COVID-19). Dies erklärt das hohe Volumen der an 
den Bund rapportierten Härtefallhilfen und der Refinanzierung der Härtefallhilfen durch den Bund, wobei es sich 
hierbei um eine Schätzung handelt, die sich aufgrund möglicher künftiger Rückerstattungen von Härtefallhilfen, die 
fällig werden oder freiwillig erfolgen, noch ändern kann.  
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worden war. Die zweite Welle wirkte sich nämlich massiv auf die Branchen aus, die von der ersten Welle bereits 
geschwächt waren, insbesondere auf das Gastronomiegewerbe, die Reisebranche, den Sport- und Freizeitbereich und 
den Kulturbereich. Die Schliessung oder Beschränkung zahlreicher Betriebe im Kanton ab November aufgrund der 
Gesundheitslage machte es erforderlich, in äusserst kurzer Zeit breit angelegte Unterstützungsmassnahmen zu 
ergreifen, um die für das Überleben der Unternehmen notwendige Liquidität bereitzustellen. Die Verfügbarkeit der 
Teams, die bereits für die Massnahmen der ersten Welle mobilisiert worden waren, und die Erfahrung mit den damals 
eingesetzten Prozessen erleichterten die Einrichtung vereinfachter Verfahren und der Infrastruktur, die für die 
Bearbeitung eines sehr grossen Volumens an Anträgen erforderlich waren. Ursprünglich war die Härtefallhilfe für 
Einzelfälle gedacht, die nur wenig von den kantonalen Massnahmen der ersten Welle profitiert haben. Mit der 
Verlängerung der Einschränkungen und Schliessungen und dem Beschluss des Bundes, auch Unternehmen, die 
40 Tage schliessen mussten, unabhängig vom Umsatzrückgang in die Massnahme einzubeziehen, wurde die 
Härtefallhilfe zu einer breit angelegten Massnahme. Indem die Beiträge an die Mieten und die Gastronomie in die 
Härtefallhilfe übergeführt wurden, konnten Kohärenz und Kontinuität im gesamten Massnahmenpaket gewahrt und 
die Gefahr einer Überentschädigung vermieden werden, ohne einen Sektor von der Massnahme auszuschliessen. Dies 
ermöglichte es auch, einen Grossteil der Hilfen, die der Kanton proaktiv in der ersten Welle und später im Vorfeld 
der Härtefallregelung eingeführt hatte, durch den Bund refinanziert zu erhalten.  

Parallel zu den in der zweiten Welle ergriffenen Sofortmassnahmen, die insbesondere die Ämter der Volkswirtschafts- 
und Berufsbildungsdirektion und die Finanzverwaltung (FINV) mobilisierten, waren alle Direktionen des Staates an 
der Umsetzung der 25 Massnahmen des Wiederankurbelungsplans beteiligt, die grösstenteils zwischen Herbst 2020 
und Ende 2022 erfolgte. Die Erfahrungen mit dem Plan zur Stützung der Wirtschaft infolge der Krise von 2008 haben 
es zweifellos erleichtert, eine direktionsübergreifende Arbeitsgruppe zu organisieren und erneut in sehr kurzer Zeit 
das entsprechende Dekret zuhanden des Grossen Rates zu erstellen. Schätzungsweise 60 jährliche VZÄ waren für die 
Umsetzung der Sofort- und Wiederankurbelungsmassnahmen erforderlich, von denen etwa 20 intern besetzt wurden. 

Die Umsetzung der meisten Wiederankurbelungsmassnahmen innerhalb der vorgegebenen Zeit, der Grad der 
Nutzung der zur Verfügung gestellten Mittel und der Erfolg der meisten Massnahmen, für die ein Antrag eingereicht 
werden musste, zeigen deren Relevanz und Kohärenz sowie die Fähigkeit der verschiedenen Ämter, diese 
Massnahmen zusätzlich zum Tagesgeschäfts umzusetzen. Die Massnahmen zur Förderung des Konsums über die 
Plattform Kariyon.ch waren ein grosser Erfolg mit einer sehr starken Hebelwirkung und haben den lokalen 
Geschäften Sichtbarkeit verschafft. 

Die Sektoren, die am meisten von den Unterstützungsmassnahmen profitierten, waren logischerweise auch am 
längsten von den Schliessungen und Einschränkungen betroffen, was zeigt, dass die Mitnahmeeffekte begrenzt 
waren. Ausserdem lässt die Entwicklung der Zahl der Konkurse nach dem Abschluss der wichtigsten 
Unterstützungsmassnahmen nicht darauf schliessen, dass der Staat Unternehmen, die zur Schliessung verurteilt 
waren, künstlich am Leben gehalten hätte. Bei der Analyse der konjunkturellen Entwicklung während und nach dem 
Zeitraum der Krise müssen der besondere Charakter dieser Wirtschaftskrise sowie andere, von der Pandemie 
unabhängige Faktoren, die wirtschaftliche Unsicherheit erzeugen, berücksichtigt werden. Insgesamt zeigt die 
Entwicklung der Daten im Zusammenhang mit dem BIP und dem Arbeitsmarkt, dass das Freiburger 
Wirtschaftsgefüge widerstandsfähig und belastbar ist.  

In finanzieller Hinsicht belaufen sich die Ausgaben für die in Kapitel 5.3 aufgeführten Sofort- und 
Wiederankurbelungsmassnahmen bis zum 31. Dezember 2022 auf 187 Millionen Franken.  

Bei einigen dieser Massnahmen zeigt der Bericht erhebliche Unterschiede zwischen dem in den neu eingeführten 
Gesetzesgrundlagen vorgesehenen Betrag und dem tatsächlich ausgegebenen Betrag auf. Dieser Umstand lässt sich 
durch mehrere Faktoren erklären:  

Erstens zeigten bestimmte Massnahmen mangelnde Attraktivität und fehlenden Erfolg. Dies ist besonders deutlich 
bei der Massnahme für Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Selbstständigerwerbende (MUSV), für die der 
Grosse Rat einen Kredit von 25 Millionen Franken beschlossen hatte. In seiner Botschaft 2020-DEE-20 hatte der 
Staatsrat angekündigt, dass man sich über den künftigen Erfolg der genannten Massnahme und die Zahl der 
tatsächlich eingereichten Anträge uneinig sei. Während die maximale Zahl der anspruchsberechtigten Personen - mit 

Octobre 2023 3563



https://covid19.easygov.swiss/schutzschirm-publikumsanlaesse/




 

38 

Einschränkungen im Zusammenhang mit der Stabilität und Verpackung der erhaltenen Produkte an die 
Berechtigten verteilt wurden. 

Im April 2022 wurde die Task Force Gesundheit mit dem Übergang von der besonderen zur normalen Lage 
aufgelöst. Seither sind das Kantonsarztamt (KAA) über seine COVID-19-Einheit und das sanitätsdienstliche 
Führungsorgan (SFO) unter dem Vorsitz des Kantonsarztes für das Pandemiemanagement zuständig. 2023 wurde 
beschlossen, dass die Apotheke, die unter anderem die Logistik der Impfstoffe gegen das Coronavirus verwaltet, 
weitergeführt wird. Ausserdem sollen mindestens eine Impfstelle und je nach Bedarf ein mobiles Impfteam bestehen 
bleiben. Diese Funktionsweise wird beibehalten, da die Beschaffung sowie die Verteilung der Impfstoffe an die 
Kantone weiterhin von der Armeeapotheke übernommen werden und die Aufbewahrungsbedingungen für die 
Impfstoffe nach wie vor aussergewöhnlich sind, was Apotheken und Arztpraxen davon abhält, regelmässige 
Impfungen anzubieten. Der Kanton muss also weiterhin ein minimales, angemessenes Impfangebot gewährleisten. 
Angesichts des starken Rückgangs der Nachfrage nach Tests wurde das kantonale Testzentrum am 15. Januar 2023 
geschlossen. 

Die COVID-19-Pandemie hatte auch erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die Spitäler und Kliniken des Kantons. 
Diese hatten zusätzliche Kosten zu tragen, insbesondere aufgrund der Leistungen für die Bereitstellung von Betten 
(die für an COVID-19 erkrankte Personen reserviert waren) und der komplexeren Patientenbetreuung aufgrund der 
vom Personal zu treffenden Schutzmassnahmen. Einige Einrichtungen hatten auch mit fehlenden Einnahmen zu 
kämpfen, insbesondere nachdem der Bundesrat im Frühjahr 2020 nicht dringende Leistungen während sechs Wochen 
verboten hatte und der Staatsrat die somatischen Spitäler des Kantons Freiburg aufforderte, die elektive Tätigkeit 
während starken Pandemiewellen zu reduzieren. Der Staatsrat beschloss, sich an den finanziellen Auswirkungen der 
coronabedingten Krise zu beteiligen, indem er dem HFR, dem HIB, dem Daler Spital und der Clinique Générale Ste-
Anne Finanzhilfen gewährte. 

Damit die von den Gemeindeverbänden betriebenen oder beauftragten Pflegeheime und Spitexdienste die Krise 
bewältigen konnten, genehmigte der Staatsrat auch hier zusätzlich zu den regulären Subventionen 
Sondermassnahmen sowie Finanzhilfen. 

In den Pflegeheimen ermöglichte dies insbesondere die Übernahme von Kosten im Zusammenhang mit 
Schutzmaterial, Vertretungen für das gesamte Personal im Pflege- und Betreuungsbereich, vom Kantonsarzt 
angeordnete Tests, Pauschalen für Bereitschaftsärzte und die Anerkennung von durchschnittlichen Lohnkosten, die 
über dem Budget lagen. Der Staat finanzierte auch die vorübergehende Überdotierungen von Pflege- und 
Betreuungspersonal, eine Pauschale für leere Betten in Pflegeheimen, die vom Kantonsarzt unter Quarantäne gestellt 
worden waren, und Prämien für das Personal. 

Für die Spitexdienste hat der Staatsrat für das Jahr 2020 eine ausserordentliche Subventionierung beschlossen. 
Zusätzlich zur regulär gezahlten Subvention leistete der Staat einen Beitrag (zu 30 %) an die Löhne von Personen, die 
bei Spitexdiensten angestellt sind, aufgrund der COVID-19-Pandemie aber keine Spitex-Leistungen erbringen 
konnten (Personen in Isolation oder Quarantäne, gefährdete Personen oder Personen, die stattdessen in einem 
Pflegeheim arbeiteten).  

Die mit der COVID-19-Pandemie verbundenen Mehrkosten in den Pflegeheimen und Spitexdiensten wurden vom 
Staat und den Gemeinden nach den üblichen Regeln finanziert. Mit dem am 18. November 2020 eingereichten 
Auftrag zur Übernahme der Mehrkosten von Pflegeheimen und Spitexdiensten im Rahmen der finanziellen COVID-19-
Unterstützungsmassnahmen (2020-GC-186) forderten die unterzeichnenden Grossrätinnen und Grossräte den 
Staatsrat jedoch auf, ein Inventar der Mehrkosten zu erstellen, die durch die zusätzlichen Massnahmen im 
Zusammenhang mit COVID-19 in den Pflegeheimen und Spitexdiensten entstehen, und verlangten, dass der Staatsrat 
spezifische Budgets bereitstellt, um alle Verluste und Fehlbeträge im Zusammenhang mit COVID-19 zu 
kompensieren. Die Verfasserinnen und Verfasser des Auftrags forderten also, dass diese Mehrkosten gemäss der 
Aufgabenteilung zwischen Staat und Gemeinden nicht in die regulären Posten der Subventionen fallen. Da dieser 
Auftrag vom Grossen Rat in seiner ordentlichen Sitzung vom Dienstag, 22. März 2022 angenommen wurde, wird im 
Budget 2023 ein Betrag von 6 000 000 Franken vorgesehen, um die darin formulierten Forderungen zu erfüllen.   
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Auch Sondereinrichtungen für erwachsene Menschen mit Behinderungen oder Suchtproblemen waren von den 
Folgen der COVID-19-Pandemie betroffen. Insbesondere mussten sie Schutzkonzepte entwickeln, um die Weisungen 
des Bundes und der Task Force Gesundheit einzuhalten. Im Jahr 2021 zahlte der Staat eine Finanzhilfe zur 
Unterstützung der im Laufe des Jahres eingeführten Massnahmen sowie eine Vorauszahlung für die im Jahr 2022 
geplanten Ausgaben im Zusammenhang mit COVID-19.  

Im Bereich der familienergänzenden Tagesbetreuung konnte der Kanton Freiburg gestützt auf die Bundesverordnung 
über die Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-
19) auf die institutionelle familienergänzende Kinderbetreuung (SR 862.1) die privaten Kindertagesstätten und 
ausserschulischen Betreuungseinrichtungen für die nicht erhobenen Elternbeiträge in der Zeit vom 17. März 2020 bis 
17. Juni 2020 entschädigen.  

Im Jahr 2020 übernahm die GSD einen Teil des vom Staat erworbenen Schutzmaterials über das Ad-hoc-KFO. Für 
die Verwaltung dieses Materials wurde zwischen der GSD und dem HFR ein Leistungsauftrag unterzeichnet. Die 
(anspruchsberechtigten) Gesundheitseinrichtungen des Kantons haben die Möglichkeit, sich über das HFR aus 
diesem Materiallager zu versorgen. Das HFR stockt das Lager wieder auf, um sicherzustellen, dass die 
Reservebestände in der vom Staatsrat beschlossenen Höhe gehalten werden. Die Einnahmen und Kosten im 
Zusammenhang mit der Verwaltung dieses Bestands gehen zu Lasten der GSD.  

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Ausgaben, die durch die oben beschriebenen Massnahmen und 
Finanzhilfen entstanden sind, wie sie in der Staatsrechnung verbucht wurden. Dies kann Verschiebungen zwischen 
dem Jahr, in dem die Massnahmen eingeführt wurden, und dem Jahr, in dem der Geldfluss stattgefunden hat, 
bedeuten. Dies gilt insbesondere für die Spitäler: Ihnen zahlte der Staat insgesamt 37 Millionen Franken für die 
Mehrkosten im Zusammenhang mit COVID-19, die sie 2020 zu tragen hatten (31,4 Millionen Franken 2020 und 
5,6 Millionen Franken 2021), 36,9 Millionen Franken für die Mehrkosten im Jahr 2021 (10,5 Millionen Franken 2021 
und 26,4 Millionen Franken 2022) und eine Vorauszahlung von 6 Million en Franken für die Massnahmen, die 2022 
eingeführt wurden. 

Ausgaben durch Gesundheitsmassnahmen und andere finanzielle Unterstützung für Gesundheitseinrichtungen 

 2020 2021 2022 Total 

Task Force Gesundheit (inkl. Tracing, Tests, Impfung) 2 401 200 19 513 600 9 725 500 31 460 300 

Pauschalen des Bundes und der Krankenversicherer (Tests, Impfung)  -7 267 900 -3 453 000 -10 720 900 
Unterstützung der Spitälern (HFR, FNS, HIB, Freiburger Privatkliniken) 31 376 000 16 083 600 32 362 100 79 821 700 
Prämie für das Pflegepersonal 1 400 000 - - 1 400 000 

Sozialmedizinische Pflege (Pflegeheime, Spitex, Beträge zu Lasten des 
Staates) 

3 311 200 1 699 300 n.v. 5 010 500 

Spezialisierte Einrichtungen (Betrag zu Lasten des Staates, 45 %) - 1 706 900 - 1 706 900 

Familienergänzende Kinderbetreuung 344 600 - - 344 600 
Materialbestand (Beschaffung und Verwaltung) 3 639 500 -230 100 -788 100 2 621 300 
Total netto 42 472 500   31 505 400 37 846 500 111 824 400 

* + Ausgaben, - Einnahmen; Beträge gerundet. n.v. = nicht verfügbar. 
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9.1.2 Verordnung über die Unterstützung des Schlosses Greyerz infolge des Coronavirus (COVID-
19) 

Kurzfristige Soforthilfe zur Deckung des Betriebsverlustes der Stiftung im Jahr 2020  

Kantonale Gesetzesgrundlage: SGF 821.40.34 

Zuständige Direktion/Amt: BKAD/KA 

Gewährungs-
verfahren 

Der Betrag dient zur Deckung des Betriebsverlustes im Jahr 2020 und wird in maximal vier 
Tranchen auf der Grundlage eines Quartalsberichts freigegeben. 

Zahlen und 
Bilanz  

Da es sich bei der Stiftung Schloss Greyerz um eine öffentlich-rechtliche Einrichtung handelt, hat 
die Stiftung keinen Anspruch auf Entschädigung im Rahmen der COVID-Kulturverordnung. Der 
Betriebsverlust war geringer als erwartet, weshalb im Jahr 2020 nur zwei Tranchen bzw. 
425 000 Franken benötigt wurden. Im Jahr 2022 wurde jedoch eine ausserordentliche Finanzhilfe 
in Höhe von 275 000 Franken gewährt, wodurch sich die gesamte Hilfe auf insgesamt 
700 000 Franken erhöhte. 

 

9.1.3 Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des 
Coronavirus durch die Unterstützung der lokalen Wirtschaft (ULWV-COVID-19) 

Unterstützung der Entwicklung der Online-Plattform Kariyon.ch, um Gutscheine mit einem Rabatt von 20 % zu 
Lasten des Staates zu erwerben. 

Kantonale Gesetzesgrundlage: SGF 821.40.53 

Zuständige Direktion/Amt: VWBD/WIF; ILFD/GN 

Gewährungs-
verfahren 

Zum Schliessen gezwungene Geschäfte (einschliesslich Restaurants, Discos/Bars, Sport-, 
Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen sowie Pflegeeinrichtungen) sowie Mitglieder der 
Vereinigung Terroir Fribourg können sich auf der Plattform Kariyon.ch registrieren. Die 
Kundinnen und Kunden zahlen 80 % des Wertes der über die Plattform gekauften Gutscheine, 
maximal 100 Franken pro Gutschein und maximal 5 Gutscheine eines Geschäfts. Die Gutscheine 
sind bis zum 31. Dezember 2021 gültig. Partner, die sich auf der Plattform registriert haben, 
können sich die Gutscheine bis zum 30. September 2021 erstatten lassen. Die Massnahme fördert 
auch den lokalen Tourismus, da jede Person, die im Kanton übernachtet und sich über die 
Plattform «Check-In» registriert, einen Gutschein im Wert von 20 Franken erhält, der bei den 
registrierten Partnern eingelöst werden kann. 

Zahlen Der Staat gab für diese Massnahme 3 961 857 Franken aus, davon 202 562 Franken für die 
Entwicklung der Plattform. Er übernahm auch die Transaktionskosten, die bei der Verwendung 
von Kreditkarten anfallen. Durch die Massnahme flossen 17 Millionen Franken in die lokale 
Wirtschaft. Über die Plattform «Check-In» wurden Gutscheine im Wert von 73 600 Franken 
generiert. 1450 Geschäfte lösten Gutscheine ein, die von 28 500 Einzelkunden gekauft wurden. 

Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Die Verwaltung der Massnahme wurde per Leistungsauftrag an die Firma Local Impact 
übertragen. Diese überprüfte, ob die Leistungsanbieter für die Massnahme infrage kamen, und 
schickte die Zahlungslisten zur Weiterverfolgung und Finanzkontrolle an die entsprechenden 
Ämter. 
Die Massnahme «Kariyon» hat den Konsum nach den angeordneten Schliessungen deutlich 
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gefördert. Sie hat auch zum ersten Mal das Wirtschaftsgefüge der KMU und der 
Selbstständigerwerbenden des Kantons Freiburg in einem Online-Verzeichnis ins Rampenlicht 
gerückt. Die Aktion trug zur Entwicklung des Erscheinungsbilds der Plattform Kariyon.ch und der 
entsprechenden App bei und ermöglichte die Entwicklung von generischen Gutscheinen. Drei 
Monate nach ihrem Start hat die Gesellschaft den Auftrag, den ihr der Staat Freiburg erteilt hat, 
vollständig erfüllt. Die Aktion wurde im Rahmen des Wiederankurbelungsplans ebenso erneuert 
wie der Kauf von Gutscheinen durch den Staat für bestimmte Zielgruppen. Die Plattform besteht 
weiterhin und wird weiterentwickelt. 

 

9.1.4 Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des 
Coronavirus im Tourismusbereich (WMT-COVID-19) 

Soforthilfe für Beherbergungsbetriebe, touristische Anlagen und Sehenswürdigkeiten basierend auf der 
Funktionsweise des Tourismusförderungsfonds (TFF).  

Kantonale Gesetzesgrundlage: SGF 821.40.62 

Zuständige Direktion/Amt: VWBD / FTV (TFF-Sekretariat) 

Gewährungs-
verfahren 

Die Unterstützung besteht aus einer Lockerung der Vergabebedingungen und einer Ausweitung 
der regulären Beiträge aus dem TFF für Beherbergungs- und Freizeiteinrichtungen, insbesondere 
durch die Übernahme eines Teils der Miet- oder Pachtzinsen für eine Dauer von maximal 
21 Monaten zwischen April 2020 und Dezember 2021 sowie einem Darlehen an den Freiburger 
Tourismusverband (FTV) von maximal 1 Million Franken. Die Begünstigten müssen einen vom 
Bund verbürgten Kredit beantragen und eine um über 80 % verminderte Geschäftstätigkeit für 
Beherbergung und Freizeit zwischen März und Mai 2020 nachweisen.  

Zahlen 64 der 79 eingereichten Gesuche wurden angenommen und ein Gesamtbetrag von 
4 096 192 Franken ausbezahlt. Davon entfielen 83 % auf die Hotellerie und Parahotellerie, 10% 
auf Sehenswürdigkeiten und der Rest auf Bergbahnen, Campingplätze und Kongresszentren. Die 
Bearbeitungsgebühr von 250 Franken pro Fall wurde den Begünstigten auferlegt. Die Beträge 
wurden in vier Zahlungen aufgeteilt, von denen eine aufgrund der finanziellen Situation des 
Gesuchstellers nicht geleistet wurde. Der FTV erhielt ein Darlehen in Höhe von 200 000 Franken, 
das inzwischen teilweise zurückgezahlt ist. 

Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Mit den Begünstigten der Massnahme wurden Vereinbarungen getroffen. Der 
Verwaltungsausschuss des TFF verfolgte alle Entscheidungen direkt über einen Online-Zugang. 
Die Dossiers wurden in Ad-hoc-Ausschusssitzungen bestätigt. Die sehr gute Funktionsweise des 
TFF ermöglichte dank eines bereits gut eingespielten Verfahrens zur Übernahme von Zinsen oder 
Mietkosten eine schnelle und effiziente Umsetzung. Der Restbetrag der Massnahme bleibt dem 
TFF zugewiesen. 
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9.1.5 Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des 
Coronavirus durch Beiträge an Miet- und Pachtzinsen von Gewerbeflächen (WMMV-COVID-
19) 

Übernahme von drei Monatsmieten oder -pachten für Geschäftsflächen zu je einem Drittel durch den Staat, die 
Mieterin oder den Mieter und die Eigentümerin oder den Eigentümer  

Kantonale Gesetzesgrundlage: SGF 821.40.63 

Zuständige Direktion/Amt: VWBD/WA 

Gewährungs-
verfahren 

Dieses System nicht rückzahlbarer Hilfen ermöglicht es den Mieterinnen und Mietern von 
Gewerbeflächen, die infolge der Massnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 schliessen 
mussten, über einen tripartiten Vertrag zwei von drei Monatsmieten ohne Nebenkosten gezahlt zu 
erhalten. Der Staat zahlt eine Monatsmiete, sofern die Mieterin oder der Mieter eine Monatsmiete 
zahlt und die Eigentümerin oder der Eigentümer auf eine Monatsmiete verzichtet. Diese 
Massnahme gilt für die Monate Mai, Juni und Juli 2020. Die Beträge werden direkt an die 
Eigentümerinnen und Eigentümer ausgezahlt. Für die Massnahme infrage kommen Unternehmen 
sowie Selbstständigerwerbende (Obergrenze der Hilfe: 5000 Franken) sowie öffentliche 
Gaststätten (Patente des Typs A, B, C, D, F im Sinne des ÖGG, SGF 952.1; Obergrenze der Hilfe: 
7000 Franken). Keinen Anspruch haben Einrichtungen mit Patent des Typs G sowie Unternehmen, 
deren Vermieterin eine öffentliche Körperschaft ist. 

Zahlen Es wurden 2086 der 2310 eingereichten Gesuche bewilligt; der ausbezahlte Gesamtbetrag beläuft 
sich auf 4 876 076 Franken. Bei 25 % der Begünstigten handelt es sich um öffentliche Gaststätten 
und Beherbergungsbetriebe, bei 26 % um Detailhandelsgeschäfte im Non-Food-Bereich. 16 % 
sind Einrichtungen für persönliche Dienstleistungen (Wellness, Fitness, Coiffeur, Nagelstudio, 
Kosmetik, Massage usw.) und 14 % Einrichtungen für Gesundheitsberufe.  

Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Die Massnahme wurde im Kanton schnell eingeführt, während es keine vergleichbare Massnahme 
durch das Bundesparlament schaffte. Die Obergrenze der Hilfe und eine gewisse mangelnde 
Akzeptanz seitens der Vermieter bremsten den Erfolg der Massnahme, die dennoch über 
2000 Geschäften eine erhebliche Entlastung brachte. Das Prinzip der Mietunterstützung wurde 
später im Rahmen der Finanzhilfe, die in der zweiten Welle vergeben wurde, wieder aufgegriffen. 
Die Massnahme erforderte die Einstellung von befristeten Mitarbeitenden, die in diesem Rahmen 
rasch wieder eingesetzt werden konnten.  

 

9.1.6 Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des 
Coronavirus durch Beiträge und Beratung für Unternehmen (WMV-Unternehmen-COVID-19) 

Teilweise Übernahme der Mitgliederbeiträge für «thematische Cluster»; Bürgschaften für spezielle Bankkredite 
für Start-ups, Bereitstellung von Coaches aus dem platinn-Netzwerk.  

Kantonale/eidgenössische Gesetzesgrundlage (Start-up): SGF 821.40.64 / SR 951.251 

Zuständige Direktion/Amt: VWBD/WIF 

Gewährungs-
verfahren 

Übernahme der Mitgliederbeiträge der folgenden Cluster: Building Innovation Cluster, Cluster 
Food & Nutrition und Swiss Plastics Cluster in Höhe von bis zu 75 % des jährlichen 
Einzelmitgliederbeitrags für 2020.  
Bürgschaft für Bankkredite an Start-ups, die zwischen dem 1. Januar 2010 und dem 1. März 2020 
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Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Zusammen mit der indirekten ausserordentlichen Bundeshilfe für die Presse und den anderen 
Unterstützungsmassnahmen des Bundes (KAE, COVID-Kredite) ermöglichte es der kantonale 
Beitrag den Verlegern der Printmedien, die Publikationen und die meisten Arbeitsplätze während 
der Krise aufrechtzuerhalten. Die Unterstützung für Radiosender wurde jedoch aufgrund der 
Subsidiaritätsklausel stark eingeschränkt. Es ist anzumerken, dass die Medien im Allgemeinen mit 
eher strukturellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben und der Personalabbau nicht ausschliesslich 
mit COVID-19 zusammenhängt. Siehe auch den Bericht 2022-DEE-51.  

 

9.1.8 Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des 
Coronavirus durch die Unterstützung der Berufsberatung und der Berufsbildung (WMV-
Bildung-COVID-19) 

Unterstützung für Jugendliche am Ende der obligatorischen Schulzeit, die auf der Suche nach einer Lehrstelle 
sind, Jugendliche in einer beruflichen Grundbildung im dualen System und Erwachsene, die infolge der Krise in 
einer prekären beruflichen Situation sind und eine berufliche Laufbahnberatung benötigen 

Kantonale Gesetzesgrundlage: SGF 821.40.66 

Zuständige Direktion/Amt: VWBD/BBA; BKAD/BEA 

Gewährungs-
verfahren 

Die Massnahmen sind auf vier Ebenen angesiedelt: Übergang vom Ende der obligatorischen 
Schule zur berufsbildenden Sekundarstufe II (Nahtstelle I), Übergang von der (berufsbildenden 
oder allgemeinbildenden) Sekundarstufe II in den Arbeitsmarkt (Nahtstelle II), Betreuung während 
der Lehre sowie Laufbahnberatung und Umschulung für Erwachsene. 
Die Ebene «Nahtstelle I» umfasst eine Ausweitung der Unterstützung für Vereine, die mit 
Berufsvorbereitungsmassnahmen und Motivationssemestern betraut sind, Massnahmen für eine 
kostenlose Erwachsenenbildung, eine Ausweitung der Leistungsaufträge mit den 
Lehrbetriebsverbünden, damit diese mehr Lernende einstellen, und eine Erhöhung des 
Finanzierungsanteils des Staates für die überbetrieblichen Kurse von 20 auf 25 %.  
Die Ebene «Nahtstelle II» besteht aus der Einstellung von in diesem Bereich qualifiziertem 
Personal, insbesondere von Berufsberatern und -beraterinnen, die auf Berufsbildung spezialisiert 
sind. Die Ebene «Betreuung während der Lehre» umfasst eine Erhöhung der Kapazitäten der 
Plattform Jugendliche durch die Einstellung von qualifiziertem Personal sowie eine Intensivierung 
der Besuche der Lehraufsichtskommissionen. 

Zahlen Es wurden 1 905 303 Franken verwendet, davon 1 380 373 Franken für die Massnahmen 
«Nahtstelle I», 210 628 Franken für die Massnahmen «Nahtstelle II», 101 159 Franken für die 
Laufbahnberatung und Umschulung für Erwachsene und 113 810 Franken für die Plattform 
Jugendliche. Für die Lehraufsichtskommissionen wurde kein Betrag verwendet, da letztlich nur 
wenige Lehrverträge aufgelöst wurden.  

Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

In Bezug auf die Massnahmen «Nahtstelle I» haben die Schaffung zusätzlicher Plätze über den 
Sommer und Herbst sowie die Verlängerung der Massnahme bis Ende Mai 2021 dazu geführt, 
dass die mit den Berufsvorbereitungsmassnahmen und den Motivationssemestern betrauten 
Organisationen trotz komplexerer Profile eine gute Vermittlungsquote erzielen konnten. 
In Bezug auf die Erwachsenenbildung wurde die kostenlose Teilnahme am 
Berufsfachschulunterricht von den betroffenen Erwachsenen sehr geschätzt.  
Was die Lehrbetriebsverbünde betrifft, so wurde der zur Verfügung stehende Betrag von zwei 
Verbünden (Fri-bap und Ref-flex) genutzt. Es könnte darüber nachgedacht werden, ob die 
Lehrbetriebsverbünde in Zukunft stärker subventioniert werden sollten, um zusätzliche Plätze zu 
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9.3 Massnahmen während der zweiten Welle der Coronavirus-Pandemie 

 

 

9.3.2 Verordnung über die Begleitmassnahmen für Einrichtungen, deren Schliessung infolge der 
zweiten Coronavirus-Welle angeordnet wurde (BMSV-COVID-19) 

Volle Übernahme des Mietzinses für öffentliche Einrichtungen sowie Sport- und Freizeiteinrichtungen während der 
behördlich angeordneten Schliessung zwischen Oktober 2020 und Januar 2021 

Kantonale Gesetzesgrundlage: SGF 821.40.91 

Zuständige Direktion/Amt: VWBD/WA 

Gewährungs-
verfahren 

Der Staat übernimmt die monatlichen Miet- oder Pachtzinsen (höchstens 40 000 Franken pro 
Monat) von Unternehmen, die ihre Tätigkeit per Staatsratsbeschluss während der zweiten Welle 
der Pandemie einstellen mussten, d. h. ab dem 23. Oktober 2020 Discos oder Kabaretts mit einem 
Patent D (im Sinne des ÖGG) sowie Freizeiteinrichtungen wie Kasinos, Spiel- und Billardsäle 
sowie Bowlingzentren, und ab dem 4. Dezember 2020 Einrichtungen und öffentliche Gaststätten 
wie Cafés, Restaurants, Bars und Discos (ausgenommen Patent G, d. h. Betriebe, die einem 
Lebensmittelgeschäft angegliedert sind), Vergnügungs- und Freizeiteinrichtungen und -betriebe, 
Theater, Museen und Kinos sowie Wellnessanlagen und -Clubs wie Hallenbäder, Thermalbäder, 
Fitnessstudios und Wellnesseinrichtungen sowie Prostitutionseinrichtungen. Kein Beitrag wird 
gewährt für Einrichtungen, die bereits eine Kulturförderung oder eine spezifische 
Tourismusförderung (WMT-COVID-19) erhalten, von öffentlichen Körperschaften betrieben 

9.3.1 Verordnung über die Begleitmassnahmen für Angestellte der Einrichtungen, deren Schliessung 
infolge der zweiten Coronavirus-Welle angeordnet wurde (BMAV-COVID-19) 

Übernahme der Hälfte der 20 Lohnprozente für November 2020, die nicht von der Kurzarbeitsentschädigung 
abgedeckt werden. 

Kantonale Gesetzesgrundlage: SGF 821.40.92 

Zuständige Direktion/Amt: VWBD/ÖALK 

Gewährungs-
verfahren 

Die öffentliche Arbeitslosenkasse berechnet und bezahlt den kantonalen Beitrag von 10 % der 
versicherten Löhne auf der Grundlage der Abrechnungen der Bundesentschädigungen für 
Kurzarbeit für die Kontrollperiode November 2020 und gemäss den in der Verordnung festgelegten 
Bedingungen (nur bestimmte Tätigkeitsgebiete, für die Einschränkungen oder Schliessungen 
angeordnet wurden, im Kanton Freiburg niedergelassene Unternehmen).  

Zahlen 597 Unternehmen profitierten von der Massnahme für insgesamt 1 053 980 Franken, wobei 66 % 
auf Unternehmen entfielen, die im Gastgewerbe tätig waren, und 34 % auf Unternehmen aus 
anderen Branchen.  

Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Die Massnahme wurde rückwirkend auf den 1. Dezember 2020 aufgehoben, nachdem der Bund 
beschlossen hatte, dass alle Löhne unter 3470 Franken durch die KAE vollständig gedeckt werden.  
Infolge des Entscheids der Bundesbehörden, bei der Bemessung der KAE im summarischen 
Abrechnungsverfahren für Mitarbeitende im Monatslohn einen Ferien- und Feiertagsanteil 
einzuberechnen (gemäss Bundesgerichtsurteil vom 17. November 2021), musste die ÖALK auf 
Gesuch hin jedoch die KAE neu berechnen und Nachzahlungen tätigen. Dieses Verfahren ist noch 
nicht abgeschlossen, aber die noch ausstehenden Nachzahlungen sind unbedeutend. 
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werden oder teilweise einer anderen Tätigkeit nachgehen können. Die Massnahme gilt nicht für 
die Tage, an denen die Wiedereröffnung im Laufe des Dezembers 2020 genehmigt wurde, und 
wird bis zum 31. Januar 2021 verlängert.  

Zahlen Von 997 eingereichten Anträgen wurden 897 bewilligt, wobei insgesamt 8 730 699 Franken 
ausbezahlt wurden. Die meisten Ablehnungen betrafen Patente des Typs G. Über 77 % der 
Anträge wurden von öffentlichen Gaststätten und Beherbergungsbetrieben gestellt, die restlichen 
Anträge von Sport- und Freizeiteinrichtungen oder Einrichtungen für persönliche 
Dienstleistungen.  

Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Die Massnahme ermöglichte den Unternehmen, die bereits während der ersten Welle schliessen 
mussten, in einer Zeit, die normalerweise grosse Umsätze einbringt, eine schnelle 
Liquiditätsspritze, um die hohen und in der Regel nicht komprimierbaren Fixkosten zu decken und 
so Betreibungen und Konkurse zu vermeiden. Das Prinzip der Übernahme von Fixkosten wurde 
zudem auf Bundesebene in das System der Härtefallhilfe aufgenommen. Das Prinzip der 
Mietkostenübernahme wurde im Rahmen des erleichterten Härtefallverfahrens für die Zeit der 
angeordneten Schliessung von Februar bis Juni 2021 übernommen. 

 

9.3.3 Ausführungsverordnung zum kantonalen Wiederankurbelungsplan zur Bewältigung der 
Gesundheits- und Wirtschaftskrise infolge des Coronavirus («Bars, Discos und Restaurants») 
(KWPV-Gastro-COVID-19) 

Teilweise Übernahme der Umsatzeinbussen in der Gastronomie während der behördlich angeordneten Schliessung 
zwischen Oktober 2020 und Januar 2021 

Kantonale Gesetzesgrundlage: SGF 821.40.94 

Zuständige Direktion/Amt: VWBD/FTV 

Gewährungs-
verfahren 

Unterstützungsfähig sind Bars, Diskotheken oder Restaurants mit einem Patent des Typs A, B, C, 
D, F, H, I, L oder T (im Sinne des ÖGG), die mit der Gaststätte einen Umsatz von mindestens 
200 000 Franken für das Jahr 2019 nachweisen können, es sei denn, die Gaststätte erhält 
gleichzeitig einen Betrag für Härtefälle (WMHV) oder profitiert von einer tourismusspezifischen 
Massnahme (WMT) oder wird von einer öffentlichen Körperschaft betrieben. Die Gaststätte muss 
einen Umsatzrückgang von 20 % im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum in den Jahren 2019 
oder 2020 nachweisen. Die Unterstützung besteht aus der Übernahme von 9 % des 
Umsatzrückgangs. Die Massnahme umfasst die Zeit der angeordneten Schliessung ab Ende 
Oktober 2020 bis Ende Januar 2021. Ein Formular wird zusammen mit den entsprechenden 
Mehrwertsteuerbelegen über die Ad-hoc-Plattform beim Freiburger Tourismusverband 
eingereicht. Das Sekretariat des TFF ist für die Bearbeitung der Anträge und die Vergabe der 
Beiträge zuständig.  

Zahlen Es wurden 510 der 522 eingereichten Anträge bewilligt; der ausbezahlte Gesamtbetrag beläuft sich 
auf 6 372 070 Franken.  

Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Die Ziele dieser sektoralen Hilfe waren Schnelligkeit und Effizienz. Die ab dem 4. Januar 2021 
eingerichtete Plattform hat die Erwartungen erfüllt und die angekündigten Fristen sowohl für die 
Bearbeitung und Beantwortung (20 Arbeitstage) als auch für die Auszahlung (5 Arbeitstage) 
wurden bei allen Fällen eingehalten.  
Die Massnahme war ursprünglich als Massnahme des Wiederankurbelungsplans vorgesehen, 
wurde dann aber in das System der Härtefallhilfe übergeführt, was die finanziellen 
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Freiburger Wirtschaft von wesentlicher Bedeutung oder systemrelevant sind (Art. 16a WMHV), 
und müssen vom Staatsrat bestätigt werden.  

Alle Unternehmen müssen beweisen, dass sie vor der Krise lebensfähig und profitabel waren. Bei 
einer möglichen Überschuldung kann die Gewährung der Beiträge abgelehnt werden. 
Art. 3a WMHV führt für Dezember 2021 eine zusätzliche Unterstützung für Bars, Discos, Sport- 
und Freizeiteinrichtungen, Restaurants und Hotels, Reiseveranstalter, Transportunternehmen, 
Akteure der Veranstaltungsbranche und Caterer ein. Diese richtet sich an Unternehmen, welche 
die Bedingungen der WMHV erfüllen und bereits Anspruch auf Unterstützung hatten. Je nach 
Branche müssen die Unternehmen im Dezember 2021 einen Umsatzrückgang von mindestens 
30 % im Vergleich zum Dezember 2019 nachweisen. Der Zusatzbeitrag besteht auch hier in der 
pauschalen Übernahme des Umsatzverlustes von Dezember 2021 im Vergleich zu Dezember 
2020, wobei der Prozentsatz je nach Tätigkeitssektor variiert. Die Unterstützung ist auf 
100 000 Franken und 2,5 % des durchschnittlichen Referenzumsatzes begrenzt. Die Massnahme 
ist auch dann anwendbar, wenn das Unternehmen bereits die Bundesobergrenze für Beiträge 
erreicht hat und/oder der durchschnittliche Umsatz des Unternehmens über 5 Millionen Franken 
liegt. 
Die Bearbeitung der Dossiers erfolgt durch die Ad-hoc-Einheit innerhalb der WIF. 

Der Bund beteiligt sich zu 70 % an den Beiträgen, die Unternehmen mit einem Umsatz von bis zu 
5 Millionen Franken gewährt werden, und zu 100 % an den Beiträgen für die übrigen 
Unternehmen, im Rahmen der in der Bundesverordnung vorgesehenen Obergrenzen und gemäss 
den auf Bundesebene vorgesehenen Anspruchsvoraussetzungen und Verwendungsbedingung. Die 
Bundesratsreserve (500 Millionen Franken, wovon 2,88 % oder 14,4 Millionen Franken dem 
Kanton zur Verfügung stehen) ermöglicht in Fällen von kantonaler Bedeutung auch die 
vollständige Refinanzierung von Beiträgen, welche die Bundesobergrenze überschreiten, in 
Abweichung von bestimmten Voraussetzungen gewährt oder in der ersten Welle ausbezahlt 
wurden. 

Zahlen 1454 von 1800 eingereichten Gesuchen wurden bewilligt. Für 263 von 300 eingereichten 
Gesuchen wurde für die im Dezember 2021 erlittenen Verluste ein Zusatzbeitrag gewährt. Der 
insgesamt ausgezahlte Betrag wird auf über 82 Millionen Franken geschätzt, ohne 
Bearbeitungskosten. Dieser Betrag ist nicht endgültig und berücksichtigt nicht die 
Rückerstattungen, die nach der Gewährung der Beiträge geleistet wurden oder werden können. So 
wurde bei 56 Entscheidungen ein Antrag auf Wiedererwägung gestellt und bei 17 eine 
Beschwerde eingelegt. Drei Beschwerden sind noch hängig, die anderen wurden zurückgezogen 
oder abgelehnt. Im Anschluss an die durchgeführten Kontrollen wurden in 26 Fällen vollständige 
oder teilweise Rückerstattungen gefordert, wobei der Gesamtbetrag auf 1,7 Millionen Franken 
geschätzt wird. Bisher hat noch kein Fall zu einem Strafverfahren geführt.  

Von November 2020 bis Juni 2022 beschäftigte die Massnahme die Mitarbeitenden des GS-
VWBD, des WA, der WIF, wobei letztere auch die Betreuung der Hotline für wirtschaftliche 
Hilfen gewährleisteten, und die Mitarbeitenden der FinV stark. An der Massnahme waren fünf 
Treuhänder beteiligt, und sie erforderte die Einstellung von einem Dutzend externer 
Mitarbeitender.  

Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Dank seiner Teilnahme an der eidgenössischen Arbeitsgruppe, die sich mit der Einführung von 
Härtefällen befasst, war der Kanton Freiburg der erste, der bereits im November 2020 eine 
kantonale Verordnung erliess. Angesichts der Dringlichkeit der Situation war es erforderlich, sehr 
schnell ein ehrgeiziges Bearbeitungsverfahren einzuführen. Das ordentliche Verfahren war trotz 
seiner Komplexität dank der Aufträge an die Treuhänder und der bereits für die BMSV 
mobilisierten Teams sehr schnell einsatzbereit. Die Verfügbarkeit der für die MUSV-Massnahme 
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1. Bars und Diskotheken mit Patent D (im Sinne des ÖGG), Sport- und Freizeitbetriebe 
2. Beherbergungsbetriebe mit Patent A 
3. Parahotelleriebetriebe mit Patent I, Gastronomie, Personenbeförderung 

(Busreiseveranstalter, Taxi), Dienstleistungserbringer im Veranstaltungssektor, Traiteure, 
Reisebüros, Reiseveranstalter 

4. Schausteller 

Der Beitrag entspricht einem Prozentsatz der Differenz zwischen den Einnahmen und den Kosten 
für das erste Quartal 2022. Der Prozentsatz beträgt 80 % für Unternehmen der Kategorie 1 und 4 
und 60 % für Unternehmen der Kategorie 2 und 3 sowie für Unternehmen mit einem Umsatz von 
mehr als 5 Millionen Franken. Die Unterstützung ist auf der Grundlage des Referenzumsatzes und 
der Tätigkeitsgruppe begrenzt. Eine Abweichung von den Kriterien, Bedingungen, Berechnungen 
oder Obergrenzen bleibt für Unternehmen möglich, die für die Freiburger Wirtschaft von 
wesentlicher Bedeutung oder systemrelevant sind (Art. 22). Die Bearbeitung der Fälle erfolgt 
durch die Ad-hoc-Einheit innerhalb der WIF. 

Zahlen Es wurden 44 der 70 eingereichten Gesuche bewilligt; der ausbezahlte Gesamtbetrag beläuft sich 
auf 1 582 299 Franken. Bei zehn Entscheiden wurde ein Antrag auf Wiedererwägung gestellt und 
gegen einen Entscheid wurde Beschwerde eingelegt. 44 % der Beträge gingen an die 
Reisebranche, 30 % an die Gastronomie, 11 % an den Bereich Sport und Freizeit und 4 % an die 
Beherbergungsbranche. 

Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Abgesehen von ähnlichen Überlegungen zur Überwachung wie bei der Massnahme WMHV-19 
war diese Massnahme kompliziert umzusetzen, da sie auf neuen eidgenössischen 
Berechnungsregeln basierte, die für 2022 viel restriktiver waren als für 2020/2021. Der Ansatz, der 
für die Berechnung des Beitragsgewählt wurde, erforderte die Bestimmung des tatsächlichen 
Anteils der ungedeckten Kosten. Folglich waren aufwändige Analysen, die zu relativ geringen 
Zahlungen führten, sowie eine anhaltende juristische Begleitung aufgrund der verhältnismässig 
hohen Anzahl von Wiedererwägungsanträgen notwendig. 

 

9.3.6 Verordnung über Massnahmen für Publikumsanlässe im Zusammenhang mit dem Coronavirus 
(MPAV-COVID-19) 

Garantie für die Übernahme der ungedeckten Kosten von Anlässen von überkantonaler Bedeutung im Falle einer 
pandemiebedingten Absage 

Kantonale/eidgenössische Gesetzesgrundlage: SGF 821.40.97 / SR 818.101.28 

Zuständige Direktion/Amt: VWBD/FTV; GS-VWBD 

Gewährungs-
verfahren 

Bei Anlässen von überkantonaler Bedeutung, die zwischen Ende Mai 2021 und Ende Dezember 
2022 stattfinden, deckt die Unterstützung die entstandenen ungedeckten Kosten, falls die 
Veranstaltung aufgrund der Pandemie von den Behörden abgesagt wird. Die Unterstützung ist auf 
5 Millionen Franken begrenzt, nach Abzug einer Franchise von 5000 Franken und eines 
Selbstbehalts von 10 %, den das veranstaltende Unternehmen zu tragen hat. Der Bund beteiligt 
sich bei Aktivierung der Garantie mit 50 %. Der Veranstalter muss seinen Sitz im Kanton haben 
und der Anlass muss die anderen in der Bundesverordnung (Art. 5) vorgesehenen Kriterien 
erfüllen. Der Antrag wird zusammen mit den verlangten Belegen beim Oberamt eingereicht, das 
den Anlass bewilligt hat, und anschliessend vom FTV bearbeitet, der den Anspruch überprüft und 
seinen Vorbescheid an die VWBD weiterleitet.  
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Zahlen Drei Anlässe erhielten eine Garantie des Staates, konnten aber durchgeführt werden. Daher wurde 
in diesem Zusammenhang kein Betrag ausgezahlt.  

Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Die Massnahme sollte dazu ermutigen, Veranstaltungen trotz unsicherer Aussichten wieder 
aufzunehmen. Die Einführung des COVID-Zertifikats im Herbst 2021 ermöglichte die 
Durchführung der wichtigsten Veranstaltungen, während die Aufhebung der meisten 
Gesundheitsmassnahmen im Laufe des Jahres 2022 die meisten Organisatoren dazu veranlasste, 
kein Gesuch zu stellen.  

 

9.4 Massnahmen des Wiederankurbelungsplans 

9.4.1 M1: Verstärkung des Gebäudeprogramms 

Erhöhung der Förderbeiträge von 12 der 13 Massnahmen des Gebäudeprogramms um 50 % bis der zur 
Verfügung gestellte Betrag ausgeschöpft ist, spätestens aber bis Ende 2022.  

Kantonale/eidgenössische Gesetzesgrundlage: EnGe SGF 770.1; EnR 770.11/ EnG SR 730.0 

Zuständige Direktion/Amt: VWBD/AfE 

Gewährungs-
verfahren 

Die Anträge auf Förderbeiträge werden online erfasst und folgen dem für das Gebäudeprogramm 
etablierten Prozess. Vollständig ausgefüllte und unterschriebene Formulare in Papierform sind an 
das Amt für Energie (AfE) zu richten. Es wird geprüft, ob die Dossiers vollständig sind und die 
Kriterien für eine Förderung erfüllen, danach wird ein Entscheid über die Zusicherung von 
Beiträgen getroffen. Die Zusicherung bleibt zwei Jahre gültig. Nach Abschluss der Arbeiten wird 
dann ein Formular an das AfE weitergeleitet, das nach Überprüfung der übermittelten 
Informationen den zugesicherten Beitrag freigibt. 

Zahlen Die Massnahme wurde bis Ende 2021 ausgeschöpft, bei Subventionen von schätzungsweise rund 
15 Millionen Franken insgesamt, einschliesslich der Anteile von Kanton und Bund. Der Restbetrag 
wird im Laufe des Jahres 2023 ausgezahlt. 2566 Zusicherungen für das Gebäudeprogramm 
wurden in der Zeit vom 1. Dezember 2020 bis zum 10. Dezember 2021 ausgesprochen. 

Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Diese Massnahme ist noch nicht abgeschlossen, da die Arbeiten während zwei Jahren stattfinden 
können. Daher wird es erst Ende 2023 möglich sein, eine Bilanz zu ziehen. 

 

9.4.2 M2: Bau, Sanierung und Unterhalt von Gebäuden 

Beschleunigung von geplanten Arbeiten 

Kantonale Gesetzesgrundlage: Dekret SGF 821.40.13 

Zuständige Direktion/Amt: RIMU/HBA, AfU GS-RIMU (NE); GSD 

Gewährungs-
verfahren 

Mit der Massnahme sollen bereits geplante Unterhalts-, Restaurierungs- und 
Konservierungsarbeiten an Gebäuden des Staats durchgeführt werden, die zum Beispiel im 
Asylwesen genutzt werden (prioritär: Ste Elisabeth). Ebenfalls eingeschlossen sind Massnahmen, 
die darauf abzielen, optimalen Sommerkomfort in den (neuen und bestehenden) Gebäuden des 
Staats hauptsächlich durch passive Kühlung zu gewährleisten. 
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Zahlen Es wurde ein Betrag von 1 430 034 Franken verwendet, davon 595 992 Franken für Arbeiten im 
Foyer Ste Elisabeth, 700 000 Franken für Studien zur schrittweisen Sanierung des 
Immobilienbestands und technische Diagnosen, 18 818 Franken für die Durchführung von 
Schadstoffdiagnosen in bestimmten staatlichen Gebäuden und 95 564 Franken für die 
Durchführung von Massnahmen des Klimaplans (S.5.6 t T.6.1). 

Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Diese Massnahme ist noch nicht abgeschlossen, da die Frist für die Umsetzung bis Ende 2023 
läuft. 

 

9.4.3 M3: Sanierung und Unterhalt von historischen Gebäuden  

Beitrag zu geplanten Sanierungsarbeiten an Orten von nationaler Bedeutung 

Kantonale Gesetzesgrundlage: KGSG SGF 482.1 

Zuständige Direktion/Amt: BKAD/KGA 

Gewährungs-
verfahren 

Mit der Massnahme sollen bereits geplante Unterhalts-, Restaurierungs- und 
Konservierungsarbeiten an historischen Gebäuden des Staats finanziell unterstützt werden. Sie ist 
insbesondere für die Klosterkirche, die alte Mühle und den Bauernhof des Klosters Altenryf 
bestimmt, einen Standort von nationaler Bedeutung. 

Zahlen 5 Millionen Franken wurden bisher verwendet und 1 Million wird 2023 noch verwendet werden. 
23 % wurden in Dienstleistungsaufträge (Architekten, Ingenieure und Sachverständige) und 
77 % in Bauaufträge (Restaurierung und technische Anlagen) investiert und gingen hauptsächlich 
an KMU.  

Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Die Massnahme ermöglichte es, diese wichtige Aufgabe rechtzeitig und mit der nötigen Sorgfalt in 
Angriff zu nehmen. 

 

9.4.4 M4: Vorverlegung von Investitionsprojekten und beschleunigte Bearbeitung der Ortsplanung 

Einstellung von Temporärpersonal oder Aufträge an Dritte 

Kantonale Gesetzesgrundlage: Dekret SGF 821.40.13 

Zuständige Direktion/Amt: RIMU/BRPA, HBA; ILFD/GN 

Gewährungs-
verfahren 

Die Massnahme zielt auf die beschleunigte Behandlung von Ortsplanungen, die aufgrund eines 
Urteils des Kantonsgerichts vom 3. September 2019 und Beschwerden verlangsamt wurde, sowie 
auf die Vergabe von Aufträgen an Dritte (namentlich Bauherrenunterstützungsbüros, Architekten, 
Ingenieure) zur Beschleunigung von Investitionsprojekten, insbesondere in Grangeneuve und auf 
dem Weingut Les Faverges.  

Zahlen Der Grossteil des bis Ende 2022 verbuchten Betrags von 873 738 Franken betrifft hauptsächlich 
die befristete Anstellung von Juristen und Raumplanern (3 bis 4 VZÄ) sowie Aufträge an 
Architekten und Ingenieure für die Projektleitung (aufgeteilt zwischen dem HBA für 7 Projekte 
und der ILFD). 
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Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Im Rahmen des Konjunkturpakets konnten zahlreiche Fälle und Beschwerden durch die 
Einstellung von Temporärpersonal bearbeitet werden. Die Arbeitsbelastung bleibt in beiden 
Bereichen hoch. Sie wird 2023 über die Anstellung von Hilfspersonal getragen, allerdings werden 
die Beträge geringer sein als 2021/2022. 

 

9.4.5 M5: Beschleunigung von Veloinfrastrukturprojekten 

Beitrag zu einem Pilotprojekt und Förderung des Zweiradverkehrs 

Kantonale Gesetzesgrundlage: StrG SGF 741.1 

Zuständige Direktion/Amt: RIMU/TBA; MobA 

Gewährungs-
verfahren 

Die Massnahme zielt darauf ab, die Umsetzung eines Pilotprojekts für Veloverkehrsanlagen zu 
beschleunigen, insbesondere die Einrichtung von Veloparkplätzen an den Schnittstellen zum 
öffentlichen Verkehr, indem vereinfachte Verfahren für die Einrichtung dieser Plätze, deren 
Dimensionierung im Sachplan Velo vorgesehen ist, genutzt werden sollen. Die Massnahme sieht 
auch die Förderung der Nutzung von Zweirädern vor, indem Aufträge an 
Kommunikationsunternehmen vergeben werden. 

Zahlen Für die Massnahme wurden 425 204 Franken verwendet, unter anderem für die Einstellung eines 
VZÄ, Ingenieurverträge und die Durchführung eines Ideenwettbewerbs. 186 367 Franken werden 
noch für die im Jahr 2022 eingegangenen Verpflichtungen verwendet. 

Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Die Massnahme ermöglichte die Durchführung von Studien über die Ausgestaltung von Anlagen 
zur Verbesserung der Sicherheit von Velofahrerinnen und -fahrern, insbesondere in 
Linksabbiegesituationen, sowie die Einstellung eines VZÄ für Studien über Infrastrukturen für 
sanfte Mobilität im Perimeter der Agglomeration Freiburg und Grangeneuve. Ein 
Ideenwettbewerb zum Velotourismus in Greyerz wurde erfolgreich abgeschlossen; die Ergebnisse 
wurden im März 2023 bekannt gegeben. 

 

9.4.6 M6: Vorgezogene Realisierung von Projekten der Freiburgischen Verkehrsbetriebe (tpf) 

Darlehen für die Einrichtung verschiedener Busbahnhöfe und Park-and-Ride-Anlagen (P+R) 

Kantonale Gesetzesgrundlage: StrG SGF 741.1/MobG SGF 780.1 

Zuständige Direktion/Amt: RIMU/MobA 

Gewährungs-
verfahren 

Die Massnahme besteht darin, die Finanzierung bestimmter von den tpf geplanter Bauprojekte 
(Busbahnhöfe, Park-and-Ride-Anlagen P+R) durch rückzahlbare Darlehen zu gewährleisten und 
so ihre Realisierung zu beschleunigen. 

Zahlen Zwei erste Tranchen wurden in Höhe von 2 408 474 Franken ausgezahlt. Der Restbetrag des 
Darlehens wird nach Massgabe der Projektrealisierung auf der Grundlage von 
Mittelanforderungen in Teilbeträgen ausgezahlt.  

Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Die Modalitäten des Darlehens (Fälligkeit, Zinssatz, Verlängerungsbedingungen) wurden in der 
Vereinbarung zwischen der RIMU und der TPF TRAFIC SA vom 18. Februar 2022 festgelegt. Mit 
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den ersten beiden Tranchen wurde die Realisierung der Busbahnhofprojekte in Avry, Broc-
Village, Bulle, Châtel-St-Denis, Estavayer-le-Lac, Givisiez und Romont beschleunigt. 

 

9.4.7 M7: Gutscheine für Forschung und Entwicklung (F&E) 

Teilweise Übernahme der Gehälter von F&E-Mitarbeitenden  

Kantonale Gesetzesgrundlage: Ausführungsreglement SGF 821.40.95 

Zuständige Direktion/Amt: VWBD/WIF 

Gewährungs-
verfahren 

Die Massnahme ist Unternehmen vorbehalten, die im Kanton im industriellen Bereich tätig sind 
oder Forschungsaktivitäten durchführen, über Forschungspersonal verfügen und im Jahr 2020 
während mindestens drei Monaten aufgrund der Pandemie KAE in Anspruch genommen haben. 
Die Unterstützung besteht aus 80 % des Gehalts von bis zu fünf Mitarbeitenden, die im Bereich 
F&E aktiv sind, für maximal drei Monate und bis zu 200 000 Franken, um sie weiter zu 
beschäftigen, anstatt sie in Kurzarbeit zu schicken. 

Zahlen 38 von 50 eingereichten Gesuchen wurden bewilligt. Der ausbezahlte Gesamtbetrag beläuft sich 
auf 2 576 110 Franken und kam 25 Unternehmen, die im sekundären Sektor tätig sind, und 13 im 
tertiären Sektor zugute.   

Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Gemäss Artikel 21 der Gesetzesgrundlage wurden alle begünstigten Unternehmen aufgefordert, 
den Stand der Projekte, die Belege und geprüften Abschlüsse vorzulegen. Zwei Dossiers sind 
bislang unvollständig und werden weiterverfolgt. Die Massnahme ermöglichte die 
Weiterbeschäftigung von 135,7 Mitarbeitenden anstelle einer vorübergehenden Inanspruchnahme 
von KAE. Diese Massnahme hat dazu beigetragen, dass die Investitionen der betroffenen 
Unternehmen in F&E fortgesetzt wurden und somit ihre Innovationsfähigkeit und damit ihre 
Wettbewerbsfähigkeit erhalten oder sogar gestärkt wurden.   

 

9.4.8 M8: Gutscheine für Digitalisierung und Automatisierung 

Finanzielle Unterstützung für Digitalisierungs- und Automatisierungsmassnahmen  

Kantonale Gesetzesgrundlage: Ausführungsreglement SGF 821.40.95 

Zuständige Direktion/Amt: VWBD/WIF 

Gewährungs-
verfahren 

Die Massnahme ist Unternehmen vorbehalten, die im Kanton im industriellen, kommerziellen oder 
handwerklichen Bereich tätig sind und ein Projekt zur Digitalisierung oder Automatisierung von 
Produktionsprozessen oder -werkzeugen haben und aufgrund der Pandemie während mindestens 
drei Monaten KAE in Anspruch genommen haben. Die Unterstützung besteht in der Übernahme 
von maximal 25 % der Kosten des eingereichten Projekts bis zu einem Höchstbetrag von 
150 000 Franken. Das Unternehmen muss die Nützlichkeit der Investition und ihre erheblichen 
Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf begründen. 

Zahlen 42 von 60 eingereichten Gesuchen wurden bewilligt. Der ausbezahlte Gesamtbetrag beläuft sich 
auf 2 380 292 Franken und kam 27 Unternehmen, die im sekundären Sektor tätig sind, und 12 im 
tertiären Sektor zugute.   
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Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Die 42 bewilligten Gesuche förderten Investitionen von insgesamt 14 801 209 Franken in die 
Digitalisierung und Automatisierung der betroffenen Unternehmen. Diese Massnahme trug dazu 
bei, ein Einfrieren dieser Investitionen in den betroffenen Unternehmen zu verhindern und so deren 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten oder sogar zu stärken.  

 

9.4.9 M9: Lebensmittel - Agri&Co Challenge II und digitale Technologien in der Milchwirtschaft  

Lancierung einer zweiten Ausgabe des Wettbewerbs Agri&Co Challenge und Unterstützung bei der Einführung und 
Nutzung digitaler Technologien auf Freiburger Milchviehbetrieben 

Kantonale Gesetzesgrundlage: WFG SRF 900.1/ Verordnung SRF 821.40.55 

Zuständige Direktion/Amt: VWBD/WIF; ILFD/GN 

Gewährungs-
verfahren 

Im Rahmen einer zweiten Auflage des Wettbewerbs Agri&Co Challenge wird ein Aufruf zur 
Einreichung von Projekten veröffentlicht. Ziel ist es, die Zusammenarbeit zu fördern, neue 
Wertschöpfungsketten zu schaffen und innovative Projekte anzuregen, die zu einer nachhaltigen 
wirtschaftlichen Entwicklung des Kantons beitragen. Dieser Wettbewerb richtet sich an kleine und 
mittlere Unternehmen sowie Start-ups in der Wachstumsphase (Scale-ups) im Lebensmittelbereich, 
die sich im Kanton Freiburg niederlassen möchten. Der Preis des Wettbewerbs besteht in der 
Gewährung selbständiger und dauernder Baurechte am AgriCo-Standort in St-Aubin, das bedeutet 
eine neue Niederlassung und den Bau eines Gebäudes. 

Die Unterstützung digitaler Technologien in der Milchviehhaltung zielt darauf ab, die Gesundheit der 
Tiere zu verbessern und die Treibhausgasemissionen zu senken. Sie erfolgt durch die Gewährung 
eines individuellen Beitrags von bis zu 35 % der tatsächlichen Kosten der subventionierten 
Investition, maximal 10 000 Franken pro Betrieb, oder durch von Grangeneuve erbrachte Leistungen 
(Auswertung von Daten, Beratung und Bewertungen). Anspruchsberechtigt sind von Grangeneuve 
anerkannte Betriebe, die Milchkühe halten und die vor Ort erzeugte Milch vermarkten. Das Projekt 
muss sich auf eine Investition in eine von Grangeneuve festgelegte neue Technologie beziehen. Die 
Erstattung erfolgt gegen Vorlage der Rechnung des Anbieters, sobald das neue technologische 
System installiert ist. 

Zahlen 329 226 Franken wurden im Rahmen der Unterstützung für digitale Technologien in der 
Milchviehhaltung verwendet, wobei die ursprüngliche Obergrenze von 250 000 Franken per 
Staatsratsbeschluss angehoben wurde, was 49 von 56 Betrieben zugutekam, die einen Antrag gestellt 
hatten. Die geförderten Systeme betreffen hauptsächlich die Aktivitätsmessung und 
Futterschieberroboter.  

Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Die Organisation des Agri&Co-Challenge, der vor Ende 2022 geplant war, fand aufgrund des 
Genehmigungsverfahrens für den KNP AgriCo in Saint-Aubin nicht innerhalb der vorgegebenen Frist 
statt. 
Der Erfolg der Massnahme zur Förderung digitaler Technologien in der Milchviehhaltung ist 
eindeutig. Grangeneuve setzt die Betreuung der Betriebe bis Ende 2023 fort. Ziel ist es, die 
Entwicklung der Gesundheit, der Fortpflanzung und der Milchproduktion der Kühe in den Herden 
der am Projekt beteiligten Betriebe zu analysieren. 
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9.4.10 M10: Coaching mit Schwerpunkt auf Geschäftsinnovation 

Unterstützung und Beratung von Unternehmen mit Schwerpunkt auf Geschäftsinnovation  

Kantonale Gesetzesgrundlage: WFG SGF 900.1/WFR SGF 900.11 

Zuständige Direktion/Amt: VWBD/WIF 

Gewährungs-
verfahren 

Die Anträge werden zusammen mit den erforderlichen Unterlagen und Dokumenten bei der WIF 
eingereicht. Diese entscheidet je nach den spezifischen Bedürfnissen des Unternehmens über die 
geeignete Unterstützung und Beratung. Ein Coach wird beauftragt und interveniert im Unternehmen 
nach den vom Innovationsnetzwerk platinn entwickelten Konzepten und Methoden. Gegen den 
Entscheid kann kein Rechtsmittel eingelegt werden. Die Unterstützung ist nicht an eine 
Rückerstattungsklausel im Falle der Schliessung des Unternehmens gebunden. 

Zahlen 476 039 Franken wurden für 212 von 215 gestellten Anträgen ausgezahlt. Davon stammten 70 % aus 
Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitenden. 23 % der Coachings betrafen das verarbeitende 
Gewerbe, 14 % den Handel, 14 % spezialisierte wissenschaftliche und technische Tätigkeiten und 
8 % Informations- und Kommunikationstätigkeiten. 

Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Die Einsatzberichte und Rechnungen der platinn-Coaches werden von der WIF validiert. Innerhalb 
des Zeitrahmens konnten 90 % der unterstützten Unternehmen ihre wirtschaftliche Aktivität 
aufrechterhalten oder ausweiten und dabei Arbeitsplätze erhalten oder schaffen. 

 

9.4.11 M11: Covid Service Pack 

Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen (F&E) der Hochschule für Technik und Architektur 
Freiburg (HTA-FR) 

Kantonale Gesetzesgrundlage: Ausführungsreglement SGF 821.40.95 

Zuständige Direktion/Amt: VWBD/WIF 

Gewährungs-
verfahren 

Innosquare, die Plattform für die Unterstützung von Innovationsprojekten von Unternehmen im 
Kanton Freiburg, kontaktiert das antragstellende Unternehmen, um die gewünschte F&E-
Dienstleistung zu klären und zu prüfen, ob auf den Antrag eingetreten werden kann. Den 
vervollständigten Antrag leitet sie anschliessend an die WIF weiter. Der Beitrag beläuft sich auf 
höchstens 20 000 Franken. Das antragstellende Unternehmen beteiligt sich am Projekt mindestens 
zu 20 % in Form von Eigenleistungen und zum folgenden Prozentsatz in Form von finanziellen 
Mitteln:  

> mind. 5 % des Beitrags bei weniger als 20 Angestellten (VZÄ) 
> mind. 10 % des Beitrags bei 20 bis 50 Angestellten (VZÄ) 
> mind. 15 % des Beitrags bei 50 bis 100 Angestellten (VZÄ) 
> mind. 20 % des Beitrags bei mehr als 100 Angestellten (VZÄ) 

Zahlen Von 22 eingereichten Anträgen wurden 15 bewilligt, wobei insgesamt 314 216 Franken ausbezahlt 
wurden. 

Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

In jedem Fall wurde der Höchstbetrag ausgezahlt. Die Hebelwirkung ist gross (8.9), wie die 
Gesamtinvestitionssumme von 2 578 290 Franken zeigt. 
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9.4.12 M12: Beitrag an den Lohn von Lernenden im 1. Lehrjahr 

Finanzierung der ersten Monatsgehälter einer/eines Lernenden im 1. Lehrjahr in Form eines Gutscheins über 
1000 Franken 

Kantonale Gesetzesgrundlage: Ausführungsreglement SGF 821.40.96 

Zuständige Direktion/Amt: VWBD/BBA 

Gewährungs-
verfahren 

Die Anträge werden mithilfe eines Formulars beim BBA eingereicht. Der Beitrag wird nach 
Prüfung der Gewährungskriterien ausgezahlt. Der Lehrbetrieb (ohne öffentliche oder 
halbstaatliche Körperschaften) muss seinen Sitz im Kanton Freiburg haben und über eine vom 
Staat Freiburg ausgestellte Bildungsbewilligung verfügen. Der Gutschein ist für alle Lernenden im 
ersten Lehrjahr gültig, die am 15. November vom Unternehmen eingestellt und unter Vertrag 
genommen wurden, und kann nur für eines der betreffenden Schuljahre (2020, 2021 oder 2022) 
beantragt werden. 

Zahlen 1030 von 1160 eingereichten Anträgen wurden bewilligt, wobei ein Unternehmen mehrere 
Gutscheine erhalten kann, für einen Gesamtbetrag von 1 706 000 Franken, der Restbetrag wird 
2023 ausgezahlt. 

Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Diese Massnahme wurde geschätzt und stellte in einigen Fällen einen echten finanziellen Anstoss 
für das Unternehmen dar. Da der Betrag nur einmal für eine Lehrstelle innerhalb der dreijährigen 
Zeitspanne beantragt werden konnte, selbst wenn innerhalb von zwei Jahren weitere Anstellungen 
folgen würden, und da die staatlichen und halbstaatlichen Lehrbetriebe keinen Antrag stellen 
konnten, lag der ausgegebene Betrag weit unter dem bewilligten Budget. 

 

9.4.13 M13: Stipendien für berufliche Umschulungen («ausserordentliche» Stipendien) 

Gewährung von Stipendien für Personen über 25 Jahren ohne Ausbildung und für Personen, die aufgrund 
mangelnder Chancen auf dem Arbeitsmarkt eine Umschulung in Betracht ziehen müssen 

Kantonale Gesetzesgrundlage: StiG SGF 44.1 

Zuständige Direktion/Amt: BKAD/ABBA 

Gewährungs-
verfahren 

Das ABBA prüft die Antragsdossiers zunächst unter dem Gesichtspunkt des «gewöhnlichen» 
Stipendiums. Wenn eine Person in Ausbildung die Kriterien für ein «ausserordentliches» 
Stipendium erfüllt, kontaktiert das ABBA die Person, um sie über diese Lösung zu informieren, 
und schliesst den Fall ab. Die Berechnung des Stipendiums erfolgt nach den Bestimmungen der 
Gesetzesgrundlage. 

Das Stipendium wird in zwei Raten ausgezahlt: die erste Rate bei Erlass des Entscheids, die 
zweite Rate nach Vorlage einer gültigen Studienbescheinigung für das 2. Semester des laufenden 
Ausbildungsjahres. So stellt das ABBA sicher, dass die begünstigte Person während des gesamten 
Ausbildungsjahres aktiv an ihrer Ausbildung teilnimmt. 

Zahlen 24 Personen profitierten von der Massnahme mit einem Gesamtbetrag von 711 916 Franken. Der 
Restbetrag wird 2023 ausgezahlt. 
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Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Für diese Massnahme wurde nicht aktiv geworben. Daher ist die Bilanz von 24 Begünstigten 
zufriedenstellend. Ohne diese Massnahme, die einigen Menschen den Ausstieg aus der Sozialhilfe 
ermöglichte, hätten die meisten Empfänger keine Ausbildung absolvieren können, da sie nicht 
über ausreichende finanzielle Mittel verfügten. Die finanzielle Bilanz ist nicht endgültig, da diese 
Massnahme ihre Wirkung bis 2026 oder sogar 2027 entfalten wird (z.B. falls eine begünstige 
Person, die ab August 2022 eine vierjährige Ausbildung absolviert, ein Studienjahr wiederholt). 

 

9.4.14 M14: Laufbahnberatung 

Erhöhung der Mittel, die dem BEA zur Verfügung stehen, um die beträchtliche Welle von Anfragen für 
Laufbahnberatung und Neuorientierung für Erwachsene zu bewältigen 

Kantonale Gesetzesgrundlage: Gesetz über die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung SFR 413.1.1 

Zuständige Direktion/Amt: BKAD/BEA 

Gewährungs-
verfahren 

Die Massnahme dient der Einstellung zusätzlicher Mitarbeitenden, um den Bedarf an Beratungen 
zu decken und die Wartezeiten zu verkürzen.  

Zahlen Die Massnahme ermöglichte die Einstellung von 0,8 bis 1,2 zusätzlichen VZÄ über einen 
Zeitraum von 18 Monaten.   

Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Wie bei der Sofortmassnahme WMV bestand das Ziel darin, die Anfragen von Erwachsenen nach 
Laufbahnberatung abzuarbeiten. Die für diese Massnahme zugewiesenen Mittel ermöglichten es, 
während der Phase der erhöhten Nachfrage die Wartezeit für BEA-Massnahmen auf etwa vier 
Monate zu begrenzen. 
 

 

9.4.15 M15: Vorbereitung auf die Suche nach einer Lehrstelle 

Massnahme OMax zur Begleitung von Jugendlichen in der OS, die ohne verstärkte Unterstützung Gefahr laufen, 
nach der obligatorischen Schule keine Ausbildungslösung zu finden 

Kantonale Gesetzesgrundlage: Gesetz über die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, SGF 413.1.1 

Zuständige Direktion/Amt: BKAD/BEA 

Gewährungs-
verfahren 

Die Massnahme dient vollumfänglich der befristeten Einstellung von Mitarbeitenden und der 
Erhöhung des Beschäftigungsgrads bereits beschäftigter Mitarbeitenden. Die Begleitung der 
Jugendlichen erfolgt in Partnerschaft mit den OS, die eine entsprechende Unterstützung 
beantragen und diese am meisten benötigen. 

Zahlen Die Massnahme ermöglichte die Einstellung von 0,4 bis 0,6 VZÄ im Jahr 2021 und 0,6 bis 1 VZÄ 
im Jahr 2022. Drei OS profitierten von der Umsetzung der Massnahme im Jahr 2021 und 5 OS im 
Jahr 2022, die alle französischsprachig sind.  

Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Die Massnahme, die für das Schuljahr 2021/22 aus dem Wiederankurbelungsplan finanziert 
wurde, war erfolgreich. Mehr als 60 % der Jugendlichen in der OS, denen eine sehr geringe 
Chance prognostiziert wurde, eine Ausbildung zu finden, fanden eine Lösung. Sie wurde als eine 
der zehn dringenden Massnahmen des Jugendförderplans ausgewählt und in diesem Rahmen für 
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die Schuljahre 2022/2023 und 2023/2024 verlängert. Sie wird Mitte 2024 aufgrund fehlender 
Mittel endgültig aufgelöst. 

 

9.4.16 M16: Konsumgutscheine für Begünstigte von Verbilligungen der Krankenkassenprämien  

Bereitstellung von generischen Kariyon-Gutscheinen für Haushalte mit Kindern, die Zuschüsse erhalten, um die 
Belastung durch Krankenkassenprämien zu senken.  

Kantonale Gesetzesgrundlage: Verordnung zu den Konsumgutscheinen für Begünstigte von Verbilligungen der 
Krankenkassenprämien des kantonalen Wiederankurbelungsplans zur Bewältigung der Coronaviruskrise, 
SGF 821.40.75 

Zuständige Direktion/Amt: GSD/GS-GSD 

Gewährungs-
verfahren 

Die AHV-Kasse erstellt eine Liste aller Familien, die aus mindestens einer erwachsenen Person 
und einem Kind bestehen und die am 30. November 2020 von den Prämienverbilligungen der 
Krankenversicherung profitieren und im Kanton Freiburg wohnhaft sind. Diese Liste wird an das 
Unternehmen Local Impact weitergeleitet, um die Konsumgutscheine mit einem QR-Code 
auszustellen. Jede erwachsene Person hat Anspruch auf 150 Franken und jedes Kind auf 
100 Franken. Die generischen Gutscheine können bis zum 31. Dezember 2021 bei jedem Händler, 
der auf der Website Kariyon.ch registriert ist, und zu jeder Zeit eingelöst werden. Am Ende jedes 
Monats stellt das Unternehmen Local Impact der AHV-Kasse die Gutscheine in Rechnung, die bei 
den Geschäften über die QR-Codes eingelöst wurden.  

Zahlen Es wurden Kariyon-Gutscheine im Wert von 5 071 574 Franken verschenkt; der Staat übernahm 
auch 302 915,20 Franken an Verwaltungskosten für die Gutscheine und 17 912,80 Franken an 
Vollzugskosten der AHV-Kasse. Die Gutscheine wurden an 13 239 Haushalte verteilt und von 
12 288 Haushalten eingelöst. Alle Anträge auf Einlösung von Gutscheinen nach dem 
31. Dezember 2021 wurden abgelehnt. 

Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Diese Aktion war ein grosser Erfolg und die Begünstigten sowie die Händler waren sehr zufrieden. 
Die Nutzungsrate von 90,7 % ist nach Meinung des Unternehmens Local Impact, das die Kariyon-
Gutscheine verwaltet, sehr hoch. Die überwiegende Mehrheit dieser Gutscheine kam Einkäufen 
des täglichen Bedarfs zugute, d. h. in den Bereichen Lebensmittel (44 %), Restaurants (11 %) und 
Bekleidung (10 %).  

 

9.4.17 M17: Kreislaufwirtschaft, verantwortungsvolle und lokale Wirtschaft 

Beschleunigung oder Unterstützung von Projekten für kurze und zirkuläre Produktionsprozesse und Förderung 
gesunder Konsummuster mit geringen ökologischen und sozialen Auswirkungen, insbesondere in der 
Gemeinschaftsgastronomie  

Kantonale Gesetzesgrundlage: LandwG SGF 910.1  

Zuständige Direktion/Amt: RIMU/AfU; GS-RIMU (NE); ILFD/GN 

Gewährungs-
verfahren 

Die Massnahme zielt auf eine beschleunigte Umsetzung oder Unterstützung von Projekten wie 
Sensibilisierungskampagnen, Leitfäden (insbesondere für die öffentliche und halböffentliche 
Gastronomie), Förderung lokaler Produkte, Stärkung des lokalen Tourismus und des 
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Bundesbeitrag von 7 Millionen Franken, der Rest wird von den Projektträgern getragen 
(Eigenmittel und Bankdarlehen). Kantonale Mittel in der Höhe von 4 030 000 Franken wurden 
bereits an sechs Verbände oder Unternehmen, welche die Teilprojekte umsetzten, ausgezahlt, 
darunter die für die Massnahme bereitgestellten 3 Millionen Franken.  

Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Die Zahlungen erfolgen in Raten, die sich nach dem Projektfortschritt richten. Alle zwei Jahre 
wird ein Bericht erstellt, in dem festgestellt wird, ob der Fortschritt bzw. das Erreichen der 
Zwischenziele der Beschreibung entspricht.  

 

9.4.19 M19: Energieeffizienz, insbesondere in der Landwirtschaft  

Unterstützung von Biogasanlagen und Wärmerückgewinnungssystemen, energetische Optimierung von 
Kläranlagen 

Kantonale Gesetzesgrundlage: LandwG SRF 910.1; Verordnung SRF 821.40.56 

Zuständige Direktion/Amt: ILFD/GN; RIMU/AfU 

Gewährungs-
verfahren 

Die Massnahme sieht die Unterstützung von Biogasanlagen vor, um die Nutzung von Hofdünger 
und organischen Abfällen zur Energieerzeugung zu optimieren. Sie richtet sich zudem an 
Landwirtschaftsbetriebe, die Wärme unter dem Dach oder unter Photovoltaikanlagen für 
Scheunentrockner zurückgewinnen. Pro Betrieb oder Betriebsgemeinschaft kann nur ein Projekt 
unterstützt werden. Die Höhe der Unterstützung beträgt 2500 Franken für eine Anlage zur 
Wärmerückgewinnung unter dem Dach mit einer Fläche von bis zu 200 m²; 5000 Franken für eine 
Anlage zur Wärmerückgewinnung unter dem Dach mit einer Fläche von mehr als 200 m². Anträge 
werden mit den erforderlichen Anhängen per Formular bei Grangeneuve eingereicht. Die Projekte 
müssen bis zum 31. Dezember 2022 abgeschlossen sein. Das AfU ist für die Auszahlung der 
Beträge gemäss dem Entscheid von Grangeneuve zuständig. Zum Schluss soll die Massnahme 
auch dazu beitragen, die Treibhausgasemissionen von Kläranlagen durch die optimierte 
Produktion von erneuerbaren Energien (Biogas, Wärmerückgewinnung, Kleinwasserkraftwerke, 
Optimierung der Wasserzuflüsse usw.) zu reduzieren.  

Zahlen Es wurden drei Studien über die Aufwertung von Biogasanlagen im Kanton durchgeführt, die 
insgesamt 100 000 Franken kosteten. 23 der 36 eingereichten Anträgen für 
Wärmerückgewinnungssysteme wurden mit einer Unterstützung von jeweils 5000 Franken 
angenommen. Für insgesamt 56 033 Franken wurde ein Tool zur Energieoptimierung entwickelt 
und den Betreibern von Kläranlagen vorgestellt. 

Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Im Rahmen der Massnahme «Unterstützung und Aufwertung von Biogasanlagen» wurden drei 
Studien durchgeführt, die für die Beratung bei der Entwicklung neuer Projekte nützlich sind. Die 
Studie über das Hofdüngerpotenzial macht sichtbar, wo das grösste noch verfügbare Potenzial 
liegt, und ermöglicht die Planung von Projekten in der Nähe. Die Studie über den Transport von 
Biomethan analysiert im Detail die Technik und die Rentabilität des Transports von erzeugtem 
Biogas zu einem Einspeisepunkt. Diese Option öffnet Türen für Landwirte, die sich nicht in der 
Nähe einer Gasleitung befinden. Die neueste Studie zu neuen Biogasmodellen analysiert die in der 
Bundesverordnung über die Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien 
(EnFV) vorgeschlagene Förderlösung im Detail und zeigt auf, welche Schritte unternommen 
werden müssen, um von einer rentablen Biogasanlage profitieren zu können. Auf der Grundlage 
dieser Studien wird die Massnahme im Rahmen des kantonalen Klimaplans bis 2026 fortgesetzt. 
Die Massnahme «Wärmerückgewinnung für Scheunentrockner» stiess auf gute Resonanz. Die 
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kantonale Unterstützung wurde dank einer kantonalen Verordnung, die im Rahmen des kantonalen 
Klimaplans validiert wurde, bis 2026 fortgesetzt. Die Wärmerückgewinnungsanlagen in den 
begünstigten Betrieben stellen eine äquivalente Leistung von durchschnittlich 196 kW (zwischen 
54 und 506) dar. Die Massnahme hat gezeigt, dass mit relativ geringen Investitionen interessante 
Einsparungen erzielt werden können. Der Einbau von Wärmerückgewinnungsanlagen ist sowohl 
bei Neubauten als auch bei bestehenden Gebäuden möglich. Die Überwachung und Verwaltung 
der Massnahme durch Grangeneuve ermöglichte es den Mitarbeitenden, die verschiedenen 
Unterlagen (Ausbildung, Beratung) mit verschiedenen konkreten Beispielen zu ergänzen. 
Im Rahmen der Massnahme «Reduzierung der Treibhausgasemissionen von Kläranlagen» wurde 
ein Instrument zur Energieoptimierung für Kläranlagen entwickelt. Das Tool wurde den Betreibern 
von Kläranlagen im Jahr 2022 vorgestellt. Die Massnahme wird bis 2024 im Rahmen des 
kantonalen Klimaplans mit spezialisierten Beratungsgesprächen bei den Kläranlagen des Kantons 
fortgesetzt. 

 

9.4.20 M20: Prämie für die Verwendung von Holz aus dem Kanton Freiburg 

Gewährung einer Prämie, die 10 % des Preises von Freiburger Bauholz entspricht, das in den Jahren 2020 und 
2021 auf dem Bau verwendet wird 

Kantonale Gesetzesgrundlage: PrämHolzV SGF 821.40.54 

Zuständige Direktion/Amt: ILFD/WNA 

Gewährungs-
verfahren 

Die Massnahme richtet sich an Projekte, bei denen Holz verwendet wird, um einen Anreiz zur 
Verwendung von einheimischem Holz zu schaffen. Sie ist Unternehmen mit Sitz im Kanton 
Freiburg vorbehalten. Die Anträge werden zusammen mit der Kaufrechnung über ein Online-
Formular eingereicht. Lignum Freiburg überprüft die Anträge und schickt eine Stellungnahme an 
das WNA. Dieses teilt dem Antragsteller den endgültigen Entscheid mit (mit Kopie an Lignum 
Freiburg).  

Zahlen 499 989 Franken wurden für 179 bewilligte von 196 eingereichten Anträgen ausbezahlt. 
15 Anträge für rund 57 000 Franken werden noch bearbeitet unter der Bedingung, dass eine neue 
Verordnung im Rahmen des kantonalen Klimaplans in Kraft tritt.    

Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Das mit der Massnahme verfolgte Ziel, die Verwendung einheimischen Holzes zu fördern, das 
einer verstärkten Konkurrenz durch ausländisches Holz (vor allem aus Deutschland und 
Österreich) ausgesetzt ist, wurde vollständig erreicht. Alle Beträge wurden vergeben; die bis Ende 
2022 nicht bearbeiteten Anträge werden im Rahmen des Klimaschutzplans bearbeitet. Das 
Fachwissen von Lignum Freiburg im Bereich der Überprüfung war entscheidend, um eine 
effiziente und konsistente Prüfung der Anträge und der beigefügten Rechnungen zu gewährleisten. 
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Kariyon-Aktion geschlossen waren. Der lokale Handel konnte sich in allen Freiburger Haushalten 
einen Platz unter dem Weihnachtsbaum erobern. Durch die Massnahme flossen 14,36 Millionen 
Franken in die lokale Wirtschaft.  

 

9.4.23 M21 Teil 3: Unterstützung für öffentliche Gaststätten (RestÔbistro) 

Finanzierung von Gutscheinen über die Plattform Kariyon.ch für Restaurants, Bars und Discos (abhängig vom 
Umsatz) in Höhe von 15 %; für Konsumentinnen und Konsumenten zwischen 15 und 25 Jahren in Höhe von 25 % 

Kantonale Gesetzesgrundlage: WPRV SGF 821.40.98 

Zuständige Direktion/Amt: VWBD/WIF 

Gewährungs-
verfahren 

Ab dem 22. Oktober 2021 und bis Ende 2022 übernimmt der Staat bei der Ausgabe von 
Konsumationsgutscheinen, die in Restaurants, Bars und Diskotheken eingelöst werden können 
(Patente A, B, C, D, F, H, I oder T im Sinne des ÖGG), 25 % der Gutscheine für Konsumenten 
zwischen 16 und 25 Jahren und 15 % für Konsumenten über 25 Jahren. Der Höchstwert der 
Gutscheine pro Einrichtung ist abhängig von ihrem durchschnittlichen Umsatz. Die Gutscheine sind 
ab dem Kaufdatum ein Jahr lang gültig. 

Zahlen Im Rahmen dieser Teilmassnahme wurden mehr als 1 Million Franken verwendet, davon rund 
740 000 Franken für die Finanzierung der Gutscheine, 98 000 Franken für die Übernahme der 
Transaktionskosten, 161 000 Franken für die Verwaltungskosten und 31 000 Franken für die 
Kommunikationskosten. 4 260 000 Franken wurden an Gaststättenbetreiber ausgezahlt, welche die 
Dienstleistungen im Wert von insgesamt 1 600 000 Franken noch erbringen müssen. 407 Gaststätten 
und 10 364 Kundinnen und Kunden profitierten von der Massnahme.  

Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Die Massnahme zielte darauf ab, auch die jungen Menschen zu unterstützen, die sich in der Krise als 
besonders resilient gezeigt haben, sowie auf die Erholung des Konsums im Gastronomiesektor. Sie 
erzeugte bei ihrem Start im Oktober 2021, als die Gastronomie noch unter dem Regime der 
Zertifikatspflicht stand, viel Anziehungskraft. Das Konzept erwies sich für die Kunden als weniger 
attraktiv als die Aktion Kariyon II, da der Gutschein begrenzt und nur bei einer bestimmten 
Einrichtung einlösbar war. 

 

9.4.24 M22: Unterstützung von Ausstellungszentren 

Einmalige Unterstützung für die Zentren Forum Fribourg und Espace Gruyère 

Kantonale Gesetzesgrundlage: Dekret SGF 821.40.75 

Zuständige Direktion/Amt: VWBD/GS-VWBD 

Gewährungs-
verfahren 

Die Massnahme sieht die Unterstützung der beiden kantonalen Ausstellungszentren vor, bei denen 
aufgrund des vom Bundesrat verhängten Versammlungsverbots fast alle in ihren Räumlichkeiten 
organisierten Veranstaltungen abgesagt wurden. Das Dekret legt die beiden Empfänger fest, die sich 
verpflichten müssen, die Beträge für Massnahmen zur Ankurbelung von Veranstaltungen und Events 
zu verwenden.  

Zahlen Die beiden Zentren erhielten jeweils 500 000 Franken.  
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Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Die Finanzhilfe konnte den Konkurs eines der beiden Empfänger nicht verhindern. Dieser Konkurs 
war jedoch nicht die direkte Folge der Gesundheitskrise, sondern einer seit mehreren Jahren 
angeschlagenen Finanzlage. Bei dem anderen Empfänger bewirkte die Hilfe, dass die durch die 
Krise unterbrochenen Aktivitäten (Suche und Durchführung von Veranstaltungen) wieder 
aufgenommen wurden. 

 

9.4.25 M23: Schaffung eines offiziellen kantonalen Mountainbike-Netzes (MTB) 

Unterstützung bei der Schaffung eines offiziellen kantonalen Mountainbike-Netzes und der Ausarbeitung eines 
kantonalen Mountainbike-Plans. 

Kantonale Gesetzesgrundlage: TG SGF 951.1/MobG SGF 780.1 

Zuständige Direktion/Amt: VWBD/FTV; RIMU/MobA 

Gewährungs-
verfahren 

Die Massnahme zielt darauf ab, den Kanton Freiburg auf touristischer Ebene zu positionieren und 
die Mountainbike-Aktivitäten im Kanton besser zu kanalisieren, was mit einem positiven Einfluss 
auf die Umwelt verbunden ist. In diesem Zusammenhang wird ein Mandat an FRide erteilt. 

Zahlen Es wurden 450 000 Franken verwendet, davon 60 % für FRide gemäss Vereinbarung und Mandat, 
10 % für die Projektbetreuung durch den FTV und 20 % für das MobA.  

Bilanz und 
Nach-
verfolgung 

Bike-In FR25 ist der öffentliche Auftrag an FRide, den Mountainbikesport im Kanton bis 2025 
nachhaltig zu entwickeln. FRide koordiniert das gesamte Projekt Die Ausarbeitung eines kantonalen 
Mountainbike-Plans ist im Gange und wird in der ersten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen sein. 
Wie bei einigen anderen Massnahmen im Zusammenhang mit der Mobilität kann die Massnahme 
noch nicht abschliessend beziffert werden und ein Abschlussbericht steht noch aus. 

 

9.4.26 M24: Plan zur Wiederbelebung der Kultur  

Entschädigungen für Kulturunternehmen und Kulturschaffende, Unterstützung für Transformationsprojekte im 
Kultursektor sowie für Musikvereine 

Kantonale/eidgenössische Gesetzesgrundlage: KAG SGF 480.1; Verordnung 821.40.35/SR 442.15 

Zuständige Direktion/Amt: BKAD/KA 

Gewährungs-
verfahren 

Die Massnahmen für Kulturunternehmen und Kulturschaffende sowie für Transformationsprojekte 
werden gemäss der COVID-19-Kulturverordnung des Bundes in Kontinuität mit den in der ersten 
Welle ergriffenen Massnahmen angewandt. Der Bund beteiligt sich zur Hälfte.  

Zusätzliche kantonale Beiträge sind vorbehalten für Unternehmen oder Kulturschaffende, welche die 
in der Bundesverordnung vorgesehenen Bedingungen nicht erfüllen, sowie für Musikvereine 
(höchstens 15 000 Franken pro Verein) zur Deckung der zusätzlichen Kosten, insbesondere für 
Personal, Infrastruktur, Organisation und Kommunikation.  

Zahlen 7 972 497 Franken wurden für 397 angenommene von insgesamt 530 eingereichten Gesuchen 
ausbezahlt, wovon 3 990 850 Franken zu Lasten des Kantons gingen. In zwei Fällen wurde eine 
Rückforderung in Höhe von insgesamt 38 830 Franken gestellt. Diese Beträge sind jedoch nicht 
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Annexe

GRAND CONSEIL 2022-DEEF-70

Rapport à l'attention du Grand Conseil sur les mesures
d'urgence et de relance prises pendant la crise du
Coronavirus

Anhang

GROSSER RAT 2022-DEEF-70

Bericht an den Grossen Rat über die während der
Coronavirus-Krise ergriffenen Sofort- und
Wiederankurbelungsmassnahmen

Propositions de la Commission des finances et de gestion CFG Antrag der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission FGK

Présidence : Claude Brodard
Vice-présidence : Bruno Boschung
Membres : Laurent Dietrich, Andreas Freiburghaus, Benoît Glasson,
Nadine Gobet, François Ingold, Armand Jaquier, Gabriel Kolly, Marie
Levrat, Luana Menoud-Baldi, Elias Moussa, Stéphane Peiry, Benoît Rey,
Bruno Riedo

Membres suppléants : Pierre-Alain Bapst, Jean-Daniel Schumacher,
Catherine Beaud, Gaétan Emonet, Lucas Dupré, Bruno Marmier

Präsidium : Claude Brodard
Vize-Präsidium : Bruno Boschung
Mitglieder: Laurent Dietrich, Andreas Freiburghaus, Benoît Glasson,
Nadine Gobet, François Ingold, Armand Jaquier, Gabriel Kolly, Marie
Levrat, Luana Menoud-Baldi, Elias Moussa, Stéphane Peiry, Benoît Rey,
Bruno Riedo

Stellvertretende Mitglieder: Pierre-Alain Bapst, Jean-Daniel Schu-
macher, Catherine Beaud, Gaétan Emonet, Lucas Dupré, Bruno Marmier

Prendre acte

La Commission prend acte de ce rapport et invite le Grand Conseil à en
faire autant.

Kenntnisnahme

Die Kommission nimmt diesen Bericht zur Kenntnis und lädt den Grossen
Rat ein, es ihr gleichzutun.

Le 23 août 2023 Den 23. August 2023
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2.3.9 Wie lassen sich die positiven Auswirkungen von Weiterbildung und Umschulung auf die Inanspruchnahme 

von Arbeitslosenversicherung, Invalidenversicherung und Sozialhilfe zu Lasten des Kantons aufzeigen? 14 

3 Schlussbemerkungen 15 
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niedriges Qualifikationsniveau festgestellt wird. Wie der Bericht über die soziale Situation und die Armut im Kanton 
Freiburg aufgezeigt hat, sind angesichts dieser Realität verstärkte Investitionen erforderlich, die unter den 
gegenwärtigen Umständen umso wichtiger sind, um die berufliche Integration dieser Bevölkerungsgruppe zu 
unterstützen Diese Frage wurde auch bei der im Mai 2021 zu Ende gegangenen Vernehmlassung zum Vorentwurf des 
Sozialhilfegesetzes angesprochen.  

2.2 Ausbildungsbeiträge, Laufbahnberatung und Sozialhilfe 

In diesem Kapitel werden einige Aspekte aus dem Bereich der Ausbildungsbeiträge vorgestellt. Auch die berufliche 
Standortbestimmung wird analysiert, ebenso wie die Stipendien aus dem Blickwinkel von Sozialhilfebeziehenden.  

2.2.1 Die Ausbildungsbeiträge 

In der Schweiz hat jeder Kanton seine eigene Gesetzgebung für die Ausbildungsbeiträge (Stipendien und 
Studiendarlehen). Um die Disparitäten in der Schweiz zu verringern, haben jedoch alle Kantone mit Ausnahme von 
Appenzell Innerrhoden, Nidwalden, Schwyz und Solothurn die Interkantonale Vereinbarung vom 18. Juni 2009 zur 
Harmonisierung von Ausbildungsbeiträgen (SGF 44.6; im Folgenden: die Vereinbarung) unterzeichnet. Der Kanton 
Freiburg ist dieser Vereinbarung am 21. Mai 2010 beigetreten. Sie hat folgende Zielsetzung:  

> Die Festlegung von Mindestvoraussetzungen bezüglich der beitragsberechtigten Ausbildungen, der Form, der 
Höhe und der Bemessung sowie der Dauer der Beitragsberechtigung;  

> die Definition des stipendienrechtlichen Wohnsitzes;  

> die Zusammenarbeit unter den Vereinbarungskantonen und mit dem Bund. 

Die Vereinbarung hat wesentlich zur formellen Harmonisierung zwischen den Kantonen beigetragen (anerkannte 
Ausbildungen, Beitragsdauer, massgebender Wohnsitz, Kreis der Beitragsberechtigten usw.). Die Kantone haben 
jedoch noch einen grossen Spielraum, was die materiellen Aspekte betrifft (Voraussetzungen und Pauschalen, die bei 
der Berechnung berücksichtigt werden, bewilligte Höchstansätze usw.). Somit gibt es immer noch grosse 
Unterschiede zwischen den Kantonen.  

2.2.1.1 Stipendien im Kanton Freiburg 

2.2.1.1.1 Geltende Gesetzgebung 

Die aktuelle Gesetzgebung zu den Ausbildungsbeiträgen (Stipendien und Studiendarlehen) ist im Ausbildungsjahr 
2008/09 in Kraft getreten. Sie umfasst das Gesetz vom 14. Februar 2008 über Stipendien und Studiendarlehen (StiG / 
SGF 44.1) und das dazugehörige Ausführungsreglement vom 8. Juli 2008 (StiR). Nach diesen gesetzlichen 
Grundlagen sollen Ausbildungsbeiträge zur Demokratisierung der Ausbildung sowie zur Entfaltung der Person in 
Ausbildung beitragen. Sie sollen insbesondere den Zugang zur nachobligatorischen Ausbildung erleichtern und die 
freie Wahl von Ausbildungsrichtung und Ausbildungsort fördern. 

Eines der Grundprinzipien des StiG ist die in Artikel 6 definierte Subsidiarität. Danach obliegt es in erster Linie an 
den Personen in Ausbildung und ihren Eltern, eine Ausbildung aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Der Kanton 
handelt nur subsidiär dort, wo eine Ausbildung ohne Unterstützung nicht möglich wäre. Diese Bestimmung legt keine 
Altersgrenze für die Berücksichtigung des Einkommens der Eltern fest. Daher wird deren finanzielle Situation immer 
in die Berechnung einbezogen, unabhängig von Alter, Familienstand, bereits abgeschlossener Ausbildung und 
beruflichem Werdegang der Person in Ausbildung. Gemäss dem Subsidiaritätsprinzip muss eine 39-jährige Person, 
die selbst Kinder hat und im Kanton Freiburg ein Gesuch für ein Stipendium stellt, die Steuerveranlagung ihrer 
Mutter und ihres Vaters vorlegen. Ist deren Einkommen zu hoch, so kann der betreffenden Person kein Stipendium 
gewährt werden. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass das Subsidiaritätsprinzip in Artikel 3 der Vereinbarung ebenfalls festgehalten wird. 
Um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass bestimmte Sozialleistungen mit 25 Jahren wegfallen (Familienzulagen, 
Kinderrenten, Ergänzungsleistungen), ist jedoch in Artikel 12 Abs. 4 StiG im Kanton Freiburg vorgesehen, dass die 
finanziellen Möglichkeiten der Eltern nur noch teilweise berücksichtigt werden, sobald die Person in Ausbildung über 
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25 Jahre alt ist. Dabei sollte man sich vergegenwärtigen, dass das jährliche Budget, das den kantonalen Stipendien 
zur Verfügung steht, auf rund 11 Millionen Franken beschränkt ist. Dieser Betrag soll in erster Linie Personen 
zugutekommen, deren Eltern nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfügen.  

Die Ausbildungsbeiträge umfassen nebst den Stipendien auch Studiendarlehen.  

2.2.1.1.2 Die Stipendien 

Das Stipendium muss nicht rückerstattet werden, sofern es nicht zu Unrecht erlangt wurde. Es ist möglich, während 
elf Jahren nachobligatorischer Ausbildung ein Stipendium zu erhalten. Dieses wird jedoch nur für die reguläre Dauer 
der betreffenden Ausbildung gewährt, wobei sie bei Ausbildungsgängen, die länger als zwei Jahre dauern, um ein 
Jahr verlängert wird. So kann eine Mittelschülerin oder ein Mittelschüler während der vier Jahre der gymnasialen 
Matura ein Stipendium erhalten, das um ein Jahr verlängert wird, wenn ein Schuljahr wiederholt wird. Nach dem 
40. Altersjahr wird der Ausbildungsbeitrag in Form eines Darlehens gewährt.  

2.2.1.1.3 Die Darlehen  

Das für Darlehen zur Verfügung stehende Jahresbudget beläuft sich auf 500 000 Franken. Ein Darlehen muss 
zurückbezahlt werden. Es wird gewährt, wenn eine Person nach einer Verlängerung der Stipendiengewährungsdauer 
um ein Jahr ihre Ausbildung nicht abschliessen konnte. Das Darlehen wird auch für eine Ausbildung im Fernstudium 
gewährt oder wenn eine Person mehr als elf Jahre nachobligatorischer Ausbildung absolviert hat. Für Personen über 
40 Jahre können nur Darlehen gewährt werden. Dasselbe gilt für eine Person, die eine Zweitausbildung im tertiären 
Bildungsbereich absolvieren möchte. Das Darlehen darf für die gesamte Dauer der Ausbildung nicht mehr als 
30 000 Franken betragen. 

2.2.1.1.4 Anerkannte Ausbildungen 

Ausbildungsbeiträge können gewährt werden an:  

> die Vorbereitung auf eine Ausbildung, soweit sie nach Abschluss der obligatorischen Schule beginnt 
(Integrationskurs, Vorlehre, Motivationssemester);  

> die Ausbildung der Sekundarstufe 2 (Berufslehre und gymnasiale Maturitätsschulen und Fachmittelschulen, 
Berufsmaturität usw.);  

> die Ausbildung im tertiären Bildungsbereich (Universitäten und Eidgenössische Technische Hochschulen, 
Hochschulen, Höhere Fachschulen usw.);  

> jede Zusatzausbildung, die dazu dient, einen höheren Abschluss zu erlangen (z.B. Eidg. Fachausweis, Eidg. 
Diplom).  

2.2.1.1.5 Die Berechnungssysteme 

Das Freiburger System zur Berechnung eines Stipendiums besteht in der Berechnung des festgestellten Fehlbetrags. 
Dies entspricht dem, was in der Vereinbarung empfohlen und in der Mehrheit der Kantone umgesetzt wird. Ein 
Stipendium wird auf der Grundlage des Budgets der Eltern der Person in Ausbildung (Familienbudget) und des 
Budgets der Person in Ausbildung berechnet. Das Stipendium deckt einen allfälligen Fehlbetrag, der sich aus dem 
gesamten Familienbudget ergibt, teilweise oder vollständig. Dieses System hat sich bewährt und wird auch vom 
Fachausschuss des Stipendienkonkordats empfohlen. 
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Schema des Berechnungssystems 

FAMILIENBUDGET  BUDGET DER PERSON IN AUSBILDUNG 

+ Gesamteinkommen   + Einkommen / minimale Beteiligung  

+ 5 % des steuerpflichtigen 
Vermögens 

 + Beteiligung der Eltern 

./. Kosten (Sozialhilferichtsätze)  ./. Ausgaben für die Ausbildung 

= Positiver verfügbarer Saldo (wird auf 
die Kinder in Ausbildung aufgeteilt) 

 ./. Anteil am negativen Saldo (bei Unterbringung bei 
den Eltern) 

= Negativer Saldo (wird auf die  
Haushaltsmitglieder aufgeteilt) 

 ./. Allenfalls Unterhaltskosten / Wohnkosten 

 

  
= Stipendium wird nur gewährt, wenn der nega-

tive Saldo grösser als minus 600 Franken ist 

2.2.2 Laufbahnberatung 

Das Amt für Berufsberatung und Erwachsenenbildung besteht aus drei Sektoren: 

> Sektor «Obligatorische Schulzeit», wenn es um die Berufsberatung für Jugendliche an den Orientierungsschulen 
(OS) geht, 

> Sektor «Postobligatorischer Bereich/Laufbahn», der die Berufsberatung für Personen ab 16 Jahren, die einen 
Bildungsgang der Sekundarstufe 2 oder der Tertiärstufe absolvieren, den Übergangsbereich und die 
Laufbahnberatung für Erwachsene umfasst, 

> Sektor «Erwachsenenbildung», insbesondere der Bereich Grundkompetenzen bei Erwachsenen und 
Weiterbildungen, für die ein öffentliches Interesse besteht.  

Die Laufbahnberatung für Erwachsene ist ein Bereich, der in den letzten Jahren sehr stark gewachsen ist. Viele 
Erwachsene denken über ihre berufliche Situation nach und stellen sich die Frage nach einer Umschulung bzw. einer 
beruflichen Veränderung, um einen Beruf zu finden, der ihren persönlichen Wünschen entspricht. Dieser Trend 
wurde durch die Covid-Pandemie noch verstärkt, und die Nachfrage nach Treffen mit Fachpersonen für die 
Laufbahnberatung ist explosionsartig gestiegen. Auch die Beurteilung des Beschäftigungspotentials für Erwachsene 
ist sehr gefragt, so dass man mehrere Monate warten muss, um die Leistung in Anspruch nehmen zu können. Der 
Bund bzw. das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) ermutigt die betreffenden Personen 
übrigens, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, und unterstützt finanziell die Anstellung von qualifiziertem 
Personal für diese Art von Dienstleistungen. Übrigens musste in der Stadt Freiburg ein dritter Standort eröffnet 
werden, um der hohen Nachfrage nach Dienstleistungen für Erwachsene gerecht zu werden. Die BKAD wartet auf 
eine Zusammenlegung dieser drei Standorte an einem einzigen Ort, um der erwachsenen Freiburger Bevölkerung ein 
leistungsfähiges Laufbahnzentrum als Referenz zur Verfügung stellen zu können. 

2.2.3 Stipendium und Sozialhilfe 

Die Subsidiarität ist ein wesentlicher gesetzlicher Grundsatz der Sozialhilfe. Dies entspricht der Funktion, die die 
Sozialhilfe im System der sozialen Sicherheit als letztes Netz des Sozialschutzes ausübt. Nach diesem Grundsatz wird 
Sozialhilfe als letzte Möglichkeit gewährt, wenn alle anderen Möglichkeiten, einschliesslich der Stipendien, 
ausgeschöpft sind.  

In Freiburg erhielten laut einer Umfrage bei den regionalen Sozialdiensten im Jahr 2019 Personen ein Stipendium; 
mit einem Gesamtbetrag von 1 162 000 Franken. Die Erfahrung zeigt, dass im Rahmen der Sozialhilfe vor allem 
junge Menschen von diesen Leistungen profitieren.  
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Die Hauptleistung besteht in einer Laufbahnberatung, die speziell für jeden Erwachsenen vorgesehen ist. Somit 
können sich alle Personen, die in den Arbeitsmarkt integriert sind oder in die Berufswelt einsteigen wollen, an das 
Laufbahnzentrum des BEA wenden und dieses Angebot kostenlos nutzen. An dieser Stelle sei angemerkt, dass die 
Nachfrage in den letzten Jahren stetig steigt. Es könnte von Vorteil sein, dieses Angebot in der breiten Öffentlichkeit 
besser bekannt zu machen. Die Mittel sind jedoch begrenzt und die Wartezeiten für die Inanspruchnahme des 
Angebots überschreiten regelmässig zwei Monate. Aus diesem Grund wird wenig Werbung oder Kommunikation in 
grossem Umfang betrieben: Es wäre äusserst schwierig, die hohe Nachfrage in einem akzeptablen Zeitraum zu 
befriedigen. Dennoch ermöglicht ein solches Angebot bereits jetzt eine bessere Begleitung von Erwachsenen, die 
beruflich umsteigen möchten. 

Beim BEA wurde 2021 ein weiteres Angebot für Personen ab 40 Jahren eingeführt: Viamia, eine nationale 
Dienstleistung, die zu 80 % vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und zu 20 % vom 
Staat Freiburg gemeinsam finanziert wird. Die Finanzierung trägt somit grösstenteils der Bund. Viamia besteht in 
einer speziellen Beurteilung der Beschäftigungsfähigkeit für die Altersgruppe 40+, ist kostenlos und ermöglicht eine 
berufliche Standortbestimmung für jede und jeden Einzelnen. Sobald die Bedürfnisse und Ziele definiert sind, werden 
die Möglichkeiten der Laufbahnentwicklung im Rahmen einer ganz persönlichen Beratung ausgelotet. Dieses 
Angebot ist sehr erfolgreich, aber die Finanzierung des Bundes für dieses Projekt wird höchstwahrscheinlich Ende 
2024 auslaufen. Der Staatsrat wird die Möglichkeit prüfen, im Rahmen der Erstellung des Staatsvoranschlags die 
gesamte Finanzierung dieses Angebots für die nächsten Jahre zu übernehmen.  

Es gibt auch andere Formen der Förderung in finanzieller Form. 

Auch wenn es sich formell nicht um eine berufliche Umschulung handelt, ist darauf hinzuweisen, dass alle Personen, 
die eine Ausbildung absolvieren, um sich auf eine eidgenössische Berufsprüfung vom Typ Fachausweis oder Diplom 
vorzubereiten, erhalten vom Bund eine Rückerstattung von 50 % ihrer Ausbildungskosten bis zu einem Höchstbetrag 
von 9500 Franken für Fachausweise und 10 500 Franken für Diplome. 

Für geringqualifizierte Personen wird auch die Weiterbildung im Bereich der Grundkompetenzen Erwachsener 
teilweise finanziert. Unter Grundkompetenzen versteht man Lesen und Schreiben, Rechnen sowie Computer-
Grundkenntnisse. Bei dieser Art von Weiterbildung beteiligen sich der Bund (SBFI) und der Staat Freiburg zu 
gleichen Teilen an der Subventionierung von Kursen, um diese geringqualifizierte Bevölkerungsgruppe zur 
Weiterbildung zu motivieren und es ihr zu ermöglichen, sich leichter auf dem Arbeitsmarkt zu behaupten. Im Jahr 
2023 gelang es dem Staat Freiburg, eine paritätische Beteiligung des SBFI in Höhe von 424 338 Franken zu erhalten.  

Für 2024 hat das SBFI einen Betrag von 513 193 Franken für den Kanton Freiburg bereitgestellt, was gegenüber 
2023 einer Erhöhung von 88 855 Franken entspricht. Um davon profitieren zu können, müsste das Budget für diesen 
Förderbereich des Staates Freiburg entsprechend erhöht werden. Bei der Erstellung des Voranschlags 2024 des 
Kantons soll geprüft werden, ob eine solche Erhöhung machbar wäre.  

Ganz allgemein gibt es Begleit- und Finanzierungsmöglichkeiten für Personen, die bei einer beruflichen 
Neuorientierung gefördert werden müssen. Die Finanzierung einiger kantonaler Projekte ist jedoch zeitlich begrenzt.  

Das Amt für Berufsbildung (BBA), das für alle Angebote der Berufsbildung und der berufsorientierten Weiterbildung 
zuständig ist, hat seinerseits bereits Abendkurse in Allgemeinbildung für Erwachsene eingerichtet. Auf nationaler 
Ebene haben sich die Verbundpartner der Berufsbildung beim Spitzentreffen am 14. November 2022 verpflichtet, die 
berufliche Erwachsenenbildung zu unterstützen, insbesondere um dem Mangel an Fachkräften entgegenzuwirken. 
Dies bedeutet, dass spezielle, pädagogisch angepasste Abendkurse für Erwachsene organisiert und die noch immer 
verlangten Kursgebühren abgeschafft werden sollen. In Bezug auf den rechtlichen und regulatorischen Rahmen geht 
es darum, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Berufsbildung den Herausforderungen des lebenslangen 
Lernens vollumfänglich gerecht werden kann. 
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2.3.3 Welchen konkreten Bedarf an Berufs- und Laufbahnberatung haben die Personen über 
25 Jahren? 

Es ist schwierig, diese Frage in dieser Form zu beantworten, da die Situation der über 25-Jährigen sehr vielfältig und 
unterschiedlich ist. Jeder Fall ist einzigartig und hängt vom Alter, von der Ausbildung, der Lebenssituation, dem 
beruflichen oder persönlichen Werdegang ab. Daher gibt es eine Vielzahl von Bedürfnissen. 

Das BEA verfügt jedoch über spezifische Leistungen für verschiedene Zielgruppen, um die wichtigsten Bedürfnisse 
zu befriedigen, die sich wie folgt zusammenfassen lassen: 

> Studierende an Universitäten und Fachhochschulen: Laufbahnberatung, Beratung bei Ausbildungsabbrüchen, 
Einstieg in den Arbeitsmarkt, Techniken zur Arbeitssuche; 

> nicht oder gering qualifizierte Erwachsene: Begleitung zu einer Erstausbildung, Einstiegsportal 
Grundkompetenzen, Finanzierung von Weiterbildungen im Bereich der Grundkompetenzen, Vorbereitung auf 
den Einstieg in einen beruflichen Nachqualifikationsweg für Erwachsene; 

> arbeitslose Erwachsene: «Unterstützung bei der Ausarbeitung eines realistischen Berufsprojekts», ein Angebot, 
das vom Amt für den Arbeitsmarkt (AMA) finanziert wird;  

> Erwachsene ab 40 Jahren: Laufbahnberatung, Prüfung der Beschäftigungsfähigkeit und berufliche 
Standortbestimmung (Viamia); 

> alle Erwachsenen: Laufbahnberatung, Workshop zu Techniken der Arbeitssuche, Wiederaufnahme einer 
beruflichen Tätigkeit; 

> Profi- oder Spitzensportler/innen: Beratungsleistung speziell für diese Zielgruppe. 

Das Viamia-Angebot zur Beurteilung der Arbeitsmarktfähigkeit könnte auch Personen unter 40 Jahren zur Verfügung 
gestellt werden. Dann würde das SBFI es jedoch in keiner Weise mitfinanzieren. Aus diesem finanziellen Grund und 
aufgrund der Prioritätensetzungen bei den verfügbaren Personalressourcen bietet das BEA dieses Angebot derzeit 
nicht für Personen unter 40 Jahren an.  

2.3.4 Sind die steigenden Lebenshaltungskosten und die sehr begrenzten Möglichkeiten, neben dem 
Studium einen Job zu finden, bei den Berechnungen und Entscheiden über die Vergabe von 
Stipendien oder Darlehen im Jahr 2020 berücksichtigt worden? 

Bei den Berechnungen und Entscheiden über die Gewährung von Stipendien oder Darlehen wurden die steigenden 
Lebenshaltungskosten nicht berücksichtigt. 

In Bezug auf den zweiten Teil der Frage, der sich auf die sehr eingeschränkten Möglichkeiten bezieht, während der 
Pandemie einen Studentenjob zu finden, wurden keine besonderen Massnahmen ergriffen. Nach Artikel 26 Bst. d 
StiR ist eine minimale Beteiligung von 2000 Franken für Personen in Ausbildung auf Sekundarstufe 2 und 
von  Franken für Personen in Ausbildung auf Tertiärstufe vorgesehen. Diese Beträge werden im Budget der Person in 
Ausbildung als Einkommen eingetragen. Diese Bestimmung soll Studierende dazu ermutigen, neben ihrem Studium 
zu arbeiten. Bevor der Staat sie also finanziell unterstützt, wird von ihnen ein Beitrag zur Finanzierung ihrer 
Ausbildung verlangt. Während der Pandemie blieben die oben genannten Beträge in der Berechnung erhalten und 
wurden nicht angepasst. 

2.3.5 Wenn nicht, wie können die Folgen der Covid-19-Pandemie gemildert werden, damit die 
Studierenden würdig leben können? 

Der Staatsrat hat sich bereits mit diesem Thema befasst und in seiner Antwort auf die Anfrage der Grossrätinnen 
Bernadette Hänni-Fischer und Susanne Schwander «Stipendienpolitik in der Corona-Pandemie» (2021-CE-117) dazu 
eine ausführliche Bilanz gezogen. Der Staatsrat übernimmt einige Elemente daraus, um diese Frage zu beantworten. 

Seit dem Beginn der Covid-19-Pandemie Anfang 2020 haben die Stipendiengesuche im Kanton Freiburg nicht 
zugenommen, ganz im Gegenteil. Während das Amt für Ausbildungsbeiträge (ABBA) üblicherweise rund 
3300 Gesuche pro Ausbildungsjahr verzeichnet, ist diese Zahl für 2019/20 auf 3250 und für 2021/22 auf rund 3120 
gesunken. Auch gab es nur wenige Fälle, in denen das ABBA Nothilfe in Form eines Darlehens leisten musste. 
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Auf nationaler Ebene wurde laut einer im Frühjahr 2021 von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektorinnen und Erziehungsdirektoren (EDK) durchgeführten Umfrage von keinem Kanton ausser 
Zürich, Waadt und Genf einen Anstieg der Stipendiengesuche festgestellt. Bei der Umfrage der EDK wurden auch 
die Schulabbrüche und die besonderen Massnahmen, die die Schweizer Kantone im Zusammenhang mit der 
Pandemie im Stipendienwesen ergriffen haben, einbezogen. Laut den Antworten der betreffenden Kantone waren 
Ausbildungsabbrüche oder -unterbrechungen eher selten und nicht unbedingt auf fehlende finanzielle Mittel 
zurückzuführen. Andererseits gaben die Kantone an, sie seien angesichts der Gesundheitskrise bei der 
Stipendienvergabe nicht grosszügiger gewesen und hätten weder ihre Vergabekriterien gelockert noch ihre Budgets 
erhöht.  

In diesem Zusammenhang erschien es dem Staatsrat nicht sinnvoll, die Vergabekriterien zu lockern oder mehr Mittel 
für die Ausbildungsbeiträge bereitzustellen, abgesehen von denen, die er im Rahmen der Massnahme 13 des Plans 
zur Wiederankurbelung der Freiburger Wirtschaft gewährt hatte. Zur Erinnerung: Diese erlaubt es unter bestimmten 
Bedingungen, Stipendien bis zum Alter von 55 Jahren zu gewähren, die finanzielle Situation der Eltern zu ignorieren 
und Stipendien von bis zu 35 000 Franken zu vergeben. Dies ist jedoch eine befristete Massnahme und nur für 
Ausbildungen vorgesehen, die im August 2021 und August 2022 begonnen haben. Die gewährte finanzielle 
Unterstützung wird bis zum Abschluss der Ausbildung der Begünstigten gewährt. 

2.3.6 Wie können Personen über 40 Jahren, deren finanzielle Reserven nicht ausreichen, die gleichen 
Chancen erhalten, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Darlehen, selbst zinslose, ein Hindernis 
für eine berufliche Umschulung darstellen können? 

Unter Berufung auf Artikel 9 Abs. 5 StiG, der besagt, dass für die Ausbildung oder den Teil der Ausbildung, der nach 
dem 40. Lebensjahr stattfindet, der Ausbildungsbeitrag in Form eines Darlehens gewährt wird, weisen Grossrätin 
Besson Gumy und Grossrat Michellod darauf hin, dass Personen über 40 Jahre unabhängig von ihrer finanziellen 
Situation oder der ihrer Familie nicht in den Genuss von Stipendien kommen können.  

Im Kanton Freiburg ist es tatsächlich nicht mehr möglich, nach dem 40. Altersjahr ein Stipendium zu erhalten. Diese 
Altersgrenze ist allerdings höher als die in der Vereinbarung vorgesehene Grenze von 35 Jahren. Als die 
entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen 2008 in Kraft traten, war sich der Freiburger Gesetzgeber bereits der 
Bedeutung der Erwachsenenbildung bewusst und zeigte sich grosszügiger als die Vereinbarung. 

Personen, die sich nach dem 40. Lebensjahr ausbilden möchten, können ein zinsloses Darlehen erhalten, dessen 
Höchstbetrag sich auf 30 000 Franken für die Dauer der Ausbildung beläuft. Der Gedanke, sich zu verschulden, kann 
für manche Menschen aber tatsächlich eine Hemmschwelle darstellen. Das Darlehen bietet jedoch die Möglichkeit, 
eine Ausbildung zu absolvieren, die oft bessere Berufsaussichten und mittelfristig eine gute Rendite in Form von 
Einkommen verspricht. 

Um Personen über 40 oder ganz allgemein den Erwachsenen die gleichen Chancen auf Weiterbildung zu geben, sollte 
diese Altersgrenze angehoben werden. Darüber hinaus sollten die Stipendien nicht mehr an eine bestimmte Höhe 
gebunden und die finanzielle Situation der Eltern sollte ab einem bestimmten Alter nicht mehr berücksichtigt werden. 
Damit würde für eine Gruppe von Personen vom Subsidiaritätsprinzip abgewichen, das ein Grundprinzip der 
geltenden Rechtsgrundlagen ist. Solche Massnahmen hätten erhebliche finanzielle Auswirkungen. Diesbezüglich ist 
daran zu erinnern, dass die Finanzmittel des Staates beschränkt sind und das jährliche Budget, das für die kantonalen 
Stipendien zur Verfügung steht, auf 11 000 000 Franken begrenzt ist. Es ist wichtig, dass dieser Betrag in erster Linie 
Jugendlichen zugutekommt, die die obligatorische Schule abschliessen und deren Eltern nicht über ausreichende 
finanzielle Mittel verfügen. Der Abschluss einer Erstausbildung sollte Priorität haben, anstatt bereits ausgebildeten 
Personen eine Umschulung anzubieten. Dennoch ist sich der Staatsrat angesichts der Entwicklung des Arbeitsmarktes 
und seines Bedarfs an qualifiziertem Personal bewusst, dass die Erwachsenenbildung und die Umschulung eine noch 
wichtigere Dimension angenommen haben als damals, als die heute geltenden Rechtsgrundlagen erarbeitet wurden.  

Die Massnahme 13 des Wiederankurbelungsplans ermöglicht die vorübergehende Aufhebung bestimmter 
Einschränkungen, die durch die Gesetzgebung zu den Stipendien und Studiendarlehen auferlegt werden. Derzeit 
nutzen oder nutzten 19 Personen das Angebot (einige von ihnen haben ihre Ausbildung unterbrochen). Den 
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betreffenden Personen wurden fast 420 000 Franken gewährt. Dies ist als Erfolg zu werten, da für die Massnahme 
keine Werbung gemacht wurde. Die meisten Begünstigten haben keine Erstausbildung und absolvieren eine Lehre. 
Dank dieser Massnahme fanden einige Personen den Weg aus der Sozialhilfe.  

2.3.7 Wie kann die Weiterbildung bzw. das lebenslange Lernen von Beschäftigten kleiner und mittlerer 
Unternehmen, die in dieser Hinsicht noch keine entsprechenden Massahmen getroffen oder 
Unterstützung anbieten, gefördert werden? 

In Artikel 5 des Bundesgesetzes über die Weiterbildung (WeBiG) heisst es in den Grundsätzen zur Verantwortung: 
«Der einzelne Mensch trägt die Verantwortung für seine Weiterbildung» und «Die öffentlichen und die privaten 
Arbeitgeber begünstigen die Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter». Weiter heisst es: «Bund und 
Kantone tragen in Ergänzung zur individuellen Verantwortung und zum Angebot Privater dazu bei, dass sich 
Personen ihren Fähigkeiten entsprechend weiterbilden können».  

Gemäss dem WeBiG handelt der Staat Freiburg ergänzend zur individuellen Verantwortung und zu den von den 
Unternehmen angebotenen Weiterbildungen. Der Staat Freiburg hat nicht die Absicht, die Verantwortung der KMU 
zu übernehmen oder sich an der Weiterbildungsstrategie dieser Unternehmen zu beteiligen. Jedes Unternehmen ist 
dafür verantwortlich, seine eigene Entwicklungspolitik festzulegen, zu der auch die Weiterbildung seiner 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehört. 

Im Gegensatz dazu und wie im WeBiG definiert, nimmt der Staat Freiburg seine ergänzende Rolle in der 
Bildungspolitik wahr, indem er sich beispielsweise an der Finanzierung der Bildung im Bereich der 
Grundkompetenzen für Erwachsene beteiligt, indem er Subventionen an Bildungseinrichtungen oder 
Bildungsgutscheine für gering qualifizierte Personen vergibt.  

2.3.8 Wie kann die Freiburger Bevölkerung für die lebenslange Bildung sensibilisiert und ermuntert 
werden, sich auf einem sich ständig verändernden Arbeitsmarkt regelmässig weiterzubilden? 

Wie bereits erwähnt, ist Viamia das Hauptangebot in diesem Bereich. Die nationale Dienstleistung wird weitgehend 
vom SBFI finanziert und soll nach 2024 von den Kantonen übernommen werden, vorbehaltlich einer Prüfung unter 
dem Gesichtspunkt der zur Verfügung stehenden Budgetmittel. 

Dieses Angebot zielt darauf ab, dass Menschen über 40 Jahren ihre berufliche Situation hinterfragen und ihre 
Beschäftigungsfähigkeit auf einem sich ständig verändernden Arbeitsmarkt analysieren und sich in Bezug auf das 
Berufsfeld, in dem sie sich befinden, positionieren. Diese Reflexionsarbeit zwingt dazu, die eigenen Kenntnisse und 
Fähigkeiten mit den sich ändernden Marktanforderungen und den von der Wirtschaft geforderten neuen 
entscheidenden Kompetenzen zu vergleichen. 

Dieser Schritt, sich der Diskrepanz zwischen den Erwartungen und Bedürfnissen der Wirtschaft und den 
Kompetenzen jedes Einzelnen bewusst zu werden, ist von entscheidender Bedeutung. Dies führt dann zu 
Zusatzausbildungen oder anderen Massnahmen, die dafür sorgen sollen, dass jeder Einzelne beschäftigungsfähig 
bleibt und der Wirtschaftsmarkt über qualifizierte Fachkräfte in allen Branchen verfügt.  

Dank einer umfangreichen Finanzierung durch den Bund wird das BEA in den Jahren 2023 und 2024 eine gross 
angelegte Werbe- und Kommunikationsaktion für die Bevölkerung durchführen. Ab 2025 ist allein der Kanton dafür 
verantwortlich, diese Aktion fortzusetzen, und zwar entsprechend der verfügbaren kantonalen Mittel.  

Eine unabhängige Analyse, die das Beratungs- und Forschungsbüro Ecoplan im Januar 2022 durchgeführt hat, ergab 
bei den Personen, die das Viamia-Angebot in Anspruch genommen haben, einen Zufriedenheitsgrad (sehr gut + gut) 
von 92 % auf schweizerischer Ebene (93,6 % für den Kanton Freiburg). Daher kann diese Massnahme als Erfolg 
gewertet werden; sie verdient es daher, dauerhaft eingeführt zu werden. Zudem wird damit die Frage beantwortet, wie 
die Freiburger Bevölkerung ermutigt werden kann, die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt im Auge zu behalten. 

Eine weitere Massnahme, die derzeit vom BEA umgesetzt wird, ist die Schaffung eines Laufbahnzentrums, das als 
kantonale Anlaufstelle für Fragen der Laufbahnentwicklung, der beruflichen Etappen sowie für alle beruflichen 
Übergänge fungieren soll. Ein solches Angebot wird es ermöglichen, die erwachsene Freiburger Bevölkerung für das 
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> Die Schnittstellen auf kantonaler Ebene sind geklärt; die Zusammenarbeit aller involvierter Stellen funktioniert.  

Anders formuliert, werden diese Stossrichtungen wie folgt weiterentwickelt:  

5.1 1. Stossrichtung: Aufrechterhaltung und Ausbau des bestehenden GKE-Angebots 
durch die Subventionierung von Bildungsanbietenden  

Eine Umfrage des BEA aus dem Jahr 2018 zeigte auf, dass bei der Bandbreite des Kursangebots in Grundkompetenzen 
Lücken bestehen. Diese Lücken müssen geschlossen werden, und zwar nicht nur in Bezug auf die Art der Kurse, 
sondern auch in Bezug auf die geografische Verteilung im Kanton, da das derzeitige Angebot nicht ausreichend über 
die Bezirke des Kantons verteilt ist.  

Ziel ist es, das bestehende Angebot im Bereich der GKE in regelmässiger Zusammenarbeit mit den 
Bildungsanbietenden auszubauen. Bei der Vergabe von Beiträgen an die Bildungsanbietenden wird auf ein 
hochwertiges Bildungsangebot und auf Investitionen für die Durchführung dieser Kurse in allen Bezirken geachtet. 
Sie ermöglichen es, die Teilnahmegebühren für die betroffene Zielgruppen zu verringern.  

5.2 2. Stossrichtung: Information und Sensibilisierung  

Das BEA steht in Verbindung mit den kantonalen und regionalen Stellen, die sich mit der sozialen und beruflichen 
Integration von Erwachsenen befassen, sowie mit Bildungsanbietenden, die in diesem Bereich tätig sind.  

Der Bund beauftragt den Dachverband Lesen und Schreiben Schweiz mit der Sensibilisierung in den beiden Sprachen 
des Kantons.  

Der Staat Freiburg kann zusätzlich eine externe Stelle beauftragen (derzeit der Verein Lesen und Schreiben Freiburg), 
um die Vermittlungspersonen für die Thematik der von einem Bedarf an GKE betroffenen Erwachsenen zu 
sensibilisieren.  

Ein Mangel an Grundkompetenzen wird häufig in einer persönlichen Krise (Trennung, Verlust eines Familien-
mitglieds, Arbeitslosigkeit usw.) oder bei einem Arbeitsplatzwechsel (Beförderung oder inhaltliche Reorganisation 
einer bestehenden Arbeitsstelle, Wiedereingliederung) erkannt. Die Vermittlerinnen und Vermittler, die direkt mit der 
Zielgruppe in Kontakt stehen, übernehmen dann eine wichtige Vermittlungs- und Multiplikatorfunktion.  

Während einer Weiterbildung werden diese Personen über das Kursangebot und die Unterstützungsleistungen zum 
GKE-Programm im Kanton Freiburg informiert. Ziel ist es, die Zielgruppe bestmöglich informieren, beraten und 
weiterleiten zu können. Diese Referenzfachkräfte werden ermutigt, dieses Publikum auf das GKE-Portal des BEA 
oder direkt auf Weiterbildungsangebote zu verweisen. Die Weiterweisung wird durch gemeinsam genutzte 
Instrumente wie die kantonale Datenbank des GKE-Kursangebots, die unter www.www.besser-jetzt.ch//Freiburg 
zugänglich ist, erleichtert.  

Aktuelle oder ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kurse von Lesen und Schreiben nehmen als 
Botschafterinnen und Botschafter der Gruppen Romandie und Bern-Mittelland an diesen Sensibilisierungsaktionen 
teil. Dies ermöglicht es den Vermittlungspersonen, sich direkt mit der Lebenssituation der Betroffenen 
auseinanderzusetzen. 

Die Vermittlungspersonen werden über die Kampagne «Einfach besser!» informiert (siehe www.besser-jetzt.ch) und 
dazu angehalten, für ihre Informationsmaterialien eine vereinfachte Sprache zu verwenden, um sie der Zielgruppe 
zugänglich zu machen.  

Das BEA ist dafür verantwortlich, seine Kommunikationstätigkeit mit der Sensibilisierung der Vermittlungspersonen 
zu koordinieren.  

5.3 3. Stossrichtung: Finanzielle Unterstützung für die Teilnahme an Kursen mittels 
Bildungsgutscheinen  

Im Kanton Freiburg wurde im September 2010 ein Pilotprojekt zur Einführung eines Bildungsgutscheins gestartet, 
nachdem der Grosse Rat im Jahr 2008 die Motion Ganioz-Siggen M1052.08 angenommen und der Staatsrat dieses 
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 Projet du 22.08.2023 

1 

Décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement en vue de 
l'acquisition du bâtiment et terrain à la rue des Moines 58, 
article 97 RF, à Romont 

du ... 

Actes concernés (numéros RSF): 

Nouveau: �± 
Modifié(s): �± 
Abrogé(s): �± 

Le Grand Conseil du canton de Fribourg 

Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst.); 

Vu la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l'Etat (LFE); 

Vu le message 2022-DIME-258 du Conseil d'Etat du 22 août 2023; 

Sur la proposition de cette autorité, 

Décrète: 

I.  

Art.  1 
1 L'acquisition par l'Etat de Fribourg du bâtiment et terrain à la rue des Moines 
58, article 97 du registre foncier de la commune de Romont, est approuvée. 

Art.  2 
1 Le coût total de l'acquisition se monte à 5'900'000 francs, auquel s'ajoute les 
frais de notaire pour 12'000 francs, les coûts pour l'entretien et l'exploitation 
du bâtiment pour 65'000 francs, les coûts pour les travaux à court terme pour 
250'000 francs et les coûts de 0,5 EPT pour la conciergerie de 50'000 francs. 

2 

Art.  3 
1 Un crédit d'engagement de 6'277'000 francs est ouvert auprès de l'Adminis-
tration des finances en vue du financement de cette opération. 

Art.  4 
1 Le crédit de paiement nécessaire est porté au budget, sous la rubrique BATI-
I-2001 �± ACHAT IMMEUBLES / 5040.001 «Achats d'immeubles», et utilisé 
conformément aux dispositions de la loi sur les finances de l'Etat. 

Art.  5 
1 Les dépenses nécessaires à cet achat seront activées au bilan de l'Etat, puis 
amorties conformément à l'article 27 LFE. 

II.  

Aucune modification d'actes dans cette partie. 

III.  

Aucune abrogation d'actes dans cette partie. 

IV.  

Le présent décret n'est pas soumis au referendum. 

Il entre en vigueur dès sa promulgation. 
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 Entwurf vom 22.08.2023 

1 

Dekret über einen Verpflichtungskredit für den Erwerb des 
Gebäudes und des Grundstücks an der Rue des Moines 58, 
Artikel 97 des Grundbuchs von Romont 

vom ... 

Betroffene Erlasse (SGF Nummern): 

Neu: �± 
Geändert: �± 
Aufgehoben: �± 

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg 

gestützt auf die Verfassung des Kantons Freiburg vom 16. Mai 2004 (KV); 

gestützt auf das Gesetz vom 25. November 1994 über den Finanzhaushalt des 
Staates (FHG); 

nach Einsicht in die Botschaft 2022-DIME-258 des Staatsrats vom 22. August 
2023; 

auf Antrag dieser Behörde, 

beschliesst: 

I.  

Art.  1 
1 Der Erwerb des Gebäudes und des Grundstücks an der Rue des Moines 58, 
Artikel 97 des Grundbuchs von Romont, durch den Staat Freiburg wird 
genehmigt. 

2 

Art.  2 
1 Die Gesamtkosten des Erwerbs belaufen sich auf 5'900'000 Franken. Hinzu 
kommen Notariatskosten in Höhe von 12'000 Franken, Kosten für die 
Instandhaltung und den Betrieb des Gebäudes in Höhe von 65'000 Franken, 
Kosten für die kurzfristigen Arbeiten in Höhe von 250'000 Franken und Kosten 
für Hauswartarbeiten (0,5 VZÄ) in Höhe von 50'000 Franken. 

Art.  3 
1 Für dieses Vorhaben wird bei der Finanzverwaltung ein Verpflichtungskredit 
von 6'277'000 Franken eröffnet. 

Art.  4 
1 Der erforderliche Zahlungskredit wird im Voranschlag unter der Kostenstelle 
BATI-I-2001 �± LIEGENSCHAFTSKÄUFE / 5040.001 «Liegenschaftskäufe» 
aufgenommen und gemäss dem Gesetz über den Finanzhaushalt des Staates 
verwendet. 

Art.  5 
1 Die Ausgaben für den Liegenschaftserwerb werden in der Staatsbilanz 
aktiviert und nach Artikel 27 FHG abgeschrieben. 

II.  

Keine Änderung von Erlassen in diesem Abschnitt. 

III.  

Keine Aufhebung von Erlassen in diesem Abschnitt. 

IV.  

Dieses Dekret untersteht nicht dem Referendum. 

Es tritt mit der Promulgierung in Kraft. 

O
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Annexe

GRAND CONSEIL 2022-DIME-258

Décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement en vue
de l'acquisition du bâtiment à la rue des Moines 58, art. 97
RF, à Romont

Propositions de la commission ordinaire CAH-2023-018

Anhang

GROSSER RAT 2022-DIME-258

Dekret über einen Verpflichtungskredit für den Erwerb
des Gebäudes und des Grundstücks an der Rue des Moines
58, Artikel 97 des Grundbuchs von Romont

Antrag der ordentlichen Kommission AHK-2023-018

Présidence : Fritz Glauser Präsidium: Fritz Glauser

Membres : Bernhard Altermatt, Daniel Bürdel, Jacques Dumas, Armand
Jaquier, Pascal Lauber, Nicolas Pasquier, Bruno Riedo, Rose-Marie
Rodriguez, Daphné Roulin, Jean-Daniel Wicht

Mitglieder : Bernhard Altermatt, Daniel Bürdel, Jacques Dumas, Armand
Jaquier, Pascal Lauber, Nicolas Pasquier, Bruno Riedo, Rose-Marie
Rodriguez, Daphné Roulin, Jean-Daniel Wicht

Entrée en matière

La commission propose au Grand Conseil tacitement d'entrer en matière
sur ce projet de décret.

Eintreten

Die Kommission beantragt dem Grossen Rat stillschweigend, auf diesen
Dekretsentwurf einzutreten.

Vote final

A l’unanimité de ses membres, la commission propose au Grand Conseil
d’accepter ce projet de décret selon la proposition initiale du Conseil
d’Etat.

Schlussabstimmung

Die Kommission beantragt dem Grossen Rat einstimmig, diesen
Dekretsentwurf in der ursprünglichen Fassung des Staatsrats
anzunehmen.

Catégorisation du débat

La Commission propose au Bureau que l’objet soit traité par le Grand
Conseil selon la catégorie I (débat libre).

Kategorie der Behandlung

Die Kommission beantragt dem Büro, dass dieser Gegenstand vom
Grossen Rat nach der Kategorie I (freie Debatte) behandelt wird.

Le 25 septembre 2023 Den 25. September 2023

3692
O

ctobre 2023



Annexe

GRAND CONSEIL 2022-DIME-258

Projet de décret :
Décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement
en vue de l'acquisition du bâtiment à la rue des Moines 58,
art. 97 RF, à Romont

Anhang

GROSSER RAT 2022-DIME-258

Dekretsentwurf:
Dekret über einen Verpflichtungskredit
für den Erwerb des Gebäudes und des Grundstücks an der
Rue des Moines 58, Artikel 97 des Grundbuchs von Romont

Propositions de la Commission des finances et de gestion CFG Antrag der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission FGK

Présidence : Claude Brodard
Vice-présidence : Bruno Boschung
Membres : Christel Berset, Laurent Dietrich, Andreas Freiburghaus,
Benoît Glasson, Nadine Gobet, François Ingold, Armand Jaquier, Gabriel
Kolly, Marie Levrat, Luana Menoud-Baldi, Stéphane Peiry, Benoît Rey,
Bruno Riedo

Präsidium : Claude Brodard
Vize-Präsidium : Bruno Boschung
Mitglieder : Christel Berset, Laurent Dietrich, Andreas Freiburghaus,
Benoît Glasson, Nadine Gobet, François Ingold, Armand Jaquier, Gabriel
Kolly, Marie Levrat, Luana Menoud-Baldi, Stéphane Peiry, Benoît Rey,
Bruno Riedo

Entrée en matière

Par décision tacite, la commission propose au Grand Conseil d'entrer en
matière sur ce projet de décret.

Eintreten

Die Kommission beantragt dem Grossen Rat stillschweigend, auf diesen
Dekretsentwurf einzutreten.

Vote final

Par 14 voix contre 0 et 0 abstention (1 membre est absent), la
commission propose au Grand Conseil d’accepter ce projet de décret
selon la version initiale du Conseil d’Etat.

Schlussabstimmung

Mit 14 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen (1 Mitglied ist abwesend)
beantragt die Kommission dem Grossen Rat, diesen Dekretsentwurf in
der ursprünglichen Fassung des Staatsrats anzunehmen.

Le 27 septembre 2023 Den 27. September 2023
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das ABl des Kantons Freiburg und nicht eine Scheinwebsite ist (Authentizität), dass sein Inhalt nicht verändert 
werden kann (Integrität) und dass es jederzeit abrufbar ist (Verfügbarkeit). Wenn die Verbreitung des ABl einem 
Dritten übertragen wird, muss das für amtliche Veröffentlichungen zuständige Organ (die Staatskanzlei) vertraglich 
sicherstellen, dass entsprechende Massnahmen ergriffen werden, und überprüfen, ob dies auch der Fall ist. Die 
Verantwortung für die Veröffentlichung und ihren Inhalt liegt jedoch bei dem Organ, das die Veröffentlichung 
beschliesst (veröffentlichendes Organ). Die Haftung der Staatskanzlei bzw. des Vertragspartners beschränkt sich 
darauf, die Authentizität, die Integrität und die Verfügbarkeit der von den veröffentlichenden Organen 
vorgenommenen Veröffentlichungen sicherzustellen. 

Absatz 3 Bst. b - Die Behörde oder das Organ, die oder das eine Veröffentlichung veranlasst hat, muss in Fällen, in 
denen die Veröffentlichung nicht mehr online verfügbar ist, den Nachweis dafür erbringen können. Aus diesem 
Grund müssen alle aus dem elektronischen ABl entfernten Veröffentlichungen vom Organ, das für die amtlichen 
Veröffentlichungen zuständig ist, oder vom externen Anbieter aufbewahrt werden, so dass das veröffentlichende 
Organ den Nachweis der Veröffentlichung und ihres Inhalts erbringen kann.  

Die Aufbewahrung von Veröffentlichungen im Sinne von Artikel 9a Abs. 3 Bst. b ist von ihrer Archivierung gemäss 
dem Gesetz vom 10.09.2015 über die Archivierung und das Staatsarchiv und der dazugehörigen Verordnung zu 
unterscheiden. Nach der Archivierung muss die betreffende Veröffentlichung nicht mehr gemäss dieser Bestimmung 
aufbewahrt werden. 

Artikel 9b Kosten für die Veröffentlichung im ABl 

Unter Vorbehalt der Fälle, in denen Spezialgesetze es erlauben, die Kosten für eine Veröffentlchung der Person 
aufzuerlegen, die sie verursacht hat (z. B.: Adressatin oder Adressat einer Vorladung, Schuldnerin oder Schuldner in 
einem Betreibungs- oder Konkursverfahren, Gesuchstellerin oder Gesuchsteller bei einer Baubewilligung), werden 
die Kosten einer Veröffentlichung dem Organ auferlegt, das die Veröffentlichung veranlasst hat. Der Staatsrat kann 
in bestimmten Fällen die Unentgeltlichkeit einer Veröffentlichung vorsehen: Sie geht dann zulasten des Staats oder 
ist Gegenstand einer Vereinbarung mit der Partnerin oder dem Partner. Wie bereits heute in der Verordnung vom 
21.12.2010 über das Amtsblatt vorgesehen, werden jedoch Veröffentlichungen von Organen des Staats, die nicht 
einer oder einem Dritten (z. B. der Adressatin/dem Adressaten eines gebührenpflichtigen Entscheids) belastet werden 
können, den veröffentlichenden Organen nicht in Rechnung gestellt. 

Artikel 9c  Schutz der im ABl veröffentlichten Personendaten 

In den letzten Jahren hat sich die Datenschutzgesetzgebung aufgrund der zunehmenden Nutzung digitaler 
Technologien und der damit verbundenen Risiken für die Privatsphäre stark gewandelt. Nun ist das ABl das Medium, 
das unter bestimmten Umständen von verschiedenen Behörden genutzt werden muss, um Entscheide namentlich 
genannten Empfängerinnen und Empfängern zuzustellen. Eine solche Veröffentlichung kann daher besonders 
schützenswerte Personendaten enthalten (Vorladung vor eine Strafbehörde, Zustellung eines Strafurteils oder eines 
Verwaltungsentscheids, insbesondere im Bereich der Sozialhilfe usw.) und stellt einen Sonderfall der Bearbeitung 
solcher Daten dar. Gemäss der Datenschutzgesetzgebung und dem Recht auf Vergessen darf eine solche Bearbeitung 
nicht über das hinausgehen, was für ihren Zweck erforderlich ist, nämlich, dass die Empfängerin oder der Empfänger 
einer Veröffentlichung diese zu gegebener Zeit zur Kenntnis nehmen kann. In Artikel 9c werden diese Regeln auf die 
Veröffentlichung des ABl übertragen (Absatz 1) und gleichzeitig dem Staatsrat die Befugnis erteilt, zusätzliche 
Vorschriften zu erlassen, wenn sich dies als notwendig erweist (Absatz 4). Diese Delegation ist dadurch 
gerechtfertigt, dass die ausserordentlich schnelle Entwicklung der Technik möglicherweise Massnahmen, die noch 
nicht erkennbar sind, aber schnell ergriffen werden müssen, nötig macht. 

Absatz 1 bedeutet nicht, dass Veröffentlichungen mit Personendaten, die online unzugänglich gemacht wurden, weil 
sie ihren Zweck erfüllt haben, vernichtet werden. Sie müssen aus mindestens zwei Gründen aufbewahrt bleiben: 

> Das Organ, das die Veröffentlichung vorgenommen hat, muss in der Lage sein, dies zu beweisen. 
> Wenn es sich um eine offizielle Veröffentlichung handelt, darf der Inhalt des ABl nicht verändert werden: Er 

muss jederzeit einsehbar sein. Inhalte, die online unzugänglich gemacht wurden, sind zu den Bedingungen nach 
dem Gesetz vom 09.09.2009 über die Information oder, sobald sie archiviert sind, zu denjenigen nach dem 
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Gesetz vom 10.09.2015 über die Archivierung und das Staatsarchiv einsehbar. Vorbehalten bleiben besondere 
Regelungen, die insbesondere in den verschiedenen Prozessordnungen vorgesehen sind. 

In Absatz 2 wird klargestellt, dass die Verantwortung für die Bearbeitung von Personendaten beim Organ liegt, das 
die Veröffentlichung veranlasst: das Gericht, das eine Vorladung oder das Dispositiv eines Urteils veröffentlichen 
liess, das Konkursamt, das Veröffentlichungen, die gemäss der Gesetzgebung über den Konkurs nötig sind, veranlasst 
usw. 

Denn die veröffentlichenden Organe sind am besten in der Lage zu bestimmen, welche Daten eine Veröffentlichung 
enthalten muss und wie lange sie zugänglich sein muss, damit sie die Wirkungen, die in der von ihnen ausgeführten 
Gesetzgebung vorgesehen werden, entfalten kann, ohne das Recht auf Privatsphäre der betroffenen Personen 
unverhältnismässig zu beeinträchtigen. Es ist daher auch Aufgabe der veröffentlichenden Organe, in erster Instanz 
über Anfechtungen oder Gesuche von betroffenen Personen zu entscheiden, mit denen z. B. gemäss der 
Datenschutzgesetzgebung die Entfernung einer Veröffentlichung gefordert wird.  

Gemäss Artikel 9a Abs. 3 Bst. a ist hingegen das Organ, das für die amtlichen Veröffentlichungen zuständig ist, 
d. h. derzeit die Staatskanzlei, für die Datensicherheit und im All gemeinen für die Sicherheit der Website zuständig. 
Wenn das veröffentlichende Organ zum Beispiel vorgesehen hat, dass seine Veröffentlichung ab einem bestimmten 
Zeitpunkt nicht mehr auf der Website zugänglich ist, liegt es also es in der Verantwortung des Organs, das für die 
amtlichen Veröffentlichungen zuständig ist, dafür zu sorgen, dass der Vertragspartner die entsprechenden technischen 
Massnahmen ergreift. Das Organ, das für die amtlichen Veröffentlichungen zuständig ist, ist auch dafür verantwortlich, 
dass die Möglichkeiten der Indexierung durch Suchmaschinen so weit wie möglich eingeschränkt werden, oder es 
muss von seinem Vertragspartner verlangen, dass er die notwendigen technischen Massnahmen zu diesem Zweck 
ergreift. 

Artikel 11 Abs. 1 und 2 Verkaufspreis der amtlichen Veröffentlichungen 

Absatz 1: In ihrer derzeitigen Fassung gibt diese Bestimmung dem Staatsrat die Befugnis, den Verkaufspreis der 
amtlichen Veröffentlichungen unabhängig von ihrer Form festzulegen. Da in Zukunft der Zugang zu allen amtlichen 
Veröffentlichungen in elektronischer Form unentgeltlich sein wird, muss dieser Absatz entsprechend geändert und 
die Befugnis des Staatsrats, den Verkaufspreis für amtliche Veröffentlichungen festzulegen, auf deren gedruckte 
Form beschränkt werden. 

Absatz 2: In diesem Absatz wird bestimmt, dass die Gemeinden die amtlichen Veröffentlichungen, die sie für die 
Öffentlichkeit bereithalten müssen, unentgeltlich erhalten. Da alle diese Veröffentlichungen im Internet frei 
zugänglich sein werden und sehr leicht im PDF-Format ausgedruckt werden können, wird dieser Absatz aufgehoben. 

In der Verordnung vom 21.12.2010 über das ABl wird jedoch künftig vorgesehen, dass die Gemeinden auf Anfrage 
(und nicht mehr von Amtes wegen) kostenlose Exemplare des ABl erhalten können. 

Artikel 12 Ordentliche Veröffentlichung der Gesetzgebung 

Absatz 1 - In ihrer derzeitigen Fassung sieht diese Bestimmung vor, dass Erlasse «sogleich» nach ihrer 
Verabschiedung in der ASF veröffentlicht werden. Dies ist in der Regel nicht der Fall, wenn man den Begriff 
wörtlich nimmt: Bevor die Erlasse, die vom Grossen Rat und vom Staatsrat verabschiedet wurden, veröffentlicht 
werden, müssen die getroffenen Entscheide in sie eingefügt werden, und sie werden ausserdem formell überprüft und 
bereinigt. Das Bundesgericht hatte sogar Gelegenheit, den Begriff «sogleich» auszulegen und kam zum Schluss, dass 
er im Sinne von «unverzüglich» oder «ohne Verzögerung» oder «so bald wie möglich» zu verstehen ist, was einen 
gewissen Spielraum lässt, um den Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragen (vgl. insbesondere BGE 
4A_141/2017 vom 4. September 2017, Erw. 4.2). 

Für mehr Klarheit wird vorgeschlagen, dass der Begriff «sogleich» durch die Bedeutung, die ihm das Bundesgericht 
gibt, zu ersetzen. 
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 Projet du 22.08.2023 

1 

Loi modifiant la loi sur la publication des actes législatifs 
(Feuille officielle) 

du ... 

Actes concernés (numéros RSF): 

Nouveau: �± 
Modifié(s): 114.1.1 | 115.1 | 121.3 | 124.1 
Abrogé(s): �± 

Le Grand Conseil du Canton de Fribourg 

Vu le message 2023-CE-30 du Conseil d'Etat du 22 août 2023; 

Sur la proposition de cette autorité, 

Décrète: 

I.  

L'acte RSF 124.1 (Loi sur la publication des actes législatifs (LPAL), du 
16.10.2001) est modifié comme il suit: 

Titre de l'acte (modifié) 

Loi sur la publication des actes législatifs et de la Feuille officielle (LPAL) 

Préambule inchangé [DE: (modifié)] 

Le Grand Conseil du canton de Fribourg 

Vu le message du Conseil d'Etat du 3 juillet 2001; 
Sur la proposition de cette autorité, 

Décrète: 

Art.  1 al. 1 (modifié) 
1 La présente loi règle: 

2 

a) (nouveau) la publication des actes législatifs dont l'adoption ou l'approba-
tion entre dans la compétence des autorités cantonales; 

b) (nouveau) les questions générales liées à la publication de la Feuille offi-
cielle. 

Art.  3 al. 3 (modifié) 
3 La liste des actes parus dans le Recueil officiel ainsi que les informations 
complémentaires mentionnées à l'article 6 al. 2 sont diffusées de manière ap-
propriée auprès du public à l'aide des technologies de l'information et de la 
communication. 

Art.  9 al. 2 (modifié) 

Contenu et publication (titre médian modifié) 
2 La Feuille officielle est bilingue et paraît hebdomadairement. Elle est publiée 
sous forme électronique et peut en outre l'être sous forme imprimée.  

Art.  9a (nouveau) 

Effets de la publication et foi publique 
1 Le contenu de la Feuille officielle est réputé connu dès sa parution. 
2 En cas de divergence entre le contenu de la Feuille officielle sous forme im-
primée et celui de sa forme électronique, cette dernière fait foi. 
3 L'organe en charge des publications officielles veille à: 

a) l'intégrité, l'authenticité et la disponibilité de la FO; 

b) la conservation de toutes les publications effectuées dans la FO jusqu'à 
leur versement aux archives historiques. 

Art.  9b (nouveau) 

Frais de publication 
1 Sous réserve de prescriptions découlant de la législation spéciale, l'organe qui 
fait procéder à une publication dans la FO en assume en principe les frais. Le 
Conseil d'Etat règle les détails et peut prévoir des exceptions.  

Art.  9c (nouveau) 

Protection des données personnelles 
1 Les publications effectuées dans la Feuille officielle peuvent contenir des 
données personnelles et des données personnelles sensibles lorsque cela est 
rendu nécessaire par le but de la publication. Conformément à la législation sur 
la protection des données, elles ne doivent alors pas contenir plus d'informa-
tions et ne doivent pas être accessibles sur internet plus longtemps que ne 
l'exige leur but. 
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2 L'autorité qui fait procéder à une publication dans la Feuille officielle est res-
ponsable du traitement des données personnelles qu'elle contient, veille au res-
pect de l'alinéa 1 et traite les demandes des personnes concernées qui font va-
loir les droits que leur confère la législation sur la protection des données. 
3 L'organe en charge des publications officielles prends les mesures nécessaires 
pour limiter, autant que l'état de la technique le permet, l'indexation des publi-
cations par des moteurs de recherche externes. 
4 Le Conseil d'Etat fixe, pour autant que besoin, les autres mesures nécessaires 
à la protection des données personnelles publiées dans la Feuille officielle sur 
internet. 

Art.  10 al. 1 (modifié) 
1 L'accès sur internet à la Banque de données et à la Feuille officielle est gratuit. 

Art.  11 al. 1 (modifié), al. 2 (abrogé) 
1 Le Conseil d'Etat fixe le prix de vente des diverses publications officielles 
sous forme imprimée et détermine les cas de remise gratuite ou à prix réduit. 
2 Abrogé 

Art.  12 al. 1 (modifié), al. 1a (nouveau) 
1 Les actes législatifs sont publiés dans le Recueil officiel dès que possible 
après leur adoption.  
1a Dans le Recueil systématique, la publication de la version consolidée inter-
vient dès l'entrée en vigueur des actes ou dispositions concernés; elle ne peut 
toutefois avoir lieu avant la publication au Recueil officiel. 

Art.  17a (nouveau) 

Actes soumis au referendum 
1 Les informations relatives à la soumission des actes au referendum sont mises 
en évidence de manière centralisée dans la BDLF. 

Art.  19 al. 2a (nouveau) 
2a Il fixe ou précise la date d'entrée en vigueur des conventions intercantonales 
lorsqu'elle ne résulte pas de manière explicite de la convention elle-même ou 
de l'acte d'adhésion. 

Art.  23a (nouveau) 

Entrée en vigueur des rectifications 
1 Les rectifications entrent en vigueur au jour de l'entrée en vigueur de l'acte 
rectifié ou, si des motifs pratiques ou techniques s'y opposent, au jour de leur 
publication.  
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2 Sont toutefois réservés les cas dans lesquels l'autorité d'adoption fixe elle-
même la date d'entrée en vigueur de la rectification. 

Art.  24 al. 1 (inchangé) [DE: (modifié)] 
1 Les organes chargés des publications officielles peuvent procéder d'eux-
mêmes à une adaptation terminologique des publications systématiques lors-
que la dénomination d'une autorité, d'une unité administrative ou d'un acte a 
été modifiée, ainsi que dans d'autres cas semblables. 

Art.  25 al. 1 (modifié) 
1 Si le Tribunal fédéral ou une autre autorité compétente annule tout ou partie 
d'un acte législatif, le Conseil d'Etat en prend acte et fait publier un avis à ce 
sujet dans le Recueil officiel. Les dispositions annulées sont retirées du Recueil 
systématique ou font l'objet d'une annotation mentionnant leur annulation. 

Art.  26 al. 1 (modifié), al. 2 (inchangé) [DE: (modifié)] 
1 Les établissements et les autres organismes qui édictent des actes de caractère 
normatif pour assurer l'exécution de tâches de droit public cantonal portent ces 
actes de manière adéquate à la connaissance des personnes concernées et, lors-
qu'ils revêtent un intérêt public suffisant, les publient sur Internet. 
2 Ces actes peuvent être publiés, le cas échéant sous la forme d'une publication 
restreinte (art. 13s.), dans le Recueil officiel s'ils présentent un intérêt général 
suffisant. 

II.  

1. 
L'acte RSF 114.1.1 (Loi sur le droit de cité fribourgeois (LDCF), du 
14.12.2017) est modifié comme il suit: 

Art.  21 al. 1 (modifié) 
1 Le décret de naturalisation du Grand Conseil est publié dans la Feuille offi-
cielle sous une forme simplifiée, sans la liste des personnes concernées. 

Art.  22 al. 2 (abrogé) 
2 Abrogé 

Art.  23 al. 1 
1 Pour les personnes confédérées, la procédure ordinaire est applicable, sous 
réserve des dispositions suivantes: 

e) Abrogé 
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2. 
L'acte RSF 115.1 (Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP), du 
06.04.2001) est modifié comme il suit: 

Art.  136h al. 1 (modifié) 
1 Lorsque, sous l'angle de l'exercice des droits populaires, plus rien ne s'oppose 
à l'entrée en vigueur d'un acte soumis à referendum, la Chancellerie d'Etat pu-
blie sans délai cette information dans le Recueil officiel fribourgeois. 

3. 
L'acte RSF 121.3 (Loi concernant les conventions intercantonales (LConv), du 
11.09.2009) est modifié comme il suit: 

Art.  13 al. 5 (modifié) 
5 L'acte approuvant l'adhésion et le texte de la convention, ou l'acte de dénon-
ciation, sont publiés conformément à la législation sur la publication des actes 
législatifs. 

III.  

Aucune abrogation d'actes dans cette partie. 

IV.  

La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au 
referendum financier. 

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 
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  Entwurf vom 22.08.2023 

1 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Veröffentlichung 
der Erlasse (Amtsblatt) 

vom ... 

Betroffene Erlasse (SGF Nummern): 

Neu: �± 
Geändert: 114.1.1 | 115.1 | 121.3 | 124.1 
Aufgehoben: �± 

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg 

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats 2023-CE-30 vom 22. August 
2023; 

auf Antrag dieser Behörde 

beschliesst: 

I.  

Der Erlass SGF 124.1 (Gesetz über die Veröffentlichung der Erlasse (VEG), 
vom 16.10.2001) wird wie folgt geändert: 

Erlasstitel (geändert) 

Gesetz über die Veröffentlichung der Erlasse und des Amtsblatts (VEG) 

Ingress (geändert) [FR: unverändert] 

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg 

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrates vom 3.Juli 2001; 
auf Antrag dieser Behörde, 

beschliesst: 

Art.  1 Abs. 1 (geändert) 
1 Dieses Gesetz regelt: 

2 

a) (neu) die Veröffentlichung der rechtsetzenden Erlasse, deren 
Verabschiedung oder Genehmigung in die Zuständigkeit der kantonalen 
Behörden fällt; 

b) (neu) allgemeine Fragen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des 
Amtsblatts. 

Art.  3 Abs. 3 (geändert) 
3 Die Liste der in der Amtlichen Sammlung erschienenen Erlasse und die 
zusätzlichen Informationen gemäss Artikel 6 Abs. 2 werden mit Hilfe der 
Informations- und Kommunikationstechnologien in geeigneter Weise in der 
Öffentlichkeit verbreitet. 

Art.  9 Abs. 2 (geändert) 

Inhalt und Veröffentlichung (Artikelüberschrift geändert) 
2 Das ABl ist zweisprachig und erscheint wöchentlich. Es wird in 
elektronischer Form veröffentlicht und kann ausserdem in gedruckter Form 
veröffentlicht werden. 

Art.  9a (neu) 

Wirkungen der Veröffentlichung und öffentlicher Glaube 
1 Der Inhalt des ABl gilt ab seinem Erscheinen als bekannt. 
2 Weicht der Inhalt des ABl in gedruckter Form von demjenigen der 
elektronischen Form ab, so ist letztere massgebend. 
3 Das für amtliche Veröffentlichungen zuständige Organ sorgt für: 

a) die Unversehrtheit, die Authentizität und die Verfügbarkeit des ABl; 

b) die Aufbewahrung aller Veröffentlichungen im ABl bis zu ihrer Abgabe 
an das historische Archiv. 

Art.  9b (neu) 

Kosten für die Veröffentlichung 
1 Das Organ, das eine Veröffentlichung im ABl veranlasst, trägt grundsätzlich 
die Kosten dafür; Vorschriften, die sich aus der Sondergesetzgebung ergeben, 
bleiben vorbehalten. Der Staatsrat regelt die Einzelheiten und kann 
Ausnahmen vorsehen. 
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Art.  9c (neu) 

Schutz der Personendaten 
1 Die Veröffentlichungen im ABl dürfen Personendaten und besonders 
schützenswerte Personendaten enthalten, wenn das für den Zweck der 
Veröffentlichung nötig ist. Gemäss der Gesetzgebung über den Datenschutz 
dürfen sie nicht mehr Informationen enthalten und nicht länger im Internet 
zugänglich sein, als es ihr Zweck erfordert. 
2 Die Behörde, die eine Veröffentlichung im ABl veranlasst, ist verantwortlich 
für die Bearbeitung der darin enthaltenen Personendaten, sorgt dafür, dass 
Absatz 1 eingehalten wird, und behandelt die Gesuche der betroffenen 
Personen, welche die Rechte, die ihnen in der Datenschutzgesetzgebung 
gewährt werden, geltend machen. 
3 Das für die amtlichen Veröffentlichungen zuständige Organ trifft die 
erforderlichen Massnahmen, um die Indexierung der Veröffentlichungen 
durch externe Suchmaschinen zu begrenzen, soweit dies nach dem Stand der 
Technik möglich ist. 
4 Der Staatsrat legt, soweit nötig, die weiteren Massnahmen fest, die 
erforderlich sind, um die Personendaten, die im ABl im Internet veröffentlicht 
werden, zu schützen. 

Art.  10 Abs. 1 (geändert) 
1 Der Internetzugang zur Datenbank und zum ABl ist kostenlos. 

Art.  11 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (aufgehoben) 
1 Der Staatsrat setzt den Verkaufspreis der gedruckten Form der einzelnen 
amtlichen Publikationsorgane fest und bestimmt, in welchen Fällen sie 
kostenlos oder zu einem ermässigten Preis abgegeben werden. 
2 Aufgehoben 

Art.  12 Abs. 1 (geändert), Abs. 1a (neu) 
1 Die Erlasse werden nach ihrer Verabschiedung so bald wie möglich in der 
Amtlichen Sammlung veröffentlicht. 
1a In der Systematischen Sammlung wird die konsolidierte Fassung 
veröffentlicht, sobald die betreffenden Erlasse oder Bestimmungen in Kraft 
getreten sind; vor der Veröffentlichung in der Amtlichen Sammlung dürfen sie 
jedoch nicht in die Systematische Sammlung aufgenommen werden. 
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Art.  17a (neu) 

Dem Referendum unterstehende Erlasse 
1 Die Informationen über die Unterstellung der Erlasse unter das Referendum 
werden zentral in der BDLF hervorgehoben. 

Art.  19 Abs. 2a (neu) 
2a Er legt das Datum des Inkrafttretens interkantonaler Vereinbarungen fest 
oder präzisiert es, wenn es sich nicht ausdrücklich aus der Vereinbarung selbst 
oder aus dem Beitrittserlass ergibt. 

Art.  23a (neu) 

Inkrafttreten der Berichtigungen 
1 Berichtigungen treten am Tag des Inkrafttretens des berichtigten Erlasses 
oder, wenn praktische oder technische Gründe dagegen sprechen, am Tag ihrer 
Veröffentlichung in Kraft. 
2 Vorbehalten bleiben jedoch Fälle, in denen die Erlassbehörde das Datum des 
Inkrafttretens der Berichtigung selbst festlegt. 

Art.  24 Abs. 1 (geändert) [FR: (unverändert)] 
1 Bei einer Änderung der Bezeichnung einer Behörde, einer 
Verwaltungseinheit oder eines Erlasses sowie in ähnlichen Fällen können die 
Vollzugsorgane für die amtlichen Publikationen selbst eine terminologische 
Anpassung der systematischen Publikationen vornehmen. 

Art.  25 Abs. 1 (geändert) 
1 Hebt das Bundesgericht oder eine andere zuständige Behörde einen Erlass 
ganz oder teilweise auf, so nimmt der Staatsrat dies zur Kenntnis und lässt in 
der Amtlichen Sammlung einen Hinweis darauf veröffentlichen. Die für 
nichtig erklärten Bestimmungen werden aus der Systematischen 
Gesetzessammlung entfernt oder mit einem Vermerk versehen, in dem auf ihre 
Aufhebung hingewiesen wird. 

Art.  26 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert) [FR: (unverändert)] 
1 Anstalten und andere Organisationen, die Erlasse normativer Natur erlassen, 
um die Erfüllung von Aufgaben des kantonalen öffentlichen Rechts 
sicherzustellen, geben diese Erlasse den betroffenen Personen in geeigneter 
Weise bekannt und veröffentlichen sie im Internet, wenn sie von 
hinreichendem öffentlichem Interesse sind. 
2 Solche Erlasse können bei hinreichendem allgemeinem Interesse in der 
Amtlichen Sammlung veröffentlicht werden, gegebenenfalls in Form einer 
beschränkten Veröffentlichung (Art. 13f.). 
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II.  

1. 
Der Erlass SGF 114.1.1 (Gesetz über das freiburgische Bürgerrecht (BRG), 
vom 14.12.2017) wird wie folgt geändert: 

Art.  21 Abs. 1 (geändert) 
1 Das Einbürgerungsdekret des Grossen Rates wird in vereinfachter Form und 
ohne die Liste der betroffenen Personen im Amtsblatt veröffentlicht. 

Art.  22 Abs. 2 (aufgehoben) 
2 Aufgehoben 

Art.  23 Abs. 1 
1 Bei Schweizerinnen und Schweizern wird das ordentliche Verfahren 
angewendet. Die folgenden Bestimmungen bleiben vorbehalten: 

e) Aufgehoben 

2. 
Der Erlass SGF 115.1 (Gesetz über die Ausübung der politischen Rechte 
(PRG), vom 06.04.2001) wird wie folgt geändert: 

Art.  136h Abs. 1 (geändert) 
1 Steht dem Inkrafttreten eines Erlasses, der dem Referendum untersteht, unter 
dem Gesichtspunkt der Ausübung der Volksrechte nichts mehr entgegen, so 
veröffentlicht die Staatskanzlei diese Angabe unverzüglich in der Amtlichen 
Sammlung. 

3. 
Der Erlass SGF 121.3 (Gesetz über die interkantonalen Verträge (VertragsG), 
vom 11.09.2009) wird wie folgt geändert: 

Art.  13 Abs. 5 (geändert) 
5 Der Erlass zur Genehmigung des Beitritts und der Text des Vertrags oder der 
Erlass zur Kündigung werden gemäss der Gesetzgebung über die 
Veröffentlichung der Erlasse veröffentlicht. 

III.  

Keine Aufhebung von Erlassen in diesem Abschnitt. 
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IV.  

Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.  

Der Staatsrat legt das Inkrafttreten dieses Gesetzes fest. 
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Annexe

GRAND CONSEIL 2023-CE-30

Projet de loi modifiant la loi sur la publication des actes
législatifs (gratuité de la Feuille officielle et simplification
des processus administratifs) (LPALFO)

Anhang

GROSSER RAT 2023-CE-30

Gesetzesentwurf zur Änderung des Gesetzes über die
Veröffentlichung der Erlasse (kostenloses Amtsblatt und
Vereinfachung der Geschäftsprozesse) (VEGABl)

Propositions de la commission ordinaire CAH-2023-012 Antrag der ordentlichen Kommission AHK-2023-012

Présidence : Julien Vuilleumier
Membres : Eliane Aebischer, Eric Barras, Catherine Beaud, Sébastien
Dorthe, Jacques Dumas, Andreas Freiburghaus, Anne Meyer Loetscher,
Julia Senti, Sophie Tritten, Peter Wüthrich

Präsidium: Julien Vuilleumier
Mitglieder: Eliane Aebischer, Eric Barras, Catherine Beaud, Sébastien
Dorthe, Jacques Dumas, Andreas Freiburghaus, Anne Meyer Loetscher,
Julia Senti, Sophie Tritten, Peter Wüthrich

Entrée en matière

Par décision tacite, la commission propose au Grand Conseil d'entrer en
matière sur ce projet de loi.

Eintreten

Die Kommission beantragt dem Grossen Rat stillschweigend, auf diesen
Gesetzesentwurf einzutreten.

Vote final

Par 10 voix contre 0 et 0 abstention (1 membre est excusé), la
commission propose au Grand Conseil d’accepter ce projet de loi selon la
version initiale du Conseil d’Etat.

Schlussabstimmung

Mit 10 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen (1 Mitglied ist entschuldigt)
beantragt die Kommission dem Grossen Rat, diesen Gesetzesentwurf in
der ursprünglichen Fassung des Staatsrats anzunehmen.

Catégorisation du débat

La commission propose au Bureau que l’objet soit traité par le Grand
Conseil selon la catégorie I (débat libre).

Kategorie der Behandlung

Die Kommission beantragt dem Büro, dass dieser Gegenstand vom
Grossen Rat nach der Kategorie I (freie Debatte) behandelt wird.

Le 15 septembre 2023 Den 15. September 2023
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1.1.2. Das 1994 verabschiedete DSchG (SGF 17.1) hat bislang zwei Revisionen von einiger Bedeutung erfahren:  

Das erste Mal durch das Gesetz vom 8. Mai 2008 über den Datenschutz (Anpassung an das internationale Recht, 
insbesondere an das Schengen/Dublin-Abkommen; ASF 2008_053). Ursprünglich bestand der Revisionsentwurf aus 
drei Elementen (siehe dazu die Botschaft vom 4. Mai 2008, in TGR 2008 664):  

> Anpassung des kantonalen Gesetzes an das Schengen/Dublin-Abkommen und an das Zusatzprotokoll vom 
8. November 2001 zum Übereinkommen SEV 108; 

> Anpassung an die übrigen Korrekturen im im Bundesgesetz über den Datenschutz; 
> Berücksichtigung der Erfahrungen mit dem DSchG seit dessen Inkrafttreten.  

Schliesslich hat sich die Revision insbesondere auf das erste Element beschränkt. Gemäss der Botschaft des Staatsrats 
zeigte es sich jedoch rasch, «dass es nicht möglich war, alle drei Ziele innerhalb der Frist zu verwirklichen, die der 
Bund zur Anpassung der kantonalen Gesetze an die Abkommen von Schengen und Dublin gesetzt hatte. Daher wurde 
der Auftrag der Arbeitsgruppe auf den ersten Punkt beschränkt, d. h. die Anpassung des DSchG an das internationale 
Recht. Die beiden anderen Aspekte werden im Rahmen einer späteren Revision behandelt werden». 

Eine zweite Anpassung erfolgte im Jahr 2020 im Rahmen des Gesetzes vom 18. Dezember 2020 zur Anpassung der 
kantonalen Gesetzgebung an bestimmte Aspekte der Digitalisierung (ASF 2020_195). Obwohl diese zweite Revision 
bereits das Ziel hatte, den gesetzlichen Rahmen an einige neue Praktiken anzupassen, konzentrierte sie sich dennoch 
auf die spezifische Frage der Nutzung von Cloud Computing. Das Ziel war nicht, das DSchG zu überarbeiten, um es 
mit den neuen Anforderungen, die in diesem Bereich entstanden, in Einklang zu bringen.  

1.1.3. Mit anderen Worten: Das DSchG ist heute als auf halbem Weg zwischen der ersten und der zweiten Generation 
der Datenschutzgesetzgebung. Aus diesem Grund scheint die Durchführung einer Totalrevision zum jetzigen 
Zeitpunkt kaum vermeidbar zu sein. Sie soll dazu dienen, den Kanton Freiburg mit einem modernen Rechtsrahmen 
auszustatten, der nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern einen angemessenen und kohärenten Datenschutz bietet, 
sondern auch den Anforderungen und Standards des Bundesrechts, des Europarechts und des Übereinkommens SEV 
108+ des Europarats entspricht (vgl. zu den völkerrechtlichen Aspekten § 1.3.2).  

1.2 Ablauf der Arbeiten 

1.2.1. Im Spätsommer 2017 verabschiedete der Bundesrat seinen Entwurf für eine Totalrevision des DSG. In der 
Folge beauftragte die Staatskanzlei die kantonale Behörde für Öffentlichkeit und Datenschutz (ÖDSB; heute 
kantonale Behörde für Öffentlichkeit, Datenschutz und Mediation, ÖDSMB), eine Arbeitsgruppe einzusetzen, um die 
Bestimmungen der Freiburger Datenschutzgesetzgebung zu analysieren und die Anpassungen vorzuschlagen, die 
angesichts der vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderungen des DSG und der neuen Normen des internationalen 
Rechts, die sich in diesem Bereich auf die Schweiz auswirken, erforderlich sind.  

1.2.2. Die von der ehemaligen Datenschutzbeauftragten eingesetzte Arbeitsgruppe bestand aus: je einer Vertreterin 
oder einem Vertreter jeder Direktion, der Gerichtsbehörde, der Staatsanwaltschaft, der Polizei, des Amts für 
Informatik und Telekommunikation (ITA), der Gemeinden und des Amtes für Gesetzgebung (GeGA). Sie legte einen 
Vorentwurf des Erlasses vor, der Ende 2019 Gegenstand einer Vernehmlassung war.  

1.2.3. Die Rückmeldungen aus der Vernehmlassung zeigten, dass niemand die Notwendigkeit einer 
Gesamtüberarbeitung des DSchG inhaltlich bestreitet. Mehrere Organe der öffentlichen Hand befürchteten jedoch, 
dass die Umsetzung des neuen Gesetzes viel Arbeit mit sich bringen würde, und forderten deshalb die Bereitstellung 
zusätzlicher Ressourcen. Einige wiesen auf den komplizierten Charakter des Entwurfs hin und forderten eine 
Vereinfachung, während andere wiederum die Verwendung vieler allgemeiner, vage formulierter Prinzipien 
bemängelten und mehr Klarheit darüber verlangten, was konkret erwartet würde. Es wurden zahlreiche gezielte 
Hinweise zu bestimmten Bestimmungen formuliert.  

1.2.4. Im Anschluss an die Vernehmlassung wurde das Projekt freiwillig auf Standby gesetzt, bis der endgültige Text 
des DSG des Bundes bekannt war. Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie verlängerte diesen Status insofern, als er 
im Zeitraum 2020-2021 zahlreiche rechtliche Ressourcen erforderte. Erst Ende 2021 wurde die mit der Revision des 
DSchG beauftragte Arbeitsgruppe in einer kleineren Form wieder eingesetzt, der Vertreterinnen und Vertreter der 
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Direktionen (FIND, RUBD und SJSD), der ÖDSMB, des ITA und der Gemeinden angehörten. Die Arbeitsgruppe 
wurde zudem unter die Leitung eines Mitglieds des GeGA gestellt. Die neue Arbeitsgruppe schloss ihre Arbeit im 
September 2022 ab.  

1.2.5. Bei der Arbeit am Text berücksichtigte die Arbeitsgruppe so weit wie möglich die gezielten Bemerkungen, die 
bei der Vernehmlassung 2019 geäussert wurden, und versuchte, sie umzusetzen, wo dies möglich und angebracht 
war. Andererseits konnte sie ohne wirkliche Handlungsmöglichkeiten nur feststellen, dass die Umsetzung der neuen 
Datenschutzstandards logischerweise zusätzliche Anstrengungen, aber wahrscheinlich auch zusätzliche Ressourcen 
erfordern würde. Um der Kritik an der Kompliziertheit des Erlasses zu begegnen, nahm die Arbeitsgruppe mehrere 
Anpassungen vor, um scheinbar Unnötiges und Nichtnotwendiges zu entfernen und einige Formulierungen zu 
vereinfachen. Das Ergebnis ist nicht unbedingt ein kürzerer Text, sondern ein besser lesbarer und leichter zu 
handhabender Text, trotz der Materie, die zwangsläufig komplex bleibt. 

1.2.6. Im September 2022 verliess die ehemalige Datenschutzbeauftragte ihre Stelle. Die ÖDSMB kündigte damals 
an, dass sie die Gelegenheit ergreifen werde, um eine neue Arbeitsweise, bei der die beiden Funktionen der 
Öffentlichkeits- und der Datenschutzbeauftragen in einer einzigen Person vereint sind, auszuprobieren. Dazu hat der 
Staatsrat die Öffentlichkeitsbeauftragte zur Datenschutzbeauftragten ad interim ernannt und eine Frist verlangt, um 
diese neue Zusammensetzung zu testen. Die Staatskanzlei hiess diesen Vorschlag gut und nutzte die Gelegenheit, um 
in der Zwischenzeit eine neue Vernehmlassung zum geänderten Text zu organisieren. Diese zweite Vernehmlassung 
dauerte vom 25. Oktober 2022 bis zum 27. Januar 2023. 

1.2.7. Die Ergebnisse der zweiten Vernehmlassung waren im Grossen und Ganzen ähnlich wie diejenigen der ersten 
Vernehmlassung 2019. Obwohl die Kritik am neuen Text insgesamt abflaute, fürchten die Organe der Verwaltung 
weiterhin eine Arbeitsüberlastung und verlangen neue Ressourcen. Einige gezielte Bemerkungen führten zu letzten 
Präzisierungen und Korrekturen am Text des Erlasses und an der dazugehörigen Botschaft. 

1.2.8. Es sei noch darauf hingewiesen, dass die ÖDSMB eng an allen Phasen des Projekts beteiligt war. Diese 
konstruktive Mitwirkung, die sehr geschätzt wurde, trug dazu bei, dass sich das Projekt unter guten Voraussetzungen 
entwickeln konnte, und bot dort, wo es notwendig war, die bestmöglichen Lösungen. Das Projekt stösst deshalb auf 
ein positives Echo seitens der Behörde. 

1.3 Grundzüge des Entwurfs  

1.3.1 Inhalt im Allgemeinen 

1.3.1.1. Der Inhalt der beantragten Bestimmungen orientiert sich grösstenteils am neuen DSG des Bundes, das 
wiederum stark vom Übereinkommen SEV 108+, der DSGVO und der Richtlinie (EU) 680/2016 inspiriert ist. Diese 
Regelungen beeinflussten den Inhalt des Entwurfs im Wesentlichen auf drei Ebenen:  

a) Der Entwurf nimmt den risikobasierten Ansatz wieder auf, der die neuen Gesetzgebungen zum Datenschutz 
charakterisiert. Gemäss diesem Ansatz sind die Verpflichtungen im Bereich Datenschutz bei den 
Verantwortlichen für die Datenbearbeitung, deren Aktivitäten ein Risiko von Grundrechtsverletzungen 
aufweisen, strikter als bei Personen, deren Tätigkeiten weniger riskant sind (vgl. BBl 2017 6941, 6970). Dies 
wird insbesondere in Artikel 11 des Entwurfs veranschaulicht. 

b) Der Entwurf behält auch den technologieneutralen Charakter der vorgeschlagenen Regeln bei. Dies hinderte aber 
nicht daran, gewisse Praktiken der jüngeren Zeit zu reglementieren, die direkt mit der Nutzung neuer 
Technologien verbunden sind, wie dies etwa bei der Auslagerung gewisser Typen und Formen der 
Datenbearbeitung der Fall ist (Art. 18-21 des Entwurfs). Der technologieneutrale Charakter der Bestimmungen 
ist zwar wichtig, um zu verhindern, dass sie schnell von den Fortschritten der Technologie überholt werden, er 
darf aber auch nicht dazu führen, dass die Technologie ignoriert wird und das Gesetz seine Ziele nicht erreicht. 

c) Die im Entwurf verwendete Terminologie wurde schliesslich modernisiert, um besser mit den Entwicklungen im 
Datenschutzrecht Schritt zu halten und auch die Vereinbarkeit des Gesetzes mit neuen Praktiken und den 
neuesten Gesetzestexten auf Bundes- und internationaler Ebene in diesem Bereich zu verbessern. Die statische 
Bedeutung des Begriffs «Datensammlung» wird durch den dynamischeren Begriff «Bearbeitungstätigkeit» 
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1.3.2.3. Gemäss dem Bundesrat ist die Schweiz nicht unmittelbar an die DSGVO (siehe BBl 2017 6941, S. 6963 und 
S. 6991 ff.) gebunden. Dennoch übt sie einen nicht zu vernachlässigenden indirekten Einfluss aus. Denn der 
bedingungslose Austausch von Daten zwischen europäischen und schweizerischen Verantwortlichen für die 
Datenbearbeitung ist an die Bedingung geknüpft, dass die Europäische Union einen Angemessenheitsbeschluss 
erlässt, der bescheinigt, dass die schweizerische Datenschutzgesetzgebung ein der Europäischen Gesetzgebung 
gleichwertiges Schutzniveau bietet (s. Art. 45 DSGVO). Liegt kein solcher Beschluss vor, so wird jeder Austausch 
von Daten zwischen Europa und der Schweiz von der Anwendung zusätzlicher Garantien abhängig gemacht, die mit 
dem europäischen Bearbeitungsverantwortlichen jedes Mal aufs Neue ausgehandelt werden müssten. Für ein Land 
wie das unsere, das sich im Herzen Europas befindet, wäre eine solche Situation sowohl für den öffentlichen als auch 
für den privaten Sektor sehr schwierig. Zurzeit profitiert die Schweiz von einem Angemessenheitsbeschluss vom 
26. Juli 2000 (s. BBl 2017 6941, S. 6964). Die Europäische Union nimmt derzeit eine weitere Bewertung des 
Schweizer Rechts vor, um dessen Vereinbarkeit mit der DSGVO zu überprüfen. Im Rahmen dieser Bewertung prüft 
sie das Bundesrecht, aber auch das Recht von einigen zufällig ausgewählten Kantonen. Es ist somit wesentlich, dass 
der Kanton Freiburg, wie die anderen Kantone auch, seine Gesetzgebung im Bereich Datenschutz entsprechend 
anpasst. 

1.3.2.4. Das Übereinkommen SEV 108 des Europarates stellt den ersten internationalen Rechtstext im Bereich 
Datenschutz dar. Er wurde am 28. Januar 1981 in Strassburg abgeschlossen und von der Schweiz am 2. Oktober 1997 
mit Inkrafttreten am 1. Oktober 1998 ratifiziert. Im Jahr 2018 wurde das Übereinkommen SEV 108 mit dem Ziel 
vollständig modernisiert, besser auf die Herausforderungen reagieren zu können, welche die Globalisierung, 
technologische Entwicklungen und das Steigen des grenzüberschreitenden Datenverkehrs für den Schutz der 
Privatsphäre und die Grundrechte der betroffenen Person darstellen. Auch wenn es weniger detailliert und weniger 
dicht ist als die DSGVO und die Richtlinie (EU) 2016/680, hat das Übereinkommen SEV 108+ einen sehr ähnlichen 
Inhalt wie die beiden Rechtstexte. Die Bundesversammlung hat am 19. Juni 2020 den Bundesbeschluss zur 
Ermächtigung des Bundesrates, die revidierte Fassung des Übereinkommens SEV 108 zu ratifizieren, angenommen 
(BBl 2020 599). Der Ratifizierungsprozess ruht aber immer noch. Bis zum Inkrafttreten des neuen Texts gilt das 
Übereinkommen SEV 108 von 1981 weiterhin. 

1.3.3 Rechte der betroffenen Personen 

1.3.3.1. Die Frage der Rechte der betroffenen Personen wird in Abschnitt 3 des Entwurfs behandelt. Eines der Ziele 
des Vorentwurfes ist es, die Kontrolle und die Herrschaft der betroffenen Personen über die Informationen, die sie 
mit dem Gemeinwesen teilen, zu stärken. Zu diesem Zweck werden neue Rechte eingeführt, die besser an die 
Entwicklung der digitalen Anwendungen angepasst sind, und die Bedingungen und Modalitäten ihrer Ausübung 
werden erleichtert.  

1.3.3.2. Zu den neu eingeführten Rechten gehören unter anderem die Folgenden:  

a) Die Möglichkeit einer jeden Person, sich vorbeugend der Übermittlung von Daten zu widersetzen, die sie 
betreffen (Recht auf Sperrung oder auf Widerspruch). Bis jetzt ist ein solches Recht im Kanton Freiburg nur im 
Zusammenhang mit Daten der Einwohnerkontrolle vorgesehen (vgl. Art. 18 EKG). Das Widerspruchsrecht 
gehört jedoch zu den traditionellen Verteidigungsrechten im Bereich des Datenschutzes, ohne Rücksicht auf die 
Art der betreffenden Bearbeitung. Dies ist der Grund dafür, dass dieses in Artikel 31 des Entwurfs eingeführt 
wurde. Das Widerspruchsrecht ist nicht als absolut zu verstehen. Es kann nicht gegen eine gesetzlich 
vorgeschriebene Übermittlung von Daten geltend gemacht und nicht ins Feld geführt werden, wenn ein 
überwiegendes öffentliches oder privates Interesse an der Offenlegung der betreffenden Daten besteht.  

b) Die Einführung eines neuen Rechts auf Einschränkung der Bearbeitung, das der betroffenen Person ermöglicht, 
gewisse Nutzungen ihrer Daten einzufrieren, und es dem Verantwortlichen für die Bearbeitung ermöglicht, die 
Daten weiterhin aufzubewahren (Ar. 33 Abs. 2 Bst. b). Das Recht auf Einschränkung der Bearbeitung stellt eine 
weniger radikale Alternative zum Recht auf Löschung und Berichtigung der Daten dar. Es kann namentlich 
eingesetzt werden, wenn die betroffene Person die Richtigkeit ihrer Daten oder die Art, in der sie bearbeitet 
werden, bestreitet oder ihre Löschung beantragt, während Überprüfungen erforderlich sind, um zu prüfen, ob das 
Gesuch begründet ist.  
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c) Für die automatisierte Bearbeitung von Daten in Verwaltungsverfahren werden spezifische und angemessene 
Verteidigungsmittel in das VRG eingeführt. Der erste Fall, der in Art. 66a VRG in Betracht gezogen wird, ist 
derjenige, in dem Algorithmen zur Unterstützung der Entscheidfindung eingesetzt werden, sei es, um den 
Sachverhalt zu erforschen oder um die rechtlichen Überlegungen zu unterstützen. Die Behörde, welche den 
Entscheid trifft, muss dies im Entscheid ausdrücklich erwähnen, und die betroffene Person kann gegebenenfalls 
verlangen, die Logik und die Kriterien der verwendeten Algorithmen zu erfahren. Der zweite in Betracht 
gezogene Fall ist derjenige, dass ein Entscheid ausschliesslich auf der Grundlage einer automatisierten 
Datenbearbeitung getroffen wird. Diese Bestimmung, die bereits im Vorentwurf enthalten war, wurde dennoch 
in Artikel 4a des Anhangs zum VRG über die elektronische Datenverarbeitung verschoben. Die Gründe für diese 
Änderung werden in den Kommentaren zu den jeweiligen Artikeln erläutert.  

d) Im Vergleich zum Vorentwurf führt der Entwurf zusätzlich den Grundsatz eines Rechts auf Datenübertragbarkeit 
ein, ohne daraus jedoch ein subjektives Recht zu machen (Art. 32). Aufgrund der besonderen technischen 
Voraussetzungen, die für die Umsetzung eines solchen Rechts erforderlich sind, wird es Aufgabe der 
Sondergesetzgebung sein, dies vorzusehen, oder direkt den Verantwortlichen für die Bearbeitung obliegen, es in 
den von ihnen betriebenen Infrastrukturen und/oder Anwendungen zu konkretisieren. 

1.3.3.3. Im Übrigen stellen die vorgenommenen Änderungen Verbesserungen und punktuelle Anpassungen 
bestehender Normen dar, mit dem Ziel, die Bedeutung zu präzisieren und die Umsetzung bestehender Regelungen zu 
erleichtern, namentlich das Recht auf den Zugang zu den eigenen Daten und die verschiedenen Abwehrmassnahmen, 
über welche die betroffene Person verfügt, um sich gegen eine unrechtmässige Datenbearbeitung zu wehren.  

1.3.4 Verpflichtungen der Verantwortlichen für die Bearbeitung 

1.3.4.1. Die Pflichten des Verantwortlichen für die Bearbeitung werden in Abschnitt 4 des Entwurfs festgelegt. Darin 
werden die organisatorischen und sicherheitsspezifischen Massnahmen bei der Bearbeitung von Personendaten durch 
öffentliche Stellen und die damit verbundene Verantwortung festgelegt. 

1.3.4.2. Generell gesehen ist jedes Organ, das Daten auf welcher Ebene auch immer bearbeitet, für den Schutz seiner 
Daten verantwortlich (Art. 36). Wie es bereits heute der Fall ist, wird diese Verantwortung transparent und 
systematisch sichergestellt und umgesetzt: Abgesehen von einigen Ausnahmen muss jede Datenbearbeitung dem 
Register der Bearbeitungen gemeldet werden (Art. 38 und 39). Sie untersteht einer oder mehreren verantwortlichen 
Stellen, die verpflichtet sind, den Schutz und die Sicherheit der Daten durch konkrete und den Umständen angepasste 
Massnahmen zu gewährleisten (Art. 40). Vorschriften sind geplant, um den Fall, in dem ein Verantwortlicher für die 
Bearbeitung die ganze Bearbeitung oder einen Teil davon an einen Dritten weitervergibt (Art. 37). 

1.3.4.3. Gegenüber der jetzigen Situation werden den Verantwortlichen für Bearbeitung neue Massnahmen auferlegt, 
die in den verschiedenen Phasen und auch davor umgesetzt werden sollen: 

a) Der Grundsatz des Datenschutzes durch Technikgestaltung (im Englischen: «privacy by design») und der 
Grundsatz des Datenschutzes durch Voreinstellungen (im Englischen: «privacy by default») werden in die 
Sicherheitsbestimmungen aufgenommen (Art. 40). Ersteres bedeutet, dass technische und angemessene 
organisatorische Massnahmen ab den ersten Schritten zu einer neuen Datenbearbeitung diskutiert und umgesetzt 
werden müssen, damit so früh wie möglich die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person sichergestellt 
werden können. Zweiteres bedeutet, dass die Personendaten mit den Default-Mitteln und gemäss den Default-
Modalitäten, die standardmässig das höchstmögliche Schutzniveau sicherstellen, bearbeitet werden müssen. 

b) Vor Beginn einer neuen Datenbearbeitung, bei der ein höheres Risiko für die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Person besteht, ist die oder der Verantwortliche für die Bearbeitung gehalten, vorgängig eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen (Art. 41). Das Ziel dieser Folgenabschätzung ist doppelter 
Natur: Mit ihr wird angestrebt, der oder dem Verantwortlichen für die Bearbeitung dazu zu verhelfen, einerseits 
Datenbearbeitungen zu konstruieren, die das Privatleben respektieren, und andererseits zu beweisen, dass dabei 
das Datenschutzgesetz eingehalten wird.  
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c) Im Falle einer Verletzung der Datensicherheit ist die oder der Verantwortliche für die Bearbeitung verpflichtet, 
die erforderlichen Abhilfemassnahmen zu ergreifen. Je nach Situation und Schwere der Verletzung kann sie oder 
er verpflichtet sein, die Beauftragte oder den Beauftragten oder, falls nötig, direkt die betroffene/n Person/en zu 
informieren (Art. 43 und 44).  

d) Jede Direktion wird verpflichtet, für sich und ihre Verwaltungseinheiten eine Ansprechperson für den 
Datenschutz zu ernennen (Art. 45). Diese Person wird die Aufgabe haben, einerseits das Personal für die Fragen 
und Herausforderungen des Datenschutzes innerhalb der Direktion zu sensibilisieren und andererseits in diesem 
Bereich Beratung und Unterstützung an vorderster Front zu leisten. Im Zeitalter des E-Governments und der 
Digitalisierung ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Direktionen Know-how und eine gewisse 
Autonomie bei dieser Thematik erwerben. Dies wird auch zu einer Verringerung der Arbeitsbelastung der 
ÖDSMB und zu einer ausgeprägteren Konzentration auf ihre Kontroll- und Aufsichtsfunktion führen.  

1.3.5 Aufsichtsbehörde für den Datenschutz 

1.3.5.1. Gemäss geltendem Recht hat die Aufsichtsbehörde für den Datenschutz keine Entscheidbefugnisse in ihrem 
Kompetenzbereich. Sie kann nur Untersuchungen anstellen und Empfehlungen zuhanden der öffentlichen Stellen 
abgeben, die ihren Verpflichtungen beim Datenschutz nicht oder nicht vollständig nachkommen, und sie dazu 
einladen, die festgestellten Mängel zu beheben. Die Empfehlungen haben aber keinen verbindlichen Charakter. Falls 
das öffentliche Organ der Empfehlung nicht Folge leistet, hat die Aufsichtsbehörde aber die Möglichkeit, die Sache 
der Justiz zu übergeben (s. Art. 22a DSchG in der geltenden Version).  

1.3.5.2. Der Entwurf stärkt die Position der Aufsichtsbehörde. Es handelt sich dabei um eine verbindliche 
Verpflichtung, die sich direkt aus Artikel 47 Abs. 2 der EU-Richtlinie 2016/680 und Artikel 15 Abs. 2 Bst a und d 
des Übereinkommens SEV 108+ ergibt. Wie die Aufsichtsbehörden des Bundes und der anderen Kantone muss auch 
die ÖDSMB nicht nur über Untersuchungsbefugnisse, sondern auch über Eingriffsbefugnisse verfügen, die es ihr 
ermöglichen, bei Nichteinhaltung der Datenschutzvorschriften gegebenenfalls Massnahmen anzuordnen. 

1.3.5.3. Um jedoch zu vermeiden, dass zu viel Macht auf einer Person konzentriert wird, sieht der Entwurf eine 
Aufteilung der Macht zwischen der oder dem Beauftragten und der kantonalen Öffentlichkeits-, Datenschutz- und 
Mediationskommission vor. Die Empfehlungsbefugnis, wie sie heute im Gesetz besteht, wird somit der oder dem 
Beauftragten zugewiesen. Wenn sie oder er eine Verletzung des Datenschutzes feststellt, kann die oder der 
Beauftragte, wie bereits heute, eine Empfehlung an den Verantwortlichen für die Bearbeitung richten (Art. 57). Diese 
Empfehlung muss klar angeben, aus welchen Gründen die beanstandete Bearbeitung nach Auffassung der oder des 
Beauftragten nicht den geltenden Anforderungen entspricht und welche Art von Massnahmen der Verantwortliche für 
die Bearbeitung ergreifen müsste, um der Verletzung abzuhelfen. Nur wenn der Verantwortliche für die Bearbeitung 
sich weigert, der Empfehlung Folge zu leisten, kann die oder der Beauftragte die Kommission anrufen, damit diese 
einen verbindlichen Entscheid trifft (Art. 58). In diesem Fall hat der Verantwortliche für die Bearbeitung die Rechte 
einer Verfahrenspartei. Er hat das Recht, angehört zu werden und kann auch gegen die an ihn gerichteten Entscheide 
Beschwerde einlegen (Art. 59).  

1.4 Änderungen nach der Vernehmlassung von 2019 

Im Vergleich zum Text, der in die Vernehmlassung gegeben wurde, enthält der Entwurf nur einige inhaltliche 
Änderungen. Es muss gesagt werden, dass die vom übergeordneten Recht gezogene Linie den Kantonen keinen 
besonders grossen Spielraum lassen. Die vorgenommenen Änderungen entsprechen somit punktuellen Korrekturen, 
die meist durch den Wunsch nach einer Angleichung an das Bundesrecht motiviert sind.  

Es gibt jedoch einige Änderungen, die besonders erwähnt werden sollen:  

a) Der Grundsatz, dass die Daten direkt bei der betroffenen Person erhoben werden, wurde gestrichen, denn er 
entspricht nicht mehr ganz der derzeitigen Praxis (siehe Kommentar zu Art. 12 und 13 DSchG).  

b) Für laufende zivilrechtliche, strafrechtliche und verwaltungsrechtliche Verfahren wurde eine neue Ausnahme 
vom Geltungsbereich des Gesetzes eingeführt. Im Vorentwurf wurde beantragt, auf diese allgemeine Ausnahme 
zugunsten von zwei gezielten Ausnahmen zu verzichten; in diesem Fall sollte vorgesehen werden, dass die 
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Verfahrensregeln vorgehen und dass die ÖDSMB nicht zuständig ist, aber die Gerichtsbehörde und das 
Kantonsgericht waren nicht für dieses Lösung, denn sie waren der Meinung, dass sie nur schwer lesbar sei 
(s. Kommentar zu Artikel 3). 

c) Die Vorschriften für Pilotprojekte wurden völlig neu gestaltet (siehe Kommentar zu Art. 22 DSchG und 
Kommentar zu den Art. 35-35b E-GovG).  

d) Das Recht der betroffenen Person, über den Verbleib ihrer Daten nach ihrem Tod zu bestimmen, wurde 
gestrichen, denn es kann in Praxis kaum angewendet werden (siehe Kommentar zu Art. 27-30 DSchG). 

e) Der Entwurf legt die Grundlagen zur Einführung eines Rechts auf Datenübertragbarkeit fest, aber ohne daraus 
direkt ein justiziables Recht zu machen (siehe Kommentar zu Art. 32 DSchG). 

f) Die Vorschriften zu automatisierten Einzelentscheiden wurden vom DSchG ins VRG verschoben (siehe 
Kommentar zu den Anpassungen des VRG).  

g) Die Pflicht, eine Ansprechperson für den Datenschutz zu ernennen, obliegt nicht mehr jedem Verantwortlichen 
für die Bearbeitung, sondern den Direktionen (siehe Kommentar zu Art. 46 DSchG).  

h) Auf Anfrage der ÖDSMB sind die Funktionen der oder des Öffentlichkeitsbeauftragten und der oder des 
Datenschutzbeauftragten nicht mehr getrennt, sondern werden in einer Person zusammengelegt, welche die 
Funktion Öffentlichkeitsbeauftragte und Datenschutzbeauftragte innehat. 

i) Nach dem Vorbild des Bundes und der anderen Kantone und gemäss den Vorschriften der Europäischen Union 
wird die oder der Öffentlichkeits- und Datenschutzbeauftragte nicht mehr auf unbestimmte Zeit angestellt, 
sondern für einen Zeitraum von fünf Jahren ernannt, der verlängert werden kann (siehe Kommentar zu Art. 51 
DSchG). Zudem wurde die Aufgabenteilung zwischen der oder dem Beauftragten und der kantonalen 
Öffentlichkeits-, Datenschutz- und Mediationskommission überprüft und geklärt (Kommentar zu Art. 48 ff. 
DSchG).  

1.5 Folgen des Entwurfs  

a) Veränderungen im Verwaltungshandeln 

1.5.1. Die Stärkung der Rechte der betroffenen Person und der Pflichten der oder des Verantwortlichen für die 
Bearbeitung wird sich zwangsläufig auf die Funktionsweise der Organe der Gemeinwesen auswirken. Die 
tatsächlichen Auswirkungen der vorgenommenen Änderungen auf das Verhalten der betroffenen Personen und der 
Organe der Verwaltung sind im aktuellen Stadium jedoch schwierig vorherzusehen. Wenn man den ersten 
Rückmeldungen über das Inkrafttreten der DSGVO und der Richtlinie (EU) 2016/680 in der Europäischen Union 
Glauben schenkt, scheint eine echte Umwälzung der Verwaltungspraxis dennoch unwahrscheinlich. 

1.5.2. Im Gegensatz zu dem, was nach dem Inkrafttreten des DSchG im Jahr 1995 eintrat, werden die Organe des 
Gemeinwesens nicht gründlich überprüfen müssen, wie sie funktionieren, um sich den neuen Anforderungen im 
Datenschutz anzupassen. Die Mehrheit unter ihnen ist bereits seit Langem für Fragen des Datenschutzes 
sensibilisiert. Die erforderlichen Anpassungen dürften für die Mehrheit von ihnen also, auch in Anbetracht der 
30 Jahre Erfahrung in diesem Bereich, nur zu punktuellen Veränderungen führen. Weiter gilt, dass, gemäss dem 
risikobasierten Ansatz, vor allem die Verantwortlichen für die Bearbeitung, die regelmässig grosse Mengen von 
Daten bearbeiten, am meisten davon betroffen sind. Jedoch haben gerade Letztere seit dem Inkrafttreten des Gesetzes 
1995 gezwungenermassen verstärkt Erfahrung in diesem Bereich erworben.  

b) Finanzielle und personelle Konsequenzen 

1.5.3. Da der Entwurf im Wesentlichen eine Anpassung an übergeordnetes Recht vornimmt, die ohnehin zwingend 
ist, führt er von sich aus kaum zu neuen Ausgaben. Aber Tatsache ist, dass die verschiedenen Organe des Staates 
wohl punktuell auf ihre verfügbaren Ressourcen zurückgreifen müssen, insbesondere, wenn es darum geht, eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen oder sicherzustellen, dass eine korrekte Nachbearbeitung eines 
Sicherheitsvorfalls erfolgt. Auf Verwaltungsebene wird vor allem die Verpflichtung der Direktionen, mindestens eine 
Ansprechperson für den Datenschutz zu ernennen, die deutlichste neue Belastung darstellen. Die zusätzliche 
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Arbeitsbelastung beläuft sich auf 0,25 VZÄ pro Direktion plus Staatskanzlei, d. h. insgesamt 2 VZÄ. Im Entwurf 
wird zusätzlich die Möglichkeit vorbehalten, dass der Staatsrat die Ernennung von Ansprechpersonen in den Ämtern 
und in den Anstalten vorsieht, die in diesem Bereich besonderen Bedarf haben. Aber da es sich nur um eine 
Möglichkeit handelt, hat sie keine finanziellen Folgen, solange sie nicht genutzt wird. Die Einführung der 
Ansprechpersonen für Datenschutz führt so zu einer neuen Ausgabe von 345 000 Franken pro Jahr. Es wird 
beantragt, dass diese neue Aufgabe an diejenige der Begleitung der Informationssicherheit, ein Thema, das mit dem 
Datenschutz verbunden ist, gekoppelt wird. 

1.5.4. Aus technischer Sicht ist anzumerken, dass der Kanton Freiburg im Rahmen seiner Strategie Freiburg 4.0 den 
Weg der Digitalisierung eingeschlagen hat. In diesem Zusammenhang wurden bereits einige Initiativen gestartet, um 
die Verwaltung, Zentralisierung und Standardisierung bestimmter Datenkategorien so gut wie möglich zu 
beherrschen (siehe hierzu z. B. das Projekt des kantonalen Bezugssystems). Die Gesetzesrevision bringt in 
Verbindung mit der Umsetzung der Strategie Freiburg 4.0 unweigerlich neue technische Anforderungen mit sich. 
Diese Anforderungen stehen jedoch voll und ganz im Einklang mit den derzeit verfolgten Zielen der Standardisierung 
und Konzentration von IT-Architekturen, die zu einer grundlegenden Überarbeitung der Informationsverarbeitung 
innerhalb des Staates führen. Es ist daher normal, den Datenschutz damit in Verbindung zu bringen, obwohl er nicht 
die erste Ursache dafür ist. Um den neuen Bedürfnissen und den neuen Pflichten der Verwaltung gerecht zu werden, 
wird es in einigen Bereichen notwendig sein, die Prozesse zu automatisieren, um die manuelle Bearbeitung zu 
verringern. Die Umsetzung dieser automatisierten Prozesse wird einige Anstrengungen und auch eine gewisse 
Anpassungszeit erfordern. So müssen namentlich die notwendigen Umgebungen für die Ausführung der Anfragen 
aufgebaut oder parametrisiert werden. Dies kann nur unter Berücksichtigung der verwaltungsinternen 
Haushaltszyklen und auch der Tatsache geschehen, dass einige Systeme veraltet sind und ersetzt werden müssen. In 
diesem Zusammenhang ist mittel- bis langfristig mit Kosten zu rechnen, die indirekt durch die Anwendung des 
Gesetzes verursacht werden, die aber auch und vor allem den Kosten entsprechen, die mit einer guten Verwaltung der 
elektronischen Ressourcen und Infrastrukturen des Staates verbunden sind. Diese Kosten zu beziffern, ist daher 
weder machbar noch wirklich relevant.  

1.5.5. Der Entwurf führt neue Aufgaben für die ÖDSMB und insbesondere für die oder den Öffentlichkeits- und 
Datenschutzbeauftragte/n ein. Diese neuen Aufgaben kommen zu einer allgemeinen Zunahme der Arbeitsbelastung 
hinzu, welche die Behörde bereits seit mehreren Jahren im Rahmen der Digitalisierung des Staates bewältigen muss, 
an der sie entweder direkt durch die Mitwirkung in mehreren Arbeitsgruppen oder indirekt durch ihre Beratung sowie 
im Rahmen von Vernehmlassungen von Gesetzen beteiligt ist. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 sind die 
Personalressourcen der ÖDSMB für den Datenschutz jedoch nur leicht gestiegen. 2009 wurden der ÖDSMB 
0,5 VZÄ für eine Juristenstelle bewilligt, und im Jahr 2020 wurde die Stelle der oder des Datenschutzbeauftragten um 
0,3 VZÄ von 0,5 auf 0,8 VZÄ aufgestockt. Die ÖDSMB verfügt zudem über eine Verwaltungsmitarbeiterin 
(0,8 VZÄ) und eine juristische Praktikantenstelle zu 100 %. Diese Dotation wurde während der Versuchsphase, in der 
die Öffentlichkeitsbeauftragte gleichzeitig zur Datenschutzbeauftragten ad interim ernannt wurde (s. § 1.2.6), leicht 
umgestaltet. Da die Beauftragte 0,8 VZÄ arbeitete, war es möglich, die restlichen 0,5 VZÄ für die Beauftragte in 
0,5 VZÄ für eine Juristin oder einen Juristen umzuwandeln und so eine 100 %-Stelle zu erhalten. Ausserdem leiht die 
Staatskanzlei der Behörde derzeit 0,6 VZÄ für eine Juristin oder einen Juristen und 1 VZÄ für eine juristische 
Praktikantenstelle. Sicherlich wird die Umstellung auf das neue Gesetz zu einem höheren Personalbedarf der Behörde 
führen, doch lässt sich dieser Anstieg derzeit nur schwer beziffern. In jedem Fall ist für diese Legislaturperiode 
bereits ein neues, zusätzliches VZÄ vorgesehen. Da diese Erhöhung eine Folge der Umsetzung völkerrechtlicher 
Verpflichtungen ist, die für die Schweiz bindend sind, handelt es sich nicht um eine neue, sondern um eine 
gebundene Ausgabe; sie wird bei der Berechnung des Finanzreferendums nicht berücksichtigt.  

1.5.6. Insgesamt können die neu und direkt auf das neue Gesetz zurückzuführenden Kosten somit auf die Schaffung 
von 2 neuen VZÄ geschätzt werden. Über einen Zeitraum von fünf Jahren ergibt sich daraus eine Ausgabe von rund 
1 725 000 Franken. Dieses Gesetz unterliegt somit weder dem fakultativen noch dem obligatorischen 
Finanzreferendum.  
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b) bestimmte natürliche oder juristische Privatpersonen, wenn sie mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
betraut sind. Die Formel entspricht der in Artikel 2 Bst. d VRG verwendeten. Das Gesetz ist jedoch nur auf 
den Teil ihrer Tätigkeit anwendbar, der mit der betreffenden öffentlichen Aufgabe zusammenhängt. Als 
Institutionen werden beispielsweise der Freiburger Tourismusverband oder die Freiburger Krebsliga, für den 
Betrieb des kantonalen Krebsregisters verstanden. 

2. Wie bereits unter dem geltenden Gesetz wird in Absatz 2 die Frage der anerkannten Kirchen behandelt. Gemäss 
dem KSG sind Pfarreien und Kirchgemeinden, kirchliche Körperschaften und kirchenrechtliche Personen 
juristische Personen des öffentlichen Rechts. Aus diesem Grund fallen sie in den Anwendungsbereich der 
kantonalen Datenschutzgesetzgebung. Der Entwurf behält für die Kirchen jedoch die Möglichkeit vor, ihre 
eigenen Bestimmungen zu erlassen und eine eigene Aufsichtsbehörde für den Datenschutz einzusetzen. Unter 
diesen Bedingungen können sie beantragen, aus dem Geltungsbereich des kantonalen Gesetzes 
herausgenommen zu werden und sich selbst zu verwalten. 

Art. 3, Materieller Geltungsbereich 

1. Der materielle Geltungsbereich des Gesetzes ist absichtlich so weit wie möglich gehalten (s. Abs. 1). Gewisse 
Arten von Bearbeitungen fallen jedoch nicht darunter. Das betrifft insbesondere: 

a) Datenbearbeitungen im Rahmen von laufenden Zivil-, Straf- und Verwaltungsverfahren. Im Vorentwurf war 
ursprünglich vorgesehen, dass dieser Grund für eine Ausnahme zugunsten von zwei gezielteren Ausnahmen 
aufgegeben wird. Während der Dauer des Verfahrens wären die Anforderungen nach diesem Gesetz auf Eis 
gelegt worden, und die ÖDSMB wär für unzuständig erklärt worden. Damit konnte sichergestellt werden, 
dass die Vorschriften über die Datensicherheit weiterhin gegolten hätten. Aber die richterliche Gewalt und 
das Kantonsgericht waren von dieser Lösung, die von den Standards von anderen Datenschutzgesetzen in 
der Schweiz abweicht, nicht überzeugt. Deshalb wurde die Ausnahme bei den laufenden rechtlichen Verfahren 
wieder eingeführt. Dieser Grund für eine Ausnahme betrifft ausschliesslich die Bearbeitungen von Daten zu 
einem hängigen Verfahren. Die gerichtlichen Organe bleiben damit für die übrigen Bearbeitungen, die sie 
ausführen (Personalmanagement, Korrespondenz ausserhalb der Verfahren, Kommunikation mit der übrigen 
Verwaltung usw.) oder wenn das Verfahren beendet ist, dem Datenschutzgesetz unterstellt. Im 
Verwaltungsrecht gilt die Ausnahme nicht für erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, die vollständig dem 
Datenschutzgesetz unterstellt bleiben. Nur die Verfahren vor den Verwaltungsgerichtsbehörden im Sinn von 
Artikel 3 VRG fallen unter diesen Grund für eine Ausnahme. 

b) Datenbearbeitungen, die für den ausschliesslich persönlichen Gebrauch durchgeführt werden. Dieser Grund 
für eine Ausnahme stand nicht im Vorentwurf. Er betrifft die Datenbearbeitungen, die von einer Person im 
Dienst des Staats ausschliesslich für den persönlichen Gebrauch durchgeführt werden. Die Einführung dieser 
Ausnahme, die man in Artikel 2 Abs. 2 Bst. a n-DSG und in verschiedenen kantonalen Gesetzen findet, 
wurde im Vernehmlassungsverfahren ausdrücklich gefordert. Sie hat aber nur beschränkte Wirkung, denn 
sie kann nicht mehr geltend gemacht werden, sobald die fraglichen Daten amtlich verwendet, mit einer 
Drittperson geteilt oder auf einem geteilten Server zur Verfügung gestellt werden. Konkret beschränkt sich 
diese Ausnahme auf die persönlichen Überlegungen, die eine Einzelperson anstellt, um sich in einer 
Angelegenheit ihre eigene Meinung zu bilden, und die sie nicht teilt. 

c) Datenbearbeitungen, die von öffentlichen Organen im wirtschaftlichen Wettbewerb mit Personen des 
Privatrechts durchgeführt werden. Diese Ausnahme ist nötig, damit keine Wettbewerbsverzerrung 
geschaffen wird. Die betreffenden Datenbearbeitungen unterstehen dem Teil des Bundesgesetzes über den 
Datenschutz, der Privatpersonen vorbehalten ist. Der Geltungsbereich dieser Ausnahme ist jedoch begrenzt. 
Darauf berufen können sich nur öffentliche Organe, die Aktivitäten in einer Situation des wirtschaftlichen 
Wettbewerbs ausüben und soweit sie nicht als von der öffentlichen Hand eingesetzte Organe handeln. Das 
ist beispielsweise grundsätzlich bei der Kantonalbank der Fall, ausser bei den Tätigkeiten, bei denen sie ein 
öffentlich-rechtliches Monopol hat (z. B. Art. 7 Abs. 1 FKBG). Im Gegensatz zum Vorentwurf verzichtet 
der Entwurf darauf, die Überwachung dieser Art von Bearbeitungen der ÖDSMB zu übertragen, wie das 
namentlich im Kanton Bern der Fall (s. Art. 4 Abs. 2 Bst. a, 2. Satz KDSG/BE). Einerseits hat der 
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«Verantwortliche der Datensammlung», der im Art. 4 Bst. g des geltenden Gesetzes erwähnt wird, zum 
«Verantwortlichen für die Bearbeitung (Bst. h) und der Begriff Register der Datensammlungen, den man derzeit 
in Art. 21 DSchG findet, im Entwurf zum «Bearbeitungsregister» (Art. 38 des Entwurfs) umbenannt (Bst. j). 
Insgesamt bleiben diese Änderungen jedoch in erster Linie terminologischer Art und dürften keine besonderen 
praktischen Auswirkungen haben. 

> Angesichts seiner zentralen Rolle bei der Durchsetzung des Datenschutzes wird vorgeschlagen, eine Definition 
des « Bearbeitungregisters» (Bst. j) zu geben. Dieses stellt zugleich ein Werkzeug zur Sicherung der Transparenz 
und der Governance dar. Das bedeutet insbesondere, dass die oder der Verantwortliche für die Bearbeitung in 
der Lage sein muss, für jede Bearbeitung zu bestimmen, wer die Daten bearbeitet, welche Kategorien von 
Personen betroffen sind, welche Daten zu welchem Zweck und auf welche Weise bearbeitet werden, wer Zugang 
zu diesen Daten hat, wie lange sie aufbewahrt werden, welche Sicherheitsmassnahmen ergriffen wurden usw. 

> Im Gegensatz zum Vorentwurf führt der Entwurf eine Definition der «Verletzung der Sicherheit von 
Personendaten» ein (Bst. k) und passt sich damit an Artikel 5 Bst. h des neuen DSG und an das EU-Recht an 
(Art. 3 Ziff. 12 der Richtlinie (EU) 2016/680 und Art. 4 Ziff. 11 DSGVO). Diese Definition unterstützt die 
Artikel 43 und 44 des Entwurfs des DSchG, in denen die Massnahmen aufgeführt sind, die zu ergreifen sind, 
wenn ein solches Ereignis eintritt. 

Im Vergleich zum Vorentwurf verzichtet der Entwurf auf die Definition von Personenidentifikatoren und damit auf 
eine gesetzliche Regelung dieser Thematik. Seit der im Bundesrecht vorgesehenen Liberalisierung der AHV-Nummer 
und der Schaffung des im E-GovG vorgesehenen kantonalen Personenidentifikators (KPI) scheint die Notwendigkeit, 
dieses Thema gesetzlich zu regeln, nicht mehr erwiesen zu sein.  

2.2 Abschnitt 2, Grundsätze für die Bearbeitung von Personendaten 

2.2.1 Abschnitt 2.1: Allgemeine Bedingungen für die Rechtmässigkeit der Bearbeitung 

Art. 5, Gesetzliche Grundlage 

1. Die Bearbeitung von Personendaten durch öffentliche Organe ist eine staatliche Tätigkeit, die dem 
Legalitätsprinzip unterliegt (Abs. 1).  Die Frage, wie präzise die gesetzliche Bestimmung sein muss und auf 
welcher Ebene sie liegen sollte, hängt davon ab, wie gross das Risiko der Verletzung der Rechte von Personen 
durch die geplante Bearbeitung ist. 

2. In Anlehnung an die Praxis des Bundes und anderer Kantone stellt der Entwurf höhere Anforderungen an die 
Rechtmässigkeit der Bearbeitung von Personendaten, die ein erhöhtes Risiko für die Rechte von Personen 
darstellen (besonders schützenswerte Daten, Profiling, Schaffung besonderer Risiken). Diese Art der 
Bearbeitung ist generell nur dann zulässig, wenn eine Rechtsgrundlage im formellen Sinne dies ausdrücklich 
erlaubt (Abs. 2 Bst. a und Abs. 3). Auf Gemeindeebene entspricht dies einem allgemeinverbindlichen 
Reglement. Für die Bearbeitung besonders schützenswerter Daten kann jedoch in bestimmten Situationen eine 
indirekte gesetzliche Grundlage ausreichen, wenn die Bearbeitung für die Erfüllung einer in einem Gesetz im 
formellen Sinne vorgesehenen Aufgabe unerlässlich ist und sich daraus keine besonderen Risiken für die 
betroffenen Personen ergeben (Abs. 2 Bst. b). Diese Regel ergibt sich aus der Tatsache, dass der Gesetzgeber 
nicht immer alle Datenbearbeitungen, die der Erfüllung einer bestimmten Aufgabe zugrunde liegen, im Voraus 
vorhersehen kann.  

3. Die kantonale Aufsichtsbehörde hat bisher immer eine formalrechtliche Grundlage für diese Arten der 
Bearbeitung verlangt, auch wenn es keine solche ausdrückliche Anforderung im Gesetz gibt. Angesichts der 
guten Akzeptanz dieser Praxis innerhalb der Verwaltung dürfte diese Änderung keinen erheblichen praktischen 
Einfluss haben. Es ist jedoch zu überprüfen, ob diese Vorschrift bei den laufenden Bearbeitungen eingehalten 
wird. Eine Übergangsfrist von zwei Jahren ist speziell für diesen Zweck vorgesehen (vgl. Art. 65 des Entwurfs).  

4. Das Amt für Gesetzgebung hat ein Dokument verfasst, das den Juristinnen und Juristen ein Instrument und eine 
Methode zum Verfassen der nötigen gesetzlichen Grundlage für die Bearbeitung der Personendaten geben soll. 
Dieses Dokument kann auf der Website des Amtes für Gesetzgebung abgerufen werden 
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sorgfältig auswählen, ihn mithilfe eines hinreichend genauen Vertrags über die auszuführenden Aufgaben 
unterrichten und die Einhaltung der Vertragsbestandteile überwachen.  

4.2. Als Beispiel kann hier eine Checkliste der verschiedenen Elemente angeführt werden, die ein Auslagerungs-
Vertrag je nach den Umständen enthalten sollte:  

a) den Gegenstand, die Art und den Zweck der Bearbeitung;  

b) die Kategorien der bearbeiteten Daten und deren Vertraulichkeitsstufe;  

c) den Standort der Server, auf denen die Daten gehostet werden;  

d) die Massnahmen, die ergriffen wurden, um die Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten zu 
gewährleisten;  

e) die Personen oder Kategorien von Personen, die Zugang zu den betreffenden Daten oder 
Anwendungen haben;  

f) die Rechte und Kontrollmöglichkeiten; 

g) das Verbot für den Auftragsbearbeiter, das Bearbeiten von Daten ohne vorherige Zustimmung der 
verantwortlichen Behörde weiter zu vergeben, und die Unterzeichnung eines Auslagerungs-Vertrags, 
der die gleichen Anforderungen stellt wie der Vertrag zwischen der verantwortlichen Behörde und 
dem Auftragsbearbeiter;  

h) die Meldepflichten des Auftragsbearbeiters im Falle eines Datenvorfalls, -verlusts oder -diebstahls 
oder bei Anfragen ausländischer Behörden;  

i)  die Möglichkeiten, die betreffenden Daten und Anwendungen während der Laufzeit des Vertrags 
wiederherzustellen;  

j) die Prozesse, die bei Beendigung des Vertrags einzuhalten sind, insbesondere die Rückgabe von Daten 
und deren Vernichtung beim Auftragsbearbeiter;  

k) soweit möglich, die Anwendbarkeit des Schweizer Rechts und die Bestimmung eines Gerichtsstands 
in der Schweiz im Falle von Streitigkeiten.  

Diese Elemente können sich jedoch im Laufe der Zeit und je nach Art der Auslagerung ändern.  

4.3. Gegenüber dem geltenden Gesetz werden künftig in Artikel 19 Abs. 1 Bst. b Ziff. 4 die Rechte und die 
Möglichkeiten zur Kontrolle über den Auftragsbearbeiter erwähnt, ohne dass genau gesagt wird, wem diese 
Rechte zukommen sollen. Es handelt sich also nicht mehr nur um die Rechte der Aufsichtsbehörde, wie dies 
im geltenden Gesetz vorgesehen wird, sondern auch des Verantwortlichen für die Bearbeitung. Je nach 
Auftragsbearbeiter können verschiedene Kontrollmöglichkeiten ins Auge gefasst werden. In der Praxis 
stimmen nur wenige Auftragsbearbeiter einer Inspektion am Standort ihrer Infrastrukturen zu. Einerseits 
setzt diese Lösung sie dem Risiko einer Verletzung der Geschäftsgeheimnisse aus. Andererseits kann sie je 
nach Grösse des Auftragsbearbeiters wenig Aufschluss geben. Oft wird in den Cloud-Verträgen 
vorgesehen, dass sich der Auftragsbearbeiter regelmässig einem Audit unterzieht, das von einer Firma, die 
auf diese Art Audits spezialisiert ist und über eingehende Kenntnisse und Mittel verfügt, durchgeführt wird. 
Die Ergebnisse des Audits werden dann dem Verantwortlichen für die Bearbeitung übermittelt. Es versteht 
sich von selbst, dass auch die Aufsichtsbehörde Zugang zu ihnen hat. 

4.4. Innerhalb der Kantonsverwaltung sorgen das fachlich zuständige Organ und das ITA gemeinsam dafür, dass 
die Bestimmungen bei einer Auslagerung eingehalten werden (Abs. 2). Diese Vorgehensweise ermöglicht 
die Entwicklung einer kohärenten und möglichst einheitlichen Praxis. Das ITA achtet darauf, dass der 
Auslagerungsvertrag alle notwendigen Klauseln enthält, um die Sicherheit und den Schutz der 
ausgelagerten Personendaten zu gewährleisten. Die Bestimmung behält jedoch den Fall von öffentlichen 
Organen vor, die ihre Informatik autonom verwalten, wie zum Beispiel die Universität, das Amt für 
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Verkehr und Schifffahrt oder das Freiburger Spital. Diese Organe sind allein für die Auslagerung ihrer 
Daten und IT-Werkzeuge verantwortlich. 

4.5. Einige Cloud-Computing-Lösungen sind nicht auf ein einzelnes Organ eines Gemeinwesens beschränkt, 
sondern können sich auf mehrere oder sogar alle Organe erstrecken. Es ist dann offensichtlich, dass nicht 
jedes betroffene öffentliche Organ persönlich sicherstellen kann, dass der Auftragsbearbeiter seine 
Verpflichtungen einhält. In diesem Fall bezeichnet der Staatsrat ein hauptsächlich verantwortliches Organ 
(Abs. 3). Es handelt sich grundsätzlich um das Organ, das die Lösung einführt und deren Nutzung innerhalb 
des Staats durchsetzt. Es wird damit zum Verantwortlichen für die Lösung für die ganze Verwaltung. Es 
haftet allgemein dafür, dass es mit den Anforderungen des Datenschutzes übereinstimmt; es muss die 
Bedienungsanleitungen und in erster Linie einen Support zu seinem Betrieb für die übrigen Benutzerinnen 
und Benutzer beim Staat liefern und ist auch hauptsächliche Ansprechperson für den Lieferanten bei der 
Verwaltung. Die übrigen benutzenden Organe sind nur für die Bearbeitungshandlungen, die sie mit der 
Lösung selber durchführen verantwortlich. Bei einem Problem, das sie nicht selbst lösen können, müssen 
sie sich an das hauptsächlich verantwortliche Organ wenden, das sich wiederum wenn nötig an den 
Lieferanten der Lösung wenden wird. Wenn das hauptsächlich verantwortliche Amt nicht das ITA ist, gilt 
Artikel 19 Abs. 2 zusammen mit Artikel 19 Abs. 3 weiterhin. Die Umsetzung und die Kontrolle der 
Vorschriften über die Auslagerung werden gemeinsam vom hauptsächlich verantwortlichen Organ und vom 
ITA übernommen. Wenn das ITA das hauptsächlich verantwortliche Organ ist, wird Artikel 19 Abs. 2 
logischerweise gegenstandslos. Als Beispiel für eine Lösung, für die diese Bestimmung gilt, kann man die 
Suite M365, die von Microsoft geliefert wird, anführen. Sie wurde vom ITA für alle Dienststellen der 
Verwaltung installiert. Das ITA wurde als hauptsächlich dafür verantwortliches Organ bezeichnet. 

5. Die Sicherheitsmassnahmen, die bei einer Auslagerung getroffen werden müssen, werden in Artikel 20 
allgemein geregelt. Das Gesetz nennt jedoch absichtlich keine spezifischen Massnahmen, da diese von Fall zu 
Fall im Auslagerungsvertrag vorgesehen werden müssen. Dies ist aus zwei Gründen gerechtfertigt. Zum einen 
entspricht nicht jede Art von Datenbearbeitung, die ausgelagert werden kann, notwendigerweise denselben 
Sicherheitsbedürfnissen. Andererseits muss das Gesetz technologisch neutral bleiben, um die Nutzung 
zusätzlicher oder zukünftiger Techniken und Technologien nicht zu behindern. Auch wenn die einzurichtenden 
Sicherheitsmassnahmen in der Regel mehrere unterschiedliche Ziele verfolgen, erinnert Absatz 2 an die 
Notwendigkeit, dem Schutz der betroffenen Personen und ihren Grundrechten einen besonderen Stellenwert 
einzuräumen. Um der Gefahr vorzubeugen, dass der Staat bei einer Fehlfunktion, die beim Cloud-Anbieter 
auftritt, völlig lahmgelegt wird, schreibt das Gesetz schliesslich die Einführung von Ersatzmechanismen für den 
Fall eines Zwischenfalls vor, wenn die betroffenen Daten für das Funktionieren des Staates unerlässlich sind 
(Abs. 3). Diese Mechanismen sollten dazu dienen, die Folgen eines Versagens des Cloud-Anbieters, das zu 
einem Verlust oder einer längeren Nichtverfügbarkeit von Daten führt, so weit wie möglich zu minimieren. Da 
solche unangenehme Folgen auch bedeutende Auswirkungen für die betroffene Person haben können, ist es 
gerechtfertigt, eine solche Vorschrift auch im Datenschutzgesetz einzuführen. 

6. Die Auslagerung von besonders schützenswerten und geheimen Daten wird in Artikel 21 des Entwurfs 
behandelt.  

6.1. Die vorgeschriebenen Massnahmen greifen die Empfehlungen der Konferenz der Datenschutzbeauftragten 
(PRIVATIM) auf. Diese sehen die Einführung zusätzlicher Sicherheitsmassnahmen vor:  

> Die Daten sind zu verschlüsseln, und die Verschlüsselung hat durch das öffentliche Organ zu erfolgen. 
Die Schlüssel dürfen nur für das öffentliche Organ verfügbar sein. Sie sind vor Verlust, Entwendung 
sowie unrechtmässiger Bearbeitung und Kenntnisnahme zu schützen (Abs. 1). 

> ur wenn sich daraus keine untragbaren Risiken für die Grundrechte der betroffenen Personen ergeben 
(was vom öffentlichen Organ nachvollziehbar darzulegen ist), kann eine Verschlüsselung beim Cloud-
Anbieter geprüft werden. Hierbei muss die Ebene, auf welcher die Verschlüsselung erfolgt 
(Applikation, Datenbank oder Festplatte), berücksichtigt werden. Die Schlüssel können beim Cloud-
Anbieter aufbewahrt werden, wenn dieser sich vertraglich verpflichtet, sie nur mit der ausdrücklichen 
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die Bearbeitung kann das Bekanntmachen von der oder vom Datenschutzbeauftragten verordnet werden (Art. 44 
Abs. 4). Ausnahmsweise kann aber die Pflicht zur Meldung an die betroffenen Personen aufgeschoben oder 
eingeschränkt werden. Es ist auch möglich, unter den üblichen Bedingungen darauf zu verzichten (Abs. 2). Die 
Ausnahmegründe gelten hingegen nie für die Meldung an die Datenschutzbeauftragte oder den 
Datenschutzbeauftragten, wenn die Voraussetzungen für eine Meldung erfüllt sind. Für Fälle von Verstössen, die 
eine grosse Anzahl von Personen betreffen, ist im Entwurf die Möglichkeit einer öffentlichen Bekanntmachung 
in der Regel in einem Medium vorgesehen (Abs. 3). In einem solchen Fall wird dafür gesorgt, dass die 
betroffenen Personen die Möglichkeit haben, über eine Webseite präzisere und persönlichere Informationen zu 
erhalten oder es wird eine geeignete Kontaktmöglichkeit zur Verfügung gestellt.  

4. Gemäss Art. 43 Abs. 4 muss jede Verletzung der Datensicherheit, die bei einem Auftragsbearbeiter auftritt, der 
oder dem Verantwortlichen für die Bearbeitung gemeldet werden (Ausnahmen können jedoch Bagatellfälle sein, 
die offensichtlich kein Risiko für die betroffene Person oder die betroffenen Personen darstellen). Wenn die für 
die Datenbearbeitung verantwortliche Person über eine solche Verletzung benachrichtigt wird, entscheidet sie 
oder er gemäss den oben genannten Regeln, ob die Verletzung der oder dem Datenschutzbeauftragten und den 
betroffenen Personen gemeldet werden soll. 

Art. 45 Ansprechperson für Datenschutz  

1. Die Pflicht, eine Ansprechperson für den Datenschutz zu ernennen, entspringt der Absicht, das Verständnis und 
die Anwendung des Datenschutzrechts innerhalb der kantonalen Verwaltung angesichts seines transversalen und 
ubiquitären Charakters zu professionalisieren.  

2. Ein typisches Profil ist nicht festgelegt, zunächst scheinen Grundkenntnisse der Datenschutzgesetzgebung und 
ein gewisses Interesse für Fragen der Informatik unabdinglich zu sein. So kann diese Funktion von Juristen, 
Wirtschaftswissenschaftlern, Personen aus dem IT-Bereich oder anderen Führungskräften aus der Verwaltung 
besetzt werden. Aufgrund der Neuartigkeit dieses Profils wird es zu Beginn vor allem darauf ankommen, dass 
die benannten Personen bereit sind, sich in diesem Bereich aus- und weiterzubilden und Interesse an der Materie 
haben. Im Gegenzug wird es Aufgabe der Verwaltung sein, diesen Personen die Möglichkeit zu geben, sich 
weiterzubilden.  

3. Im Gegensatz zum Vorentwurf wird im Entwurf nicht mehr vorgeschrieben, dass die Ämter Ansprechpersonen 
benennen müssen, sondern diese Verpflichtung auf die Ebene der Direktionen verlagert. Der Staatsrat kann 
jedoch weitere kantonale Organe verpflichten, eine solche Rolle bei einem Amt zu bezeichnen, wenn ein 
besonderer Bedarf besteht (Abs. 5). Ziel ist es, ein Kompetenzzentrum an vorderster Front aufzubauen, das in 
der Lage ist, die wichtigsten Datenschutzfragen innerhalb der Verwaltung zu lösen. Die bezeichneten Personen 
werden in einem Netzwerk zusammengeführt, in dem sie Schulungen erhalten und Wissen und Erfahrungen im 
Zusammenhang mit dem Datenschutz austauschen können (Abs. 4). Wenn nötig, können sie auch bei der oder 
dem Beauftragten um Unterstützung und Rat nachsuchen. 

4. Die Ansprechpersonen übernehmen in erster Linie eine beratende und unterstützende Funktion. Sie sind keine 
Aufsichtsbehörde, sondern werden hauptsächlich auf Antrag der Verantwortlichen für die Bearbeitung selbst 
tätig oder wenn ein Fall dies erfordert (z. B., wenn sie von einer Verletzung erfahren). Doch auch wenn es 
gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, hindert sie nichts daran, proaktiv zu handeln. Sie sind jedoch nie persönlich 
anstelle der Verantwortlichen für die Bearbeitung für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich. Bei all 
ihren Einsätzen ist ihre Rolle lediglich beratender Natur.  

5. Die den Ansprechpersonen zuerkannte Autonomie (Abs. 3) ist eine notwendige Voraussetzung für die Ausübung 
ihrer Funktion. Um ihre Rolle effektiv erfüllen zu können, müssen diese Personen in der Lage sein, ohne 
hierarchische Einschränkungen oder Angst vor Nachteilen klar Stellung zu den Bearbeitungen zu beziehen, bei 
denen sie einschreiten.  
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2.5 Abschnitt 5, Aufsicht 

2.5.1 Abschnitt 5.1: Aufsichtsbehörde für Datenschutz 

Art. 46, Aufsichtsbehörde 

Die Bezeichnung einer Aufsichtsbehörde ist eine zwingende Bedingung für ein System der Kontrolle des 
Datenschutzes in einer demokratischen Gesellschaft. Auf kantonaler Ebene ist diese Funktion der kantonalen 
Behörde für Öffentlichkeit, Datenschutz und Mediation (ÖDSMB; Aufsichtsbehörde) zugeordnet. Im Vergleich zum 
geltenden Gesetz wird im Entwurf darauf verzichtet, die Möglichkeit vorzusehen, dass Gemeinden ihre eigene 
Aufsichtsbehörde bilden können. Abgesehen davon, dass diese Möglichkeit derzeit von keiner Gemeinde genutzt 
wird, hat sich in der Praxis gezeigt, dass sie zahlreiche Schwierigkeiten mit sich bringt. Diese Änderung stiess bei den 
Gemeinden auf keinerlei Widerstand.  

Art. 47, Organisation  

1. Der Entwurf ändert die aktuelle Struktur der Aufsichtsbehörde teilweise. Wie heute besteht die Aufsichtsbehörde 
aus einer von Grossen Rat gewählten Kommission, welche den Personen, die mit der Öffentlichkeit, dem 
Datenschutz und der Mediation beauftragt sind, übergeordnet ist. Dieses System ermöglicht es, die Legitimität 
einer vom Grossen Rat gewählten Kommission mit der Professionalität und der Verfügbarkeit von Fachleuten 
aus den jeweiligen Bereichen zu verbinden. Es wird nicht geändert. 

2. Im Vergleich mit der jetzigen Situation wird im Entwurf beantragt, die Trennung zwischen 
Öffentlichkeitsbeauftragter oder Öffentlichkeitsbeauftragtem und Datenschutzbeauftragter oder 
Datenschutzbeauftragtem aufzugeben und anstatt dessen die Stelle einer oder eines Öffentlichkeits- und 
Datenschutzbeauftragten zu schaffen. Von einer Lösung mit zwei Beauftragten geht man über zu einer Lösung 
mit nur noch einer oder einem Beauftragten, die oder der in den Bereichen der Öffentlichkeit und des 
Datenschutzes tätig ist. Mit der Wahl, die beiden Funktionen zu trennen, sollte ursprünglich jedem Bereich die 
gleiche Bedeutung zugemessen werden, obwohl sie bisweilen gegensätzlichen Interessen entsprechen. Im 
Grossen und Ganzen hat dieses System immer gut funktioniert, und der Staatsrat hatte nicht geplant, es zu 
ändern. Nach dem Weggang der ehemaligen Datenschutzbeauftragten kündigte die ÖDSMB aber an, dass sie 
eine neue Arbeitsweise mit einer Person, die gleichzeitig die Funktion der oder des Öffentlichkeitsbeauftragten 
und der oder des Datenschutzbeauftragten ausüben sollte, testen wolle, namentlich um die Effizienz der 
Arbeitsweise der Behörde zu erhöhen. Die derzeitige Öffentlichkeitsbeauftragte wurde dazu zur 
Datenschutzbeauftragten ad interim ernannt. Nach einer dreimonatigen Versuchsphase, erklärte die ÖDSMB, 
dass sie mit dieser Änderung zufrieden ist, und hat darum ersucht, sie im Rahmen der Revision des jetzigen 
Gesetzes dauerhaft zu verankern. Zu diesem Zweck wurden mehrere Bestimmungen des DSchG und des InfoG 
geändert. 

Art. 48, Status 

1. Die Aufsichtsbehörde geniesst innerhalb der Verwaltung einen Sonderstatus. Die Garantie der Unabhängigkeit, 
die ihr zuerkannt wird (Abs. 1), ist eine grundlegende Anforderung, die bereits im geltenden Gesetz (Art. 29 
Abs. 3 DSG) enthalten ist und die sich generell in den schweizerischen und europäischen 
Datenschutzvorschriften wiederfindet (vgl. Art. 26 Abs. 3 DSG und Art. 43 Abs. des neuen DSG, Art. 42 der 
Richtlinie (EU) 2016/680; Art. 52 der DSGVO; Art. 15 § 5 der Übereinkommen SEV 108+). Sie setzt 
angemessene organisatorische Garantien für die Stellung der Aufsichtsbehörde innerhalb der Verwaltung, die 
Ressourcen, über die sie verfügt, und die Bezeichnung und die rechtliche Stellung der oder des Beauftragten 
voraus.  

2. Um ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten, ist die Aufsichtsbehörde keiner Direktion direkt unterstellt, sondern 
nur administrativ einer von ihnen zugeordnet (Abs. 2). Sie darf daher bei der Ausübung ihres Amtes keine 
Anweisungen entgegennehmen. Diese Stellung bedeutet jedoch nicht, dass die Behörde «ausserhalb des Staates» 
stünde, wie eine Privatperson oder eine private Organisation, und dass sie sich vollständig selbst verwalten 
könnte. Die Aufsichtsbehörde erfüllt ihre Aufgaben in den Räumlichkeiten und mit den Mitteln, die der Staat ihr 
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zur Verfügung stellt. Wie jede Verwaltungseinheit unterliegt sie den Vorschriften über die Nutzung dieser 
Räumlichkeiten und Mittel.  

3. Der der Behörde jedes Jahr zugewiesene Haushaltsrahmen verleiht ihr eine sehr grosse Autonomie bei der 
Ausführung und Verwaltung des Haushalts. Sie ermöglicht es der Behörde, frei über die Verwendung der 
erhaltenen Mittel zu entscheiden, sofern diese mit der Erfüllung ihrer Aufgaben und/oder ihrem Betrieb in 
Zusammenhang stehen. Gemäss den allgemeinen Vorschriften, die für die Verwaltungseinheiten gelten, kann die 
Behörde Material erwerben, das sie für nützlich hält, sich für Schulungen anmelden, Sensibilisierungskampagnen zu 
Fragen des Datenschutzes, der Transparenz oder der Mediation finanzieren oder Stellungnahmen oder Gutachten 
von Fachleuten in Auftrag geben. Innerhalb des erhaltenen Finanzrahmens muss sie keine vorherige 
Genehmigung einholen, um eine Ausgabe zu tätigen. Die Behörde kann an der Aufstellung ihres eigenen 
Voranschlags mitwirken und dem Staatsrat einen Voranschlagsantrag unterbreiten. Dieser Antrag wird dann von 
der Person, welche die Direktion, der die Behörde administrativ zugewiesen ist, leitet, vorgelegt, die ihren 
Standpunkt bei der Präsentation vor dem Staatsrat geltend machen kann (vgl. Art. 61 Abs. 1 Bst. a SVOG). 

Art. 49 und 50, Kantonale Öffentlichkeits-, Datenschutz- und Mediationskommission  

1. Die Zusammensetzung und Organisation der kantonalen Öffentlichkeits-, Datenschutz- und 
Mediationskommission wird in Artikel 49 geregelt. Sie ist ein multidisziplinäres Organ, das mehrere 
Berufsbilder und so viele Fähigkeiten, wie sie für ein möglichst breites Verständnis der mit den 
Tätigkeitsbereichen der Aufsichtsbehörde zusammenhängenden Herausforderungen erforderlich sind, vereint. 
Die Mitglieder der Kommission werden auf Vorschlag des Staatsrats vom Grossen Rat gewählt (Abs. 1). Diese 
Lösung, die sich seit dem Inkrafttreten des geltenden Gesetzes bewährt hat, stellt einerseits die Unabhängigkeit 
der Aufsichtsbehörde gegenüber der kantonalen Exekutive und der Verwaltung, die von ihr abhängt, sicher und 
sorgt andererseits dafür, dass die Mitglieder vor allem aufgrund der erforderlichen Kompetenzen gewählt 
werden. Gegenüber der jetzigen Situation wird die Zusammensetzung der Kommission leicht geändert, um darin 
auch juristische, Informatik- und Datensicherheitskompetenz einzubinden (Abs. 2). Diese Zusammensetzung 
entspricht der derzeit bestehenden, auch wenn das Gesetz es nicht ausdrücklich vorsieht. 

2. Die Befugnisse der Kommission werden in Artikel 50 geregelt. Dabei handelt es sich um die Leitungsfunktionen 
der Behörde, die einer stärkeren Legitimation bedürfen. Ausserdem legt die Kommission über den Staatsrat dem 
Grossen Rat jedes Jahr den Tätigkeitsbericht der Behörde vor. Die Möglichkeit der Aufsichtsbehörde, die 
Öffentlichkeit über ihre Feststellungen zu informieren, wenn das allgemeine Interesse dieses rechtfertigt, ist eine 
Folge ihrer Unabhängigkeit.  

3. Im Entwurf ist vorgesehen, dass das Verfahren zur Ernennung der oder des Beauftragten von der Kommission in 
Zusammenarbeit mit der Direktion, der die Behörde zugewiesen ist, durchgeführt wird. Es ist aber Aufgabe der 
Kommission, eine Stellungnahme zuhanden des Staatsrats abzugeben. Diese Art der Ernennung entspricht den 
Anforderungen des übergeordneten Rechts, die den Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht einen relativ grossen 
Ermessensspielraum belassen. Nach europäischem Recht ist es vor allem wichtig, dass das Verfahren zur 
Ernennung der Mitglieder der Behörde transparent ist. Dieses kann jedoch sowohl vom Parlament als auch von 
der Regierung, dem Staatsoberhaupt oder einer unabhängigen Stelle durchgeführt werden (vgl. Erg. zu Art. 43 
Richtlinie EU/2016/680; 53 DSGVO). In der Schweiz folgt die Ernennung des oder der Beauftragten mehreren 
unterschiedlichen Schemata. In einigen Kantonen wird sie oder er vom Parlament auf der Grundlage eines 
Antrags des Staatsrats (z. B.: BE; BL; GE; GL; LU; SO), einer Kommission (AI; BS) oder direkt (VS; ZH) 
ernannt. In anderen Kantonen ernennt die Regierung die Beauftragte oder den Beauftragten (AG; AR; GR; NE 
und JU; SG; SH; TI; UR; VD, ZG).  

4. Aufgrund der Zusammensetzung der Behörde, die sowohl eine Fachkommission als auch eine Beauftragte oder 
einen Beauftragten umfasst, unterscheidet sich die Situation in Freiburg von derjenigen in anderen Kantonen. Da 
die Kommission bereits vom Grossen Rat ernannt wird, erscheint es nicht schlüssig, auch die Ernennung der 
oder des Beauftragten, die oder der das operative Organ der Behörde ist, der Zuständigkeit des Grossen Rates zu 
unterstellen. In diesem Fall ist eine Ernennung durch den Staatsrat durchaus angemessen. Zum einen entspricht 

Octobre 2023 3801





 

 

35 

2. Die Eingriffsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörde können in zwei Kategorien aufgeteilt werden: diejenigen, die 
direkt der oder dem Beauftragten zur Verfügung stehen und diejenigen, für welche die Kommission zuständig 
ist:  

2.1. Die oder der Beauftragte ist die zuständige Stelle, um eine Untersuchung bei einem Verantwortlichen für 
die Bearbeitung oder gegenüber einer externen Auftragsbearbeiterin oder einem externen Auftragsbearbeiter 
durchzuführen, um zu prüfen, ob sie oder er die Bestimmungen zum Datenschutz einhält (Art. 56 Abs. 1). 
Sie oder er kann von Amtes wegen oder aufgrund einer Anzeige einer oder eines Dritten einschreiten. Im 
Rahmen der Untersuchungen verfügt die oder der Datenschutzbeauftragte über einen unbeschränkten 
Zugang zu allen erforderlichen Informationen zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben; sie oder er kann 
insbesondere die Herausgabe von Akten verlangen oder Anhörungen durchführen oder eine Inspektion vor 
Ort vornehmen (Abs. 2). Geheimhaltungspflichten können ihr oder ihm nicht entgegengehalten werden 
(Abs. 3); das Berufsgeheimnis bleibt vorbehalten. Betroffene Personen, die der Behörde eine 
problematische Situation melden, haben im Verfahren keine Parteistellung. Sie werden jedoch über die 
Folgen, die ihrer Anzeige gegeben werden, und in geeigneter Form über das Ergebnis einer etwaigen 
Untersuchung informiert. In besonders schweren oder hartnäckigen Fällen hat die oder der Beauftragte die 
Möglichkeit, eine Empfehlung auszusprechen, in der sie oder er den Verantwortlichen für die Bearbeitung 
auffordert, innerhalb einer bestimmten Frist für die Einhaltung der Vorschriften zu sorgen (Art. 57). Die 
Empfehlung muss hinreichend präzise sein, damit der Verantwortliche für die Bearbeitung versteht, was 
ihm vorgeworfen wird und welche Art von Massnahmen ergriffen werden müssen, um Abhilfe zu schaffen. 
Innerhalb der gesetzten Frist legt die Empfängerin oder der Empfänger eine Bestimmung darüber vor, 
welche Folge sie oder er der Empfehlung geben will. Wird die Empfehlung ganz oder teilweise abgelehnt, 
so kann die oder der Beauftragte die Kommission anrufen. 

2.2. Als ein vom Grossen Rat gewähltes Kollegialorgan ist die kantonale Öffentlichkeits-, Datenschutz- und 
Mediationskommission das zuständige Organ, um verbindliche Entscheide gegenüber den Verantwortlichen 
für die Bearbeitung zu treffen (Art. 58). Die Kommission kann nur tätig werden, um einen Entscheid zu 
fällen, wenn sie von der oder dem Datenschutzbeauftragten nach einer erfolglosen Empfehlung angerufen 
wird; Fälle einer schweren und unmittelbaren Bedrohung (Abs. 3) bleiben vorbehalten. Die Kommission 
kann verschiedene Massnahmen anordnen, diese reichen von der Aussetzung, der Änderung bis zur 
Einstellung der Bearbeitung oder bis zur Vernichtung der bereits gesammelten Daten. In ihren Entscheiden 
beachtet die Kommission das Prinzip der Verhältnismässigkeit. Die oder der Datenschutzbeauftragte wirkt 
mit beratender Stimme am Verfahren vor der Kommission mit. Sie oder er kann mit der Untersuchung des 
Falles beauftragt werden (Abs. 4). Die Tatsache, dass die oder der Beauftragte bereits eine Empfehlung in 
derselben Sache abgegeben hat, stellt keinen Befangenheitsgrund dar, der sie oder ihn daran hindert, den 
Fall für die Kommission zu untersuchen. Zu beachten ist, dass das Aussprechen einer Empfehlung oder 
eines Entscheids nie Selbstzweck ist. Wenn der Verantwortliche für die Bearbeitung das Problem im 
Rahmen des Verfahrens vor der oder dem Beauftragten oder vor der Kommission behebt, können beide den 
Fall abschreiben und auf einen Entscheid verzichten (Art. 57 Abs. 5 und 58 Abs. 5). Die Kommission hat 
auch die Möglichkeit, sich mit einer Verwarnung zu begnügen.  

3. Artikel 59 erinnert daran, dass sowohl die oder der Beauftragte als auch die Kommission bei ihren Interventionen 
die Regelungen des VRG einzuhalten haben. Neben dem ausdrücklich erwähnten Anspruch des betroffenen 
Organs auf rechtliches Gehör umfasst dies die Einhaltung der Grundsätze der Gesetzmässigkeit, der 
Gleichbehandlung, der Verhältnismässigkeit, des guten Glaubens und des Willkürverbots, das Recht auf einen 
ausreichend begründeten Entscheid oder die Vertretungsregeln.  

Art. 60, Zusammenarbeit mit anderen Datenschutzbehörden  

Die Bestimmung legt die Regeln fest, die zu befolgen sind, wenn die Aufsichtsbehörde mit anderen 
Datenschutzbehörden zusammenarbeitet und in diesem Rahmen Personendaten oder allenfalls Daten, die einem 
Geheimnis unterliegen, austauschen muss (Amtshilfe). Sie betrifft jedoch nicht die verschiedenen Formen der 
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informellen Zusammenarbeit, die sich nicht auf einzelne Fälle beziehen (Organisation von Veranstaltungen, 
Weiterbildungen, Seminare usw.).  

2.6 Abschnitt 6, Übergangsbestimmungen 

Art. 61, Ausführungsreglement  

Die Bestimmung sieht eine Kompetenzdelegation zugunsten des Staatsrats vor, damit dieser den Entwurf in 
verschiedenen Aspekten ergänzt, wenn dafür Bedarf besteht.  

Art. 62, Übergangsrecht 

1. Der Übergang zum neuen Recht, namentlich die Verschärfung der Anforderungen an die Sicherheit bei den 
Verantwortlichen für die Bearbeitung kann kaum ohne eine gewisse Anpassungszeit erfolgen. Es ist auch nicht 
möglich, die Gesamtheit der neuen Anforderungen ausnahmslos auf alle Bearbeitungen anzuwenden, 
insbesondere, wenn diese zu einem Zeitpunkt angefangen haben, zu dem noch die alten Anforderungen galten. 
Das ist der Grund dafür, dass im Entwurf gewisse Ausnahmebewilligungen und Fristen vorgesehen werden, 
damit die Verantwortlichen für die Bearbeitung ihre Arbeit an die neuen Bestimmungen anpassen können.  

2. Es ist eine allgemeine Frist von zwei Jahren vorgesehen, um den Verantwortlichen für die Bearbeitung die 
Möglichkeit zu geben, die neuen Anforderungen des DSchG zu erfüllen; die Meldungen von Verletzungen der 
Datensicherheit müssen der Aufsichtsbehörde oder den betroffenen Personen bereits ab Inkrafttreten des neuen 
Gesetzes gemacht werden (Abs. 1). 

3. Sofern der Zweck der Bearbeitung unverändert bleibt und keine neue Datenerhebungen, die eine solche 
Abschätzung rechtfertigen könnten, stattfinden, gelten die Verpflichtungen zur Durchführung einer Datenschutz-
Folgenabschätzung nicht für Bearbeitungen, die unter dem alten Recht begonnen wurden und nach dem 
Inkrafttreten des neuen Rechts fortbestehen (Abs. 2). Die Durchführung einer Folgenabschätzung stellt eine 
grosse Arbeitsbelastung dar. Von der Verwaltung zu verlangen, eine solche Verpflichtung nachzuholen, wenn die 
betreffenden Bearbeitungen unter anderen Vorschriften begonnen haben, wäre unfair und unverhältnismässig.  

4. Eine Sonderregelung ist für Bearbeitungen vorgesehen, die unter dem alten Recht begonnen haben und zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Gesetzes beendet sind (Abs. 3). Sie werden weiterhin den Anforderungen 
des DSchG von 1994 unterliegen. Sofern es technisch machbar ist, dürfen sich die betroffenen Personen 
hingegen ab dem Inkrafttreten des Gesetzes auf die neuen Rechte in Abschnitt 3 des Gesetzes berufen 
(erweitertes Auskunftsrecht, Widerspruchsrecht).  

5. Um gemäss der Richtlinie (EU) 2016/680, die für die Schweiz ab dem 1. August 2018 verbindlich ist (s. BBI 
2017 6565, S. 6783), zu handeln, müssen die Verantwortlichen für die Bearbeitung, für welche die Richtlinie 
gilt, alles daransetzen, sicherzustellen, dass sie mit dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes der Pflicht, die 
betroffene Person über die Erhebung ihrer Daten zu informieren, und den Verpflichtungen im Zusammenhang 
mit der Umsetzung des Gesetzes gemäss Abschnitt 4 des Entwurfs nachkommen (Abs. 4).  

Art. 63, Anpassung der Gesetzgebung 

Artikel 5 des Entwurfs ändert teilweise die Anforderungen an die Art und Weise, wie gesetzliche Grundlagen zum 
Datenschutz zu verfassen sind. Artikel 63 räumt den Direktionen eine Frist von zwei Jahren ab Inkrafttreten des 
neuen Gesetzes ein, um allfällige Anpassungen in ihrem Gesetzesportfolio vorzunehmen. Ursprünglich war eine Frist 
von einem Jahr vorgesehen. Die Rückmeldungen bei der Vernehmlassung haben aber gezeigt, dass diese Frist nicht 
lange genug war, namentlich angesichts der Langsamkeit des Gesetzgebungsverfahrens. 

Art. 64, Dienstverhältnis der oder des Beauftragten 

Da die Funktionen der oder des Öffentlichkeitsbeauftragten und der oder des Datenschutzbeauftragten 
zusammengelegt werden (s. Kommentar zu Art. 47) und zu einer befristeten Anstellung (s. Kommentar zu Art. 51) 
übergegangen wird, muss das Dienstverhältnis der oder des Beauftragten angepasst werden. Auch wenn der Wechsel 
von einem unbefristeten Vertrag zu einem befristeten Vertrag für die amtierende Person auf den ersten Blick 
ungünstiger scheint, gibt es für sie tatsächlich keine Verschlechterung. Die oder der Beauftragte kommt in den 
Genuss eines erhöhten Schutzes während der Dauer des Dienstverhältnisses (fünf Jahre) und fällt alle fünf Jahre in 
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rechtfertigt. Formal muss ein Pilotprojekt einem klar festgelegten Protokoll folgen, das aus mehreren Schritten 
besteht. Es sollte grundsätzlich nicht länger als fünf Jahre dauern und erfordert zwingend die vorherige 
Erstellung eines umfassenden Dossiers, einen Evaluierungsbericht am Ende der Pilotphase und die Beteiligung 
verschiedener Akteure in den verschiedenen Phasen des Projektverlaufs. Vor allem aber muss ein Pilotprojekt 
mit einer (experimentellen) Verordnung vorgesehen werden, deren Dauer und Anwendungsbereich begrenzt 
sind, um eine ausreichende Publizität und Betreuung des Projekts zu gewährleisten. Erst nach Abschluss des 
Pilotprojekts wird dem Grossen Rat allenfalls schliesslich ein Gesetzesentwurf vorgelegt. Der Vorteil dieses 
Verfahrens ist, dass es die Sicherheit und Genauigkeit des Gesetzes erhöht, da die vorgeschlagenen Normen 
empirisch und nicht nur auf der Grundlage von Annahmen entwickelt werden konnten. Deren Qualität wird 
dadurch gesteigert.  

3. Artikel 35 Abs. 3 enthält einen ausdrücklichen Verweis auf Artikel 22 DSchG, der sich mit Pilotprojekten 
befasst, welche die Bearbeitung besonders schützenswerter Personendaten, die Durchführung von Profiling-
Aktivitäten oder andere Arten der Bearbeitung, die ein hohes Risiko für die Rechte der betroffenen Personen 
darstellen können, beinhalten (Abs. 6). Es geht also darum, diese beiden Bestimmungen zu koordinieren. Für 
diese Projektkategorie gelten die allgemeinen Regelungen des E-GovG, die für alle Pilotprojekte gelten, und die 
zusätzlichen Regelungen des DSchG, die für Pilotprojekte gelten, die sich mit besonderen Datenbearbeitungen 
befassen. Konkret beziehen sich diese zusätzlichen Regelungen auf die Einbeziehung der ÖDSMB in die 
verschiedenen Phasen des Projekts.  

4. Die Verwaltung greift bei der Erfüllung bestimmter Aufgaben manchmal auf Dritte zurück. Dies kann auch im 
Bereich des E-Government der Fall sein, wo öffentlich-private Partnerschaften geeignete Lösungen darstellen 
können. Gemäss Artikel 54 der KV muss jedoch jede Übertragung öffentlicher Aufgaben an Dritte in einem 
Gesetz vorgesehen werden. Sollte die Durchführung eines Pilotprojekts die Inanspruchnahme von Dritten 
erfordern, so würde Artikel 35b Abs. 2 während der gesamten Dauer des Pilotprojekts, aber nicht darüber hinaus, 
die erforderliche gesetzliche Grundlage bilden (Abs. 1).  

5. Gemäss Artikel 35b Abs. 2 wird die Möglichkeit, einen Pilotversuch durchzuführen, auf die Gemeinden, in ihren 
Zuständigkeitsbereichen, ausgeweitet.  

2.7.10  Anpassung des SchG 

Artikel 43 Abs. 3a bildet die gesetzliche Grundlage für die Übermittlung bestimmter Daten von Schülerinnen und 
Schülern, Lehrkräften und Verwaltungspersonal an die Föderation der Identitätsdienste im Bildungsraum Schweiz 
(Edulog), um insbesondere auf Online-Lehrmittel zugreifen zu können. Edulog verwendet die AHVN13 
ausschliesslich zur Föderierung und Deföderierung einer Identität. Ein technischer Identifikator wird nach dem 
Zufallsprinzip zugewiesen, und die AHVN wird nie registriert.  

Mit der Änderung von Artikel 43 Abs. 4 wird allein das Ziel verfolgt, auf die neue Version des Gesetzes, die vom 
Grossen Rat verabschiedet wird, zu verweisen. 

2.7.11  Anpassung des MSG  

Gleicher Kommentar wie beim SchG zur Änderung von Artikel 43.  

2.7.12  Anpassung des FHG 

Das Softwarepaket SAP (im Folgenden: das integrierte Finanzmanagementsystem) wird von den Dienststellen und 
Anstalten des Staates seit vielen Jahren eingesetzt. Haushaltsführung und Buchhaltung laufen grundsätzlich über 
dieses Tool, das den verschiedenen Verwaltungseinheiten von der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellt wird. Die 
Nutzung dieses Systems verläuft zur vollen Zufriedenheit. Um den Anforderungen des Datenschutzes zu genügen 
(Erfordernis einer formellen gesetzlichen Grundlage), verankert der vorliegende Entwurf die Verwendung eines 
solchen Softwarepakets in der Gesetzgebung über den Finanzhaushalt des Staates. 
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Kapitel 6a 

Die Bestimmungen über das integrierte Finanzmanagementsystem sollen in einem neuen Unterkapitel 6a des FHG 
eingefügt werden, im Anschluss an die organisatorischen Bestimmungen. Die drei Artikel dieses Unterkapitels 
enthalten die grundlegenden datenschutzrechtlich erforderlichen Bestimmungen. Darin wird angegeben, welche 
Kategorien von Daten bearbeitet werden, zu welchem Zweck und nach welchen besonderen Modalitäten. Sie 
beschreiben auch, wie und unter welchen Voraussetzungen auf das integrierte Finanzmanagementsystem zugegriffen 
werden kann. Hinsichtlich der Aufteilung der Verantwortlichkeiten und der zu treffenden Sicherheitsmassnahmen 
verweist der Gesetzesentwurf auf die Ausführungsbestimmungen.  

Art. 47a 

1. Diese Bestimmung beschreibt den Verwendungszweck des integrierten Finanzmanagementsystems für die 
Dienststellen und Anstalten des Staates sowie den Inhalt dieses Informationssystems.  

2. Der Zweck wird in Absatz 1 beschrieben. Es geht dabei um die Haushaltsführung und die operative Führung 
sowie um die Finanzplanung und die Budgetkontrolle. 

3. Die Angabe der Zwecke, die mit der Nutzung des integrierten Finanzmanagementsystems verfolgt werden, ist 
abschliessend und entspricht der aktuellen Praxis. Mit der Verwendung des Ausdrucks «namentlich» im 
Gesetzentwurf soll lediglich ein unnötig schwerfälliges Verfahren vermieden werden für den 
unwahrscheinlichen Fall, dass die Liste in Zukunft durch eine damit zusammenhängende neue Aufgabe ergänzt 
werden müsste, die derzeit nicht in Betracht gezogen wird. 

4. Absatz 2 legt die Kategorien von Daten fest, die mithilfe des integrierten Finanzmanagementsystems bearbeitet 
werden. Es handelt sich um folgende Elemente: 

a) Identität und Adresse der natürlichen und juristischen Personen, die finanzielle Beziehungen zum Staat 
unterhalten; 

b) Angaben zu Finanzinformationen der natürlichen und juristischen Personen nach Buchstabe a) und über ihre 
Finanztransaktionen mit dem Staat.  

5. Die Identität der natürlichen Personen umfasst Informationen über Namen, Vornamen, Adressen, Kontaktdaten, 
Geburts- und gegebenenfalls Todesdatum, Nationalität, Heimatort, Geschlecht, AHV-Nummer, 
Korrespondenzsprache, Bankverbindungsdaten (IBAN), AHV-Nummer, kantonaler Personenidentifikator (KPI) 
und weitere Identifikatoren, die für die Verwaltung des Dossiers der betroffenen Person in finanzieller Hinsicht 
erforderlich sind (Symic [im Migrationswesen verwendete Nummer ], PID Gelan [Persönliche Nummer des 
Bewirtschafters in der EDV-Gesamtlösung Landwirtschaft und Natur], RegEdu-Nr. [im Bildungswesen 
verwendete Nummer], usw. 

6. Die Identität juristischer Personen umfasst die Daten über den Namen, die Rechtsform, die Adresse, die 
Kontaktdaten, das Datum der Gründung und gegebenenfalls der Liquidation, die Korrespondenzsprache, die 
Bankverbindung (IBAN), die Mehrwertsteuer-, UID- (Unternehmensidentifikationsnummer), BUR- (Betriebs- 
und Unternehmensregister) und KPI-Nummer sowie weitere Identifikatoren, die für die Verwaltung des Dossiers 
der betreffenden juristischen Person in finanzieller Hinsicht erforderlich sind. 

7. Auch hier soll mit dem Ausdruck «namentlich» das Verfahren nicht unnötig schwerfällig gemacht werden, falls 
es in Zukunft hypothetisch notwendig sein sollte, die Liste der Kategorien von bearbeiteten Daten zu ergänzen. 
Zurzeit werden nur die Daten der zwei im Entwurf genannten Kategorien im Finanzmanagementsystem 
bearbeitet. 

8. In Übereinstimmung mit dem Datenschutzrecht wird in Absatz 3 erwähnt, dass mit dem integrierten 
Finanzmanagementsystem besonders schützenswerte Personendaten bearbeitet werden können. Einige 
Dienststellen und Anstalten des Staates, die die Software für ihre Rechnungsstellung verwenden, sind in 
«sensiblen» Bereichen im datenschutzrechtlichen Sinne tätig, wie etwa in den Bereichen Polizei, Sozialwesen 
usw. Absatz 3 verleiht solchen Datenbearbeitungen eine formelle gesetzliche Grundlage. In diesem 
Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass die technischen und organisatorischen Massnahmen zur 
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Gewährleistung der Sicherheit der Datenverarbeitung bereits ergriffen wurden. Das System ist nämlich 
«siloartig» aufgebaut, so dass jede Benutzerin oder jeder Benutzer nur Zugang zu den Daten hat, die sie oder ihn 
betreffen und die sie oder er für die Ausübung ihrer oder seiner Aufgaben benötigt. In diesem Zusammenhang 
stellt Absatz 3 klar, dass die Verarbeitung sensibler Daten durch das integrierte Finanzmanagementsystem nur 
dann zulässig ist, wenn die Erfüllung der in Absatz 1 genannten «finanziellen» Aufgaben davon abhängt. 

Artikel 47b 

1. In Absatz 1 wird angegeben, welche Organe das integrierte Finanzmanagementsystem nutzen können. Es sind 
dies hauptsächlich die Verwaltungseinheiten des Staats, das heisst die Dienststellen und Anstalten. Diese Stellen 
können das integrierte Finanzmanagementsystem nutzen, müssen aber nicht. In der Praxis sind allerdings nur 
wenige Einheiten berechtigt, das System nicht für ihre Buchhaltung zu verwenden, so etwa beispielsweise die 
Hochschulen und Universitäten. Was die Gemeinden betrifft, so können sie insofern Zugriff auf das integrierte 
Finanzmanagementsystem haben, als sie ihr Kontokorrent über Platcom (Kommunikationsplattform zwischen 
Staat und Gemeinden) einsehen können müssen. Dazu ist zu sagen, dass die Gemeinden nur Zugang zu Daten 
haben, die sie im Zusammenhang mit ihrer Haushaltsführung und Buchhaltung direkt betreffen. 

2. Die Absätze 2 und 3 spezifizieren den Datenfluss: Die Dienststellen und Anstalten nutzen das integrierte 
Finanzmanagementsystem für ihre Buchhaltung und Rechnungsstellung sowie für die Transaktionen im 
Zusammenhang mit der Finanzplanung und dem Voranschlagsverfahren. Die Finanzverwaltung kann im 
Rahmen der ihr durch die Gesetzgebung über den Finanzhaushalt des Staates übertragenen Befugnisse 
(Zahlungseingang von Rechnungen und Zahlungsausstände/Finanzplanung und Voranschlagsverfahren) auf alle 
in der Software enthaltenen Daten zugreifen. Für Abteilungen, die besonders sensible Personendaten bearbeiten, 
werden besondere Massnahmen getroffen. 

3. In Übereinstimmung mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben wird in Absatz 4 die Möglichkeit, das integrierte 
Finanzmanagementsystem mit anderen Informationssystemen zu verknüpfen, gesetzlich verankert. Es ist nicht 
sinnvoll, die betreffenden Systeme aufzuzählen und im Gesetz festzuschreiben. Der Bereich ist nämlich 
ausgesprochen entwicklungsfreudig, und es wäre nicht effizient, das FHG bei jeder neuen Schnittstelle oder bei 
jeder Aufhebung einer bestehenden Schnittstelle ändern zu müssen. Um das Risiko eines Missbrauchs 
auszuschliessen, ist Absatz 4 restriktiv formuliert. Die Verknüpfungen müssen dem in der Datenschutzgesetzgebung 
verankerten Grundsatz der Zweckbindung entsprechen und sind nur zwecks staatlicher Haushaltführung und 
Buchhaltung erlaubt.  

4. Das integrierte Finanzmanagementsystem verfügt bereits heute über Schnittstellen zu anderen 
Informationssystemen, wie z.B. zum Schulverwaltungs-Informationssystem (HAE), zu egov oder auch e-kogu 
(System, das im Bereich der ausserkantonalen Spitalaufenthalte eingesetzt wird). Es wird demnächst mit dem 
Kantonalen Bezugssystem über die Plattform Fripers (Plattform des kantonalen Einwohnerregisters) verbunden, 
gemäss dem Verfahren und den Modalitäten nach den Bestimmungen über das Kantonale Bezugssystem. 

5. Nach Absatz 5 kann über ein Abrufverfahren auf die Daten des integrierten Finanzmanagementsystem 
zugegriffen werden. Für diese Art von Zugriff gelten datenschutzrechtliche Sonderregeln, das heisst er muss mit 
einem Benutzerreglement formalisiert werden, insbesondere mit der Bestimmung, wer Zugriff auf welche Daten 
hat, und Angaben zur Abfragehäufigkeit, zum Authentifikationsverfahren, zu den weiteren 
Sicherheitsmassnahmen sowie zu den Kontrollmassnahmen (Art. 21 Abs. 3 des Reglements vom 29. Juni 1999 
über die Sicherheit der Personendaten; SGF 17.15). Wie für die Datenverknüpfung muss der Bearbeitungszweck 
in Übereinstimmung mit der Finanzhaushaltsgesetzgebung stehen. 

6. Absatz 6 regelt die Datenweitergabe an andere Behörden oder Dritte. Für eine solche Datenbearbeitung gelten 
dieselben Vorgaben wie für die Datenverknüpfung oder das Abrufverfahren. Sie ist nur für die im FHR 
genannten Daten und für einen gesetzeskonformen Zweck zulässig. In Betracht kommt dabei beispielsweise die 
Übermittlung von Daten über die Erhebung von Grundbuchgebühren an Gemeinden, um ihnen die Erhebung von 
Gemeinde-Zusatzabgaben zu ermöglichen, oder von Daten, die es für die Erhebung der Hundesteuer braucht. 
Die Nutzerinnen und Nutzer können sich auf keinen Fall auf diese Bestimmung berufen, um Daten zu einem 
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DSGVO: Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutzgrundverordnung, DSGVO)  

E-GovG: E-Government-Gesetz vom 18. Dezember 2020 (SGF 184.1) 

EKG: Gesetz vom 23. Mai 1986 über die Einwohnerkontrolle (SGF 114.21.1) 

EU-Rahmenbeschluss 2008/977/JAI: Rahmenbeschluss (EU) 2008/977/JAI über den Schutz personenbezogener 
Daten, die im Rahmen der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen verarbeitet werden vom 
27. November 2008 (Amtsblatt der Europäischen Union (L 350/60)  

EU-Richtlinie 2016/680: Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2017 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden 
zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung 
sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates  

FHG: Gesetz vom 25. November 1994 über den Finanzhaushalt des Staates (SGF 610.1) 

FKBG: Gesetz vom 22. November 1988 über die Freiburger Kantonalbank (SGF 961.1) 

GesG: Gesundheitsgesetz vom 16. November 1999 (SGF 821.0.1) 

GG: Gesetz vom 25. September 1980 über die Gemeinden (SGF 140.1)  

HGG: Gesetz vom 16. September 1986 über die Haftung der Gemeinwesen und ihrer Amtsträger (SGF 16.1) 

InfoG: Gesetz vom 9. September 2009 über die Information und den Zugang zu Dokumenten (SGF 17.5) 

ISR: Reglement über Informationssicherheit (in Vorbereitung)  

JG: Justizgesetz vom 31. Mai 2010 (SGF 130.1) 

KSG: Gesetz vom 26. September 1990 über die Beziehungen zwischen den Kirchen und dem Staat (SGF 190.1) 

LSR: Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und 
Revisoren (SR 221.302) 

MedG: Gesetz vom 25. Juni 2015 über die Mediation für Verwaltungsangelegenheiten (SGF 181.1) 

MSG: Gesetz vom 11. Dezember 2018 über den Mittelschulunterricht (SGF 412.0.1) 

Neues DSG: Neues Bundesgesetz vom 25. September 2020 über den Datenschutz (BBI 2020 7397; geplantes 
Inkrafttreten im September 2023) 

RAG: Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und 
Revisoren (SR 221.302) 

RVOG: Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 des Bundes (SR 172.010) 

SchG: Gesetz vom 9. September 2014 über die obligatorische Schule (SGF 411.0.1)  

StatG: Gesetz vom 7. Februar 2006 über die kantonale Statistik (SGF 110.1) 

StPO: Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (SR 312.0)  

SVOG: Gesetz vom 16. Oktober 2001 über die Organisation des Staatsrates und der Verwaltung (SGF 122.0.1) 

Übereinkommen (EU) SEV Nr. 108+: Modernisiertes Übereinkommen zum Schutz des Menschen bei der 
automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten vom 17. und 18. Mai 2018 

VE-DSchG: Vorentwurf der Revision des kantonalen Datenschutzgesetzes vom 27. November 2019 

VidG: Gesetz vom 7. Dezember 2010 über die Videoüberwachung (SGF 17.3)  

VRG: Gesetz vom 23. Mai 1991 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Freiburg vom 23. Mai 1991 (VRG; 
SGF 150.1) 
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ZPO: Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (SR 272)  

3.2 Andere Abkürzungen 

Abs.: Absatz 

AHVN: Alters- und Hinterlassenenversicherung-Nummer 

Art.: Artikel 

ASF: Amtliche Sammlung des Kantons Freiburg 

Aufl.: Auflage 

BBl: Bundesblatt 

BGE: Bundesgerichtsentscheid 

BSG: Bernische Systematische Gesetzessammlung 

Bst.: Buchstabe 

EU: Europäische Union 

s.: siehe 

SGF: Systematische Gesetzessammlung des Kantons Freiburg  

SJZ:  Schweizerische Juristen-Zeitung 

SR: Systematische Sammlung des Bundesrechts 

SZW: Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzmarktrecht 

TGR: Amtliches Tagblatt der Sitzungen des Grossen Rates 

Vgl.: Vergleiche  

VPB: Verwaltungspraxis der Bundesbehörden 

VZÄ: Vollzeitäquivalent 

Ziff.: Ziffer  
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  Projet du 26.06.2023 
 

1 

Loi sur la protection des données (LPrD) 

du ... 

Actes concernés (numéros RSF): 

Nouveau: 17.1 
Modifié(s): 110.1 | 122.0.1 | 130.1 | 140.1 | 150.1 | 17.3 | 17.5 | 181.1 | 

184.1 | 411.0.1 | 412.0.1 | 610.1 | 821.0.1 
Abrogé(s): 17.1 

Le Grand Conseil du canton de Fribourg 

Vu l'article 12 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 
(Cst.); 

Vu le message 2023-CE-149 du Conseil d'Etat du 26 juin 2023; 

Sur la proposition de cette autorité, 

Décrète: 

I.  

1 Dispositions générales 

Art.  1 But 
1 La présente loi vise à protéger les droits fondamentaux des personnes dont 
les données personnelles font l'objet d'un traitement. 

Art.  2 Champ d'application personnel 
1 La loi s'applique aux organes publics suivants: 

a) les organes de l'Etat, des communes et les autres personnes morales de 
droit public; 

b) les personnes privées et les organes d'institutions privées lorsqu'ils ac-
complissent des tâches de droit public. 

2 

2 Elle s'applique aux Eglises reconnues à moins qu'elles aient adopté des dis-
positions en matière de protection des données garantissant un niveau de pro-
tection adéquat et qu'elles aient institué leur propre autorité de surveillance. 

Art.  3 Champ d'application matériel 
1 La présente loi s'applique à tous les traitements de données personnelles ac-
complis par un organe public au sens de l'article 2. 
2 Font exception: 

a) les traitements de données effectués dans le cadre de procédures civiles, 
pénales et de juridiction administrative en cours; 

b) les traitements de données qui servent à l'usage exclusivement personnel 
de celui ou de celle qui les effectue; 

c) les traitements de données accomplis par un organe public en situation 
de concurrence économique avec des personnes de droit privé. 

Art.  4 Définitions 
1 On entend par: 

a) données personnelles: toutes les informations qui se rapportent à une per-
sonne identifiée ou identifiable; 

b) personne concernée: la personne physique ou morale au sujet de laquelle 
des données sont traitées; 

c) données personnelles sensibles (données sensibles): 

1. les données sur les opinions ou les activités religieuses, philoso-
phiques, politiques ou syndicales; 

2. les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou eth-
nique; 

3. les données génétiques; 

4. les données biométriques identifiant une personne physique de ma-
nière univoque; 

5. les données sur des mesures d'aide sociale; 

6. les données sur des poursuites ou des sanctions pénales et adminis-
tratives. 

d) traitement: toute opération relative à des données personnelles �± quels 
que soient les moyens et procédés utilisés �± notamment la collecte, l'enre-
gistrement, la conservation, l'exploitation, la modification, la communi-
cation, l'interconnexion, l'externalisation, l'effacement, l'archivage ou la 
destruction; 
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e) procédure d'appel: le mode de communication automatisé des données 
par lequel les destinataires, en vertu d'une autorisation du responsable du 
traitement, décident de leur propre chef, sans contrôle préalable, du mo-
ment et de l'étendue de la communication; 

f) profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles 
consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels 
relatifs à une personne, notamment pour analyser ou prédire des éléments 
concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les 
préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la lo-
calisation ou les déplacements de cette personne; 

g) externalisation: une forme qualifiée de sous-traitance impliquant l'utili-
sation de ressources informatiques accessibles à distance, via un réseau 
de communication, pour stocker, traiter et partager des données (infor-
matique en nuage); 

h) responsable du traitement: l'organe public qui, seul ou conjointement 
avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de don-
nées personnelles; 

i) sous-traitant: la personne privée ou l'organe public qui traite des données 
personnelles pour le compte du responsable du traitement; 

j) registre des activités de traitement: répertoire en ligne inventoriant les 
activités de traitement réalisées par les organes publics; 

k) violation de la sécurité des données personnelles: toute violation de la 
sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données 
personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur 
divulgation ou un accès non autorisé à ces données. 

2 Principes régissant le traitement de données personnelles 

2.1 Conditions générales de licéité du traitement 

Art.  5 Base légale 
1 L'organe public n'est en droit de traiter des données personnelles que si une 
disposition légale le prévoit ou si l'accomplissement d'une tâche légale l'exige. 
2 Le traitement de données sensibles ne peut avoir lieu que si: 

a) une loi au sens formel le prévoit expressément, ou 

b) l'accomplissement d'une tâche clairement définie dans une loi au sens 
formel l'exige absolument et la finalité du traitement ne présente pas de 
risques particuliers pour les droits fondamentaux des personnes concer-
nées. 

4 

3 Les activités de profilage et les traitements de données personnelles, dont les 
finalités ou les modalités présentent un risque élevé pour les droits fondamen-
taux des personnes concernées, ne peuvent avoir lieu que si une loi au sens 
formel le prévoit expressément. 
4 Exceptionnellement, une base légale n'est pas exigée pour traiter des données 
personnelles, y compris sensibles, lorsque le traitement est nécessaire pour sau-
vegarder les intérêts essentiels de la personne concernée ou d'un tiers. 

Art.  6 Consentement 
1 En dehors des cas prévus à l'article 5, la personne concernée peut, dans un 
cas d'espèce, consentir au traitement de ses données personnelles. 
2 La personne concernée ne consent valablement que si elle exprime sa volonté 
librement et après avoir été dûment informée sur les finalités du traitement. Le 
consentement doit être exprès lorsqu'il porte sur un traitement de données sen-
sibles ou sur des activités de profilage. Toutefois, le consentement est présumé 
lorsque la personne a elle-même rendu ses données librement accessibles. 
3 Tout traitement de données qui ne repose pas sur l'un des fondements prévus 
à l'article 5 doit s'accompagner d'une mention visible et facilement compréhen-
sible de son caractère facultatif. 
4 Lorsque le traitement est fondé sur le consentement de la personne concernée, 
le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer l'existence d'un 
tel consentement. 
5 Le consentement peut être révoqué en tout temps et sans motif. La mise en 
�°�X�Y�U�H���H�I�I�H�F�W�L�Y�H���G�X���U�H�W�U�D�L�W���G�X���F�R�Q�V�H�Q�W�H�P�H�Q�W���S�H�X�W���W�R�X�W�H�I�R�L�V���U�H�T�X�p�U�L�U���X�Q���G�p�O�D�L���U�D�L��
sonnable pour des raisons techniques. 

Art.  7 Finalité 
1 Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour un usage déter-
miné et reconnaissable. Elles ne peuvent être traitées ultérieurement que dans 
ce but ou dans un but qui, selon les règles de la bonne foi, est compatible avec 
lui. 
2 Sont réservés les cas dans lesquels la personne concernée a consenti à un 
changement de finalité. 

Art.  8 Proportionnalité 
1 Les données et les modes de traitement doivent être nécessaires, appropriés 
et non excessifs par rapport au but du traitement. 

O
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Art.  9 Exactitude 
1 L'organe public qui traite des données personnelles veille à leur exactitude. Il 
prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire 
les données inexactes ou incomplètes au regard de la finalité de leur traitement. 

Art.  10 Délai de conservation 
1 Les données personnelles qui ne sont plus nécessaires au regard des finalités 
du traitement sont détruites ou anonymisées. Sont réservées les dispositions en 
matière d'archivage. 
2 Moyennant des mesures de protection appropriées, des données peuvent être 
conservées pour des durées plus longues dans la mesure où, conformément à 
l'article 26, elles servent exclusivement à des fins ne se rapportant pas à la 
personne. 

Art.  11 Devoir de diligence accru 
1 L'organe public qui traite des données sensibles, exerce des activités de pro-
filage ou traite des données pour des finalités ou selon des modalités présentant 
un risque accru d'atteinte aux droits fondamentaux doit prendre toutes les dis-
positions nécessaires pour diminuer les risques. 

2.2 Conditions supplémentaires applicables à certaines formes de 
traitement 

Art.  12 Collecte �± Devoir d'informer 
1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adé-
quate de la collecte de données personnelles. 
2 Lorsque la collecte de données personnelles s'effectue directement auprès de 
la personne concernée, le responsable du traitement veille à lui fournir au 
moins les informations suivantes: 

a) le responsable du traitement et ses coordonnées; 

b) la finalité du traitement; 

c) cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels 
les données personnelles sont transmises; 

d) le caractère obligatoire ou facultatif de la collecte des données. 
3 Si les données personnelles sont collectées auprès d'un autre organe ou de 
tiers, le responsable du traitement communique à la personne concernée, dans 
les meilleurs délais mais au plus tard lors de leur première utilisation, les in-
formations mentionnées à l'alinéa 1, ainsi que le type de données collectées. 

6 

Art.  13 Collecte �± Exceptions au devoir d'informer 
1 Le responsable de traitement est délié de son devoir d'information dans les 
cas suivants: 

a) lorsque la personne concernée dispose déjà des informations correspon-
dantes; 

b) lorsqu'il est impossible d'informer la personne concernée ou que cela im-
pliquerait des efforts disproportionnés; 

c) lorsque la collecte résulte d'une obligation légale à moins qu'elle ne soit 
réalisée directement auprès de la personne concernée. 

2 Il peut en outre être dérogé au devoir d'informer aux mêmes conditions et 
pour les mêmes motifs que ceux indiqués à l'article 29 al. 1. 

Art.  14 Communication �± Conditions 
1 Des données personnelles ne peuvent être communiquées, transmises, diffu-
sées ou rendues accessibles de manière systématique que si une disposition 
légale le prévoit. 
2 Des données personnelles peuvent être communiquées dans un cas d'espèce 
si: 

a) la communication est indispensable à l'accomplissement des tâches lé-
gales du responsable du traitement ou du ou de la destinataire des don-
nées; 

b) la personne concernée a consenti à la communication; 

c) la personne privée qui demande les données justifie d'un intérêt à la com-
munication primant celui de la personne concernée à ce que les données 
ne soient pas communiquées. 

3 Dans le cas prévu à l'alinéa 2 let. c, la personne concernée sera préalablement 
invitée à se prononcer à moins que cela ne s'avère impossible ou ne nécessite 
des efforts disproportionnés. 
4 L'accès à des données personnelles au moyen d'une procédure d'appel, no-
tamment un accès en ligne, ne peut être accordé que si une disposition légale 
le prévoit. 

Art.  15 Communication �± Conditions supplémentaires pour les commu-
nications transfrontières 

1 Les données personnelles d'une personne physique peuvent être communi-
quées vers un Etat étranger ou vers un organisme international dans la mesure 
où il existe une décision du Conseil fédéral attestant que l'Etat ou l'organisme 
international destinataire des données garantit un niveau de protection adéquat. 
2 En l'absence d'une telle décision, la communication ne peut avoir lieu que si: 
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a) des garanties suffisantes, notamment contractuelles, conventionnelles, 
techniques et/ou organisationnelles, permettent d'assurer un niveau de 
protection adéquat à l'étranger; 

b) la communication est, en l'espèce, indispensable soit à la sauvegarde d'un 
intérêt public prépondérant, soit à la constatation, l'exercice ou la défense 
d'un droit en justice; 

c) la personne concernée a, en l'espèce, donné son consentement explicite à 
la communication; 

d) le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un 
contrat, et les données traitées concernent une partie au contrat; 

e) la communication est, en l'espèce, nécessaire à la protection de la vie ou 
de l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers. 

3 Avant la communication des données personnelles à l'étranger, le ou la pré-
posé-e à la transparence et à la protection des données (ci-après: le ou la pré-
posé-e) est informé-e à temps des garanties prévues à l'alinéa 2 let. a. Sur de-
mande, il ou elle peut en tout temps obtenir des informations visant à vérifier 
qu'une communication de données à l'étranger répond aux exigences formulées 
aux lettres b à e. 
4 Ne sont pas considérées comme faisant l'objet d'une communication à l'étran-
ger les données qui sont simplement publiées au moyen d'un site Internet ou-
vert au public. 

Art.  16 Communication �± Restrictions 
1 La communication est refusée, restreinte ou assortie de charges: 

a) si un intérêt public prépondérant ou un intérêt digne de protection de la 
personne concernée ou d'un tiers le commande, ou 

b) si une obligation légale de garder le secret ou une disposition particulière 
de protection des données l'exige. 

Art.  17 Communication �± Réserves 
1 La communication des données personnelles qui sont inscrites au contrôle 
des habitants et dans le Référentiel cantonal est régie par les lois y relatives. 
2 La communication de données personnelles au public est régie par la législa-
tion sur l'information et l'accès aux documents. 

Art.  18 Externalisation �± Principes 
1 Le traitement de données personnelles, y compris de données sensibles, peut 
être externalisé aux conditions posées par la présente loi. 

8 

2 Les lieux de traitement doivent être situés en tout temps sur le territoire suisse 
ou sur le territoire d'un Etat garantissant un niveau de protection des données 
adéquat. 
3 Lorsque l'externalisation implique une délégation de tâches à des tiers au sens 
de l'article 54 Cst., les exigences particulières prévues par cette disposition sont 
applicables. 
4 Le Conseil d'Etat présente tous les deux ans à la Commission des finances et 
de gestion un rapport sur l'externalisation. 

Art.  19 Externalisation �± Responsabilités 
1 L'organe public qui procède à une externalisation demeure responsable de la 
protection des données personnelles, en particulier de leur confidentialité ainsi 
que de la pérennité de leur conservation et de leur exploitation. En particulier: 

a) il prend les précautions commandées par les circonstances quant au choix 
du sous-traitant, à son instruction et à sa surveillance; 

b) il assure la protection et la sécurité des données et de ses propres sys-
tèmes d'information par la conclusion d'un contrat qui décrit au mini-
mum: 

1. l'objet, la nature, la finalité et la durée de l'externalisation; 

2. les catégories de données concernées; 

3. les obligations et les droits de chaque partie; 

4. les droits et les possibilités de contrôle sur le sous-traitant; 

5. l'interdiction faite au sous-traitant de sous-traiter à son tour un trai-
tement sans l'autorisation préalable du responsable du traitement; 

6. le devoir du sous-traitant d'informer immédiatement le responsable 
du traitement lorsque, en vertu d'une loi étrangère ou d'une décision 
de justice, il est tenu de communiquer des données à une autorité 
étrangère ou risque de devoir le faire. 

c) il ne confie pas au sous-traitant des traitements qu'il ne serait pas en droit 
d'effectuer lui-même; 

d) il veille à ce que les données concernées par une externalisation puissent 
être récupérés en temps utile, notamment dans le but de changer de sous-
traitant, de procéder à leur réinternalisation ou de les verser aux archives 
historiques; 

e) il rend le sous-traitant attentif à ses obligations en matière de confiden-
tialité, notamment au regard du secret de fonction et/ou du secret profes-
sionnel. 
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2 �$�X���V�H�L�Q���G�H���O�
�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q���F�D�Q�W�R�Q�D�O�H�����O�D���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p���G�H���O�D���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H��
et du suivi des règles en matière d'externalisation est assumée conjointement 
par l'organe compétent à raison de la matière et par le service en charge de 
l'informatique 1). Sont réservés les cas dans lesquels l'organe compétent à rai-
son de la matière gère de manière autonome tout ou partie de ses systèmes 
informatiques. 
3 Lorsque l'externalisation concerne plusieurs organes différents au sein d'une 
même collectivité publique, un organe principalement responsable est désigné. 
L'alinéa 2 s'applique pour le surplus. 

Art.  20 Externalisation �± Mesures de sécurité 
1 L'intégrité, l'authenticité, la disponibilité et la confidentialité des données per-
sonnelles externalisées ainsi que la pérennité de leur conservation et de leur 
exploitation doivent être garanties par des mesures organisationnelles et tech-
niques appropriées et adaptées à l'évolution des technologies disponibles. 
2 La définition des mesures de sécurité tient compte des risques que le traite-
ment des données en question présente pour les droits fondamentaux des per-
sonnes concernées. 
3 Lorsque l'externalisation concerne des données indispensables au fonction-
nement de l'administration, la continuité des activités externalisées doit, en cas 
d'incident, être garantie par un dispositif adéquat. 

Art.  21 Externalisation �± Mesures relatives aux données sensibles 
1 Le traitement de données personnelles sensibles et le traitement de données 
qui font l'objet d'une obligation légale ou contractuelle de garder le secret peu-
vent être externalisés si la confidentialité à l'égard du sous-traitant est assurée 
de manière que ce dernier ne puisse avoir accès à leur contenu. 
2 Lorsque le sous-traitant doit impérativement avoir accès aux données pour 
des raisons techniques, le contrat d'externalisation fixe les exigences particu-
lières nécessaires, en particulier l'engagement du sous-traitant de n'accéder au 
contenu des données qu'avec le consentement exprès de l'organe public qui 
procède à l'externalisation et l'obligation de tenir un journal des accès. 
3 Lors de l'externalisation de données soumises à une obligation légale de gar-
der le secret, le responsable du traitement s'assure que le sous-traitant ait le 
statut d'auxiliaire du détenteur du secret. 

                                                        
1) Actuellement: Service de l'informatique et des télécommunications. 
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Art.  22 Projets pilotes incluant le traitement de certaines catégories de 
données 

1 Lorsqu'un projet pilote au sens de l'article 35 de la loi du 18 décembre 2020 
sur la cyberadministration (LCyb) inclut le traitement de données sensibles ou 
d'autres types de traitement au sens de l'article 5 al. 3, l'organe responsable du 
projet pilote: 

a) transmet le dossier prévu à l'article 35 al. 2 let. d LCyb à l'Autorité can-
tonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation 
(ci-après: l'Autorité de surveillance) au plus tard un mois avant sa trans-
mission au Conseil d'Etat; 

b) transmet le rapport d'évaluation au sens de l'article 35a al. 2 LCyb à 
l'Autorité de surveillance au plus tard un mois avant sa transmission au 
Conseil d'Etat; 

c) prend les mesures nécessaires afin d'assurer la protection des droits fon-
damentaux et des données personnelles des personnes concernées durant 
tout le déroulement du projet pilote. 

2 Le dossier du projet pilote et le rapport d'évaluation doivent contenir chacun 
au minimum une partie consacrée au traitement des données personnelles ainsi 
qu'à leur protection. 
3 L'Autorité de surveillance peut prendre position sur le contenu du dossier du 
projet pilote et du rapport d'évaluation. Sa prise de position est communiquée 
au Conseil d'Etat. 

Art.  23 Archivage 
1 Les données personnelles sont soumises à la législation sur l'archivage; leur 
valeur archivistique est déterminée en collaboration avec les organes en charge 
des archives historiques. 

Art.  24 Effacement et destruction 
1 Les données personnelles dont la conservation ne poursuit plus aucune fina-
lité et qui n'ont pas de valeur archivistique sont effacées ou détruites dès que 
possible par des moyens appropriés qui assurent leur élimination sécurisée. 
2 Les supports de données sont détruits au moment de leur recyclage ou de leur 
remplacement lorsqu'il existe un risque que des données sensibles ayant été 
effacées puissent être consultées par des personnes non autorisées. 

Art.  25 Vidéosurveillance 
1 Les règles en matière de vidéosurveillance sont énoncées dans la législation 
y relative. 
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2.3 Traitements de données à des fins ne se rapportant pas à la 
personne 

Art.  26 Règles 
1 Les organes publics sont en droit de traiter des données personnelles et de les 
communiquer à des fins ne se rapportant pas à la personne �± notamment dans 
le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique �± aux conditions 
suivantes: 

a) les données sont détruites ou rendues anonymes dès que la finalité du 
traitement le permet; 

b) le ou la destinataire ne communique les données à des tiers qu'avec le 
consentement de la personne ou de l'organe qui les lui a transmises; 

c) les données sensibles ne sont transmises à des personnes privées que sous 
une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées; 

d) les résultats du traitement sont publiés sous une forme ne permettant pas 
d'identifier les personnes concernées. 

2 Les articles 5 al. 2 et 3, 7 et 14 al. 1 ne sont pas applicables. 
3 Les personnes privées qui reçoivent des données personnelles de la part d'un 
organe public en vue d'un traitement à des fins ne se rapportant pas à la per-
sonne s'engagent par écrit à prendre toutes les précautions nécessaires pour 
protéger la personnalité des personnes concernées. 

3 Droits de la personne concernée 

Art.  27 Droit d'accès �± Principes 
1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données 
personnelles la concernant sont traitées. 
2 Le droit d'accès porte en particulier sur les informations suivantes: 

a) le responsable du traitement et ses coordonnées; 

b) les données personnelles traitées; 

c) la finalité et, le cas échéant, les bases juridiques du traitement; 

d) le délai de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas 
possible, les critères pour fixer ce dernier; 

e) les informations disponibles sur l'origine des données personnelles; 

f) le cas échéant, la logique et les critères d'une mesure ou d'une décision 
prise sur la base d'un traitement automatisé de données; 
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g) le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires aux-
quels des données ont été ou seront communiquées, ainsi que les infor-
mations prévues à l'article 15 al. 3. 

3 L'organe public qui fait traiter des données par un sous-traitant demeure tenu 
de communiquer les données et de fournir les renseignements demandés. 
4 Nul ne peut renoncer par avance à son droit d'accès. 

Art.  28 Droit d'accès �± Modalités 
1 La personne qui fait valoir son droit d'accès doit justifier de son identité. 
2 Les renseignements sont, en règle générale, fournis par écrit sur un support 
physique ou de façon électronique. En accord avec le responsable du traite-
ment, la personne concernée peut également consulter ses données sur place. 
3 La procédure est gratuite. Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions. 

Art.  29 Droit d'accès �± Restrictions 
1 Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la commu-
nication des données si et dans la mesure où: 

a) une loi au sens formel le prévoit; 

b) un intérêt public prépondérant le commande, notamment si la communi-
cation des renseignements risque de compromettre une procédure ou une 
enquête en cours; 

c) l'intérêt prépondérant d'un tiers le commande; 

d) la demande d'accès est manifestement abusive, notamment en raison de 
son caractère répétitif. 

2 La communication des données versées aux archives historiques peut égale-
ment être refusée, restreinte ou différée lorsque le traitement de la demande est 
incompatible avec une gestion administrative rationnelle et que la personne 
concernée ne fait pas valoir un intérêt digne de protection à son exécution. 
3 Le responsable du traitement doit indiquer pour quel motif il refuse, restreint 
ou diffère la communication des renseignements. 

Art.  30 Données des personnes décédées 
1 Sur demande, le responsable du traitement accorde la consultation gratuite 
des données personnelles d'une personne décédée si: 

a) la personne demanderesse a un intérêt à obtenir ces renseignements, et 

b) aucun intérêt public ou privé prépondérant, notamment celui de la per-
sonne décédée ou de ses proches, ne s'y oppose. 
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2 Un intérêt à la consultation des données est établi en présence d'un lien de 
parenté proche, d'un mariage ou d'une communauté de vie analogue au mariage 
avec la personne décédée. 
3 Pour l'accès aux données soumises au secret professionnel, l'article 321 du 
code pénal suisse est réservé. 

Art.  31 Opposition à la communication de données personnelles 
1 La personne concernée peut s'opposer par avance à ce que le responsable du 
traitement communique des données personnelles déterminées. 
2 Malgré l'opposition de la personne concernée, la communication peut néan-
moins avoir lieu lorsque: 

a) elle est prévue par la loi; 

b) le défaut de communication risque de compromettre l'accomplissement 
de tâches de l'organe public; 

c) la personne qui requiert les données est une personne privée et les deux 
conditions ci-après sont remplies: 

1. il n'existe aucun obstacle juridique à la communication; 

2. le requérant ou la requérante rend vraisemblable que la personne 
concernée ne s'oppose à la communication que dans le but de l'em-
pêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir 
d'autres intérêts légitimes. 

3 Dans les situations visées à l'alinéa 2 let. c, la personne concernée sera préa-
lablement entendue dans la mesure du possible. Le responsable du traitement 
statue sur la communication au moyen d'une décision. 
4 Les articles 11 et 27 al. 1 let. c et al. 2 de la loi du 9 septembre 2009 sur 
l'information et l'accès aux documents (LInf) sont réservés. 

Art.  32 Portabilité des données 
1 La personne concernée peut demander au responsable du traitement qu'il lui 
remette sous un format électronique couramment utilisé les données person-
nelles la concernant lorsque les conditions suivantes sont réunies: 

a) le responsable du traitement traite les données personnelles de manière 
automatisée, et 

b) la législation spéciale prévoit expressément l'existence d'un droit à la por-
tabilité ou le responsable du traitement a, de son propre chef, décidé 
d'introduire une telle possibilité. 
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2 Pour autant que les conditions de l'alinéa 1 soient remplies et que cela n'exige 
pas des efforts disproportionnés, la personne concernée peut en outre demander 
au responsable du traitement qu'il transmette les données personnelles la con-
cernant à un autre responsable du traitement. 
3 Le responsable du traitement remet ou transmet gratuitement les données per-
sonnelles. La législation spéciale est réservée. 

Art.  33 Actions défensives 
1 Quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger du responsable du 
traitement qu'il: 

a) s'abstienne de procéder à un traitement illicite; 

b) mette un terme à un traitement illicite; 

c) constate le caractère illicite d'un traitement. 
2 En particulier, il ou elle peut demander au responsable du traitement qu'il: 

a) rectifie les données inexactes le ou la concernant ou supprime les don-
nées dont la conservation ne poursuit plus aucune finalité; 

b) limite temporairement le traitement de certaines données déterminées le 
ou la concernant, notamment leur modification ou leur communication à 
des tiers; 

c) fasse figurer une mention appropriée à propos de données le ou la con-
cernant dont ni l'exactitude ni l'inexactitude ne peuvent être prouvées; 

d) publie une décision qui le ou la concerne ou la communique à des tiers. 
3 Les données personnelles contenues dans des fonds d'archive ou des fonds 
ouverts au public ne peuvent être ni rectifiées ni détruites. La personne concer-
née ou toute personne qui dispose d'un intérêt digne de protection peut cepen-
dant demander que l'institution limite l'accès aux données litigieuses et/ou in-
sère au dossier l'inscription d'une mention appropriée. 

Art.  34 Procédure et voies de droit 
1 Le code de procédure et de juridiction administrative est applicable aux déci-
sions prises en application de la présente section. Ces décisions sont sujettes à 
recours. 
2 A moins que la personne concernée ne s'y oppose, l'organe qui a rendu une 
décision au sens de l'alinéa 1 la communique à l'Autorité de surveillance. 
3 L'Autorité de surveillance a qualité pour recourir contre la décision. 
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Art.  35 Réparation du dommage et du tort moral 
1 La personne qui subit un préjudice en raison d'une violation des dispositions 
de la présente loi peut faire valoir des prétentions en dommages-intérêts et en 
réparation du tort moral conformément à la loi sur la responsabilité civile des 
collectivités publiques et de leurs agents. 
2 Elle peut demander que le ou la juge ordonne la publication ou la communi-
cation à des tiers de tout ou partie de son jugement. 

4 �0�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���G�H���O�D���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���G�H�V���G�R�Q�Q�p�H�V 

Art .  36 Responsabilité �± En général 
1 Tout organe public qui traite des données personnelles est responsable de la 
protection des données. 
2 Lorsque plusieurs organes publics traitent conjointement des données, la ré-
partition de leurs obligations relatives à la protection des données est réglée 
dans la déclaration prévue à l'article 38, à moins qu'elle ne résulte expressé-
ment d'une disposition légale. 
3 La répartition des responsabilités établie conformément à l'alinéa 2 n'est pas 
opposable à la personne concernée. 

Art.  37 Responsabilité �± Sous-traitance 
1 L'organe public qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant 
demeure responsable des obligations prévues par la législation en matière de 
protection des données. 
2 Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour 
autant qu'un contrat ou une convention le prévoie et que les conditions sui-
vantes soient réunies: 

a) seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait 
en droit d'effectuer lui-même; 

b) aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit; 

c) le sous-traitant n'est pas autorisé à confier à son tour le traitement à un 
tiers sans l'autorisation préalable du responsable du traitement. 

3 Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant 
est en mesure de garantir la sécurité des données. 
4 Le sous-traitant peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le respon-
sable du traitement. 
5 A moins que la loi ou une convention entre organes n'en dispose autrement, 
les règles en matière de sous-traitance ne s'appliquent pas entre organes appar-
tenant à une même collectivité. L'article 36 al. 2 est applicable. 
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Art.  38 Registre des activités de traitement �± Principes 
1 L'Autorité de surveillance tient un registre public des activités de traitement 
de l'administration cantonale, des communes et, sauf si elles ont fait usage de 
la possibilité prévue à l'article 2 al. 1 let. c, des Eglises reconnues. 
2 Pour chaque activité de traitement, ce registre contient les informations sui-
vantes: 

a) le responsable du traitement auprès duquel les personnes concernées peu-
vent faire valoir leurs droits à titre principal et ses coordonnées; 

b) le cas échéant, les autres responsables du traitement, leurs coordonnées 
et la répartition des responsabilités; 

c) le cas échéant, les sous-traitants et leurs coordonnées; 

d) la dénomination, la base légale et la finalité du traitement; 

e) une description des catégories de personnes concernées et des catégories 
de données personnelles traitées; 

f) les destinataires réguliers de données. 
3 Chaque responsable du traitement déclare à l'Autorité de surveillance les ac-
tivités de traitement qu'il accomplit et leurs modifications successives. 
4 En cas de traitements conjoints de données, le responsable du traitement qui 
remplit la déclaration du traitement adresse une copie de cette dernière aux 
autres responsables du traitement. 

Art.  39 Registre des activités de traitement �± Exceptions 
1 Dans la mesure où ils sont exécutés exclusivement à des fins administratives 
internes propres à un organe public déterminé, les traitements suivants ne sont 
pas soumis à l'obligation de déclarer: 

a) les annuaires publics de données personnelles; 

b) l'enregistrement et la gestion de la correspondance; 

c) la tenue de listes d'adresses; 

d) la tenue de listes de fournisseurs et fournisseuses et de clients et clientes; 

e) la tenue et la gestion des pièces comptables lorsqu'elles contiennent des 
données personnelles; 

f) la gestion et la tenue des documents qui ont été déposés aux archives 
historiques; 

g) les activités de traitement concernant des fins ne se rapportant pas aux 
personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification 
ou de la statistique. 
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2 Sur préavis de l'Autorité de surveillance, le Conseil d'Etat peut prévoir des 
exceptions à l'obligation de déclarer pour d'autres catégories de traitements qui 
ne présentent manifestement pas de risques pour les droits des personnes con-
cernées. 

Art.  40 Mesures organisationnelles et techniques 
1 Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures tech-
niques et organisationnelles appropriées afin que le traitement respecte la pré-
sente loi, en particulier les principes énoncés à la section 2.1. Il le fait dès la 
conception du traitement. 
2 Les mesures mises en place sont harmonisées avec celles visant à assurer la 
sécurité des informations de l'administration en général, ainsi qu'avec les me-
sures de sécurité informatique. 
3 Le responsable du traitement est tenu de garantir, par le biais de préréglages 
appropriés, que le traitement est limité au minimum requis par la finalité pour-
suivie. 
4 Les mesures mises en place et le choix des réglages sont documentés. 

Art.  41 Analyse d'impact �± Principes 
1 Lorsqu'un nouveau traitement de données est susceptible d'engendrer un 
risque élevé pour les droits fondamentaux de la personne concernée, le respon-
sable du traitement procède préalablement à une analyse d'impact relative à la 
protection des données personnelles. 
2 L'existence d'un risque élevé dépend de la nature, de l'étendue, des circons-
tances et de la finalité du traitement. Présentent notamment un risque élevé: 

a) les traitements de données sensibles à grande échelle; 

b) les activités de profilage; 

c) la surveillance systématique de grandes parties du domaine public; 

d) les traitements d'une ampleur ou d'une intensité particulière recourant à 
des technologies, à des mécanismes ou à des procédures accentuant le 
risque d'atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées. 

3 L'analyse d'impact contient une description du traitement envisagé, une éva-
luation des risques du point de vue technique et juridique ainsi qu'une descrip-
tion des mesures prévues pour protéger les droits fondamentaux des personnes 
concernées. 
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Art.  42 Analyse d'impact �± Consultation de l'Autorité de surveillance 
1 Le responsable du traitement consulte l'Autorité de surveillance lorsque le 
résultat de l'analyse d'impact confirme l'existence d'un risque élevé pour les 
droits fondamentaux des personnes concernées nécessitant de prendre des me-
sures de précaution particulières. 
2 L'Autorité de surveillance communique ses éventuelles objections et recom-
mandations concernant le traitement envisagé dans un délai de deux mois. Ex-
ceptionnellement, ce délai peut être prolongé d'un mois, lorsqu'il s'agit d'un 
traitement de données complexe. 
3 Le responsable du traitement informe l'Autorité de surveillance de la suite 
donnée au plus tard au moment de débuter le traitement ayant fait l'objet de 
l'analyse d'impact. 

Art.  43 Violations de la sécurité des données �± Mesures à prendre 
1 Lorsqu'il constate une violation de la sécurité des données personnelles, le 
responsable du traitement prend immédiatement les mesures appropriées afin 
de mettre fin à la violation et d'en minimiser les effets. 
2 Il consigne dans un document interne la nature de la violation, le type de 
données concernées et les catégories de personnes touchées, les conséquences 
probables pour ces dernières et les mesures prises pour y remédier. 
3 Le responsable du traitement annonce dans les plus brefs délais au ou à la 
préposé-e les cas de violation de la sécurité des données personnelles entraî-
nant vraisemblablement un risque élevé pour les droits fondamentaux de la 
personne concernée. 
4 Le responsable du traitement fait en sorte que le sous-traitant lui annonce sans 
tarder toute violation de la sécurité des données personnelles survenue chez 
lui. 

Art.  44 Violations de la sécurité des données �± Annonce à la personne 
concernée 

1 Lorsque cette mesure s'impose pour des motifs de transparence et/ou pour 
permettre à la personne concernée de prendre les mesures utiles à la sauvegarde 
de ses intérêts, le responsable du traitement informe cette dernière de la surve-
nance d'une violation de la sécurité des données. 
2 Exceptionnellement, il peut restreindre l'information de la personne concer-
née, la différer ou y renoncer, dans les cas suivants: 

a) les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent; 

b) un intérêt public prépondérant l'exige, en particulier la sécurité intérieure 
ou l'ordre public; 
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c) l'information est susceptible de compromettre une enquête, une instruc-
tion ou une procédure judiciaire ou administrative en cours; 

d) le devoir d'informer est impossible à respecter ou nécessite des efforts 
disproportionnés. 

3 Lorsque la violation de la sécurité des données touche un grand nombre de 
personnes, l'information peut avoir lieu sous la forme d'une communication 
publique. Le responsable du traitement veille dans ce cas à fournir une infor-
mation aussi complète que possible. 

Art.  45 Correspondants et correspondantes en matière de protection des 
données 

1 Chaque Direction désigne au minimum un correspondant ou une correspon-
dante à la protection des données. Cette fonction peut être cumulée avec 
d'autres fonctions, notamment dans le domaine de la sécurité de l'information. 
2 Le correspondant ou la correspondante à la protection des données exerce 
notamment les tâches suivantes: 

a) il ou elle sensibilise les responsables de traitements au domaine de la 
protection des données; 

b) il ou elle conseille et assiste les responsables de traitements sur demande 
de ceux-ci ou si une affaire l'exige; 

c) il ou elle participe avec le responsable du traitement à la réalisation des 
analyses d'impact relatives à la protection des données prévues à l'article 
41; 

d) il ou elle est l'interlocuteur ou l'interlocutrice privilégié-e de l'Autorité de 
surveillance pour toutes les questions de protection des données; 

e) il ou elle accomplit toutes les autres tâches que la loi lui confie. 
3 Le correspondant ou la correspondante à la protection des données exerce ses 
fonctions de manière autonome. Les responsables du traitement lui communi-
quent d'office ou sur demande toutes les informations utiles à l'accomplisse-
ment de ses tâches. 
4 Les correspondants et les correspondantes à la protection des données for-
ment entre eux un réseau de compétence. Le Conseil d'Etat règle l'organisation 
et le fonctionnement du réseau. 
5 Le Conseil d'Etat peut étendre l'obligation de désigner un correspondant ou 
une correspondante à la protection des données à d'autres entités de l'adminis-
tration cantonale que les Directions. 
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5 Surveillance 

Art.  46 En général 
1 La surveillance de la protection des données à l'échelle du canton et des com-
munes est assurée par l'Autorité cantonale de la transparence, de la protection 
des données et de la médiation (en abrégé: l'Autorité de surveillance). 

5.1 Autorité de surveillance 

Art.  47 Organisation 
1 L'Autorité de surveillance comprend la Commission cantonale de la transpa-
rence, de la protection des données et de la médiation (ci-après: la Commis-
sion), le ou la préposé-e à la transparence et à la protection des données (en 
abrégé: le ou la préposé-e) et le médiateur ou la médiatrice cantonal-e. 
2 Elle exerce les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi par l'inter-
médiaire de la Commission et du ou de la préposé-e. 
3 Les tâches qu'elle exerce dans les domaines du droit d'accès aux documents 
et de la médiation administrative sont régies par les législations y relatives. 

Art.  48 Statut 
1 L'Autorité de surveillance est indépendante dans l'exercice de ses fonctions. 
2 Elle est rattachée administrativement à la Direction dont elle relève. Elle a 
son propre secrétariat et dispose des ressources nécessaires à l'accomplisse-
ment effectif de ses fonctions et à l'exercice de ses pouvoirs. 
3 L'Autorité dispose d'une enveloppe budgétaire dont le montant est déterminé 
chaque année à l'occasion de l'adoption du budget de l'Etat. Elle adresse aupa-
ravant sa propre proposition de budget au Conseil d'Etat. Cette proposition est 
traitée conformément à l'article 61 al. 1 let. a de la loi du 16 octobre 2001 sur 
l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration. 
4 Les membres de l'Autorité de même que ses collaborateurs et collaboratrices 
sont soumis au secret de fonction et à l'obligation de discrétion. 
5 Au moment de leur entrée en fonction et lors de chaque changement de situa-
tion, les membres de l'Autorité signalent les liens particuliers qui les rattachent 
à des intérêts privés ou publics. L'article 14 al. 1 let. b et al. 2 et 3 LInf s'appli-
quent par analogie. 
6 Les articles 21 à 25 du code de procédure et de juridiction administrative du 
23 mai 1991 sont applicables à la récusation des membres de l'Autorité. 
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Art.  49 Commission �± Composition et organisation 
1 La Commission cantonale de la transparence, de la protection des données et 
de la médiation est formée d'un président ou d'une présidente et de six 
membres, élus par le Grand Conseil à la suite d'une proposition du Conseil 
d'Etat. 
2 Le président ou la présidente et les membres doivent posséder, dans leur en-
semble, les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches de la 
Commission; celle-ci comprend, en particulier, un ou une juriste, un ou une 
professionnel-le de la santé, un ou une spécialiste en informatique et en sécurité 
des données et un ou une professionnel-le des médias. 
3 Le secrétariat de la Commission est assuré par le ou la préposé-e; pour les 
dossiers en lien avec les activités de médiation, le secrétariat peut être assuré 
par le médiateur ou la médiatrice cantonal-e. 
4 En cas de besoin, la Commission peut consulter des experts ou des expertes 
et inviter des tierces personnes à assister à tout ou partie de ses séances et, le 
cas échéant, à s'y exprimer avec voix consultative. 
5 Pour le surplus, la Commission règle son organisation et son fonctionnement. 

Art.  50 Commission �± Attributions 
1 La Commission exerce une surveillance générale dans le domaine de la pro-
tection des données. Elle a notamment pour attributions: 

a) de mener en collaboration avec la Direction à laquelle elle est rattachée 
la procédure de nomination du ou de la préposé-e pour le Conseil d'Etat 
et de préaviser à son intention la ou les candidatures privilégiées; 

b) de diriger l'activité du ou de la préposé-e; 

c) de donner son avis sur les projets d'actes législatifs touchant à la protec-
tion des données ainsi que dans les cas prévus par la loi; 

d) de donner son avis sur les projets pilotes menés conformément à l'article 
22; 

e) d'interjeter les recours prévus à l'article 34 al. 3; 

f) de prononcer des décisions en matière de protection des données confor-
mément à l'article 58; 

g) de veiller à la coordination entre les exigences de la protection des don-
nées et l'exercice du droit d'accès aux documents officiels. 

2 La Commission adresse chaque année au Grand Conseil, par l'intermédiaire 
du Conseil d'Etat, un rapport sur son activité ainsi que sur celle du ou de la 
préposé-e et du médiateur ou de la médiatrice cantonal-e. Dans la mesure où 
l'intérêt général le justifie, elle peut informer le public de ses constatations. 
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Art.  51 Préposé-e �± Nomination et statut 
1 Le ou la préposé-e à la transparence et à la protection des données est nommé-e 
pour une période individuelle de 5 ans par le Conseil d'Etat. Cet engagement 
est reconductible. 
2 Durant toute la durée de son engagement, le ou la préposé-e ne peut exercer 
aucune activité susceptible de porter atteinte à l'indépendance de sa fonction 
ou qui serait d'une autre manière incompatible avec les tâches de l'Autorité de 
surveillance. L'exercice d'une charge publique accessoire ou d'une activité lu-
crative accessoire est soumis à autorisation de la Commission. 
3 Au moment de son engagement et durant toute la durée de ses rapports de 
service, le ou la préposé-e doit posséder les qualifications et/ou l'expérience 
nécessaires à l'exercice de ses fonctions. 
4 Pour autant que la présente loi ou son ordonnance d'exécution n'en dispose 
pas autrement, les rapports de fonction du ou de la préposé-e sont régis par la 
législation sur le personnel de l'Etat. Son évaluation annuelle au sens de cette 
législation est réalisée par la Commission. 

Art.  52 Préposé-e �± Reconduction et fins des rapports de fonction 
1 La période de fonction du ou de la préposé-e est reconduite tacitement. Tou-
tefois, le Conseil d'Etat peut, au plus tard six mois avant l'échéance de la pé-
riode de fonction, rendre une décision de non-reconduction. Il demande à cet 
effet le préavis de la Commission. Cette décision doit être fondée sur de justes 
motifs. 
2 Moyennant un préavis de trois mois, le ou la préposé-e peut demander au 
Conseil d'Etat de mettre fin à la période de fonction pour la fin d'un mois. 
3 Le ou la préposé-e peut être révoqué-e de ses fonctions dans les cas suivants: 

a) il ou elle est durablement incapable d'exercer ses tâches au sens de la 
législation sur le personnel; 

b) il ou elle a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intention-
nelle ou par négligence grave. 

4 La décision de relever le ou la préposé-e de ses fonctions conformément à 
l'alinéa 3 let. b est de la compétence du Conseil d'Etat. Cette décision peut être 
prise à l'initiative du Conseil d'Etat ou de la Commission. Dans tous les cas, le 
Conseil d'Etat sollicite le préavis de la Commission. 

Art.  53 Préposé-e �± Empêchement 
1 En cas d'empêchement durable du ou de la préposé-e, le Conseil d'Etat dé-
signe une personne ad interim. La procédure de désignation est menée conjoin-
tement par la Commission et la Direction à laquelle l'Autorité est rattachée. 
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2 En cas d'empêchement ponctuel, il ou elle est remplacé-e par une personne 
désignée à cet effet par la Commission. 

Art.  54 Préposé-e �± Tâches 
1 Le ou la préposé-e a notamment pour tâches: 

a) de contrôler l'application de la législation relative à la protection des don-
nées, notamment en procédant à des vérifications auprès des organes con-
cernés; 

b) de rendre des avis et des conseils sur les traitements de données qui lui 
sont présentés, du point de vue juridique et/ou technique; 

c) de prendre position et, au besoin, de proposer des mesures appropriées 
lorsque l'Autorité de surveillance est consultée suite à la réalisation d'une 
analyse d'impact relative à la protection des données; 

d) d'informer et de conseiller les organes publics dans le domaine de la pro-
tection des données et de les assister, notamment lors de l'étude de projets 
de traitement; 

e) de participer à la formation des organes publics aux questions de protec-
tion des données; 

f) de sensibiliser le public aux questions de protection des données et de 
renseigner les personnes concernées sur leurs droits; 

g) de traiter les demandes et les plaintes adressées par les personnes concer-
nées à l'Autorité de surveillance lorsqu'elles concernent des questions de 
protection des données; 

h) de tenir le registre des activités de traitement prévu à l'article 38; 

i) d'apporter son concours lors de violations de la sécurité des données per-
sonnelles faisant l'objet d'une annonce conformément à l'article 43 al. 3; 

j) de veiller à ce que les échanges transfrontières de données se fassent dans 
un cadre qui respecte les droits des personnes concernées; 

k) de rendre des recommandations à l'attention des organes publics qui trai-
tent des données personnelles, lorsqu'il apparaît qu'une ou plusieurs dis-
positions de protection des données ne sont pas respectées; 

l) de collaborer avec le Préposé fédéral à la protection des données et à la 
transparence ainsi qu'avec les autorités de surveillance de la protection 
des données des autres cantons et avec celles de l'étranger; 

m) d'exécuter tous les travaux qui lui sont confiés par la Commission; 

n) de faire rapport à la Commission sur son activité et ses constatations. 
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Art.  55 Autocontrôle de l'Autorité de surveillance 
1 L'Autorité de surveillance s'assure, par des mesures de contrôle appropriées 
portant notamment sur la sécurité des données personnelles, du respect et de la 
bonne application des dispositions cantonales de protection des données en son 
sein. 

5.2 Pouvoir de contrôle et d'intervention 

Art.  56 Contrôle par le ou la préposé-e 
1 Le ou la préposé-e est habilité-e à effectuer d'office ou sur plainte un contrôle 
auprès d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant afin de vérifier qu'il 
respecte les dispositions de protection des données. 
2 Il ou elle peut notamment demander des renseignements, exiger la production 
de documents, procéder à des inspections et se faire présenter des traitements 
de données. 
3 Le secret de fonction et les autres obligations de confidentialité ne peuvent 
pas lui être opposés. Le secret professionnel demeure toutefois réservé. 
4 Lorsque le ou la préposé-e procède à un contrôle sur la base d'une plainte de 
la personne concernée, il ou elle informe cette dernière des suites données à sa 
plainte et du résultat d'une éventuelle enquête. La personne concernée n'a pas 
qualité de partie à la procédure. 

Art.  57 Recommandations du ou de la préposé-e 
1 En cas de violation ou de risque de violation des prescriptions sur la protec-
tion des données, le ou la préposé-e peut adresser une recommandation à l'or-
gane public concerné l'invitant à prendre, dans un délai déterminé, les mesures 
nécessaires pour remédier à la situation. 
2 Lorsque l'organe concerné est une unité subordonnée, la recommandation est 
directement adressée à l'organe hiérarchiquement supérieur. 
3 L'organe destinataire de la recommandation adopte, dans le délai imparti par 
le ou la préposé-e, une détermination sur la suite qu'il entend donner à la re-
commandation et la communique au ou à la préposé-e. L'absence de détermi-
nation est considérée comme un rejet de la recommandation. 
4 En cas de rejet, total ou partiel, de la recommandation, le ou la préposé-e peut 
transmettre l'affaire à la Commission pour qu'elle rende une décision. 
5 Lorsque, durant la procédure, l'organe public a pris les mesures nécessaires 
au rétablissement d'une situation conforme aux prescriptions de protection des 
données, le ou la préposé-e met un terme à la procédure et renonce à émettre 
une recommandation. 
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Art.  58 Décision de la Commission 
1 La Commission statue dans les affaires que le ou la préposé-e lui transmet 
conformément à l'article 57 al. 4. 
2 Lorsqu'un organe soumis à la présente loi ne respecte pas des dispositions de 
protection des données, la Commission peut ordonner la suspension, la modi-
fication ou la cessation de tout ou partie du traitement ainsi que l'effacement 
ou la destruction de tout ou partie des données personnelles. 
3 En cas de menace grave imminente ou de violation de la protection des don-
nées susceptible de causer une atteinte grave aux droits d'une ou plusieurs per-
sonnes concernées, la Commission peut ordonner, d'office ou sur demande du 
ou de la préposé-e, des mesures provisionnelles urgentes pour limiter ou sus-
pendre le traitement des données litigieux jusqu'à ce qu'elle se soit prononcée 
sur le fond. 
4 Le ou la préposé-e participe avec voix consultative à la procédure devant la 
Commission. Il ou elle peut être chargé-e de l'instruction de l'affaire. 
5 Lorsque, durant la procédure, l'organe public concerné a pris les mesures né-
cessaires au rétablissement d'une situation conforme aux prescriptions de pro-
tection des données, la Commission peut classer l'affaire ou se limiter à pro-
noncer un avertissement 

Art.  59 Procédure 
1 La procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administra-
tive. Sous réserve de l'article 58 al. 3, l'organe concerné bénéficie, en particu-
lier, du droit d'être entendu. 
2 L'organe public visé par une décision de la Commission a qualité pour recou-
rir contre celle-ci. 

Art.  60 Coopération avec d'autres autorités de protection des données en 
Suisse et à l'étranger 

1 Dans l'exercice de ses fonctions, l'Autorité de surveillance peut coopérer avec 
les autorités cantonales, fédérales et étrangères chargées de la protection des 
données. 
2 Elle peut échanger des informations ou des données personnelles avec une 
autre autorité chargée de la protection des données pour l'accomplissement de 
leurs tâches légales respectives, pour autant que les conditions suivantes soient 
réunies: 

a) la réciprocité en matière d'assistance administrative est garantie; 

b) les informations et les données personnelles échangées ne sont utilisées 
que dans le cadre de la procédure liée à la protection des données person-
nelles à la base de la demande de collaboration; 
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c) les informations et les données personnelles ne sont communiquées à des 
tiers qu'avec l'accord préalable de l'autorité qui les a transmises; 

d) l'autorité destinataire s'engage à ne pas communiquer plus loin les secrets 
professionnels, d'affaires ou de fabrication; 

e) l'autorité destinataire s'engage à respecter les charges et les restrictions 
d'utilisation exigées par l'autorité qui lui a transmis les informations et 
les données à caractère personnel. 

3 Avant de transmettre à une autre autorité chargée de la protection des données 
des informations susceptibles de contenir des secrets professionnels, de fabri-
cation ou d'affaires, l'Autorité informe les personnes détentrices de ces secrets 
et les invite à prendre position, à moins que cela ne s'avère impossible ou ne 
nécessite des efforts disproportionnés. 

6 Dispositions finales et transitoires 

Art.  61 Règlementation d'exécution 
1 �/�H���&�R�Q�V�H�L�O���G�
�(�W�D�W���D�G�R�S�W�H���O�H�V���G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q�V���Q�p�F�H�V�V�D�L�U�H�V���j���O�D���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���G�H���O�D��
présente loi. Celles-ci concernent notamment: 

a) les mesures de sécurité; 

b) l'exercice des droits des personnes concernées; 

c) la réalisation de projets pilotes; 

d) le statut et les tâches des correspondants et des correspondantes à la pro-
tection des données; 

e) les rapports de travail des membres de l'Autorité de surveillance. 

Art.  62 Droit transitoire 
1 Pour les traitements déjà en cours au moment de l'entrée en vigueur de la 
présente loi, les responsables de traitements disposent d'un délai de deux ans 
pour se mettre en conformité avec les nouvelles exigences prescrites. Les ar-
ticles 43 et 44 sont directement applicables. 
2 Pour autant que les finalités du traitement restent inchangées et que de nou-
velles données ne soient pas collectées justifiant la réalisation d'une analyse 
d'impact, les articles 41 et 42 ne sont pas applicables aux traitements qui ont 
débuté avant l'entrée en vigueur de la présente loi. 
3 Les traitements achevés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi 
sont régis par l'ancien droit, sauf en ce qui concerne les droits de la personne 
concernée (section 3). 
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4 Les articles 12, 13, 40, 41 et 42 sont applicables aux activités de traitement 
régis par la directive (UE) 2016/680 2) dès l'entrée en vigueur de la présente 
loi. 

Art.  63 Adaptation de la législation 
1 Les Directions disposent d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vi-
gueur de la présente loi pour adapter la législation dont elles sont en charge 
aux exigences de l'article 5. 

Art.  64 Rapports de service du ou de la préposé-e 
1 Au moment de l'entrée en vigueur de la loi, l'autorité d'engagement adapte le 
contrat de travail de la personne en poste aux exigences de la nouvelle loi con-
formément à la législation sur le personnel. 
2 En cas de refus de la proposition visant à transformer le contrat de travail, la 
situation est réglée conformément aux dispositions en matière de suppression 
de poste au sens de la législation sur le personnel. 

II.  

1. 
L'acte RSF 110.1 (Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 07.02.2006) est 
modifié comme il suit: 

Art.  5 al. 1 (modifié) 
1 La collecte des données respecte les principes généraux de proportionnalité 
et de nécessité; elle est conforme à la législation sur la protection des données. 

Art.  16 al. 2 (modifié), al. 3 (modifié) 
2 La publication de données personnelles ou de résultats qui permettent l'iden-
tification ou la déduction d'informations sur la situation individuelle des per-
sonnes physiques ou morales concernées est interdite conformément à l'article 
26 al. 1 let. d de la loi du xx.xx.xxxx sur la protection des données. 
3 Les données recueillies à des fins statistiques sont traitées confidentiellement 
et conformément à la législation sur la protection des données. 

                                                        
2) Note d'auteur: Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 

relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions 
pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la 
libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, JO L 
119 du 4.5.2016, p. 89. 

28 

2. 
L'acte RSF 122.0.1 (Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administra-
tion (LOCEA), du 16.10.2001) est modifié comme il suit: 

Art.  58a (nouveau) 

Systèmes de gestion des affaires 
1 Les Directions et les unités administratives peuvent gérer des systèmes 
d'information et de documentation permettant d'assurer le bon déroulement de 
leurs processus opérationnels ainsi que la gestion de la correspondance et 
d'autres documents. 
2 Ces systèmes peuvent contenir des données personnelles, y compris des don-
nées personnelles sensibles, dans le but de: 

a) traiter des affaires qui sont du ressort de l'organe concerné; 

b) organiser le déroulement du travail; 

c) constater si des données se rapportant à une personne déterminée sont 
traitées; 

d) faciliter l'accès à la documentation. 
3 Le Conseil d'Etat édicte des dispositions d'exécution concernant le fonction-
nement du système de gestion des affaires centralisé de l'Etat. 

3. 
L'acte RSF 130.1 (Loi sur la justice (LJ), du 31.05.2010) est modifié comme il 
suit: 

Art.  46a (nouveau) 

Correspondant ou correspondante à la protection des données 
1 Le Tribunal cantonal désigne un correspondant ou une correspondante à la 
protection des données au sens de l'article 45 de la loi du xx.xx.xxxx sur la 
protection des données (LPrD). 
2 Il ou elle a pour tâches de: 

a) conseiller et sensibiliser les cours et les services centraux du Tribunal 
cantonal en matière de protection des données; 

b) collaborer à l'élaboration des analyses d'impact au sens de la législation 
sur la protection des données; 

c) traiter les demandes des personnes concernées relatives au traitement de 
leurs données; 

d) répondre aux demandes de l'Autorité cantonale de surveillance en ma-
tière de protection des données. 
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3 Le correspondant ou la correspondante à la protection des données n'inter-
vient pas dans les affaires juridictionnelles en cours. 

Art.  71a (nouveau) 

Correspondant ou correspondante à la protection des données 
1 Le Ministère public désigne un correspondant ou une correspondante à la 
protection des données au sens de l'article 45 LPrD. 
2 Il ou elle a pour tâches de: 

a) conseiller et sensibiliser le personnel du Ministère public en matière de 
protection des données; 

b) collaborer à l'élaboration des analyses d'impact au sens de la législation 
sur la protection des données; 

c) traiter les demandes des personnes concernées relatives au traitement de 
leurs données; 

d) répondre aux demandes de l'Autorité cantonale de surveillance en ma-
tière de protection des données. 

3 Le correspondant ou la correspondante à la protection des données n'inter-
vient pas dans les affaires juridictionnelles en cours. 

Art.  140 al. 1 
1 Après la clôture de la procédure pénale, le traitement et la conservation des 
données sont régis par les dispositions fédérales et au surplus: 

a) (modifié) par la législation cantonale sur la protection des données; 

b) (modifié) par la législation cantonale sur la sécurité de l'information; 

c) (modifié) par la législation cantonale sur l'archivage, y compris les direc-
tives du Tribunal cantonal dans ce domaine. 

4. 
L'acte RSF 140.1 (Loi sur les communes (LCo), du 25.09.1980) est modifié 
comme il suit: 

Art.  102a (nouveau) 

Systèmes de gestion des affaires 
1 Les communes peuvent gérer des systèmes d'information et de documenta-
tion permettant d'assurer le bon déroulement de leurs processus opérationnels 
ainsi que la gestion de leur correspondance et d'autres documents. 
2 Ces systèmes peuvent contenir des données personnelles, y compris des don-
nées personnelles sensibles, dans le but: 
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a) de traiter des affaires qui sont du ressort de l'organe concerné; 

b) d'organiser le déroulement du travail; 

c) de constater si des données se rapportant à une personne déterminée sont 
traitées; 

d) de faciliter l'accès à la documentation. 
3 La législation sur la protection des données est réservée. 

Art.  126 al. 1 (modifié) 
1 Les dispositions de la présente loi relatives au personnel communal (art. 69 à 
76), à la représentation (art. 83), au secret de fonction (art. 83b), à la responsa-
bilité civile (art. 83c), aux actes communaux (art. 84 à 86), aux travaux, four-
nitures et services (art. 99), à la tenue de systèmes de gestion des affaires (art. 
102a), aux archives (art. 103) et au droit de consultation (art. 103bis) sont ap-
plicables aux associations de communes. 

5. 
L'acte RSF 150.1 (Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA), 
du 23.05.1991) est modifié comme il suit: 

Art.  66a (nouveau) 

Soutien automatisé à la prise de décision 
1 Si une autorité utilise des algorithmes pour l'aider à former son raisonnement 
en fait ou en droit lors de la prise d'une décision, elle est tenue d'en faire men-
tion systématiquement dans la partie de la décision qui contient la motivation. 
2 A la demande du ou de la destinataire de la décision, l'autorité lui commu-
nique sous une forme intelligible la logique et les critères des algorithmes uti-
lisés. 
3 La demande n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité, et 
elle n'entraine aucune interruption de délai. 

Art.  A1-4a (nouveau) 

Décisions individuelles automatisées 
1 Si une décision au sens de l'article 4 est prise sur le seul fondement d'un trai-
tement de données personnelles automatisé, elle doit obligatoirement être pré-
sentée comme telle. 
2 A la demande de la personne faisant l'objet d'une décision automatisée, l'or-
gane qui a émis la décision lui communique sous une forme intelligible la lo-
gique et les critères à la base de celle-ci. 

3828
O

ctobre 2023



31 

3 Sauf dans les cas où il n'existe pas de droit d'être entendu avant la décision, 
toute personne faisant l'objet d'une décision individuelle automatisée peut, 
dans les 30 jours, déposer une réclamation auprès de l'organe qui l'a émise, 
lorsque: 

a) la décision est selon toute vraisemblance entachée d'une erreur non juri-
dique, et 

b) l'erreur en question est imputable à la machine qui l'a rendue. 
4 L'organe qui a émis la décision procède à un réexamen sommaire et gratuit 
des opérations de traitement accomplies. 

6. 
L'acte RSF 17.3 (Loi sur la vidéosurveillance (LVid), du 07.12.2010) est mo-
difié comme il suit: 

Art.  3 al. 2 (modifié) 
2 Les systèmes de vidéosurveillance sans enregistrement doivent, avant leur 
mise en service, être annoncés au préfet ou à la préfète ainsi qu'au ou à la pré-
posé-e à la transparence et à la protection des données (ci-après: le ou la pré-
posé-e). 

Art.  4 al. 3 (nouveau) 
3 Une analyse d'impact au sens de l'article 41 de la loi du xx.xx.xxxx sur la 
protection des données doit être réalisée avant toute installation d'un nouveau 
système de surveillance systématique de grandes parties du domaine public. 

Art.  5 al. 1, al. 2 (modifié) [DE: (inchangé)] 
1 L'installation d'un système de vidéosurveillance avec enregistrement doit en 
outre faire l'objet d'une autorisation dont l'octroi est subordonné aux conditions 
suivantes: 

b) (inchangé) [DE: (modifié)] les mesures énoncées dans le règlement d'utilisa-
tion paraissent suffisantes pour assurer le respect des exigences générales 
et la protection des données. 

c) (nouveau) dans les cas visés à l'article 4 al. 3, l'analyse d'impact a été réa-
lisée et ses conclusions sont connues. 

2 Le préfet ou la préfète est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation; il 
ou elle statue après avoir pris le préavis de l'Autorité cantonale de la transpa-
rence, de la protection des données et de la médiation et, le cas échéant, de la 
commune sur le territoire de laquelle l'installation est envisagée. Les organes 
de préavis reçoivent une copie de la décision. 
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Art.  6 al. 1 (modifié) [DE: (inchangé)] 
1 Le préfet ou la préfète exerce un contrôle général sur les systèmes de vidéo-
surveillance soumis à autorisation. 

Art.  7 al. 1 (modifié) 
1 Les organes publics et les personnes privées qui veulent mettre en place une 
vidéosurveillance d'observation sans enregistrement doivent en informer au 
préalable le préfet ou la préfète et le ou la préposé-e. Les organes publics in-
forment simultanément la Direction du Conseil d'Etat dont ils dépendent ou à 
laquelle ils sont rattachés ou dont relève l'activité exercée dans les lieux placés 
sous vidéosurveillance. 

7. 
L'acte RSF 17.5 (Loi sur l'information et l'accès aux documents (LInf), du 
09.09.2009) est modifié comme il suit: 

Art.  33 al. 1 (modifié), al. 2 (modifié) 
1 La personne qui a demandé l'accès et les tiers qui ont fait opposition peuvent, 
dans les trente jours qui suivent la détermination de l'organe public, déposer 
contre celle-ci une requête en médiation auprès du ou de la préposé-e à la trans-
parence et à la protection des données (ci-après: le ou la préposé-e). 
2 Lorsque la médiation n'aboutit pas, le ou la préposé-e établit à l'intention des 
parties une recommandation écrite. 

Art.  39 al. 2 (modifié) 
2 L'Autorité cantonale exerce les tâches qui lui incombent en vertu de la pré-
sente loi par l'intermédiaire de la Commission cantonale et du ou de la préposé-e; 
pour le reste et sous réserve des dispositions qui suivent, elle est régie par la 
législation sur la protection des données. 

Art.  40 al. 1 
1 Dans le domaine du droit d'accès aux documents officiels, la Commission 
cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation a 
pour tâches: 

b) (modifié) de diriger l'activité du ou de la préposé-e; 

bbis) Abrogé 

Art.  41 al. 1 (abrogé), al. 2 (modifié) 

Organes spécialisés �± Préposé-e à la transparence et à la protection des don-
nées (titre médian modifié) 
1 Abrogé 
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2 En vertu de la présente loi, le ou la préposé-e au sens de l'article 52 de la loi 
du xx.xx.xxxx sur la protection des données a en particulier pour tâches: 

... (énumération inchangée) 

Art.  42a (nouveau) 

Droit transitoire relatif à la modification du xx.xx.xxxx �± Rapports de service 
du ou de la préposé-e 
1 Au moment de l'entrée en vigueur de la loi, l'autorité d'engagement adapte le 
contrat de travail de la personne en poste aux exigences de la nouvelle loi con-
formément à la législation sur le personnel. 
2 En cas de refus de la proposition visant à transformer le contrat de travail, la 
situation est réglée conformément aux dispositions en matière de suppression 
de poste au sens de la législation sur le personnel. 

8. 
L'acte RSF 181.1 (Loi sur la médiation administrative (LMéd), du 25.06.2015) 
est modifié comme il suit: 

Art.  5 al. 1 (modifié) 

Nomination et statut (titre médian modifié) 
1 Le médiateur ou la médiatrice cantonal-e est nommé-e pour une période in-
dividuelle de 5 ans, reconductible. Les articles 51 à 53 de la loi du xx.xx.xxxx 
sur la protection des données lui sont applicables par analogie. 

Art.  6 al. 2 (modifié) [DE: (inchangé)] 
2 Dans le domaine de la médiation, la Commission cantonale de la transpa-
rence, de la protection des données et de la médiation (ci-après: la Commis-
sion) a pour tâches: 

b) (modifié) de mener en collaboration avec la Direction à laquelle elle est 
rattachée la procédure de nomination du médiateur ou de la médiatrice 
cantonal-e pour le Conseil d'Etat et de préaviser à son intention la ou les 
candidatures privilégiées; 

Art.  8 

Abrogé 

Art.  9 

Abrogé 
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Art.  27 (nouveau) 

Droit transitoire relatif à la modification du xx.xx.xxxx �± Rapports de service 
du médiateur ou de la médiatrice cantonal-e 
1 Au moment de l'entrée en vigueur de la loi, l'autorité d'engagement adapte le 
contrat de travail de la personne en poste aux exigences de la nouvelle loi con-
formément à la législation sur le personnel. 
2 En cas de refus de la proposition visant à transformer le contrat de travail, la 
situation est réglée conformément aux dispositions en matière de suppression 
de poste au sens de la législation sur le personnel. 

9. 
L'acte RSF 184.1 (Loi sur la cyberadministration (LCyb), du 18.12.2020) est 
modifié comme il suit: 

Art.  3 al. 1 
1 Dans la présente loi, le terme ou l'expression: 

g) (modifié) «externalisation» désigne une forme qualifiée de sous-traitance 
impliquant l'utilisation de ressources informatiques accessibles à dis-
tance, via un réseau de communication, pour stocker, traiter et partager 
des données; 

Art.  30 al. 2 (modifié), al. 3 (modifié) 
2 �$�X���V�H�L�Q���G�H���O�
�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�R�Q���F�D�Q�W�R�Q�D�O�H�����O�D���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p���G�H���O�D���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H��
et du suivi des règles de la présente section est assumée conjointement par 
l'autorité administrative et par le service en charge de l'informatique 3). Sont 
réservés les cas dans lesquels l'autorité administrative gère de manière auto-
nome tout ou partie de ses systèmes informatiques. 
3 Lorsque l'externalisation concerne plusieurs autorités différentes au sein 
d'une même collectivité publique, une autorité principalement responsable est 
désignée. L'alinéa 2 s'applique pour le surplus. 

Art.  35 al. 1 (modifié), al. 2 (nouveau), al. 3 (nouveau) 

Projets pilotes �± Principes (titre médian modifié) 
1 Dans le but d'expérimenter l'intégration de nouveaux processus électroniques 
et/ou de nouvelles technologies dans le fonctionnement et l'organisation de 
l'administration, le Conseil d'Etat est autorisé par le biais d'une ordonnance 
pilote à déroger temporairement et de manière limitée à une règle de droit qui 
entrerait en conflit avec la poursuite de l'expérimentation. 

                                                        
3) Actuellement: Service de l'informatique et des télécommunications. 
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2 La réalisation d'un projet pilote est soumise aux conditions suivantes: 

a) le projet sert à l'accomplissement d'une tâche décrite dans une loi au sens 
formel, poursuit un intérêt public avéré et/ou fait partie d'un projet stra-
tégique mené conjointement entre les organes de la Confédération, des 
cantons et/ou des communes; 

b) des mesures appropriées sont prises aux fins de prévenir les risques d'at-
teinte aux droits fondamentaux des personnes concernées; 

c) une phase d'essai s'avère indispensable avant l'entrée en vigueur de la loi 
au sens formel, en particulier pour des raisons organisationnelles et/ou 
techniques; 

d) le projet pilote fait l'objet d'un dossier complet qui décrit son but, son 
périmètre, le besoin d'évaluation, les normes auxquelles il déroge, les 
mesures prises pour prévenir les éventuels risques d'atteinte aux droits 
fondamentaux des personnes concernées, l'organe responsable, la plani-
fication et les conséquences financières envisagées. 

3 Le traitement automatisé de données personnelles dans des projets pilotes est 
en outre régi par la loi sur la protection des données, en particulier son article 
22. 

Art.  35a (nouveau) 

Projets pilotes �± Phase d'essai 
1 Une phase d'essai peut être considérée comme indispensable lorsque: 

a) l'accomplissement d'une tâche nécessite des innovations techniques dont 
les effets doivent d'abord être évalués, ou 

b) l'accomplissement d'une tâche requiert des mesures organisationnelles ou 
techniques importantes dont l'efficacité doit d'abord être évaluée, notam-
ment dans le cadre de la collaboration entre organes publics. 

2 L'organe responsable tra�Q�V�P�H�W�����D�X���S�O�X�V���W�D�U�G���G�H�X�[���D�Q�V���D�S�U�q�V���O�D���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H��
de la phase d'essai, un rapport d'évaluation au Conseil d'Etat. Dans ce rapport, 
il lui propose la poursuite ou l'interruption de l'expérimentation. 
3 Si le Conseil d'Etat autorise la poursuite de l'expérimentation, il engage im-
médiatement la procédure législative visant à adopter les bases légales for-
melles nécessaires. Il transmet au Grand Conseil un projet de loi, en principe, 
dans un délai de cinq ans suivant le début du projet pilote. 

Art.  35b (nouveau) 

Projets pilotes �± Dispositions diverses 
1 Dans la mesure où elle est exigée, l'article 35 vaut base légale au sens de 
l'article 54 de la Constitution cantonale sur l'accomplissement de tâches par 
des tiers pour toute la durée du projet. 
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2 Des essais pilotes peuvent également être menés par les communes aux 
mêmes conditions. La réalisation d'un essai pilote doit être prévue dans un rè-
glement de portée générale. 

10. 
L'acte RSF 411.0.1 (Loi sur la scolarité obligatoire (loi scolaire, LS), du 
09.09.2014) est modifié comme il suit: 

Art.  43 al. 3a (nouveau), al. 4 (modifié) 
3a Le NAVS13 peut également être transmis à des fins d'identification à la Fé-
dération des services d'identité de l'espace suisse de formation mandatée par la 
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). 
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution nécessaires. 
4 Les données personnelles peuvent être rendues accessibles au moyen d'une 
procédure d'appel électronique au sens de l'article 14 al. 4 de la loi du 
xx.xx.xxxx sur la protection des données. Le Conseil d'Etat en fixe les moda-
lités d'application. 

11. 
L'acte RSF 412.0.1 (Loi sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS), du 
11.12.2018) est modifié comme il suit: 

Art.  43 al. 3a (nouveau), al. 4 (modifié) 
3a Le numéro AVS (NAVS 13) peut également être transmis à des fins d'iden-
tification à la Fédération des services d'identité de l'espace suisse de formation 
mandatée par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction 
publique (CDIP). Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution néces-
saires. 
4 Les données personnelles peuvent être rendues accessibles au moyen d'une 
procédure d'appel électronique au sens de l'article 14 al. 4 de la loi du 
xx.xx.xxxx sur la protection des données. Le Conseil d'Etat en fixe les moda-
lités d'application. 

12. 
L'acte RSF 610.1 (Loi sur les finances de l'Etat (LFE), du 25.11.1994) est mo-
difié comme il suit: 

Intitulé de section après Art. 47 (nouveau) 

6a Système de gestion intégré des finances 

Art.  47a (nouveau) 

But et contenu du système de gestion intégré des finances 
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1 L'Administration des finances exploite un système de gestion intégré des fi-
nances pour l'accomplissement des tâches et attributions découlant de la pré-
sente loi (ci-après: le système de gestion intégré), notamment en lien avec: 

a) la gestion financière et opérationnelle; 

b) la planification financière et le suivi budgétaire. 
2 Le système de gestion intégré contient les données financières ainsi que les 
données personnelles nécessaires à l'accomplissement des tâches et attributions 
visées par le précédent alinéa. Les catégories de données personnelles sui-
vantes peuvent notamment être traitées: 

a) identités et adresses des personnes physiques et des personnes morales 
qui ont des relations financières avec l'Etat; 

b) informations sur les coordonnées financières des personnes visées par la 
lettre a et sur leurs transactions financières avec l'Etat. 

3 Le système de gestion intégré peut contenir des données personnelles sen-
sibles, pour autant que l'accomplissement des tâches mentionnées à l'alinéa 1 
en dépende. 

Art.  47b (nouveau) 

Accès au système de gestion intégré des finances 
1 Le système de gestion intégré est mis à la disposition des établissements et 
services pour leur permettre d'effectuer les opérations financières et comp-
tables relevant de leurs domaines de compétence. Les communes y ont égale-
ment accès pour consulter leur propre compte courant. 
2 Les établissements et services utilisateurs du système de gestion intégré peu-
vent y saisir les données, y compris des données personnelles sensibles, qu'ils 
traitent en lien avec la gestion et la planification financières. 
3 L'Administration des finances dispose d'un accès direct et permanent à la to-
talité des données introduites dans le système de gestion intégré par les établis-
sements et services utilisateurs. 
4 Si l'accomplissement des tâches et attributions découlant de la présente loi le 
requiert, le système de gestion intégré peut être interfacé avec d'autres sys-
tèmes d'information de l'Etat. Une autorisation préalable est requise et les 
droits d'accès doivent être strictement délimités. 
5 Les données personnelles peuvent être rendues accessibles au moyen d'une 
procédure d'appel au sens de la loi cantonale sur la protection des données. 
6 Les données personnelles contenues dans le système de gestion intégré peu-
vent, sur demande, être communiquées à d'autres autorités ou à des tiers lors-
que cette communication est nécessaire à l'accomplissement des tâches et at-
tributions découlant de la présente loi. 
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Art.  47c (nouveau) 

Mesures de sécurité et responsabilité 
1 Le Conseil d'Etat précise les mesures de sécurité de l'information à appliquer 
ainsi que la répartition des responsabilités entre les diverses entités concernées. 
2 �/�H���G�p�W�D�L�O���G�H�V���P�H�V�X�U�H�V���G�H���V�p�F�X�U�L�W�p���j���P�H�W�W�U�H���H�Q���°�X�Y�U�H���D�L�Q�V�L���T�X�H���F�H�O�X�L���G�H���O�D���U�p��
partition des responsabilités peut être fixé dans des conventions passées entre 
l'Administration des finances et les établissements et services utilisateurs du 
système de gestion intégré. Les conventions sont transmises pour information 
à l'Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la 
médiation. 

13. 
L'acte RSF 821.0.1 (Loi sur la santé (LSan), du 16.11.1999) est modifié comme 
il suit: 

Art.  60 al. 3 (modifié) 
3 Si le ou la professionnel-le de la santé a des raisons de craindre que la con-
sultation du dossier ne puisse avoir de graves conséquences pour le patient ou 
la patiente, il ou elle peut proposer que la consultation n'ait lieu qu'en sa pré-
sence ou celle d'un ou d'une autre professionnel-le désigné-e par le patient ou 
la patiente. 

III.  

L'acte RSF 17.1 (Loi sur la protection des données (LPrD), du 25.11.1994) est 
abrogé. 

IV.  

La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au 
referendum financier. 

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 
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  Entwurf vom 26.06.2023 
 

1 

Gesetz über den Datenschutz (DSchG) 

vom ... 

Betroffene Erlasse (SGF Nummern): 

Neu: 17.1 
Geändert: 110.1 | 122.0.1 | 130.1 | 140.1 | 150.1 | 17.3 | 17.5 | 181.1 | 

184.1 | 411.0.1 | 412.0.1 | 610.1 | 821.0.1 
Aufgehoben: 17.1 

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg 

gestützt auf Artikel 12 Abs. 1 der Verfassung des Kantons Freiburg vom 16. 
Mai 2004 (KV); 

nach Einsicht in die Botschaft 2023-CE-149 des Staatsrats vom 26. Juni 2023; 

auf Antrag dieser Behörde, 

beschliesst: 

I.  

1 Allgemeine Bestimmungen 

Art.  1 Zweck 
1 Dieses Gesetz bezweckt den Schutz der Grundrechte von Personen, deren 
Daten bearbeitet werden. 

Art.  2 Persönlicher Geltungsbereich 
1 Das Gesetz gilt für folgende öffentliche Organe: 

a) die Organe des Staates, der Gemeinden und der übrigen juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts; 

b) Privatpersonen und Organe privater Institutionen, soweit sie öffentlich-
rechtliche Aufgaben erfüllen. 
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2 Es gilt für anerkannte Kirchen, es sei denn, sie haben 
Datenschutzbestimmungen erlassen, die ein angemessenes Schutzniveau 
gewährleisten, und eine eigene Aufsichtsbehörde eingesetzt. 

Art.  3 Sachlicher Geltungsbereich 
1 Dieses Gesetz gilt für jegliche Bearbeitung von Personendaten, die von einem 
öffentlichen Organ im Sinne von Artikel 2 ausgeführt wird. 
2 Ausgenommen sind: 

a) die Bearbeitungen von Daten, die im Rahmen von laufenden 
Zivilverfahren, Strafverfahren und Verfahren der 
Verwaltungsjustizbehörden durchgeführt werden; 

b) die Bearbeitungen von Daten, die dem ausschliesslich persönlichen 
Gebrauch der Person dienen, die sie durchführt; 

c) die Bearbeitungen von Daten, die von einem öffentlichen Organ im 
wirtschaftlichen Wettbewerb mit Personen des Privatrechts durchgeführt 
werden. 

Art.  4 Definitionen 
1 Die folgenden Ausdrücke bedeuten: 

a) Personendaten: alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder 
bestimmbare Person beziehen; 

b) betroffene Person: natürliche oder juristische Person, über die Daten 
bearbeitet werden; 

c) besonders schützenswerte Personendaten: 

1. Daten zu den religiösen, weltanschaulichen, politischen oder 
gewerkschaftlichen Ansichten oder Tätigkeiten; 

2. Daten zur Gesundheit, zur Intimsphäre oder zur Zugehörigkeit zu 
einer Rasse oder Ethnie; 

3. genetische Daten; 

4. biometrische Daten, mit denen eine natürliche Person eindeutig 
identifiziert wird; 

5. Daten zu Massnahmen der Sozialhilfe; 

6. Daten zu Betreibungen oder zu strafrechtlichen und 
administrativen Sanktionen. 

d) Bearbeitung: jeder Umgang mit Personendaten, unabhängig von den 
angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere die Beschaffung, 
Speicherung, Aufbewahrung, Verwendung, Umarbeitung, Bekanntgabe, 
Verknüpfung, Auslagerung, Löschung, Archivierung und Vernichtung; 
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e) Abrufverfahren: ein automatisierter Datenbekanntgabemodus, bei dem 
die Empfängerin oder der Empfänger der Daten aufgrund einer 
Bewilligung des Verantwortlichen für die Bearbeitung selber und ohne 
vorherige Kontrolle über den Zeitpunkt und den Umfang der 
Bekanntgabe entscheidet; 

f) Profiling: jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet 
werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine Person 
beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich 
Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche 
Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder 
Ortswechsel dieser Person zu analysieren oder vorherzusagen; 

g) Auslagerung: eine qualifizierte Form der Auftragsbearbeitung, welche 
die Nutzung von Computerressourcen beinhaltet, die über ein 
Kommunikationsnetz aus der Ferne zugänglich sind, um Daten zu 
speichern, zu bearbeiten und auszutauschen (Cloud Computing); 

h) Verantwortlicher: öffentliches Organ, das allein oder zusammen mit 
anderen über den Zweck und die Mittel der Bearbeitung von 
Personendaten entscheidet; 

i) Auftragsbearbeiter: private Person oder öffentliches Organ, die oder das 
im Auftrag des Verantwortlichen Personendaten bearbeitet; 

j) Bearbeitungsregister: Onlineverzeichnis, in dem die von den öffentlichen 
Organen ausgeführten Bearbeitungstätigkeiten verzeichnet sind; 

k) Verletzung der Sicherheit von Personendaten: jede Verletzung der 
Sicherheit, die dazu führt, dass Personendaten unbeabsichtigt oder 
widerrechtlich verlorengehen, gelöscht, vernichtet oder verändert 
werden oder Unbefugten offengelegt oder zugänglich gemacht werden. 

2 Grundsätze für die Bearbeitung von Personendaten 

2.1 Allgemeine Bedingungen der Rechtmässigkeit der Bearbeitung 

Art.  5 Gesetzliche Grundlage 
1 Das öffentliche Organ darf Personendaten nur dann bearbeiten, wenn es in 
einer gesetzlichen Bestimmung vorgesehen wird oder wenn die Erfüllung einer 
gesetzlichen Aufgabe dies erfordert. 
2 Besonders schützenswerte Personendaten dürfen nur bearbeitet werden, 
wenn: 

a) es in einem Gesetz im formellen Sinn ausdrücklich vorgesehen wird oder 
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b) es für die Erfüllung einer Aufgabe, die in einem Gesetz im formellen 
Sinne klar definiert wird, unerlässlich ist und der Zweck des Bearbeitens 
keine besonderen Risiken für die Grundrechte der betroffenen Personen 
birgt. 

3 Profiling-Aktivitäten und die Bearbeitung von Personendaten, deren Zwecke 
oder Modalitäten ein hohes Risiko für die Grundrechte der betroffenen 
Personen bergen, dürfen nur durchgeführt werden, wenn es in einem Gesetz 
im formellen Sinne ausdrücklich vorgesehen wird. 
4 Ausnahmsweise ist keine gesetzliche Grundlage erforderlich, um 
Personendaten, einschliesslich besonders schützenswerte, zu bearbeiten, wenn 
die Bearbeitung nötig ist, um wesentliche Interessen der betroffenen Person 
oder einer oder eines Dritten zu wahren. 

Art.  6 Einwilligung 
1 Ausser in den Fällen nach Artikel 5 kann die betroffene Person im Einzelfall 
in die Bearbeitung ihrer Personendaten einwilligen. 
2 Die betroffene Person willigt nur gültig ein, wenn sie ihren Willen frei 
ausdrückt und nachdem sie in angemessener Weise über den Zweck der 
Bearbeitung aufgeklärt wurde. Die Einwilligung muss ausdrücklich sein, wenn 
sie sich auf die Bearbeitung besonders schützenswerter Personendaten oder auf 
Profiling-Aktivitäten bezieht. Die Einwilligung wird jedoch vermutet, wenn 
die Person ihre Daten selbst frei zugänglich gemacht hat. 
3 Jede Bearbeitung von Daten, die nicht auf den Grundlagen nach Artikel 5 
beruht, muss von einem sichtbaren und leicht verständlichen Hinweis auf ihren 
freiwilligen Charakter begleitet werden. 
4 Wenn sich die Bearbeitung auf die Einwilligung der betroffenen Person 
stützt, muss der Verantwortliche in der Lage sein, das Vorhandensein einer 
solchen Einwilligung zu beweisen. 
5 Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen 
werden. Aus technischen Gründen kann aber für die tatsächliche Umsetzung 
der Widerrufung der Einwilligung eine vernünftige Frist nötig sein. 

Art.  7 Zweckbindung 
1 Personendaten dürfen nur für eine bestimmte und erkennbare Verwendung 
beschafft werden. Sie dürfen später nur zu diesem Zweck oder zu einem 
Zweck, der mit diesem nach Treu und Glauben vereinbar ist, bearbeitet 
werden. 
2 Die Fälle, in denen die betroffene Person in eine Änderung der 
Zweckbestimmung eingewilligt hat, bleiben vorbehalten. 
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Art.  8 Verhältnismässigkeit 
1 Die Daten und die Art ihrer Bearbeitung müssen für den Zweck der 
Bearbeitung nötig, geeignet und nicht übertrieben sein. 

Art.  9 Richtigkeit 
1 Das öffentliche Organ, das Personendaten bearbeitet, achtet darauf, dass 
diese richtig sind. Es ergreift alle geeigneten Massnahmen, um falsche oder für 
den Zweck, für den sie beschafft und bearbeitet werden, unvollständige Daten 
zu berichtigen, zu ergänzen, zu löschen oder zu vernichten. 

Art.  10 Aufbewahrungsfrist 
1 Personendaten, die für den Zweck die Bearbeitung nicht mehr nötig sind, 
werden vernichtet oder anonymisiert. Die Bestimmungen über die 
Archivierung bleiben vorbehalten. 
2 Mit geeigneten Schutzmassnahmen können sie insofern für längere Zeit 
aufbewahrt werden, soweit sie gemäss Artikel 26 ausschliesslich zu Zwecken, 
die sich nicht auf die Person beziehen, dienen. 

Art.  11 Besondere Sorgfaltspflicht 
1 Das öffentliche Organ, das besonders schützenswerte Personendaten 
bearbeitet, Profiling betreibt oder Daten zu Zwecken oder nach Modalitäten, 
die ein erhöhtes Risiko der Verletzung der Grundrechte mit sich bringt, 
bearbeitet, muss alle nötigen Massnahmen ergreifen, um dieses Risiko zu 
verringern. 

2.2 Zusätzliche Bedingungen für bestimmte Formen der Bearbeitung 

Art.  12 Beschaffen von Daten �± Informationspflicht 
1 Der Verantwortliche informiert die betroffene Person angemessen über das 
Beschaffen von Personendaten. 
2 Wenn die Personendaten direkt bei der betroffenen Person beschafft werden, 
gibt ihr der Verantwortliche mindestens folgende Informationen: 

a) der Verantwortlichen und seine Kontaktdaten; 

b) der Zweck der Bearbeitung; 

c) allenfalls die Empfängerinnen und Empfänger oder die Kategorien von 
Empfängerinnen und Empfängern, denen die Personendaten 
bekanntgegeben werden; 

d) Informationen dazu, ob das Beschaffen der Daten obligatorisch oder 
freiwillig ist. 
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3 Werden Personendaten bei einem anderen Organ oder bei Dritten beschafft, 
so teilt der Verantwortliche der betroffenen Person so bald wie möglich, aber 
spätestens bei ihrer ersten Verwendung die Informationen nach Absatz 1 und 
die Art der beschafften Daten mit. 

Art.  13 Beschaffen von Daten �± Ausnahmen von der Informationspflicht 
1 Der Verantwortliche ist von der Informationspflicht entbunden, wenn: 

a) die betroffene Person bereits über die entsprechenden Informationen 
verfügt; 

b) es unmöglich ist, die betroffene Person zu informieren, oder die 
Information nur mit unverhältnismässigem Aufwand möglich ist; 

c) die Daten aufgrund einer gesetzlichen Pflicht beschafft werden, ausser 
sie werden direkt bei der betroffenen Person beschafft. 

2 Ausserdem kann unter denselben Voraussetzungen und aus denselben 
Gründen wie denjenigen nach Artikel 29 Abs. 1 von der Informationspflicht 
abgewichen werden. 

Art.  14 Bekanntgabe von Daten �± Voraussetzung 
1 Personendaten dürfen nur dann systematisch bekanntgegeben, 
weitergegeben, verbreitet oder zugänglich gemacht werden, wenn es in einer 
gesetzlichen Bestimmung vorgesehen wird. 
2 Personendaten können im Einzelfall bekanntgegeben werden, wenn: 

a) das Bekanntgeben für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des 
Verantwortlichen oder der Datenempfängerin oder des Datenempfängers 
unerlässlich ist; 

b) die betroffene Person in das Bekanntgeben eingewilligt hat; 

c) die private Person, welche die Daten anfordert, ein Interesse an der 
Bekanntgabe nachweisen kann, das dem Interesse der betroffenen Person 
an der Geheimhaltung der Daten vorgeht. 

3 Im Fall nach Absatz 2 Bst. c wird die betroffene Person vorher aufgefordert, 
Stellung zu nehmen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit 
unverhältnismässigem Aufwand verbunden. 
4 Der Zugang zu Personendaten über ein Abrufverfahren, namentlich ein 
Online-Zugriff, darf nur gewährt werden, wenn es in einer gesetzlichen 
Bestimmung vorgesehen wird. 
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Art.  15 Bekanntgabe von Daten �± Zusätzliche Bedingungen für die 
grenzüberschreitende Bekanntgabe 

1 Die Übermittlung personenbezogener Daten einer natürlichen Person an 
einen ausländischen Staat oder ein internationales Organ ist nur soweit 
zulässig, als in einem Entscheid des Bundesrats bezeugt wird, dass der 
Empfängerstaat oder das internationale Organ ein angemessenes 
Datenschutzniveau gewährleistet. 
2 Fehlt ein solcher Entscheid, so dürfen die Daten nur bekanntgegeben werden, 
wenn: 

a) hinreichende, insbesondere vertragliche, vereinbarte, technische 
und/oder organisatorische, Garantien einen angemessenen Schutz im 
Ausland gewährleisten; 

b) die Bekanntgabe im Einzelfall entweder für die Wahrung eines 
überwiegenden öffentlichen Interesses oder für die Feststellung, 
Ausübung oder Durchsetzung von Rechtsansprüchen vor Gericht 
unerlässlich ist; 

c) die betroffene Person im Einzelfall der Bekanntgabe ausdrücklich 
zugestimmt hat; 

d) die Bearbeitung in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abschluss 
oder der Abwicklung eines Vertrags steht und es sich um Personendaten 
einer Vertragspartei handelt; 

e) die Bekanntgabe im Einzelfall nötig ist, um das Leben oder die 
körperliche Integrität der betroffenen Person oder einer Drittperson zu 
schützen. 

3 Die oder der Öffentlichkeits- und Datenschutzbeauftragte (die oder der 
Beauftragte) wird vor der Bekanntgabe von Personendaten ins Ausland 
rechtzeitig über die Garantien nach Absatz 2 Bst. a informiert. Auf Anfrage 
kann sie oder er jederzeit Informationen erhalten, um zu überprüfen, ob eine 
Bekanntgabe von Daten ins Ausland den Anforderungen nach den Buchstaben 
�E�Å�H���H�Q�W�V�S�U�L�F�K�W�� 
4 Nicht als Bekanntgabe ins Ausland wird die einfache Veröffentlichung von 
Daten auf einer Website, die der Öffentlichkeit offensteht, betrachtet. 

Art.  16 Bekanntgabe von Daten �± Einschränkungen 
1 Die Bekanntgabe wird abgelehnt, eingeschränkt oder mit Auflagen 
verbunden, wenn: 

a) ein überwiegendes öffentliches Interesse oder ein schutzwürdiges 
Interesse der betroffenen Person oder eines Dritten es gebietet, oder 

b) eine gesetzliche Geheimhaltungspflicht oder eine besondere 
Datenschutzbestimmung dies erfordert. 

8 

Art.  17 Bekanntgabe von Daten �± Vorbehalte 
1 Die Bekanntgabe von Personendaten, die bei der Einwohnerkontrolle oder im 
Kantonalen Bezugssystem eingetragen sind, wird in den entsprechenden 
Gesetzen geregelt. 
2 Die öffentliche Bekanntgabe von Personendaten richtet sich ausserdem nach 
der Gesetzgebung über die Information und den Zugang zu Dokumenten. 

Art.  18 Auslagerung �± Grundsätze 
1 Die Bearbeitung von Personendaten, einschliesslich besonders 
schützenswerter Daten, kann unter den in diesem Gesetz festgelegten 
Bedingungen ausgelagert werden. 
2 Die Daten müssen jederzeit auf dem Gebiet der Schweiz oder auf dem Gebiet 
eines Staates, der ein angemessenes Schutzniveau gewährleistet, bearbeitet 
werden. 
3 Wenn die Auslagerung eine Delegation von Aufgaben an Dritte im Sinne von 
Artikel 54 KV zur Folge hat, gelten die besonderen Anforderungen gemäss 
dieser Bestimmung. 
4 Der Staatsrat unterbreitet der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission alle 
zwei Jahre einen Bericht über die Auslagerung. 

Art.  19 Auslagerung �± Verantwortung 
1 Das öffentliche Organ, das eine Auslagerung vornimmt, bleibt für den Schutz 
der Personendaten, insbesondere für die Vertraulichkeit und die 
Dauerhaftigkeit ihrer Aufbewahrung und Nutzung, verantwortlich. 
Insbesondere: 

a) ergreift es die Vorsichtsmassnahmen, die bei der Wahl des 
Auftragsbearbeiters, den Weisungen an diesen und der Aufsicht über 
diesen aufgrund der Umstände geboten sind; 

b) gewährleistet es den Schutz und die Sicherheit der Daten und seiner 
eigenen Informationssysteme, indem es einen Vertrag abschliesst, der 
mindestens Folgendes beschreibt: 

1. den Gegenstand, die Art, den Zweck und die Dauer der 
Auslagerung; 

2. die betroffenen Datenkategorien; 

3. die Pflichten und die Rechte jeder Partei; 

4. die Rechte und die Möglichkeiten der Kontrolle über den 
Auftragsbearbeiter; 
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5. das an den Auftragsbearbeiter gerichtete Verbot, ohne vorherige 
Genehmigung durch den Verantwortlichen seinerseits einen weite-
ren Auftragsbearbeiter mit der Bearbeitung zu beauftragen; 

6. die Pflicht des Auftragsbearbeiters, den Verantwortlichen 
unverzüglich zu informieren, wenn er aufgrund eines 
ausländischen Ge-setzes oder eines richterlichen Entscheids die 
Daten einer auslän-dischen Behörde bekanntgeben muss oder 
Gefahr läuft, dass er es tun muss. 

c) überträgt es dem Auftragsbearbeiter keine Bearbeitung, die es nicht 
selber ausführen darf; 

d) sorgt es dafür, dass es die von einer Auslagerung betroffenen Daten 
rechtzeitig zurückbekommen kann, namentlich damit es den 
Auftragsbearbeiter wechseln, die Daten wieder bei sich bearbeiten oder 
sie dem Historischen Archiv abliefern kann; 

e) macht es den Auftragsbearbeiter auf seine Geheimhaltungspflichten 
aufmerksam, insbesondere auf das Amtsgeheimnis und/oder das 
Berufsgeheimnis. 

2 Bei der Kantonsverwaltung übernehmen das sachlich zuständige Organ und 
das Amt, das für die Informatik zuständig ist 1), gemeinsam die Verantwortung 
für die Umsetzung und die Kontrolle der Vorschriften über die Auslagerung. 
Fälle, in denen das sachlich zuständige Organ seine Informatiksysteme ganz 
oder teilweise autonom verwaltet, bleiben vorbehalten. 
3 Wenn die Auslagerung mehrere verschiedene Organe desselben 
Gemeinwesens betrifft, wird ein hauptverantwortliches Organ bezeichnet. Im 
Übrigen gilt Absatz 2. 

Art.  20 Auslagerung �± Sicherheitsmassnahmen 
1 Die Integrität, die Authentizität, die Verfügbarkeit und die Vertraulichkeit 
der ausgelagerten Personendaten sowie die Dauerhaftigkeit ihrer 
Aufbewahrung und Nutzung müssen durch geeignete organisatorische und 
technische Massnahmen, die der Entwicklung der verfügbaren Technologien 
angepasst sind, sichergestellt werden. 
2 Die Definition der Sicherheitsmassnahmen berücksichtigt das Risiko, 
welches das Bearbeiten der fraglichen Daten für die Grundrechte der 
betroffenen Personen mit sich bringt. 
3 Wenn die Auslagerung Daten betrifft, die für den Betrieb der Verwaltung 
unentbehrlich sind, muss die Fortführung der ausgelagerten Tätigkeiten bei 
einem Zwischenfall mit einem angemessenen Dispositiv sichergestellt werden. 

                                                        
1) Heute: Amt für Informatik und Telekommunikation. 
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Art.  21 Auslagerung �± Massnahmen für besonders schützenswerte 
Personendaten 

1 Die Bearbeitung von besonders schützenswerten Personendaten und die 
Bearbeitung von Daten, die einer gesetzlichen oder vertraglichen 
Geheimhaltungspflicht unterliegen, darf dann ausgelagert werden, wenn die 
Vertraulichkeit gegenüber dem Auftragsbearbeiter sichergestellt ist, so dass 
dieser auf deren Inhalt keinen Zugriff hat. 
2 Wenn der Auftragsbearbeiter aus technischen Gründen unbedingt Zugriff auf 
die Daten haben muss, werden im Auslagerungsvertrag die nötigen besonderen 
Anforderungen festgelegt, insbesondere die Verpflichtung des 
Auftragsbearbeiters, nur mit ausdrücklicher Zustimmung des öffentlichen 
Organs, das die Daten auslagert, auf den Inhalt der Daten zuzugreifen, und die 
Pflicht, ein Zugriffsjournal zu führen. 
3 Bei der Auslagerung von Daten, die einer gesetzlichen 
Geheimhaltungspflicht unterliegen, stellt der Verantwortliche sicher, dass der 
Auftragsbearbeiter den Status einer Hilfsperson des Geheimnisträgers hat. 

Art.  22 Pilotprojekte, welche die Bearbeitung bestimmter 
Datenkategorien beinhalten 

1 Wenn ein Pilotprojekt im Sinne von Artikel 35 des E-Government-Gesetzes 
vom 18. Dezember 2020 (E-GovG) die Bearbeitung besonders 
schützenswerter Personendaten oder andere Arten der Bearbeitung im Sinn 
von Artikel 5 Abs. 3 beinhaltet, so unternimmt das für das Pilotprojekt 
verantwortliche Organ Folgendes: 

a) es übermittelt der Kantonalen Behörde für Öffentlichkeit, Datenschutz 
und Mediation (Aufsichtsbehörde) spätestens einen Monat vor seiner 
Übermittlung an den Staatsrat das Dossier nach Artikel 35 Abs. 2 Bst. d 
E-GovG; 

b) es übermittelt der Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor seiner 
Übermittlung an den Staatsrat den Evaluierungsbericht nach Artikel 35a 
Abs. 2 E-GovG; 

c) es ergreift die erforderlichen Massnahmen, um den Schutz der 
Grundrechte und der Personendaten der betroffenen Personen während 
der gesamten Dauer des Pilotprojekts zu gewährleisten. 

2 Die Unterlagen des Pilotprojekts und der Evaluierungsbericht müssen jeweils 
mindestens einen Teil enthalten, der sich mit der Bearbeitung von 
Personendaten und deren Schutz befasst. 
3 Die Aufsichtsbehörde kann zum Inhalt der Unterlagen des Pilotprojekts und 
des Evaluierungsberichts Stellung nehmen. Ihre Stellungnahme wird dem 
Staatsrat mitgeteilt. 
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Art.  23 Archivierung 
1 Personendaten unterliegen der Gesetzgebung über die Archivierung; ihre 
Archivwürdigkeit wird in Zusammenarbeit mit den für das historische Archiv 
zuständigen Organen bestimmt. 

Art.  24 Löschen und Vernichten 
1 Personendaten, deren Aufbewahrung keinem Zweck mehr dient und die nicht 
archivwürdig sind, werden so bald wie möglich mit geeigneten Mitteln, welche 
die gesicherte Beseitigung gewährleisten, gelöscht oder vernichtet. 
2 Die Datenträger werden beim Recycling oder beim Ersetzen zerstört, wenn 
das Risiko besteht, dass unbefugte Personen besonders schützenswerte 
Personendaten, die gelöscht wurden, einsehen könnten. 

Art.  25 Videoüberwachung 
1 Die Vorschriften über die Videoüberwachung befinden sich in der 
einschlägigen Gesetzgebung. 

2.3 Bearbeitung von Daten für nicht personenbezogene Zwecke 

Art.  26 Vorschriften 
1 Die öffentlichen Organe dürfen Personendaten bearbeiten und für nicht 
personenbezogene Zwecke, namentlich für die Forschung, die Planung und die 
Statistik, unter folgenden Voraussetzungen bekanntgeben: 

a) die Daten werden vernichtet oder anonymisiert, sobald der 
Bearbeitungszweck dies erlaubt; 

b) die Empfängerin oder der Empfänger gibt die Daten nur mit dem 
Einverständnis der Person oder des Organs, die oder das sie ihm 
weitergegeben hat, Dritten bekannt; 

c) besonders schützenswerte Personendaten werden Privatpersonen nur in 
einer Form, in der es nicht möglich ist, die betroffenen Personen zu 
identifizieren, weitergegeben; 

d) die Ergebnisse müssen so veröffentlicht werden, dass die betroffenen 
Personen nicht bestimmbar sind. 

2 Die Artikel 5 Abs. 2 und 3, 7 und 14 Abs. 1 gelten nicht. 
3 Privatpersonen, die von einem öffentlichen Organ Personendaten für die 
Bearbeitung zu nicht personenbezogenen Zwecken erhalten, verpflichten sich 
schriftlich, die nötigen Vorsichtsmassnahmen zu ergreifen, um die 
Persönlichkeit der betroffenen Personen zu schützen. 
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3 Rechte der betroffenen Personen 

Art.  27 Auskunftsrecht �± Grundsätze 
1 Jede Person kann vom Verantwortlichen Auskunft darüber verlangen, ob 
Personendaten über sie bearbeitet werden. 
2 Das Auskunftsrecht gilt namentlich für folgende Informationen: 

a) der Verantwortliche und seine Kontaktdaten; 

b) bearbeitete Personendaten; 

c) Zweck und allenfalls rechtliche Grundlagen der Bearbeitung; 

d) Aufbewahrungsfrist der Personendaten oder, wenn das nicht möglich ist, 
die Kriterien, um diese zu bestimmen; 

e) die verfügbaren Informationen über die Herkunft der Personendaten; 

f) allenfalls Logik und Kriterien einer Massnahme oder eines Entscheids, 
die oder der aufgrund einer automatisierten Bearbeitung von Daten 
ergriffen oder gefällt wurde; 

g) allenfalls Empfängerinnen und Empfänger oder die 
Empfängerkategorien, denen diese Daten bekanntgegeben werden, und 
die Informationen nach Artikel 15 Abs. 3. 

3 Lässt ein öffentliches Organ Daten durch einen Auftragsbearbeiter 
bearbeiten, so bleibt es verpflichtet, die Daten bekanntzugeben und die 
verlangten Auskünfte zu erteilen. 
4 Niemand darf im Voraus auf das Auskunftsrecht verzichten. 

Art.  28 Auskunftsrecht �± Modalitäten 
1 Wer das Auskunftsrecht geltend macht, muss seine Identität nachweisen. 
2 Die Auskünfte werden in der Regel schriftlich auf einem physischen Träger 
oder elektronisch erteilt. Im Einvernehmen mit dem Verantwortlichen kann die 
betroffene Person ihre Daten auch vor Ort einsehen. 
3 Das Verfahren ist kostenlos. Der Staatsrat kann Ausnahmen vorsehen. 

Art.  29 Auskunftsrecht �± Einschränkungen 
1 Der Verantwortliche kann die Auskunft verweigern, einschränken oder auf-
schieben, wenn und soweit: 

a) es in einem Gesetz im formellen Sinn vorgesehen wird; 

b) ein überwiegendes öffentliches Interesse es gebietet, namentlich wenn 
die Auskunft ein laufendes Verfahren oder eine laufende Untersuchung 
beeinträchtigen könnte; 

c) das überwiegende Interesse eines Dritten es gebietet; 
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d) das Auskunftsgesuch offensichtlich missbräuchlich ist, namentlich 
aufgrund der Wiederholung. 

2 Die Bekanntgabe von Daten, die im historischen Archiv abgelegt sind, kann 
ebenfalls verweigert, eingeschränkt oder aufgeschoben werden, wenn die 
Behandlung des Gesuchs nicht mit einer rationellen Verwaltungsführung 
vereinbar ist und die betroffene Person kein schutzwürdiges Interesse geltend 
macht. 
3 Der Verantwortliche muss angeben, aus welchem Grund er die Auskunft 
verweigert, einschränkt oder aufschiebt. 

Art.  30 Daten verstorbener Personen 
1 Auf Verlangen gewährt der Verantwortliche kostenlos Einsicht in die 
Personendaten einer verstorbenen Person, wenn: 

a) die ersuchende Person ein Interesse daran hat, diese Auskünfte zu 
erhalten, und 

b) kein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse, insbesondere 
der verstorbenen Person oder ihrer Angehörigen, entgegensteht. 

2 Ein Interesse an der Einsichtnahme besteht, wenn ein nahes 
Verwandtschaftsverhältnis, eine Ehe oder eine eheähnliche Gemeinschaft mit 
der verstorbenen Person vorliegt. 
3 Für den Zugang zu Daten, die dem Berufsgeheimnis unterliegen, bleibt 
Artikel 321 StGB vorbehalten. 

Art.  31 Einsprache gegen die Bekanntgabe von Personendaten 
1 Die betroffene Person kann gegen das Bekanntgeben bestimmter 
Personendaten durch den Verantwortlichen Einsprache einlegen. 
2 Personendaten dürfen trotz Einsprache von Seiten der betroffenen Person 
bekanntgegeben werden, wenn: 

a) es gesetzlich vorgesehen ist; 

b) die Unterlassung der Mitteilung die Erfüllung der Aufgaben des 
öffentlichen Organs gefährden könnte; 

c) die Person, welche die Daten anfordert, eine Privatperson ist und die 
beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

1. es existieren keine rechtlichen Hindernisse für die Bekanntgabe; 

2. die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller beweist, dass die 
betroffene Person sich wahrscheinlich der Bekanntgabe nur 
widersetzt, um sie oder ihn daran zu hindern, rechtliche 
Forderungen oder andere rechtmässige Interessen geltend zu 
machen. 
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3 In den Situationen nach Absatz 2 Bst. c wird die betroffene Person soweit 
möglich vorgängig angehört. Der Verantwortliche entscheidet über die 
Bekanntgabe mit einem Entscheid. 
4 Die Artikel 11 und 27 Abs. 1 Bst. c und Abs. 2 des Gesetzes vom 9. 
September 2009 über die Information und den Zugang zu Dokumenten (InfoG) 
bleiben vorbehalten. 

Art.  32 Datenübertragbarkeit 
1 Die betroffene Person kann vom Verantwortlichen verlangen, dass er ihr die 
sie betreffenden Personendaten in einem häufig verwendeten elektronischen 
Format zur Verfügung stellt, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) der Verantwortliche bearbeitet Personendaten automatisiert; und 

b) in der Sondergesetzgebung ist ausdrücklich das Bestehen eines Rechts 
auf Übertragbarkeit vorgesehen, oder der Verantwortliche hat von sich 
aus beschlossen, eine solche Möglichkeit einzuführen. 

2 Sofern die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind und kein 
unverhältnismässiger Aufwand nötig ist, kann die betroffene Person 
ausserdem vom Verantwortlichen verlangen, dass er die sie betreffenden 
Personendaten einem anderen Verantwortlichen übermittelt. 
3 Der Verantwortliche händigt die Personendaten kostenlos aus oder 
übermittelt sie. Die Spezialgesetzgebung bleibt vorbehalten. 

Art.  33 Abwehrklagen 
1 Wer ein schutzwürdiges Interesse hat, kann vom Verantwortlichen verlangen, 
dass er: 

a) die widerrechtliche Bearbeitung von Personendaten unterlässt; 

b) die widerrechtliche Bearbeitung beendet; 

c) die Widerrechtlichkeit einer Bearbeitung feststellt. 
2 Sie oder er kann insbesondere verlangen, dass der Verantwortliche: 

a) falsche Daten über sie oder ihn berichtigt oder Daten löscht, deren 
Aufbewahrung keinem Zweck mehr dient; 

b) die Bearbeitung von bestimmten Daten über sie oder ihn, namentlich die 
Änderung und die Bekanntgabe an Dritte, vorübergehend einschränkt; 

c) bei Daten, die sie oder ihn betreffen und bei denen weder die Richtigkeit 
noch die Unrichtigkeit bewiesen werden kann, einen entsprechenden 
Vermerk anbringt; 

d) einen Entscheid über sie oder ihn veröffentlicht oder Dritten mitteilt. 
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3 Personendaten in Archivbeständen oder in öffentlich zugänglichen 
Beständen dürfen weder berichtigt noch vernichtet werden. Die betroffene 
Person oder jede Person, die ein schutzwürdiges Interesse hat, kann jedoch 
verlangen, dass die Einrichtung den Zugang zu den umstrittenen Daten 
einschränkt und/oder einen entsprechenden Vermerk anbringt. 

Art.  34 Verfahren und Rechtsmittel 
1 Für Entscheide, die nach diesem Abschnitt getroffen werden, gilt das Gesetz 
über die Verwaltungsrechtspflege. Gegen diese Entscheide kann Beschwerde 
eingereicht werden. 
2 Ausser wenn sich die betroffene Person dagegen wehrt, teilt das Organ, das 
den Entscheid gemäss Absatz 1 gefällt hat, ihn der Aufsichtsbehörde mit. 
3 Die Aufsichtsbehörde kann gegen den Entscheid Beschwerde erheben. 

Art.  35 Schadenersatz und Genugtuung 
1 Die Person, die einen Schaden erleidet, weil die Bestimmungen dieses 
Gesetzes verletzt wurden, kann Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche 
gemäss dem Gesetz über die Haftung der Gemeinwesen und ihrer Amtsträger 
geltend machen. 
2 Sie kann von der Richterin oder vom Richter verlangen, dass sie oder er das 
Urteil vollständig oder teilweise veröffentlicht oder Dritten mitteilen lässt. 

4 Durchführung des Datenschutzes 

Art.  36 Verantwortung �± Im Allgemeinen 
1 Jedes öffentliche Organ, das Personendaten bearbeitet, ist für den 
Datenschutz verantwortlich. 
2 Bearbeiten mehrere öffentliche Organe zusammen Daten, so ist die 
Verteilung ihrer Pflichten beim Datenschutz in der Meldung nach Artikel 38 
zu regeln, es sei denn, dass sie ausdrücklich aus einer gesetzlichen 
Bestimmung hervorgeht. 
3 Die Aufteilung der Verantwortung nach Absatz 2 kann der betroffenen 
Person nicht entgegengehalten werden. 

Art.  37 Verantwortung �± Auftragsbearbeitung 
1 Das öffentliche Organ, das Personendaten von einem Auftragsbearbeiter 
bearbeiten lässt, bleibt für die Verpflichtungen nach der Gesetzgebung über 
den Datenschutz verantwortlich. 
2 Die Bearbeitung von Personendaten kann einem Auftragsbearbeiter 
übertragen werden, sofern es in einem Vertrag oder einer Vereinbarung 
vorgesehen wird und die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
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a) ausgeführt werden nur Bearbeitungen, welche der Verantwortliche selber 
durchführen dürfte; 

b) keine gesetzliche oder vertragliche Geheimhaltungspflicht verbietet es; 

c) der Auftragsbearbeiter darf nicht ohne vorherige Bewilligung des 
Verantwortlichen seinerseits einen Dritten mit dem Bearbeiten 
beauftragen. 

3 Der Verantwortliche muss insbesondere sicherstellen, dass der 
Auftragsbearbeiter in der Lage ist, die Datensicherheit zu gewährleisten. 
4 Der Auftragsbearbeiter kann die gleichen Rechtfertigungsgründe geltend 
machen wie der Verantwortliche. 
5 Sofern das Gesetz oder eine Vereinbarung zwischen Organen nichts anderes 
vorsieht, gelten die Vorschriften über die Auftragsbearbeitung nicht zwischen 
Organen, die derselben Körperschaft angehören. Artikel 36 Abs. 2 ist 
anwendbar. 

Art.  38 Bearbeitungsregister �± Grundsätze 
1 Die Aufsichtsbehörde führt ein öffentliches Register der 
Bearbeitungstätigkeiten der Kantonsverwaltung, der Gemeinden und der 
anerkannten Kirchen, sofern diese nicht von der Möglichkeit nach Artikel 2 
Abs. 1 Bst. c Gebrauch gemacht haben. 
2 Für jede Bearbeitungstätigkeit enthält dieses Register die folgenden 
Informationen: 

a) der Verantwortliche, bei dem die betroffenen Personen ihre Rechte 
hauptsächlich geltend machen können; 

b) allenfalls die übrigen Verantwortlichen und die Aufteilung der 
Verantwortung; 

c) allenfalls Auftragsbearbeiter und ihre Kontaktdaten; 

d) die Bezeichnung, die gesetzliche Grundlage und die Zweckbindung der 
Bearbeitung; 

e) Beschreibung der Kategorien der betroffenen Personen und der 
Kategorien der bearbeiteten Personendaten; 

f) die regelmässigen Datenempfängerinnen und Datenempfänger. 
3 Alle Verantwortlichen melden der Aufsichtsbehörde die von ihnen 
durchgeführten Bearbeitungstätigkeiten und ihre jeweiligen Änderungen. 
4 Bei der gemeinsamen Bearbeitung von Daten richtet der Verantwortliche, der 
die Erklärung für die Bearbeitung ausfüllt, eine Kopie an die übrigen 
Verantwortlichen. 
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Art.  39 Bearbeitungsregister �± Ausnahmen 
1 Soweit sie ausschliesslich zu internen Verwaltungszwecken, die für ein 
öffentliches Organ typisch sind, durchgeführt werden, unterliegen die 
folgenden Bearbeitungen nicht der Meldepflicht: 

a) Datensammlungen, die nur öffentlich zugängliche Informationen 
enthalten; 

b) Korrespondenzablagen; 

c) Adressensammlungen; 

d) Lieferanten- und Kundendateien; 

e) Führen und Verwalten von Buchhaltungsbelegen, wenn sie Perso-
nendaten enthalten; 

f) Verwalten und Führen der Dokumente, die im Historischen Archiv 
abgelegt wurden; 

g) Bearbeitungstätigkeiten, die nicht personenbezogene Zwecke betreffen, 
insbesondere im Rahmen von Forschung, Planung und Statistik. 

2 Auf Stellungnahme der Aufsichtsbehörde kann der Staatsrat für andere 
Kategorien der Bearbeitung, die offensichtlich kein Risiko für die Rechte der 
betroffenen Personen darstellen, Ausnahmen von der Meldepflicht vorsehen. 

Art.  40 Organisatorische und technische Massnahmen 
1 Der Verantwortliche ist verpflichtet, geeignete technische und 
organisatorische Massnahmen zu treffen, damit bei der Bearbeitung dieses 
Gesetz und insbesondere die Grundsätze nach Abschnitt 2.1 beachtet werden. 
Er tut dies bereits bei der Konzeption der Bearbeitung. 
2 Die getroffenen Massnahmen werden mit denjenigen, mit denen die 
Informationssicherheit der Verwaltung im Allgemeinen sichergestellt werden 
soll, und mit den Massnahmen zur Informatiksicherheit harmonisiert. 
3 Der Verantwortliche muss durch geeignete Voreinstellungen sicherstellen, 
dass die Bearbeitung auf das für den verfolgten Zweck erforderliche 
Mindestmass beschränkt wird. 
4 Die ergriffenen Massnahmen und die Wahl der Einstellungen werden 
dokumentiert. 

Art.  41 Folgenabschätzung �± Grundsätze 
1 Führt eine neue Bearbeitung von Daten voraussichtlich zu einem erhöhten 
Risiko für die Grundrechte der betroffenen Person, so muss der 
Verantwortliche vorgängig eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchführen. 
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2 Ob das Risiko erhöht ist, hängt von der Art, vom Umfang, von den 
Umständen und von der Zweckbindung der Bearbeitung ab. Es ist namentlich 
in folgenden Fällen gegeben: 

a) grossflächige Bearbeitung von besonders schützenswerten 
Personendaten; 

b) Profiling-Tätigkeiten; 

c) systematische Überwachung von grossen Teilen des öffentlichen Raums; 

d) Bearbeitungen in einem Umfang oder in einer Intensität mit 
Technologien, Mechanismen und Verfahren, bei denen das Risiko, dass 
die Grundrechte der betroffenen Personen beeinträchtigt werden, 
besonders ausgeprägt ist. 

3 Die Folgenabschätzung enthält eine Beschreibung der geplanten 
Bearbeitung, eine Bewertung der Risiken aus technischer und rechtlicher Sicht 
sowie eine Beschreibung der Massnahmen, die zum Schutz der Grundrechte 
der betroffenen Personen vorgesehen sind. 

Art.  42 Folgenabschätzung �± Anhörung der Aufsichtsbehörde 
1 Der Verantwortliche hört die Aufsichtsbehörde an, wenn das Ergebnis der 
Folgenabschätzung bestätigt, dass ein erhöhtes Risiko für die Grundrechte der 
betroffenen Personen besteht, bei den besondere Vorsichtsmassnahmen 
getroffen werden müssen. 
2 Die Aufsichtsbehörde teilt innerhalb von zwei Monaten Einwände und 
Empfehlungen zur geplanten Bearbeitung mit. Ausnahmsweise kann diese 
Frist um einen Monat verlängert werden, wenn es sich um eine komplexe 
Bearbeitung von Daten handelt. 
3 Der Verantwortliche informiert die Aufsichtsbehörde spätestens darüber, 
welche Folge seinen Empfehlungen gegeben wird, wenn die Bearbeitung, für 
welche die Folgenabschätzung gemacht wurde, beginnt. 

Art.  43 Verletzungen der Datensicherheit �± Zu ergreifende Massnahmen 
1 Wenn der Verantwortliche eine Verletzung der Sicherheit der Personendaten 
feststellt, ergreift er unverzüglich geeignete Massnahmen, um die Verletzung 
zu beenden und ihre Auswirkungen zu minimieren. 
2 Er hält in einem internen Dokument die Art der Verletzung, die Art der 
betroffenen Daten und die betroffenen Personenkategorien, die 
wahrscheinlichen Folgen für letztere und die Massnahmen fest, die ergriffen 
wurden, um die Situation zu verbessern. 
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3 Der Verantwortliche meldet der oder dem Beauftragten so schnell wie 
möglich Fälle von Verletzungen der Sicherheit von Personendaten, die 
voraussichtlich ein hohes Risiko für die Grundrechte der betroffenen Person 
mit sich bringen. 
4 Der Verantwortliche sorgt dafür, dass der Auftragsbearbeiter ihm 
unverzüglich jede Verletzung der Sicherheit der Personendaten meldet, die bei 
ihm aufgetreten ist. 

Art.  44 Verletzungen der Datensicherheit �± Meldung an die betroffene 
Person 

1 Wenn dies aus Gründen der Transparenz erforderlich ist und/oder um der 
betroffenen Person die Möglichkeit zu geben, geeignete Massnahmen zur 
Wahrung ihrer Interessen zu ergreifen, informiert der Verantwortliche die 
betroffene Person über das Auftreten einer Verletzung der Datensicherheit. 
2 In den folgenden Fällen kann er ausnahmsweise die Information der 
betroffenen Person einschränken, aufschieben oder darauf verzichten: 

a) überwiegende Interessen eines Dritten gebieten es; 

b) ein überwiegendes öffentliches Interesse, namentlich die innere 
Sicherheit und die öffentliche Ordnung, gebietet es; 

c) mit der Information kann eine laufende Untersuchung, Instruktion oder 
ein laufendes Justiz- oder Verwaltungsverfahren gefährdet werden; 

d) die Informationspflicht kann unmöglich erfüllt werden oder es braucht 
dazu einen unverhältnismässigen Aufwand. 

3 Wenn eine grosse Anzahl Personen von einer Verletzung der Datensicherheit 
betroffen ist, kann die Information in Form einer öffentlichen Mitteilung 
erfolgen. Der Verantwortliche sorgt in diesem Fall dafür, dass die 
Informationen so umfassend wie möglich sind. 

Art.  45 Ansprechperson für den Datenschutz 
1 Jede Direktion bezeichnet mindestens eine Ansprechperson für den 
Datenschutz. Diese Funktion kann mit anderen Funktionen, insbesondere im 
Bereich der Informationssicherheit, kombiniert werden. 
2 Die Ansprechperson für den Datenschutz erfüllt insbesondere folgende 
Aufgaben: 

a) sie sensibilisiert die Verantwortlichen für den Bereich des 
Datenschutzes; 

b) sie berät und unterstützt die Verantwortlichen auf deren Verlangen oder 
wenn ein Fall dies erfordert; 

c) sie wirkt zusammen mit dem Verantwortlichen an der Durchführung der 
Datenschutz-Folgenabschätzungen nach Artikel 41 teil; 
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d) sie ist die Hauptansprechpartnerin der Aufsichtsbehörde in allen Fragen 
des Datenschutzes; 

e) sie erfüllt alle anderen Aufgaben, die das Gesetz ihr überträgt. 
3 Die Ansprechperson für Datenschutz übt ihre Aufgaben selbstständig aus. 
Die Verantwortlichen geben ihr von Amtes wegen oder auf Verlangen alle 
Informationen, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben braucht. 
4 Die Ansprechpersonen für den Datenschutz bilden untereinander ein 
Kompetenznetzwerk. Der Staatsrat regelt die Organisation und die 
Arbeitsweise des Netzwerks. 
5 Der Staatsrat kann die Pflicht zur Bezeichnung einer Ansprechperson für den 
Datenschutz über die Direktionen hinaus auch auf andere Einheiten der 
Kantonsverwaltung ausdehnen. 

5 Aufsicht 

Art.  46 Im Allgemeinen 
1 Die Aufsicht über den Datenschutz wird auf Kantonsebene und auf 
Gemeindeebene von der Kantonalen Behörde für Öffentlichkeit, Datenschutz 
und Mediation (Aufsichtsbehörde) ausgeübt. 

5.1 Aufsichtsbehörde 

Art.  47 Organisation 
1 Die Aufsichtsbehörde setzt sich aus der Kantonalen Öffentlichkeits-, 
Datenschutz- und Mediationskommission (der Kommission), der oder dem 
Öffentlichkeits- und Datenschutzbeauftragten (der oder dem Beauftragten) 
und der kantonalen Mediatorin oder dem kantonalen Mediator zusammen. 
2 Sie erfüllt die Aufgaben, die ihr aufgrund dieses Gesetzes übertragen werden, 
durch die Kommission und die Beauftragte oder den Beauftragten. 
3 Die Aufgaben, die sie in den Bereichen des Rechts auf Zugang zu amtlichen 
Dokumenten und der Mediation für Verwaltungsangelegenheiten wahrnimmt, 
werden in den einschlägigen Gesetzgebungen geregelt. 

Art.  48 Stellung 
1 Die kantonale Aufsichtsbehörde erfüllt ihre Aufgaben unabhängig. 
2 Sie ist der Direktion, der sie angehört, administrativ zugewiesen. Sie verfügt 
über ein eigenes Sekretariat und die notwendigen Ressourcen, um ihre 
Aufgaben und die Ausübung ihrer Befugnisse effektiv wahrzunehmen. 

3842
O

ctobre 2023



21 

3 Die Behörde verfügt über ein Globalbudget, dessen Betrag alljährlich bei der 
Verabschiedung des Staatsvoranschlags festgelegt wird. Zuvor richtet sie ihren 
eigenen Voranschlagsantrag an den Staatsrat. Dieser Antrag wird gemäss 
Artikel 61 Abs. 1 Bst. a des Gesetzes vom 16. Oktober 2001 über die 
Organisation des Staatsrates und der Verwaltung behandelt. 
4 Die Mitglieder der Behörde unterstehen ebenso wie deren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dem Amtsgeheimnis und der Schweigepflicht. 
5 Bei ihrem Amtsantritt und bei jeder späteren Änderung der Situation teilen 
die Mitglieder der Behörde ihre besonderen privaten und öffentlichen 
Interessenbindungen mit. Artikel 14 Abs. 1 Bst. b und 2 und 3 InfoG gelten 
sinngemäss. 
6 Für den Ausstand von Mitgliedern der Behörde gelten die Artikel 21�±25 des 
Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege. 

Art.  49 Kommission �± Zusammensetzung und Organisation 
1 Die kantonale Öffentlichkeits-, Datenschutz- und Mediationskommission 
setzt sich aus der Präsidentin oder dem Präsidenten und sechs Mitgliedern 
zusammen, die vom Grossen Rat auf Vorschlag des Staatsrats gewählt werden. 
2 Die Präsidentin oder der Präsident und die Mitglieder müssen in ihrer 
Gesamtheit über die Kenntnisse verfügen, die zur Erfüllung der Aufgaben der 
Kommission erforderlich sind; dieser gehören insbesondere eine Juristin oder 
ein Jurist, eine Fachperson aus dem Gesundheitswesen, eine Informatik- und 
Datensicherheitsspezialistin oder ein Informatik- und 
Datensicherheitsspezialist und eine Fachperson aus dem Medienbereich an. 
3 Das Sekretariat der Kommission wird von der oder dem Beauftragten geführt; 
für die Dossiers in Zusammenhang mit den Mediationstätigkeiten kann das 
Sekretariat von der kantonalen Mediatorin oder dem kantonalen Mediator 
geführt werden. 
4 Wenn nötig kann die Kommission Sachverständige beiziehen oder 
Drittpersonen zu einer Sitzung oder einem Teil einer Sitzung einladen und 
ihnen gegebenenfalls beratende Stimme geben. 
5 Im Übrigen regelt die Kommission ihre Organisation und ihre Arbeitsweise. 

Art.  50 Kommission �± Befugnisse 
1 Die Kommission übt die allgemeine Aufsicht auf dem Gebiet des 
Datenschutzes aus. Sie hat namentlich folgende Befugnisse: 

a) sie führt in Zusammenarbeit mit der Direktion, der sie zugewiesen ist, für 
den Staatsrat das Verfahren zur Ernennung der oder des Beauftragten 
durch und nimmt zuhanden des Staatsrats Stellung zu den von ihr 
bevorzugten Kandidatinnen und Kandidaten; 
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b) sie leitet die Tätigkeit der oder des Beauftragten; 

c) sie nimmt Stellung zu Entwürfen von Erlassen, die den Datenschutz 
berühren, und in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen; 

d) sie nimmt Stellung zu Pilotprojekten, die gemäss Artikel 22 durchgeführt 
werden; 

e) sie legt Beschwerde gemäss Artikel 34 Abs. 3 ein; 

f) sie fällt Entscheide über den Datenschutz gemäss Artikel 58; 

g) sie sorgt für die Koordination zwischen den Anforderungen des 
Datenschutzes und der Ausübung des Rechts auf Zugang zu amtlichen 
Dokumenten. 

2 Die Kommission erstattet dem Staatsrat zuhanden des Grossen Rates 
alljährlich einen Bericht über ihre Tätigkeit und über die Tätigkeit der oder des 
Beauftragten und der kantonalen Mediatorin oder des kantonalen Mediators. 
Sie kann, sofern dies durch das öffentliche Interesse gerechtfertigt ist, die 
Öffentlichkeit über ihre Feststellungen informieren. 

Art.  51 Beauftragte/r �± Ernennung und Stellung 
1 Die oder der Öffentlichkeits- und Datenschutzbeauftragte wird vom Staatsrat 
für eine individuelle Amtszeit von fünf Jahren ernannt. Diese Anstellung kann 
erneuert werden. 
2 Während der gesamten Dauer ihrer oder seiner Anstellung darf die oder der 
Beauftragte keine Tätigkeit ausüben, welche die Unabhängigkeit des Amtes 
beeinträchtigen könnte oder die auf andere Weise mit den Aufgaben der 
Aufsichtsbehörde unvereinbar wäre. Die Ausübung eines öffentlichen 
Nebenamtes oder einer nebenberuflichen Erwerbstätigkeit bedarf der 
Genehmigung durch die Kommission. 
3 Zum Zeitpunkt der Anstellung und während der gesamten Dauer des 
Dienstverhältnisses muss die oder der Beauftragte über die für die Ausübung 
ihrer oder seiner Aufgaben erforderlichen Qualifikationen und/oder 
Erfahrungen verfügen. 
4 Soweit in diesem Gesetz oder in der dazugehörigen Ausführungsverordnung 
nichts anderes bestimmt wird, wird das Dienstverhältnis der oder des 
Beauftragten in der Gesetzgebung über das Staatspersonal geregelt. Die 
jährliche Beurteilung im Sinne dieser Gesetzgebung wird von der Kommission 
durchgeführt. 
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Art.  52 Beauftragte/r �± Eneuerung und Beendigung des 
Dienstverhältnisses 

1 Die Amtszeit der oder des Beauftragten wird stillschweigend verlängert. Der 
Staatsrat kann jedoch spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtszeit einen 
Entscheid über die Nichterneuerung treffen. Er bittet zu diesem Zweck um die 
Stellungnahme der Kommission. Diesem Entscheid müssen triftige Gründe 
zugrunde liegen. 
2 Die oder der Beauftragte kann den Staatsrat unter Einhaltung einer 
dreimonatigen Kündigungsfrist ersuchen, die Amtszeit auf das Ende eines 
Monats zu beenden. 
3 Die oder der Beauftragte wird in folgenden Fällen des Amtes enthoben: 

a) sie oder er ist dauerhaft nicht in der Lage ihre oder seine Aufgaben im 
Sinn der Personalgesetzgebung zu erfüllen; 

b) sie oder er hat die Amtspflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig in 
schwerwiegender Weise verletzt. 

4 Der Entscheid, die Beauftragte oder den Beauftragten gemäss Absatz 3 Bst. b 
des Amtes zu entheben, liegt in der Kompetenz des Staatsrats. Dieser 
Entscheid kann auf Veranlassung des Staatsrats oder der Kommission 
getroffen werden. In jedem Fall holt der Staatsrat die Stellungnahme der 
Kommission ein. 

Art.  53 Beauftragte/r �± Verhinderung 
1 Ist die oder der Beauftragte dauerhaft verhindert, so ernennt der Staatsrat eine 
Person ad interim. Das Bezeichnungsverfahren wird gemeinsam von der 
Kommission und der Direktion, der die Behörde zugewiesen ist, durchgeführt. 
2 Bei punktueller Verhinderung wird er oder sie von einer Person, die von der 
Kommission dazu bestimmt wird, vertreten. 

Art.  54 Beauftragte/r �± Aufgaben 
1 Die oder der Beauftragte hat namentlich folgende Aufgaben: 

a) sie oder er überwacht die Anwendung der Gesetzgebung über den 
Datenschutz, namentlich durch systematische Überprüfungen bei den 
betreffenden Organen; 

b) sie oder er gibt Stellungnahmen und Ratschläge zu den ihr vorgelegten 
Datenbearbeitungen aus rechtlicher und/oder technischer Sicht ab; 

c) sie oder er nimmt Stellung und schlägt allenfalls geeignete Massnahmen 
vor, wenn die Aufsichtsbehörde nach der Durchführung einer 
Datenschutz-Folgenabschätzung angehört wird; 
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d) sie oder er informiert und berät die öffentlichen Organe im Bereich des 
Datenschutzes und unterstützt sie, namentlich bei der Prüfung von 
Bearbeitungsprojekten; 

e) sie oder er wirkt an der Schulung öffentlicher Organe in 
Datenschutzfragen mit; 

f) sie oder er sensibilisiert die Öffentlichkeit für die Fragen des 
Datenschutzes und erteilt den betroffenen Personen Auskünfte über ihre 
Rechte; 

g) sie oder er behandelt Ersuchen und Anzeigen, die betroffene Personen an 
die Aufsichtsbehörde richten, wenn sie Datenschutzfragen betreffen; 

h) sie oder er führt das Bearbeitungsregister nach Artikel 38; 

i) sie oder er leistet ihren Beitrag bei Verletzungen der Sicherheit von 
Personendaten, die Gegenstand einer Meldung nach Artikel 43 Abs. 3 
sind; 

j) sie oder er sorgt dafür, dass beim Datenaustausch über die 
Landesgrenzen hinweg die Rechte der betroffenen Personen beachtet 
werden; 

k) sie oder er gibt Empfehlungen zuhanden öffentlicher Organe ab, die 
Personendaten bearbeiten, wenn sich zeigt, dass eine oder mehrere 
Datenschutzbestimmungen nicht eingehalten werden; 

l) sie oder er arbeitet mit der oder dem Eidgenössischen Datenschutz- und 
Öffentlichkeitsbeauftragten sowie mit den Aufsichtsbehörden über den 
Datenschutz der anderen Kantone und des Auslandes zusammen; 

m) sie oder er führt die Arbeiten aus, die ihr oder ihm von der Kommission 
übertragen werden; 

n) sie oder er erstattet der Kommission Bericht über ihre oder seine 
Tätigkeit und Feststellungen. 

Art.  55 Selbstkontrolle der Aufsichtsbehörde 
1 Die Aufsichtsbehörde stellt durch geeignete Kontrollmassnahmen, 
insbesondere in Bezug auf die Datensicherheit, sicher, dass die Beachtung und 
die richtige Anwendung der kantonalen Datenschutzbestimmungen innerhalb 
ihrer Behörde gewährleistet ist. 

5.2 Kontroll - und Eingriffsbefugnis 

Art.  56 Kontrolle durch die Beauftragte oder den Beauftragten 
1 Die oder der Beauftragte ist befugt, von Amtes wegen oder auf Klage hin eine 
Kontrolle bei einem Verantwortlichen oder einem Auftragsbearbeiter 
durchzuführen, um zu prüfen, ob er die Datenschutzbestimmungen einhält. 
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2 Sie oder er kann namentlich Auskünfte einholen, die Herausgabe von Akten 
verlangen, Inspektionen durchführen und sich Datenbearbeitungen vorführen 
lassen. 
3 Gegenüber der kantonalen Aufsichtsbehörde können weder das 
Amtsgeheimnis noch weitere Geheimhaltungspflichten geltend gemacht 
werden. Das Berufsgeheimnis bleibt vorbehalten. 
4 Wenn die oder der Beauftragte aufgrund einer Klage der betroffenen Person 
eine Kontrolle durchführt, informiert sie oder er diese Person über die Folge, 
die ihrer Klage gegeben wurde, und das Ergebnis einer allfälligen 
Untersuchung. Die betroffene Person hat keine Parteistellung im Verfahren. 

Art.  57 Empfehlungen der oder des Beauftragten 
1 Bei einer Verletzung oder einer möglichen Verletzung der 
Datenschutzvorschriften kann die oder der Beauftragte eine Empfehlung an 
das betroffene öffentliche Organ richten und es auffordern, innert einer 
bestimmten Frist die nötigen Abhilfemassnahmen zu treffen. 
2 Handelt es sich um eine unterstellte Verwaltungseinheit, so ergeht die 
Empfehlung direkt an das hierarchisch übergeordnete Organ. 
3 Das Organ, an das die Empfehlung gerichtet wird, gibt innert der von der oder 
dem Beauftragen gesetzten Frist eine Stellungnahme zur Folge ab, die es der 
Empfehlung leisten will, und teilt die Stellungnahme der oder dem 
Beauftragten mit. Eine fehlende Stellungnahme wird als Ablehnung der 
Empfehlung betrachtet. 
4 Wird die Empfehlung ganz oder teilweise abgelehnt, so kann die oder der 
Beauftragte den Fall zum Entscheid an die Kommission weiterleiten. 
5 Wenn das öffentliche Organ im Laufe des Verfahrens die notwendigen 
Massnahmen zur Wiederherstellung eines datenschutzkonformen Zustandes 
getroffen hat, stellt die oder der Beauftragte das Verfahren ein und verzichtet 
auf eine Empfehlung. 

Art.  58 Entscheid der Kommission 
1 Die Kommission fällt in den Angelegenheiten, welche die oder der 
Beauftragte ihr gemäss Artikel 57 Abs. 4 übermittelt, einen Entscheid. 
2 Wenn ein Organ, das diesem Gesetz unterstellt ist, die Bestimmungen über 
den Datenschutz nicht beachtet, kann die Kommission verfügen, dass die 
ganze Bearbeitung oder ein Teil davon ausgesetzt, geändert oder eingestellt 
wird und dass alle Personendaten oder ein Teil davon gelöscht oder vernichtet 
werden. 

26 

3 Im Falle einer unmittelbar drohenden ernsthaften Bedrohung oder einer 
Datenschutzverletzung, welche die Rechte einer oder mehrerer betroffener 
Personen ernsthaft beeinträchtigen könnte, kann die Kommission von Amtes 
wegen oder auf Verlangen der oder des Beauftragten dringende vorsorgliche 
Massnahmen verfügen, um die strittige Datenbearbeitung einzuschränken oder 
auszusetzen, bis sie in der Sache entschieden hat. 
4 Die oder der Beauftragte wirkt mit beratender Stimme am Verfahren vor der 
Kommission mit. Sie oder er kann mit der Instruktion der Angelegenheit 
beauftragt werden. 
5 Wenn das betroffene öffentliche Organ im Laufe des Verfahrens die nötigen 
Massnahmen zur Wiederherstellung eines datenschutzkonformen Zustands 
ergriffen hat, kann die Kommission das Verfahren einstellen oder lediglich 
eine Verwarnung aussprechen 

Art.  59 Verfahren 
1 Das Verfahren wird im Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege geregelt. 
Das betroffene Organ hat insbesondere das Recht, angehört zu werden; Artikel 
58 Abs. 3 bleibt vorbehalten. 
2 Das öffentliche Organ, gegen das sich ein Entscheid der Kommission richtet, 
kann gegen diesen Entscheid Beschwerde einlegen. 

Art.  60 Zusammenarbeit mit anderen Datenschutzbehörden in der 
Schweiz und im Ausland 

1 Bei der Ausübung ihrer Funktionen kann die Aufsichtsbehörde mit den 
kantonalen, eidgenössischen und ausländischen Behörden, die mit dem 
Datenschutz beauftragt sind, zusammenarbeiten. 
2 Sie kann zur Erfüllung ihrer jeweiligen gesetzlichen Aufgaben mit anderen 
Behörden, die mit dem Datenschutz beauftragt sind, Informationen oder 
Personendaten austauschen, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) die Gegenseitigkeit der Amtshilfe ist sichergestellt; 

b) die ausgetauschten Informationen und Personendaten werden nur für das 
den Personendatenschutz betreffende Verfahren verwendet, das dem 
Amtshilfeersuchen zugrunde liegt; 

c) die Informationen und Personendaten werden Dritten nur 
bekanntgegeben, wenn die Behörde, die sie übermittelt hat, dies 
vorgängig genehmigt; 

d) die empfangende Behörde verpflichtet sich, das Berufsgeheimnis sowie 
Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse zu wahren; 
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e) die empfangende Behörde verpflichtet sich, die Auflagen und 
Einschränkungen der Behörde einzuhalten, die ihr die Informationen und 
Personendaten übermittelt hat. 

3 Bevor die Behörde Informationen, die Berufs-, Fabrikations- oder 
Geschäftsgeheimnisse enthalten können, an eine andere Behörde, die mit dem 
Datenschutz beauftragt ist, weiterleitet, informiert sie die Inhaberinnen und 
Inhaber dieser Geheimnisse und fordert sie auf, Stellung zu nehmen, es sei 
denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismässigen 
Aufwand verbunden. 

6 Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Art.  61 Ausführungsreglement 
1 Der Staatsrat erlässt die nötigen Bestimmungen zur Umsetzung dieses 
Gesetzes. Diese betreffen namentlich: 

a) die Sicherheitsmassnahmen; 

b) die Ausübung der Rechte der betroffenen Personen; 

c) die Durchführung von Pilotprojekten; 

d) die Stellung und die Aufgaben der Ansprechpersonen für den 
Datenschutz; 

e) das Arbeitsverhältnis der Mitglieder der Aufsichtsbehörde. 

Art.  62 Übergangsrecht 
1 Für die Bearbeitungen, die bereits am Laufen sind, wenn dieses Gesetz in 
Kraft tritt, verfügen die Verantwortlichen über eine Frist von zwei Jahren, um 
die neu vorgeschriebenen Anforderungen zu erfüllen. Die Artikel 43 und 44 
sind direkt anwendbar. 
2 Sofern die Zweckbindung des Bearbeitens unverändert bleibt und keine 
neuen Daten beschafft werden, welche die Durchführung einer 
Folgenabschätzung rechtfertigen, gelten die Artikel 41 und 42 nicht für 
Bearbeitungen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnen wurden. 
3 Die Bearbeitungen, die abgeschlossen sind, wenn dieses Gesetz in Kraft tritt, 
werden im alten Recht geregelt, ausser was die Rechte der betroffenen Person 
angeht (3. Abschnitt). 
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4 Die Artikel 12, 13, 40, 41 und 42 gelten für Bearbeitungstätigkeiten, die 
durch die Richtlinie (EU) 2016/680 2) ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
geregelt sind. 

Art.  63 Anpassung der Gesetzgebung 
1 Die Direktionen verfügen über eine Frist von zwei Jahren ab Inkrafttreten 
dieses Gesetzes, um die Gesetzgebung, für die sie zuständig sind, an die 
Anforderungen von Artikel 5 anzupassen. 

Art.  64 Dienstverhältnis der oder des Beauftragten 
1 Bei Inkrafttreten des Gesetzes passt die Anstellungsbehörde den 
Arbeitsvertrag der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers im Einklang mit 
der Personalgesetzgebung an die Anforderungen des neuen Gesetzes an. 
2 Wird der Vorschlag zur Umwandlung des Arbeitsvertrags abgelehnt, so wird 
die Situation gemäss den Bestimmungen über die Abschaffung von Stellen im 
Sinne der Personalgesetzgebung geregelt. 

II.  

1. 
Der Erlass SGF 110.1 (Gesetz über die kantonale Statistik (StatG), vom 
07.02.2006) wird wie folgt geändert: 

Art.  5 Abs. 1 (geändert) 
1 Die Daten werden nach den Grundsätzen der Verhältnismässigkeit und der 
Notwendigkeit beschafft; dabei wird die Gesetzgebung über den Datenschutz 
eingehalten. 

Art.  16 Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert) 
2 Personendaten oder Resultate, die eine Identifikation oder einen Rückschluss 
auf die persönliche Situation einzelner natürlicher oder juristischer Personen 
erlauben, dürfen gemäss Artikel 26 Abs. 1 Bst. d des Gesetzes vom 
XX.XX.XXXX über den Datenschutz nicht veröffentlicht werden. 
3 Daten, die zu Statistikzwecken erhoben wurden, werden vertraulich und 
gemäss der Gesetzgebung über den Datenschutz bearbeitet. 

                                                        
2) Autorenhinweis: Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung 
oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates, JO L 119 vom 4.5.2016, S. 
89. 
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2. 
Der Erlass SGF 122.0.1 (Gesetz über die Organisation des Staatsrates und der 
Verwaltung (SVOG), vom 16.10.2001) wird wie folgt geändert: 

Art.  58a (neu) 

Geschäftsverwaltungssysteme 
1 Direktionen und Verwaltungseinheiten können Informations- und 
Dokumentationssysteme betreiben, die den reibungslosen Ablauf ihrer 
Geschäftsprozesse und die Verwaltung von Korrespondenz und anderen 
Dokumenten ermöglichen. 
2 Diese Systeme können Personendaten, einschliesslich besonders 
schützenswerter Personendaten, enthalten, zwecks: 

a) Behandlung von Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des 
betroffenen Organs fallen; 

b) Organisation des Arbeitsablaufs; 

c) Feststellung, ob Daten verarbeitet werden, die sich auf eine bestimmte 
Person beziehen; 

d) Erleichterung des Zugangs zur Dokumentation. 
3 Der Staatsrat erlässt Ausführungsbestimmungen über das Funktionieren des 
zentralen Geschäftsverwaltungssystems des Staates. 

3. 
Der Erlass SGF 130.1 (Justizgesetz (JG), vom 31.05.2010) wird wie folgt 
geändert: 

Art.  46a (neu) 

Ansprechperson für den Datenschutz 
1 Das Kantonsgericht bezeichnet eine Ansprechperson für den Datenschutz im 
Sinne von Artikel 45 des Gesetzes vom xx.xx.xxxx über den Datenschutz 
(DSchG). 
2 Sie hat folgende Aufgaben: 

a) sie berät und sensibilisiert die Höfe und die zentralen Dienste des 
Kantonsgerichts im Bereich des Datenschutzes; 

b) sie arbeitet bei der Erstellung von Folgenabschätzungen im Sinne der 
Datenschutzgesetzgebung mit; 

c) sie bearbeitet Anfragen von betroffenen Personen zur Bearbeitung ihrer 
Daten; 

d) sie beantwortet Anfragen der kantonalen Aufsichtsbehörde im 
Datenschutzbereich. 
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3 Die Ansprechperson für den Datenschutz greift nicht in laufende 
Gerichtsverfahren ein. 

Art.  71a (neu) 

Ansprechperson für den Datenschutz 
1 Die Staatsanwaltschaft ernennt eine Ansprechperson für den Datenschutz im 
Sinne von Artikel 45 des Gesetzes vom xx.xx.xxxx über den Datenschutz 
(DSchG). 
2 Sie hat folgende Aufgaben: 

a) sie berät und sensibilisiert das Personal der Staatsanwaltschaft im 
Bereich des Datenschutzes; 

b) sie arbeitet bei der Erstellung von Folgenabschätzungen im Sinne der 
Datenschutzgesetzgebung mit; 

c) sie bearbeitet Anfragen von betroffenen Personen zur Bearbeitung ihrer 
Daten; 

d) sie beantwortet Anfragen der kantonalen Aufsichtsbehörde im 
Datenschutzbereich. 

3 Die Ansprechperson für den Datenschutz greift nicht in laufende 
Gerichtsverfahren ein. 

Art.  140 Abs. 1 
1 Die Bearbeitung und Aufbewahrung von Daten nach Abschluss des 
Strafverfahrens richtet sich nach Bundesrecht und überdies nach: 

a) (geändert) der kantonalen Datenschutzgesetzgebung; 

b) (geändert) der kantonalen Gesetzgebung zur Informationssicherheit; 

c) (geändert) der kantonalen Gesetzgebung über die Archivierung, 
einschliesslich der einschlägigen Richtlinien des Kantonsgerichts. 

4. 
Der Erlass SGF 140.1 (Gesetz über die Gemeinden (GG), vom 25.09.1980) 
wird wie folgt geändert: 

Art.  102a (neu) 

Geschäftsverwaltungssysteme 
1 Die Gemeinden können Informations- und Dokumentationssysteme 
betreiben, die den reibungslosen Ablauf ihrer Geschäftsprozesse und die 
Verwaltung von Korrespondenz und anderen Dokumenten ermöglichen. 
2 Diese Systeme können Personendaten, einschliesslich besonders 
schützenswerter Personendaten, enthalten, für die: 
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a) Behandlung von Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des 
betroffenen Organs fallen; 

b) Organisation des Arbeitsablaufs; 

c) Feststellung, ob Daten bearbeitet werden, die sich auf eine bestimmte 
Person beziehen; 

d) Erleichterung des Zugangs zur Dokumentation. 
3 Die Datenschutzgesetzgebung ist vorbehalten. 

Art.  126 Abs. 1 (geändert) 
1 Die Bestimmungen dieses Gesetzes über das Gemeindepersonal (Art. 69�±76), 
die Vertretung (Art. 83), das Amtsgeheimnis (Art. 83b), die Haftung (Art. 83c), 
die Gemeindeerlasse und -verfügungen (Art. 84�±86), die Arbeiten, 
Lieferungen und Dienstleistungen (Art. 99), das Führen von 
Geschäftsverwaltungssystemen (Art. 102a), das Archiv (Art. 103) und das 
Einsichtsrecht (Art. 103bis) gelten auch für Gemeindeverbände. 

5. 
Der Erlass SGF 150.1 (Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRG), vom 
23.05.1991) wird wie folgt geändert: 

Art.  66a (neu) 

Automatisierte Unterstützung bei der Entscheidungsfindung 
1 Verwendet eine Behörde Algorithmen zur Unterstützung ihrer faktischen 
oder rechtlichen Argumentation bei der Entscheidfindung, so muss sie dies im 
Begründungsteil des Entscheids systematisch erwähnen. 
2 Die Behörde teilt der Adressatin oder dem Adressaten des Entscheids auf 
Gesuch hin die Logik und die Kriterien der verwendeten Algorithmen in 
verständlicher Form mit. 
3 Das Gesuch hat keine aufschiebende Wirkung, sofern die Behörde nichts 
anderes beschliesst, und bewirkt keine Fristunterbrechung. 

Art.  A1-4a (neu) 

Automatisierte Einzelentscheide 
1 Wenn ein Entscheid im Sinne von Artikel 4 allein auf der Grundlage einer 
automatisierten Bearbeitung von Personendaten getroffen wird, muss er 
zwingend als solcher dargestellt werden. 
2 Auf Gesuch der Person, die von einem automatisierten Entscheid betroffen 
ist, teilt ihr das Organ, das den Entscheid gefällt hat, in verständlicher Form 
das Funktionieren und die Kriterien der Algorithmen, die dem Entscheid 
zugrundeliegen, mit. 
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3 Ausser in Fällen, in denen es kein Recht auf Anhörung vor dem Entscheid 
gibt, kann jede Person, die von einem automatisierten Einzelentscheid 
betroffen ist, innerhalb von 30 Tagen eine Beschwerde beim Organ einreichen, 
das den Entscheid gefällt hat, wenn: 

a) der Entscheid höchstwahrscheinlich einen nichtjuristischen Fehler 
enthält und 

b) ein Fehler der Maschine, die den Entscheid gefällt hat, zuzurechnen ist. 
4 Das Organ, das den Entscheid gefällt hat, überprüft die durchgeführten 
Bearbeitungsoperationen summarisch und kostenlos. 

6. 
Der Erlass SGF 17.3 (Gesetz über die Videoüberwachung (VidG), vom 
07.12.2010) wird wie folgt geändert: 

Art.  3 Abs. 2 (geändert) 
2 Videoüberwachungsanlagen ohne Datenaufzeichnung müssen vor der 
Inbetriebnahme der Oberamtsperson und der oder dem Öffentlichkeits- und 
Datenschutzbeauftragten (der oder dem Beauftragten) gemeldet werden. 

Art.  4 Abs. 3 (neu) 
3 Vor jeder Installation einer neuen Anlage zur systematischen 
Videoüberwachung von grossen Teilen des öffentlichen Raums muss eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung im Sinne von Artikel 41 des Gesetzes vom 
XX.XX.XXXX über den Datenschutz durchgeführt werden. 

Art.  5 Abs. 1, Abs. 2 (unverändert) [FR: (geändert)] 
1 Wer eine Videoüberwachungsanlage mit Datenaufzeichnung in Betrieb 
nehmen will, braucht eine Bewilligung. Die Bewilligung wird erteilt, wenn: 

b) (geändert) [FR: (unverändert)] die im Benutzungsreglement aufgeführten 
Massnahmen ausreichend erscheinen, um die allgemeinen 
Anforderungen und den Datenschutz einzuhalten; 

c) (neu) in den Fällen nach Artikel 4 Abs. 3 eine Datenschutz-
Folgenabschätzung durchgeführt wurde und deren Schlussfolgerungen 
bekannt sind. 

2 Die Oberamtsperson ist für die Ausstellung der Bewilligung zuständig; sie 
entscheidet nach Einholen der Stellungnahme der kantonalen Behörde für 
Öffentlichkeit, Datenschutz und Mediation und gegebenenfalls derjenigen 
Gemeinde, auf deren Gebiet die Einrichtung der Überwachungsanlage 
vorgesehen ist. Den Organen, die Stellung genommen haben, wird eine Kopie 
des Entscheides zugestellt. 

3848
O

ctobre 2023



33 

Art.  6 Abs. 1 (unverändert) [FR: (geändert)] 
1 Die Oberamtsperson übt die allgemeine Aufsicht über die 
Videoüberwachungsanlagen aus. 

Art.  7 Abs. 1 (geändert) 
1 Die Verwaltungsorgane und Privatpersonen, die eine 
Videoüberwachungsanlage ohne Datenaufzeichnung aufstellen wollen, 
müssen vorgängig die Oberamtsperson und die Beauftragte oder den 
Beauftragten benachrichtigen. Die Verwaltungsorgane informieren 
gleichzeitig die Direktion des Staatsrates, der sie angehören oder zugeordnet 
sind oder in deren Zuständigkeitsbereich die Tätigkeit fällt, die im zu 
überwachenden Raum ausgeübt wird. 

7. 
Der Erlass SGF 17.5 (Gesetz über die Information und den Zugang zu 
Dokumenten (InfoG), vom 09.09.2009) wird wie folgt geändert: 

Art.  33 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert) 
1 Die gesuchstellende Person und die Dritten, die Einspruch erhoben haben, 
können innert 30 Tagen nach der Stellungnahme des öffentlichen Organs 
gegen diese bei der oder dem Öffentlichkeits- und Datenschutzbeauftragten 
(der oder dem Beauftragten) einen Schlichtungsantrag stellen. 
2 Kommt keine Schlichtung zustande, so gibt die oder der Beauftragte den 
Parteien eine schriftliche Empfehlung ab. 

Art.  39 Abs. 2 (geändert) 
2 Die Kantonale Behörde übt die Aufgaben, die ihr aufgrund dieses Gesetzes 
übertragen sind, über die kantonale Kommission und die Beauftragte oder den 
Beauftragten aus; im Übrigen wird sie unter Vorbehalt der nachfolgenden 
Bestimmungen durch die Datenschutzgesetzgebung geregelt. 

Art.  40 Abs. 1 
1 Im Bereich des Rechts auf Zugang zu amtlichen Dokumenten hat die 
kantonale Öffentlichkeits-, Datenschutz- und Mediationskommission folgende 
Aufgaben: 

b) (geändert) Sie leitet die Tätigkeit der oder des Beauftragten. 

bbis) Aufgehoben 

Art.  41 Abs. 1 (aufgehoben), Abs. 2 (geändert) 

Fachorgane �± Die oder der Öffentlichkeits- und 
Datenschutzbeauftragte (Artikelüberschrift geändert) 
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1 Aufgehoben 
2 Nach diesem Gesetz hat der oder die Beauftragte im Sinne von Artikel 52 des 
Gesetzes vom xx.xx.xxxx über den Datenschutz insbesondere folgende 
Aufgaben: 

... (Aufzählung unverändert) 

Art.  42a (neu) 

Übergangsrecht zur Änderung vom xx.xx.xxxx - Dienstverhältnis der oder 
des Beauftragten 
1 Bei Inkrafttreten des Gesetzes passt die Anstellungsbehörde den 
Arbeitsvertrag der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers im Einklang mit 
der Personalgesetzgebung an die Anforderungen des neuen Gesetzes an. 
2 Wird der Vorschlag zur Umwandlung des Arbeitsvertrags abgelehnt, so wird 
die Situation gemäss den Bestimmungen über die Abschaffung von Stellen im 
Sinne der Personalgesetzgebung geregelt. 

8. 
Der Erlass SGF 181.1 (Gesetz über die Mediation für 
Verwaltungsangelegenheiten (MedG), vom 25.06.2015) wird wie folgt 
geändert: 

Art.  5 Abs. 1 (geändert) 

Ernennung und Stellung (Artikelüberschrift geändert) 
1 Die kantonale Mediatorin oder der kantonale Mediator wird für eine 
individuelle Amtszeit von fünf Jahren ernannt, die verlängert werden kann. Die 
�$�U�W�L�N�H�O�������Å�������G�H�V���*�H�V�H�W�]�H�V���Y�R�P���[�[��xx.xxxx über den Datenschutz gelten für 
sie oder ihn sinngemäss. 

Art.  6 Abs. 2 (unverändert) [FR: (geändert)] 
2 Im Bereich der Mediation hat die kantonale Öffentlichkeits-, Datenschutz- 
und Mediationskommission (die Kommission) folgende Aufgaben: 

b) (geändert) Sie führt in Zusammenarbeit mit der Direktion, der sie 
zugewiesen ist, für den Staatsrat das Verfahren zur Ernennung der 
kantonalen Mediatorin oder des kantonalen Mediators durch und nimmt 
zuhanden des Staatsrats Stellung zu den von ihr bevorzugten 
Kandidatinnen und Kandidaten. 

Art.  8 

Aufgehoben 

O
ctobre 2023

3849



35 

Art.  9 

Aufgehoben 

Art.  27 (neu) 

Übergangsrecht zur Änderung vom xx.xx.xxxx - Dienstverhältnis der 
kantonalen Mediatorin oder des kantonalen Mediators 
1 Bei Inkrafttreten des Gesetzes passt die Anstellungsbehörde den 
Arbeitsvertrag der Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers im Einklang mit 
der Personalgesetzgebung an die Anforderungen des neuen Gesetzes an. 
2 Wird der Vorschlag zur Umwandlung des Arbeitsvertrags abgelehnt, so wird 
die Situation gemäss den Bestimmungen über die Abschaffung von Stellen im 
Sinne der Personalgesetzgebung geregelt. 

9. 
Der Erlass SGF 184.1 (E-Government-Gesetz (E-GovG), vom 18.12.2020) 
wird wie folgt geändert: 

Art.  3 Abs. 1 
1 In diesem Gesetz bezeichnet der Begriff oder der Ausdruck: 

g) (geändert) «Auslagerung» eine qualifizierte Form der Bearbeitung durch 
Auftragsbearbeiter, bei der IT-Ressourcen genutzt werden, auf die über 
ein Kommunikationsnetz aus der Ferne zugegriffen wird, um Daten zu 
speichern, zu bearbeiten und auszutauschen; 

Art.  30 Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert) 
2 Innerhalb der Kantonsverwaltung tragen die Verwaltungsbehörde und das für 
die Informatik zuständige Amt  3) gemeinsam die Verantwortung für die 
Umsetzung und die Überwachung der Regeln dieses Abschnitts. Vorbehalten 
bleiben die Fälle, in denen die Verwaltungsbehörde alle oder einen Teil ihrer 
Informatiksysteme autonom verwaltet. 
3 Wenn die Auslagerung mehrere verschiedene Behörden innerhalb eines 
Gemeinwesens betrifft, wird eine hauptsächlich verantwortliche Behörde 
bezeichnet. Im Übrigen gilt Absatz 2. 

Art.  35 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (neu), Abs. 3 (neu) 

Pilotprojekte �± Grundsätze (Artikelüberschrift geändert) 

                                                        
3) Heute: Amt für Informatik und Telekommunikation. 
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